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I 
Der Präsident der Landessynode und sein Stellvertreter/seine Stellvertreterin

(§ 5 der Geschäftsordnung der Landessynode)

Präsident der Landessynode:  Axel Wermke, Rektor i. R.  

1.  Stellvertreter des Präsidenten:  Karl Kreß, Pfarrer / gepr. Industriefachwirt  

2.  Stellvertreterin des Präsidenten:  Ilse Lohmann, Bundesrichterin

II 
Das Präsidium der Landessynode
(§ 5 der Geschäftsordnung der Landessynode)

1. Der Präsident und sein Stellvertreter/seine Stellvertreterin:  
Axel Wermke, Karl Kreß, Ilse Lohmann  

2. Die Schriftführer/Schriftführerinnen der Landessynode:  
Joachim Buchert, Thea Groß (Erste Schriftführerin), Rüdiger Heger, Sabine Ningel,   
Elisabeth Winkelmann-Klingsporn, Udo Zansinger

III 
Der Ältestenrat der Landessynode
(§ 11 der Geschäftsordnung der Landessynode)

1.  Der Präsident und seine Stellvertreter: 
Axel Wermke, Karl Kreß, Ilse Lohmann 

2.  Die Schriftführer/Schriftführerinnen der Landessynode: 
Joachim Buchert, Thea Groß (Erste Schriftführerin), Rüdiger Heger, Sabine Ningel,  
Elisabeth Winkelmann-Klingsporn, Udo Zansinger 

3.  Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse der Landessynode: 
Bildungs- und Diakonieausschuss:  Dr. Thomas Schalla 
Finanzausschuss:    Helmut Wießner 
Hauptausschuss:    Angela Heidler 
Rechtsausschuss:    Julia Falk-Goerke 

4.  Von der Landessynode gewählte weitere Mitglieder: 
Dr. Jochen Beurer, Dr. Adelheid von Hauff, Werner Kadel, Thomas Rufer, Natalie Wiesner
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IV 
Die Mitglieder des Landeskirchenrats

(Art. 81, 82, 87 der Grundordnung)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

Die Landesbischöfin:
Springhart, Prof. Dr. Heike

Der Präsident der Landessynode:
Wermke, Axel, Rektor i. R.

Erster Stellvertreter des Präsidenten:
Kreß, Karl, Pfarrer / gepr. Industriefachwirt Lohmann, Ilse, Bundesrichterin

Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse:
Falk-Goerke, Julia, Juristin  Buchert, Joachim, Mathematiker

Heidler, Angela, Dekanin Heger, Rüdiger, Dipl. Sozialarbeiter

Schalla, Dr. Thomas, Dekan Rees, Dr. Carsten T., Webmaster im Bereich Life Science

Wießner, Helmut, Dezernatsleiter Hauff, Dr. Adelheid von, Religionspädagogin / Dozentin

Von der Landessynode gewählte Synodale:
Dörnenburg, Corina, Dipl. Finanzwirtin (FH) Weber, Michael, Pfarrer u. Dachdecker

Groß, Thea, Dipl. Religionspädagogin Bussche-Kessel, Gevinon von dem, Verwalterin i.R.

Hartmann, Ralph, Dekan Garleff, Dr. Gunnar, Pfarrer

Kerschbaum, Matthias, Generalsekretär CVJM Baden Alpers, Dr. Sascha, Informationswirt

Klotz, Jeff, Verleger Zansinger, Udo, Pfarrer / hauptamtl. Religionslehrer

Schmidt, Prof. Dr. Wolfgang, Astrophysiker i.R. Boch, Dirk, Pfarrer

Weida, Ruth, Oberstudienrätin i.R. Schaupp, Dorothea, Religionsphilologin i.R.

Berufenes Mitglied der Theologischen Fakultät  
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  
(Art. 87 Nr. 2 GO):

Nüssel, Prof. Dr. Friederike, Universitätsprofessorin Lienhard, Prof. Dr. Fritz, Universitätsprofessor

Die stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats:
Die Oberkirchenrätinnen/die Oberkirchenräte: Henke, Uta; Keller, Urs; Kreplin, Dr. Matthias; Schmidt, Wolfgang;  
Weber, Dr. Cornelia; Wollinsky, Martin

Die beratenden Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats:
Der Prälat/die Prälatin: Schächtele, Prof. Dr. Traugott; Zobel, Dagmar
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V 
Die Mitglieder der Landessynode

(Art. 66 der Grundordnung)

A Die gewählten Mitglieder

Alpers, Dr. Sascha Informationswirt  (KB Karlsruhe-Land) 
Hauptausschuss

Becker, Rainer Dekan (KB Ortenau) 
Hauptausschuss

Beurer, Dr. Jochen Mathematiker (KB Südliche Kurpfalz) 
Rechtsausschuss

Boch, Dirk Pfarrer (KB Breisgau-Hochschwarzwald) 
Hauptausschuss

Bollacher, Tilman Jurist (KB Hochrhein) 
Rechtsausschuss

Borm, Helgine Wirtschaftskauffrau/Pfarramtssekr. (KB Kraichgau) 
Hauptausschuss

Bruszt, Gisela Oberstudienrätin i.R. (KB Überlingen-Stockach) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Buchert, Joachim Mathematiker (Stadtkirchenbezirk Heidelberg) 
Rechtsausschuss

Bussche-Kessell, Gevinon von dem Verwalterin i.R. (KB Konstanz) 
Hauptausschuss

Daute, Doris Lehrerin i.R. (KB Emmendingen) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Dörnenburg, Corina Dipl. Finanzwirtin (FH) (KB Karlsruhe-Land) 
Finanzausschuss

Falk-Goerke, Julia Juristin (KB Neckargemünd-Eberbach) 
Rechtsausschuss

Fischer, Jürgen Filmcutter (KB Ortenau) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Garleff, Dr. Gunnar Pfarrer (Stadtkirchenbezirk Heidelberg) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Gemmingen-Hornberg,  Zahnärztin (KB Mosbach) 
Dr. Daniela Freifrau von Finanzausschuss

Goll, Prof. Dr. Gernot Festkörperphysiker (Stadtkirchenbezirk Karlsruhe) 
Finanzausschuss

Götz, Mathias Pfarrer (KB Badischer Enzkreis) 
Hauptausschuss

Groß, Thea Dipl. Religionspädagogin  (KB Überlingen-Stockach) 
Finanzausschuss

Hager, Gert Wirtschaftsberater (Stadtkirchenbezirk Pforzheim) 
Finanzausschuss

Hartmann, Ralph Dekan (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Finanzausschuss

Hauff, Dr. Adelheid von Religionspädagogin/Dozentin (KB Südliche Kurpfalz) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Heger, Rüdiger Dipl. Sozialarbeiter (KB Karlsruhe-Land) 
Hauptausschuss

Heidler, Angela Dekanin (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Hauptausschuss

Hock, Dagmar Bankkauffrau (Stadtkirchenbezirk Karlsruhe) 
Bildungs-/Diakonieausschuss
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Jung, Sylvia Rechtsanwältin und Mediatorin (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Rechtsausschuss

Kadel, Werner Vors. Richter am Landgericht (KB Ortenau) 
Rechtsausschuss

Kaminsky, Dr. Ronald Parasitologe (KB Markgräflerland) 
Hauptausschuss

Klotz, Jeff Verleger (KB Badischer Enzkreis) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Kreß, Karl Pfarrer / gepr. Industriefachwirt (KB Adelsheim-Boxberg) 
Rechtsausschuss

Langenbach, KMD Anne-Christine Bezirkskantorin (KB Neckar-Bergstraße) 
Hauptausschuss

Lehmkühler, Thomas Pfarrer (KB Neckargemünd-Eberbach) 
Rechtsausschuss

Mödritzer, Dr. Helmut Schuldekan (KB Baden-Baden und Rastatt) 
Rechtsausschuss

Nakatenus, Ruth Pfarrerin (Stadtkirchenberzirk Pforzheim) 
Hauptausschuss

Ningel, Sabine Oberstudienrätin, Theologin (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Peter, Dr. Barbara Ärztin (KB Adelsheim-Boxberg) 
Hauptausschuss

Peter, Gregor IT-Teamleiter (KB Ortenau) 
Finanzausschuss

Peters, Dr. Christian Arzt (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Rees, Dr. Carsten T. Webmaster im Bereich Life Sciences (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Finanzausschuss

Reimann, Ulrich Dipl.-Pädagoge, Rektor i.R. (KB Breisgau-Hochschwarzwald) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Roloff, Claudia Pfarrerin / Leiterin eeb Ortenau (KB Ortenau) 
Hauptausschuss

Roßkopf, Susanne Pfarrerin (KB Markgräflerland) 
Rechtsausschuss

Rufer, Thomas Steuerber./Rechtsanw./Wirtsch.pr. (KB Neckar-Bergstraße) 
Finanzausschuss

Rüter-Ebel, Wolfgang Dekan (KB Villingen) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Schalla, Dr. Thomas Dekan (Stadtkirchenbezirk Karlsruhe) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Schaupp, Dorothea Religionsphilologin i. R. (KB Markgräflerland) 
Hauptausschuss

Schmidt, Prof. Dr. Wolfgang  Astrophysiker i.R. (KB Breisgau-Hochschwarzwald) 
Finanzausschuss

Schulze, Rüdiger Dekan (KB Emmendingen) 
Rechtsausschuss

Schumacher, Michael Pfarrer (KB Kraichgau) 
Finanzausschuss

Stromberger, Ingolf Pfarrer (KB Mosbach) 
Finanzausschuss

Vogel, Christiane Dekanin (KB Hochrhein) 
Finanzausschuss
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Vogel, Klaus Pfarrer (KB Bretten-Bruchsal) 
Rechtsausschuss

Weber, Michael Pfarrer und Dachdecker (KB Konstanz) 
Hauptausschuss

Weida, Ruth Oberstudienrätin i.R. (KB Bretten-Bruchsal) 
Hauptausschuss

Wermke, Axel Rektor i. R. (KB Bretten-Bruchsal) 
Präsident der Landessynode

Wetterich, Cornelia Schuldekanin (KB Wertheim) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Wick, Peter Dipl. Volkswirt, Steuerberater (KB Baden-Baden und Rastatt) 
Finanzausschuss

Wiesner, Nathalie Pfarrerin (KB Südliche Kurpfalz) 
Finanzausschuss

Wießner, Helmut Dezernatsleiter (KB Wertheim) 
Finanzausschuss

Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth freie Journalistin (KB Villingen) 
Finanzausschuss

B Die berufenen Mitglieder

Baden, Stephanie Prinzessin von Rechtsausschuss (KB Überlingen-Stockach)

Daum, Prof. Dr. Ralf Studiengangsleiter BWL  (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Finanzausschuss

Fischer, Sibylle Kindheitspädagogin/Dozentin (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Heute-Bluhm, Gudrun Oberbürgermeisterin a. D.  (KB Markgräflerland) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Jost, Lydia Studentin evang. Theologie (KB Kraichgau) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Kaiser, Balthasar Student Rechtswissenschaften (KB Hochrhein) 
Rechtsausschuss

Kerschbaum, Matthias Generalsekretär CVJM Baden (KB Bretten-Bruchsal) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Lohmann, Ilse Bundesrichterin (Stadtkirchenbezirk Karlsruhe) 
Rechtsausschuss

Nemet, Simon Student evang. Theologie (Stadtkirchenbezirk Heidelberg) 
Hauptausschuss

Nödl, Michael Justitiar/stellv. Hauptgeschäftsführer (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Hauptausschuss

Nüssel, Prof. Dr. Friederike  Universitätsprofessorin  (Stadtkirchenbezirk Heidelberg) 
Hauptausschuss

Spieß, Antonia Studentin (KB Karlsruhe-Land) 
Bildungs-/Diakonieausschuss 

Zansinger, Udo Pfarrer/hauptamt. Religionslehrer (KB Neckar-Bergstraße) 
Bildungs-/Diakonieausschuss
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C Veränderungen
1.  Die Mitglieder der Landessynode (V)

 Die berufenen Mitglieder (B):

 ausgeschieden:  Neugart, Bernd (KB Ortenau)
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D Die gewählten und berufenen Mitglieder der Landessynode  
– dargestellt nach Kirchenbezirken –

Kirchenbezirk/ 
Stadtkirchenbezirk Anzahl Gewählte Synodale Berufene Synodale 

Adelsheim-Boxberg  2 Kreß, Karl; Peter, Dr. Barbara
Baden-Baden u. Rastatt  2  Mödritzer, Dr. Helmut; Wick, Peter
Badischer Enzkreis 2 Götz, Mathias; Jeff, Klotz
Breisgau-  3  Boch, Dirk; Reimann, Ulrich; 
Hochschwarzwald   Schmidt, Prof. Dr. Wolfgang
Bretten-Bruchsal  3  Vogel, Klaus; Weida, Ruth; Wermke, Axel Kerschbaum, Matthias
Emmendingen  2  Daute, Doris; Schulze, Rüdiger
Freiburg  3  Heidler, Angela; Jung, Sylvia; Fischer, Sybille; Nödl, Michael 
  Rees, Dr. Carsten T.
Heidelberg  2  Garleff, Dr. Gunnar; Buchert, Joachim Nüssel, Prof. Dr. Friederike
Hochrhein  2  Bollacher, Tilman; Vogel, Christiane Kaiser, Balthasar
Karlsruhe-Land  3  Heger, Rüdiger; Alpers, Dr. Sascha; Spieß, Antonia 
  Dörnenburg, Corina
Karlsruhe  3  Goll, Prof. Dr. Gernot; Hock, Dagmar; Lohmann, Ilse 
  Schalla, Dr. Thomas
Konstanz  2  Bussche-Kessell, Gevinon von dem;  
  Weber, Michael
Kraichgau  2  Borm, Helgine; Schumacher, Michael Jost, Lydia
Mannheim  3 Hartmann, Ralph; Ningel, Sabine;  Daum, Prof. Dr. Ralf; Nemet, Simon 
  Peters, Dr. Christian 
Markgräflerland  3  Kaminsky, Dr. Ronald; Heute-Bluhm, Gudrun 
  Roßkopf, Susanne; Schaupp, Dorothea
Mosbach  2  Gemmingen-Hornberg, Dr. Daniela Freifrau von; 
  Stromberger, Ingolf
Neckar-Bergstraße  2  Langenbach, Anne-Christine; Zansinger, Udo 
  Rufer, Thomas
Neckargemünd-Eberbach  2  Falk-Goerke, Julia; Lehmkühler, Thomas
Ortenau  5  Becker, Rainer; Fischer, Jürgen;  
  Kadel, Werner; Peter, Gregor; Roloff, Claudia
Pforzheim  2  Hager, Gert; Nakatenus, Ruth
Südliche Kurpfalz  3  Beurer, Dr. Jochen; Hauff, Dr. Adelheid von; 
  Wiesner, Nathalie
Überlingen-Stockach  2  Bruszt, Gisela; Groß, Thea Baden, Stephanie Prinzessin von
Villingen  2  Rüter-Ebel, Wolfgang;  
  Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth
Wertheim  2  Wetterich, Cornelia; Wießner, Helmut 

Zusammen: 59   13 72
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VI 
Die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats

(Art. 66 Abs. 3, Art. 79 der Grundordnung)

1. Die Landesbischöfin:
Springhart, Prof. Dr. Heike

2. Die stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats (Oberkirchenrätinnen/Oberkirchenräte):

Weber, Dr. Cornelia    (Ständige Vertreterin der Landesbischöfin)

Henke, Uta     (Geschäftsleitendes Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrats)

Keller, Urs

Kreplin, Dr. Matthias

Schmidt, Wolfgang

Wollinsky, Martin

3. Die beratenden Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats:
Schächtele, Prof. Dr. Traugott (Prälat des Kirchenkreises Nordbaden)

Zobel, Dagmar (Prälatin des Kirchenkreises Südbaden)
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VII 
Die Ausschüsse der Landessynode

A Die ständigen Ausschüsse
(§ 13 der Geschäftsordnung der Landessynode)

Bildungs- und Diakonieausschuss 
(19 Mitglieder)

Schalla, Dr. Thomas, Vorsitzender
Wetterich, Cornelia, stellvertretende Vorsitzende

Bruszt, Gisela
Daute, Doris
Fischer, Jürgen
Fischer, Sibylle
Garleff, Dr. Gunnar
Hauff, Dr. Adelheid von
Heute-Bluhm, Gudrun
Hock, Dagmar
Jost, Lydia

Kerschbaum, Matthias
Klotz, Jeff
Ningel, Sabine
Peters, Dr. Christian
Reimann, Ulrich
Rüter-Ebel, Wolfgang
Spieß, Antonia
Zansinger, Udo

Finanzausschuss  
(18 Mitglieder)

Wießner, Helmut, Vorsitzender
Schmidt, Prof. Dr. Wolfgang, stellvertretender Vorsitzender
Wiesner, Natalie, stellvertretende Vorsitzende

Daum, Prof. Dr. Ralf
Dörnenburg, Corina
Gemmingen-Hornberg, Dr. Daniela 
Freifrau von
Goll, Prof. Dr. Gernot
Groß, Thea
Hager, Gert
Hartmann, Ralph

Peter, Gregor
Rees, Dr. Carsten T.
Rufer, Thomas
Schumacher, Michael
Stromberger, Ingolf
Vogel, Christiane
Wick, Peter
Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Hauptausschuss  
(19 Mitglieder)

Heidler, Angela, Vorsitzende
Heger, Rüdiger, stellvertretender Vorsitzender

Alpers, Dr. Sascha
Becker, Rainer
Boch, Dirk
Borm, Helgine
Bussche-Kessell, Gevinon von dem
Götz, Mathias
Kaminsky, Dr. Ronald
Langenbach, KMD Anne-Christine
Nakatenus, Ruth

Nemet, Simon
Nödl, Michael
Nüssel, Prof. Dr. Friederike
Peter, Dr. Barbara
Roloff, Claudia
Schaupp, Dorothea
Weber, Michael
Weida, Ruth

Rechtsausschuss  
(15 Mitglieder)

Falk-Goerke, Julia, Vorsitzende
Kadel, Werner, stellvertretender Vorsitzender

Baden, Stephanie Prinzessin von
Beurer, Dr. Jochen
Bollacher, Tilman
Buchert, Joachim
Jung, Sylvia
Kaiser, Balthasar
Kreß, Karl

Lehmkühler, Thomas
Lohmann, Ilse
Mödritzer, Dr. Helmut
Roßkopf, Susanne
Schulze, Rüdiger
Vogel, Klaus

B Der Rechnungsprüfungsausschuss
(§ 15 der Geschäftsordnung der Landessynode)

(7 Mitglieder) Daum, Prof. Dr. Ralf, Vorsitzender
Wick, Peter, stellvertretender Vorsitzender

Alpers, Dr. Sascha
Buchert, Joachim
Daute, Doris

Kaiser, Balthasar
Rufer, Thomas
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VIII Organe und Ausschüsse der Landessynode, Entsendung in andere Gremien
Zeichenerklärung:
V =  Vorsitzende/r
stV =  stellv. Vorsitzende/r
	 =  Mitglied
S =  stellv. Mitglied
1. S =  1. Stellvertreter
2. S =  2. Stellvertreter

Landeskirchenrat S S S S   S

Bischofswahlkommission  

Ältestenrat   

Bildungs-/Diakonieausschuss     

Finanzausschuss    

Hauptausschuss      

Rechtsausschuss     V

Rechnungsprüfungsausschuss   V 

Delegiertenversammlung der ACK B.-W.

Ausschuss für Ausbildungsfragen

Aufsichtsrat, Diakonisches Werk Baden 

EKD-Synode / Vollkonferenz der UEK 2.S 1.S 1.S

Vollversammlung der EMS

Kuratorium Ev. Hochschule Freiburg 

Beirat für Medienarbeit*

Ev. Pfarrpfründestiftung Baden, Stiftungsrat 

Ev. Stiftung Pflege Schönau, Stiftungsrat 

Fachgruppe Gleichstellung

Vergabeausschuss Hilfe f. Opfer der Gewalt 

Vorstand, Verein für Kirchengeschichte

Vergabeausschuss Kirchenkompassfonds

Kommission für Konfirmation 

Landesjugendkammer

Landesjugendsynode

Spruchkollegium für Lehrverfahren
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– Geywitz, Harald, Präses Evang. Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz 

(EKBO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6, 7f
– Hattendorf, Mark, Oberkirchenrat, Leiter Oberrechnungsamt der EKD. . . . . . . . . . . . . . .  6
– Kirchhoff, Prof. Dr. Renate, Rektorin Evang. Hochschule Freiburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
– Lorenz, Hermann, Präsident der pfälzischen Landessynode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Gebäude, kirchl.
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Landeskirche 

in Baden (Klimaschutzgesetz)) 
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 

und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften) 

– siehe Bauvorhaben / Baumaßnahmen (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Neukonzeption Bauen in 
den Kirchengemeinden) 

Gemeinderücklagefonds (GRF)
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschuss über 1. die Prüfung 

des Jahresabschlusses 2020 der Evangelisch Kirchlichen Kapitalienverwaltungsanstalt und das Sonder-
vermögen Gemeinderücklagenfonds (KVA und GRF)…) 

– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 
und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften) 

Sachverzeichnis
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Gesetze
– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Ordnung der Visita-

tionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 15, 24f
– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes zur Ausführung des Be -

soldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 14, 32f
– Kirchliches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Landeskirche 

in Baden (Klimaschutzgesetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 4, 33
– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahrnehmung der 

Verwaltungsaufgaben kirchlicher Rechtsträger sowie über die Verwaltungs- und Service-
ämter und Evangelischen Kirchenverwaltungen in der Evangelischen Landeskirche in 
Baden (Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 11, 40ff

– Kirchliches Gesetz zur Änderung des kirchlichen Gesetzes über den innerkirchlichen 
Finanzausgleich der Evangelischen Landeskirche in Baden (Finanzausgleichsgesetz) 
(hier auch: Zuweisungen an Kirchenbezirke, Flächenausgleichsbetrag, Betriebszuweisung/Zuweisung für 
Diakonische Werke). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 12, 46ff

– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 
und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirch-
lichen Gesetzes über den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften. . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 13, 51ff

– Kirchliches Gesetz über besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen (Gemeinde-
formengesetz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 10, 53ff

– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz über die 
Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie (hier auch: Reduzierung der 
Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 9, 64

Gewalt
– siehe Friedensfragen (Vorlage des Präsidenten v. 06.10.2022: Kirche des gerechten Friedens werden) 

Grußworte (siehe Gäste)
– Bereuther, Christian, Superintendent, Vertreter der Evang.-Luth. Kirche in Baden. . . . . .  6, 9f
– Birkhofer, Dr. Peter, Weihbischof, Vertreter des Erzbischöfl. Ordinariats Freiburg . . . . . .  6f
– Geywitz, Harald, Präses Evang. Kirche Berlin-Brandenburg – Schlesische Oberlausitz 

(EKBO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6, 7f
– Lorenz, Hermann, Präsident der pfälzischen Landessynode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Haus der Kirche, Bad Herrenalb
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über … 2. die 

Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der Jugend- und Tagungshäuser und des Jahresabschlus-
ses 2020 des Evangelischen Studienseminars Morata-Haus der Evangelischen Landeskirche in Baden…) 

Haushaltssicherung
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 

und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften) 

Holldack, Klaus
– Verabschiedung in den Ruhestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Hospizgruppen,-arbeit
– siehe Seelsorge (Beitrag des Synodalen Nemet zum Forschungsprojekt „Ehrenamt in der Seelsorge“) 

Immobilienplattform
– siehe Liegenschaften / Immobilienvermögen der Kirche 

Jugendarbeit
– siehe Schwerpunkttag/Fachtag Jugendarbeit 2024 (Terminankündigung, Information betr. Termin-

verschiebung) 

Jugendheime
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über … 2.die 

Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der Jugend- und Tagungshäuser und des Jahresabschlus-
ses 2020 des Evangelischen Studienseminars Morata-Haus der Evangelischen Landeskirche in Baden…) 

Kapitalienverwaltungsanstalt, Ev.-Kirchl. (KVA)
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über 1. die 

 Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Evangelisch Kirchlichen Kapitalienverwaltungsanstalt und das 
Sondervermögen Gemeinderücklagenfonds (KVA und GRF)…) 

Kindertagesstätten
– Vorlage des LKR v. 27.07.2022: Szenarien für die Trägerstrukturen der Evangelischen 

Kindertageseinrichtungen in Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 2, 33f
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Kirche, Zukunft
– siehe Mitgliederorientierung (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Konzept Mitgliederorientierung) 

Kirchenbeamte/Kirchenbeamtinnen
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes zur Ausführung des Be-

soldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD) 

Kirchenbeamtenbesoldungsgesetz
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes zur Ausführung des Be-

soldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD) 

Kirchenbezirke
– siehe Bauvorhaben / Baumaßnahmen (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Neukonzeption Bauen in 

den Kirchengemeinden) 

Kirchenbild
– siehe Transformation 

Kircheneintritt/ Kirchenaustritt/ Kirchenmitgliedschaft
– siehe Mitgliederorientierung (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Konzept Mitgliederorientierung) 

Kirchengemeinden
– siehe Bauvorhaben / Baumaßnahmen (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Neukonzeption Bauen in 

den Kirchengemeinden) 

Klimaschutz
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Landes-

kirche in Baden (Klimaschutzgesetz)) 

Klinikseelsorge
– siehe Seelsorge (Beitrag des Synodalen Nemet zum Forschungsprojekt „Ehrenamt in der Seelsorge“) 

Krieg
– siehe Landessynode (Friedensgebet (im Gedenken an den Krieg in der Ukraine)) 
– siehe Friedensfragen (Vorlage des Präsidenten v. 06.10.2022: Kirche des gerechten Friedens werden) 

KVHG (Kirchl. Gesetz über Vermögensverwaltung u. Haushaltswirtschaft in der bad. Landes-
kirche)
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 

und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften) 

KZVK – Kirchl. Zusatzversorgungskasse Baden / EZVK Evang. Zusatzversorgungskasse
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 

und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften) 

Landessynode
– Mitglieder, Zuweisung in ständige Ausschüsse, Veränderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
– Friedensgebet (im Gedenken an den Krieg in der Ukraine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16, 32, 55

Liegenschaften / Immobilienvermögen der Kirche
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 

und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften) 

– siehe Dienstgebäude des Evang. Oberkirchenrats (Vorlage des LKR v. 27.07.2022: Projektierung 
und Bedarfserhebung zum Dienstgebäude des Evangelischen Oberkirchenrates) 

– siehe Bauvorhaben / Baumaßnahmen (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Neukonzeption Bauen in 
den Kirchengemeinden) 

Ludwigshafen, Evang. Jugendbildungsstätte
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über … 2. die 

Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der Jugend- und Tagungshäuser und des Jahresabschlus-
ses 2020 des Evangelischen Studienseminars Morata-Haus der Evangelischen Landeskirche in Baden…) 

Missbrauch, sexuell / sexualisierte Gewalt
– siehe Frauen im Pfarramt (Bericht zum Jubiläum 50 Jahre Gleichstellung von Frauen im Pfarramt, 

Frau Banhardt) 
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Mitarbeitendenvertretung
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz über 

die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie (hier auch: Reduzierung der Mitglieder der Arbeitsrecht-
lichen Kommission)) 

Mitgliederorientierung
– Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Konzept Mitgliederorientierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 8, 63

Morata-Haus
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über … 2. die 

Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der Jugend- und Tagungshäuser und des Jahresabschlus-
ses 2020 des Evangelischen Studienseminars Morata-Haus der Evangelischen Landeskirche in Baden…) 

Nachrufe
– Schnabel, Klaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Neckarzimmern, Evang. Jugendheim / Tagungsstätte
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über … 2.die 

Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der Jugend- und Tagungshäuser und des Jahresabschlus-
ses 2020 des Evangelischen Studienseminars Morata-Haus der Evangelischen Landeskirche in Baden…) 

Notfallseelsorge
– siehe Seelsorge (Beitrag des Synodalen Nemet zum Forschungsprojekt „Ehrenamt in der Seelsorge“) 

Oberkirchenrat, Evang.
– siehe Bauvorhaben / Baumaßnahmen (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Neukonzeption 

Bauen in den Kirchengemeinden) 

Ökologie
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in der Evangeli-

schen Landes kirche in Baden (Klimaschutzgesetz)) 

Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) 
11. Vollversammlung 31.08.-08.09.2022 in Karlsruhe
– Bericht zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), OKR der 

EKD Dr. Witzenbacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12ff
– siehe Grußwort Dr. Birkhofer 

Pandemie
– Schutzkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5f

Partnerschaften
– siehe Grußworte (Präses Geywitz, EKBO)

Personalgemeinde
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz über besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen 

(Gemeinde formen gesetz)) 

Personalkostenplanung, -abbau, -entwicklung, -situation
– siehe Bauvorhaben / Baumaßnahmen (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Neukonzeption Bauen in 

den Kirchengemeinden) 

Pfarrgemeinden
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz über besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen 

(Gemeinde formen gesetz)) 

Prostitution
– Information/Ankündigung zur Beschlussfassung über den schriftl. Antrag betr. Verbot 

von Sexkauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Prozess Strategische Planung und Steuerung
– siehe Transformation (Bericht des Ausschusses Kirchenbild über den Kongress zum Thema Kirchen-

bild am 4. März 2023 (Zukunftstag, „Kirche weiter denken“ hier auch: Fachtag Kirchenbild)) 
– Vorlage des LKR v. 22.09.2022: EOK 2032: Strukturstellenplan mit Sparbeschlüssen zur 

Stärkung kritischer Funktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 7, 28f
– siehe Bauvorhaben / Baumaßnahmen (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Neukonzeption Bauen in 

den Kirchengemeinden) 
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Rechnungsprüfungsausschuss
– Bericht des Rechnungsprüfungsausschuss über

1.  die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Evangelisch Kirchlichen Kaptialienver-
waltungsanstalt und das Sondervermögen Gemeinderücklagenfonds (KVA und GRF)

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der Jugend- und Tagungshäuser 
und des Jahresabschlusses 2020 des Evangelischen Studienseminars Morata-Haus 
der Evangelischen Landeskirche in Baden

3.  die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Evangelischen Pfarrpfründestiftung 
Baden und der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau

4.  die Vorlage des Stiftungsrats der Stiftung Schönau: Jahresbericht 2021 der Stiftung 
 Schönau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 18, 29ff

Referate
– Bericht „Kirche auf der Bundesgartenschau 2023“, Frau Kraus, Frau Roller . . . . . . . . . .  16f
– Bericht „75 Jahre Evangelische Akademie in Baden“, Dr. G. Meier, Dr. Kunath, Frau Rauch  17ff
– siehe Frauen im Pfarramt (Bericht zum Jubiläum 50 Jahre Gleichstellung von Frauen im Pfarramt, 

Frau Banhardt) 

Regionalgemeinde
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz über besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen 

(Gemeinde formen gesetz)) 

Rücklagen
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 

und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften) 

Schnabel, Klaus
– siehe Nachrufe 

Schwerpunkttag/Fachtag Friedensethik 24. u. 25.10.2022
– siehe Friedensfragen (Vorlage des Präsidenten v. 06.10.2022: Kirche des gerechten Friedens werden)
– Ablauf Studientag und Impulsvorträge von Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart, Fernando 

Enns, OKR i. R. Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht, Prof. Dr. Christoph Strohm .  Anl. 20, 202ff

Schwerpunkttag/Fachtag Jugendarbeit 2024
– Terminankündigung, Information betr. Terminverschiebung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Seelsorge
– Beitrag des Synodalen Nemet zum Forschungsprojekt „Ehrenamt in der Seelsorge“ . . .  67

Stellenkürzungen
– siehe Prozess Strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: EOK 2032: 

Strukturstellenplan mit Sparbeschlüssen zur Stärkung kritischer Funktionen) 

Stellenplan
– siehe Prozess Strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: EOK 2032: 

Strukturstellenplan mit Sparbeschlüssen zur Stärkung kritischer Funktionen) 

Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung
– siehe Prozess Strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: EOK 2032: 

Strukturstellenplan mit Sparbeschlüssen zur Stärkung kritischer Funktionen) 

Stiftung Schönau
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über…3. die 

Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Evangelischen Pfarrpfründestiftung Baden und der Evangelischen 
Stiftung Pflege Schönau, 4. die Vorlage des Stiftungsrats der Stiftung Schönau: Jahresbericht 2021 der 
Stiftung Schönau) 

– Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Fusion und Satzungsänderung Stiftung Schönau: Zulegung 
der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau auf die Evangelische Pfarrpfründestiftung 
Baden und Satzungsänderung zum 01.01.2023 (hier auch: Namensänderung in Stiftung Schönau; 
ESPS; EPSB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 6, 37f

Strukturstellenplan
– siehe Prozess Strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: EOK 2032: 

Strukturstellenplan mit Sparbeschlüssen zur Stärkung kritischer Funktionen) 

Tagungshäuser
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über … 2. die 

Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der Jugend- und Tagungshäuser und des Jahresabschlus-
ses 2020 des Evangelischen Studienseminars Morata-Haus der Evangelischen Landeskirche in Baden…) 
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Taufe
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz über besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen 

(Gemeinde formengesetz)) 

Telefonseelsorge
– siehe Seelsorge (Beitrag des Synodalen Nemet zum Forschungsprojekt „Ehrenamt in der Seelsorge“) 

Transformation
– Bericht des Ausschusses Kirchenbild über den Kongress zum Thema Kirchenbild am 

4. März 2023 (Zukunftstag, „Kirche weiter denken“ hier auch: Fachtag Kirchenbild) . . . .  11
– siehe Prozess Strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: EOK 2032: 

Strukturstellenplan mit Sparbeschlüssen zur Stärkung kritischer Funktionen) 

Umweltfragen
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Landeskirche 

in Baden (Klimaschutzgesetz)) 

Vermögen der Kirche
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 

und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und des kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften) 

Vernetzung in der Landeskirche
– siehe Digitalisierung 

Vertreter der Landessynode
– in der Begleitgruppe Ressourcensteuerung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Verwaltungs- und Serviceämter
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahrnehmung der 

Verwaltungsaufgaben kirchlicher Rechtsträger sowie über die Verwaltungs- und Serviceämter und Evange-
lischen Kirchenverwaltungen in der Evangelischen Landeskirche in Baden (Verwaltungs- und Service-
amtsgesetz)) 

– siehe Bauvorhaben / Baumaßnahmen (Vorlage des LKR v. 22.09.2022: Neukonzeption Bauen in 
den Kirchengemeinden) 

Verwaltungszweckverbände
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahrnehmung der 

Verwaltungsaufgaben kirchlicher Rechtsträger sowie über die Verwaltungs- und Serviceämter und Evange-
lischen Kirchenverwaltungen in der Evangelischen Landeskirche in Baden (Verwaltungs- und Service-
amtsgesetz)) 

Visitation
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Ordnung der Visita-

tionen) 

Visitationsordnung
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Ordnung der Visita-

tionen) 

VSA-Gesetz
– siehe Gesetze 
– siehe Verwaltungs- und Serviceämter 

Wahlen
– EKD-Synodale / Mitglieder Vollkonferenz der UEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15, 26, 27
– siehe Bischofswahlkommission

Zukunft, Kirche
– siehe Transformation 

Zuordnungsgemeinde
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz über besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen 

(Gemeinde formengesetz)) 
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XII 
Gottesdienst

zur Eröffnung der fünten Tagung der 13. Landessynode am Sonntag, dem 23. Oktober 2022, um 20 Uhr 

Eröffnung der Tagung und Begrüßung durch 
Präsident Axel Wermke
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Synodalgemeinde,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,
wir dürfen unsre Herbsttagung wieder hier in der Kloster
kirche in Bad Herrenalb mit einem Gottesdienst beginnen 
und sind darüber von Herzen froh.
Ich begrüße Sie alle zu unserem gemeinsamen Anfang mit 
Lied, Gebet, Lesungen und Predigt.
Im Mittelpunkt unseres Zusammenseins, unserer Beratungen 
und Beschlüsse stehen ein Studientag zur Friedensethik, 
der in dieser vom Krieg in der Ukraine bestimmten Zeit ein 
deutliches Zeichen setzen will, und es geht auch wieder 
um die Transformation, um Strukturen, um Veränderungen 
in unserer Kirche, hier sind wichtige Wegweisungen weiter 
zu verfolgen.
Auf die Berichte von der Vollversammlung des ÖRK,  
zum Jubiläum der Gleichstellung von Frauen im Pfarramt 

und zu 75 Jahren Akademie Baden sind wir alle gespannt, 
ebenso auf die Auftaktveranstaltung zum Dialogweg Kairos- 
Palästina.

Dazu sind in den Ausschüssen viele Eingaben und Vorlagen 
zu beraten, im Plenum wie gewohnt zu berichten und dort 
diese zu bescheiden. An Arbeit und Aufgabenstellungen 
mangelt es wieder keinesfalls.

Dank an dieser Stelle Frau Landesbischöfin Prof. Dr. 
Springhart für die Gestaltung des Gottesdienstes und die 
Predigt, ebenso all, die diesen Gottesdienst mitgestalten.  
Dank den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse, die im 
Vorfeld bereits vieles vorbereitet haben.

Dank den Mitarbeitenden des EOK und meiner Geschäfts
stelle für die Vorlagen und Entscheidungshilfen und die ge
samte Vorbereitung dieser 5. Tagung der 13. Landessynode 
unserer Badischen Landeskirche, die ich hiermit eröffne.

Uns allen wünsche ich eine erfüllte Zeit und Gottes Segen 
zu unseren Beratungen
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Predigt 
von Landesbischöfin Prof. Dr. Heike Springhart

Predigt zu Mk. 2, 1-12

Liebe Synodengemeinde, liebe Schwestern und Brüder,

in den letzten Jahren hat uns Corona viel gelehrt. Neue Blicke 
auf das, wie Kirche auch lebendig sein kann. Leichtfüßige 
Kreativität und mit der Zeit auch ermüdender Innovations
zwang. Den Schmerz über Begegnungen in der Distanz. 
Und, ja, auch das: der Blick darauf, wie viele Menschen 
können wir verantwortbar in einen Raum lassen. Und über 
allem und vor allem steht immer wieder die Frage: wie hal
ten wir die Räume offen und wie öffnen wir neue Fenster in 
den Himmel und Türen für die, die uns brauchen. Für die, 
die sich nach einem guten Wort und nach heilsamer Be
gegnung und Berührung sehen. Für die, die menschliche 
Wärme und einen warmen Tee brauchen. 

Dass Menschen in Scharen zusammenströmen, dass der 
Platz nicht ausreicht und dass dann einfach zusammen-
rücken hilft – das kommt einem in diesen Tagen immer noch 
ziemlich exotisch vor. Aber der Mut zu kreativen Lösungen 
und dazu, Löcher zum Himmel zu bohren – den sollten wir 
uns nicht nehmen lassen. 

Von solchem unverfrorenen Mut, der am Ende heilsam zum 
Ziel führt, erzählt der Evangelist Markus im 2. Kapitel – und 
zwar dies:

Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück.
Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war.
Daraufhin strömten so viele Menschen herbei,
dass der Platz nicht ausreichte – nicht einmal draußen vor 
der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes.

Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus.
Er wurde von vier Männern getragen.
Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm 
vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der 
Stelle, wo Jesus war.
Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten 
auf seiner Matte herunter.

Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, und sagte zu dem Ge-
lähmten: »Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben.«
Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei.
Die dachten: »Wie kann er so etwas sagen? Das ist Gottes-
lästerung! Nur Gott allein kann Sünden vergeben.«

Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten.
Er sagte zu ihnen: »Warum habt ihr solche Gedanken?
Was ist einfacher? Dem Gelähmten zu sagen: ›Deine 
Sünden sind dir vergeben‹, oder: ›Steh auf, nimm deine 
Matte und geh umher‹?

Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott 
Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde
den Menschen ihre Sünden vergeben.«
Deshalb sagte er zu dem Gelähmten: »Ich sage dir: Steh 
auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« Da stand der 
Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg – vor 
ihren Augen.
Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten:
»So etwas haben wir noch nie erlebt.«
 (Mk 2,1-12)

Die Türen des Hauses in Kapernaum sind verschlossen. 
Wegen Überfüllung. Die Kundigen sind längst da – die, die 
rechtzeitig gehört haben, dass Jesus wieder in der Stadt 
ist. Die wissen, wie man sich Zugang verschafft. Die ihre 

Beziehungen haben und die mit eiligem Schritt und eifrigem 
Herz wissen, wie sie es anstellen müssen, damit ihnen ein 
Platz sicher ist. Die Insider. Sie hängen an den Lippen Jesu. 

Von Ferne wagt sich einer in die Nähe. Er schafft es nicht, 
auf eigenen Beinen zu Jesus zu kommen. Er ist gelähmt. 

Liegt auf der Trage. Angewiesen auf andere und zum Nichts
tun verdammt. Er kann nicht selbst zu Jesus kommen, son
dern er braucht dazu seine Freunde. Er braucht die, die 
ihm den Weg ebnen. Vorbei an allen, die schon immer dazu 
gehören. Vorbei an denen, die etwas argwöhnisch äugen, 
was der denn hier will. Er hat nicht einmal Worte, um zu 
sagen, was er braucht. Keine Stimme, um zu klagen. Keine 
Energie mehr, um noch zu hoffen. 

Ob er schlicht aufgegeben hat oder ob er sein Schicksal als 
Gelähmter angenommen hat – das erfahren wir nicht. Wir 
erfahren überhaupt nichts über diesen Menschen auf der 
Matte. Markus erzählt nur über ihn. Seine Freunde tragen 
ihn. Ein Betreuungsfall. Ein Betroffener. Ein Mensch, der das 
Objekt von Fürsorge geworden ist. Einer, für den die ande
ren sorgen – aber auch einer, über dessen Bedürfnisse und 
was gut für ihn ist andere entscheiden. Auf eine seltsame 
Weise verstummt. 

Nicht nur Patientinnen und Patienten unserer Tage erleben 
das. Wenn das Leben auf 1 x 2 Meter Bett geschrumpft ist. 
Wenn dann und wann jemand eilig zur Tür hineinkommt, 
vielleicht sogar ein Lächeln auf den Lippen, aber doch vor 
allem an der Krankenakte interessiert. Kostbare Momente 
sind es dann, wenn die Klinikseelsorgerin durch die Tür 
kommt. 

Auch in unserem Blick auf die Kirche, auf das, was dran ist 
was dran ist, gibt es viele Gelähmte. Nein, ich meine nicht 
die, denen die Füße schwer geworden sind aus Müdigkeit 
über die Prozesse. Sondern die, die wir allzu oft zu Objek
ten unseres Handelns und Nachdenkens machen. Wenn 
wir in Prognosen und Mutmaßungen darüber nachsinnen, 
was die Menschen brauchen könnten, womit wir die Jugend 
gewinnen können, was Kirchenferne und Kirchennahe von 
der Kirche erwarten und was wir tun müssen, damit das, 
was wir für richtig halten bei denen auch ankommt. Wenn 
wir mit einer großen Kraftanstrengung versuchen, sie zu 
Jesus oder zum Jagen ins Sachen der Kirche zu tragen.

Wie oft machen wir andere zu Schweigsamen und zu Ge
lähmten, weil wir nicht mit ihnen sprechen, sondern über 
sie? Weil uns ihre eigensinnigen und kritischen Fragen un
bequem sind und an dem vorbeigehen, was wir doch nun 
mal für wichtig und richtig befunden haben. 

Aber das ist nicht das ganze Bild. Ich sehe die vier Freunde 
des Gelähmten. Sie scharen sich um ihren Freund auf der 
Matte. Sie sind ihm schon lange nahe. Sie kennen das Auf 
und Ab, sein Hadern und Zweifeln, seinen sarkastischen 
Humor und seine nachdenklichen Momente. Selbst aus der 
Ferne spüren sie, wenn etwas in der Luft liegt – auch dann, 
wenn er nichts sagt, weil sie Lebensbegleiter, Seelenver
wandte – Freunde eben – sind. Sie tragen ihn schon lang. 
Und heute erst recht. Sie handeln voller Hoffnung, Glauben 
und Liebe. Sie tun, was ihr Freund allein nicht tun kann. 
Vielleicht hoffen sie auch, was ihr Freund längst zu hoffen 
aufgegeben hat. Sie glauben daran, dass bei Gott alle 
Dinge möglich sind und dass Jesus genau der ist, der jetzt 
helfen kann. 

Dass der Weg versperrt ist und das Haus voll, bringt sie 
kein bisschen ab. Sie sind miteinander stark – auch darin, 
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einen ungewöhnlichen Weg zu finden. Sie setzen all ihre 
Hoffnung auf den, von dem sie wissen, dass er Lahme ge
hend und Blinde sehend macht und dass das Reich Gottes 
anbricht, wo er ist und wirkt. Die Freunde lassen sich nicht 
abhalten von der eingeschworenen Gemeinschaft, auch 
nicht davon, dass die Kapazitäten des Hauses längst aus
geschöpft sind. Der direkte Weg zum Ziel ist nicht möglich 
– dann suchen sie sich eben einen anderen. Sie halten 
sich nicht daran auf, zu diskutieren und zu analysieren, 
warum die Tür versperrt ist und ob die, die da sind, über
haupt das Recht haben, da zu sein. Sie halten sich nicht 
damit auf, Szenarien zu entwickeln und sich durchzufra
gen. Sie wissen, wo sie hinwollen und sie wissen, dass es 
für ihren Freund und für sie nur eine Hoffnung gibt: dass 
Jesus sie und ihn ansieht. Dass sie in seine heilsame Nähe 
müssen. Sie wissen, wohin sie wollen und sind getrieben 
von einer klaren Vision.

Dafür machen sie ein Loch ins Dach. Ich vermute, sie 
brechen es eher auf, hacken es hinein, so dass ganz un
vermutet das Licht von oben in die Menge unten scheint. 

Ein ziemliches Spektakel! Ob es dem Gelähmten gefallen 
hat, durch das Dach hindurch vor aller Augen in die Veran
staltung zu platzen? Die Freunde legen ihn Jesus zu Füßen 
und sie legen ihn ihm ans Herz. Dieser Glaube lässt auch 
den Messias nicht kalt. Er sieht ihren Glauben, er spürt, 
dass sie alles von ihm erwarten – und noch viel mehr. Jede 
Trennung von Gott ist überwunden in diesem Moment. 
„Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben.“ Intime Nähe 
zwischen Gott und Mensch in diesem Moment, in dem die 
staunende Menge erst die Luft anhält, aber dann werden 
hinter vorgehaltener Hand die Stimmen derer laut, die 
genau zu wissen meinen, was richtig und falsch ist. „Wie 
kann Jesus so was sagen? Das ist Gotteslästerung.“ 

Jesus rückt die Dinge zurecht. Er nimmt die getuschelten 
Infragestellungen auf. Die Zusage der Sündenvergebung 
sind nicht nur fromme Worte. Jesus hat die Vollmacht, das 
was Menschen und Gott voneinander trennt aufzuheben. 
Selbst wenn das so unmöglich erscheint, wie dass einer, 
der sein Leben lang gelähmt war, aufsteht, losgeht und auf 
eigenen Füßen seiner Wege geht. Auch das geschieht vor 
den Augen der staunenden Menge in Kapernaum: „Steh 
auf, nimm deine Matte und geht nach Hause.“ Genau das 
geschieht. Ohne viel Aufsehen. Der Mensch verlässt seine 
Matte, kann seinen Freunden endlich auf Augenhöhe be
gegnen und geht. Allein, ohne seine Freunde. 

Auch das gehört ja zur Nähe – nicht nur in Freundschaften, 
sondern auch in der Kirche: dass wir einander die Freiheit 
geben, Wege auch allein zu gehen. Zu schweigen, allein 
zu sein, das eigene Tempo zu haben und dem eigenen Be
dürfnis nach Nähe und Distanz zu folgen. So wird der Geist 
der Freiheit spürbar – in Freundschaften und in der Kirche. 

Nicht nur zwischen den Freunden, dem Gelähmten, der 
Menge und Jesus in Kapernaum spielt sich ein Wechsel
spiel zwischen Hilfe und Hilflosigkeit, zwischen unbändiger 
Hoffnung und überraschenden heilsamen Wendungen ab. 
Es ist auch eine Geschichte darüber, dass zur Bewegung 
auf die Mitte unseres Glaubens hin manchmal gerade von 
denen mitgerissen wird, die sich selbst als angewiesen und 
lahm erleben. Wer weiß, ob die vier Freunde sich auf den 
Weg in das übervolle Haus gemacht hätten, wenn nicht ihr 
gelähmter Freund sie dazu motiviert hätte. Hüten wir uns 

davor, einzuteilen – in die Starken und die Schwachen, in 
die Fürsorgeempfängerinnen und die großzügig Gebenden. 
Wir sind alle angewiesen aufeinander – darauf, mit den 
Augen des Herzens und mit den Augen Jesu angesehen zu 
werden. Das ist mir im Gespräch mit einer sehbehinderten 
Kollegin besonders deutlich geworden. Seit sie zehn Jahre 
alt ist, schwindet ihre Sehkraft langsam aber sicher, bis sie 
voraussichtlich irgendwann ganz erblinden wird. Zum Lesen 
braucht sie eine starke Lupe, jemanden – oder ein Computer
programm –, der ihr die Texte vorliest. Ich habe sie schon 
als Theologiestudentin erlebt. Und als eine, die immer sehr 
klar artikuliert hat, was geht und was nicht geht. Die gar 
nicht erst Hilflosigkeit und Spekulieren bei anderen hat auf
kommen lassen, weil sie den anderen gesagt hat, was es 
braucht, damit man sich wahrnimmt. „Sprecht mich an, 
wenn ihr mich in der Stadt seht – ich erkenne euch an der 
Stimme.“ Statt des üblichen stummen Nickens entstanden 
freundliche Worte im gehetzten Alltag. Inzwischen hat sie 
ihr Studium absolviert, im Ausland gearbeitet, ist Mutter ge
worden. Sie sagt selbst: „Ohne Freunde und Freundinnen, 
die mich immer wieder getragen haben, weil sie mir Texte 
vorgelesen oder Bücher rausgesucht haben, hätte ich das 
nie geschafft! Meine Sehbehinderung ist für mich zum 
Sinnbild für das Leben geworden: So wie ich durch mein 
schlechtes Sehen auf die Hilfe anderer angewiesen bin, ist 
jeder Mensch in irgendeinem Bereich auf die Mitmenschen 
angewiesen. Diese Abhängigkeit habe ich mir nicht aus-
gesucht, aber ich muss damit leben. Immer muss ich neue 
und kreative Wege zu finden, wie ich meinen Alltag als 
Pfarrerin und Mama bewältigen kann. Natürlich fühle ich 
mich da im Vergleich zu anderen manchmal benachteiligt 
und hilflos. Aber unterwegs merke ich, wie das Leben mit
einander gelingt, und zwar nur miteinander, denn alleine 
schaffe ich es nicht. Ich bin dankbar für die vielfältige Hilfe 
anderer und das große Verständnis und Zutrauen, mich mit 
hinein zu nehmen ins Geschehen. Und oft ist es erstaun
lich, wie es den Freunden zum Segen wird, indem sie mir 
helfen. Viele Freundschaften sind nur dadurch entstanden, 
dass mir jemand seine Hilfe anbot. Viele Kontakte haben 
sich dadurch ergeben, dass ich jemanden um Hilfe bitten 
musste. Und ich erlebe, wie auch ich für andere eine 
Freundin sein kann. Vielleicht dann nicht als Unterstützung 
beim Sehen, dafür aber als Ermutigerin oder Zuhörerin“ 
Und als ich sie so reden hörte, musste ich schmunzeln und 
daran denken, wie sie bei einer Studienfahrt des Theologi
schen Studienhauses nach Budapest in großer Sicherheit 
diejenige war, die den blinden Mitbewohner über die Straße 
geführt hat.  
Wir sehen unterschiedlich scharf.
Wir gehen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. 
Aber wir sind allesamt aufeinander und auf den Segen 
Gottes angewiesen. Tragen wir uns auch dann zu Jesus, 
wenn der Weg versperrt scheint. 
Und tragen wir einander. Denn wir alle miteinander und 
unsere Kirche sowieso bedürfen der Befreiung und Heilung 
durch Gott. Er ruft uns auch in den Tagen der Beratungen 
in der Synode, einander zu tragen, mitunter zu ertragen 
und dann und wann uns von anderen tragen zu lassen.
Und vom Frieden Gottes, der höher ist als all unsere Ver
nunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen.
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I 
Eröffnung der Sitzung / Eingangsgebet
Präsident Wermke: Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Konsynodale! Ich eröffne die erste öffentliche 
Sitzung der fünften Tagung der 13. Landessynode und bitte 
die Synodale von dem Bussche-Kessell das Eingangs-
gebet zu sprechen.

(Die Synodale von dem Bussche-Kessell  
spricht das Eingangsgebet.)

II 
Begrüßung / Grußworte
Präsident Wermke: Liebe Schwestern und Brüder, ich be
grüße Sie alle sehr herzlich hier im Haus der Kirche zu 
 unserer fünften Tagung. Wir freuen uns, diese Tagung 
wieder in Präsenz in unserem gewohnten Tagungshaus 
durchführen zu können.
Einige Maßnahmen zum Infektionsschutz haben wir ge-
troffen, und so begrüße ich auch alle hier im Saal und alle, 
die hier im Tagungshaus sich in einem anderen Raum be
finden und technisch mit uns verbunden sind sowie alle, 
die über den Bildschirm mit uns verbunden sind. 
Ich begrüße alle Konsynodalen. Ebenso Frau Landes-
bischöfin Prof. Dr. Springhart und alle weiteren Mitglieder 
des Kollegiums.
Herrn Oberkirchenrat Dr. Kreplin begrüße ich herzlich 
 online am Bildschirm. Aus gesundheitlichen Gründen kann 
er nicht präsent hier teilnehmen. Ebenso begrüße ich alle 
weiteren Mitarbeitenden aus dem Evangelischen Ober-
kirchen rat. 
Noch einmal danke ich herzlich unserer Frau Landes-
bischöfin und all denen, die den gestrigen Eröffnungs-
gottesdienst in der Klosterkirche musikalisch und in anderer 
Weise mitgestaltet haben, für die geistliche Einstimmung in 
diese Tagung.
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Aus bekannten Gründen mussten wir bedauerlicherweise 
auch bei dieser Tagung wieder die Einladung unserer zahl
reichen Gäste enorm einschränken. 

Wir freuen uns aber, heute noch zumindest eine kleine An
zahl von Gästen zu dieser Plenarsitzung bei uns willkom
men zu heißen.

So begrüße ich sehr herzlich 

Herrn Weihbischof Dr. Peter Birkhofer aus dem Erz bischöf
lichen Ordinariat Freiburg, 

Herrn Präses Harald Geywitz, der gewissermaßen mein 
Gegenpart in der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist,

Herrn Superintendenten Christian Bereuther – wir haben 
uns heute Morgen noch nicht persönlich begrüßt – von der 
Evang.-Lutherischen Kirche in Baden.

Die drei Genannten werden ein Grußwort sprechen, aller
dings nicht am Stück.

(Heiterkeit)

Ich begrüße Frau Prof. Dr. Renate Kirchhoff, die Rektorin 
der Evangelischen Hochschule in Freiburg.

Wir begrüßen herzlich Herrn Oberkirchenrat Mark Hatten-
dorf, den neuen Leiter des Oberrechnungsamtes der EKD. 
Herr Hattendorf ist Nachfolger von Herrn Weitzenberg, der 
einigen von Ihnen bekannt ist. Herr Hattendorf, wir freuen 
uns besonders, dass wir Sie heute zum ersten Mal bei 
einer Tagung begrüßen dürfen. Wir haben uns allerdings 
bei einer RPA-Sitzung bereits gesehen.

Herzlich begrüße ich auch in unserer Mitte die Lehrvikarin 
Antonia Klumbies und den Lehrvikar Lukas Best, die Stu
dentinnen der Theologie Lina Pönicke und Nasreen Shah, 
sowie die Studenten der Evangelischen Hochschule Frei
burg Hans-Christian Benner und Elias Renz.

Ferner begrüße ich Herrn Dr. Daniel Meier, der unsere Ta
gung in seiner Funktion als Pressesprecher begleitet. Die
ser Gruß gilt auch allen Vertreterinnen und Vertretern der 
Medien mit einem herzlichen Dank für ihr Interesse und die 
Berichterstattung. 

Ich begrüße Herrn Friedrich und sein Team, die unsere 
Plenarsitzungen im Livestream technisch ermöglichen. 
Der Livestream kann aktuell mitverfolgt werden, eine Auf
zeichnung und Speicherung erfolgt nicht. Alle Redner auf 
der Bühne werden gestreamt und wurden zuvor informiert. 

Weiter begrüße ich Frau Luff aus dem Evangelischen 
Oberkirchenrat, die uns im digitalen Sitzungsmanagement 
unterstützt und vor allem im Untergeschoss tätig ist. 

Und ich begrüße unseren Stenografen Herrn Lamprecht, 
der eigentlich hier vorne sitzt – so sind wir es von früher ge
wohnt – er sitzt heute aber an anderer Stelle und kümmert 
sich wie gewohnt um die Dokumentation unserer Plenar-
sitzungen.

Nach einigen Tagungen, die wir durch die gesetzlichen 
Vorgaben in anderer Weise durchführen mussten, freuen 
wir uns besonders, dass wir diese Tagung endlich wieder 
hier im Haus der Kirche durchführen können. Zum Schutz 
aller Teilnehmenden haben wir uns dazu entschieden, einige 
Maßnahmen zum Coronaschutz zu empfehlen. Ich bitte 
doch herzlich, diese Maßnahmen auch ernst zu nehmen. 
Sie haben im Vorfeld eine entsprechende Information er
halten. Halten Sie sich bitte an die Vorschläge, das ist zu 

Ihrem Schutz und zum Schutz aller. Ich muss Sie auch als 
Verantwortlicher für diese Tagung sehr herzlich um deren 
Einhaltung bitten.  

Weiter ist meine dringliche Bitte, dass wir alle die zusätz-
liche Schutzmaßnahme eines täglichen Selbsttestes ernst 
nehmen. Die Tests sind Ihnen über Ihre Fächer bzw. bei 
den Fächern zur Verfügung gestellt. 

Der Speisesaal ist komplett bestuhlt. Wir bitten jedoch 
herzlich darum, nur jeden zweiten Stuhl zu besetzen. Bitte 
warten Sie gegebenenfalls einen Moment oder nehmen 
Sie die Speisen gerne auch alternativ mit in den Clubraum 
zum Verzehr. 

Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Mithilfe, dass wir die 
kommenden Tage zu einer „sicheren“ Tagung machen. 

Nun bitte ich Herrn Dr. Birkhofer um sein Grußwort.

Herr Dr. Birkhofer: Lieber Herr Präsident, liebe Frau 
Landes bischöfin, meine lieben Schwestern und Brüder! Ich 
freue mich, dass ich einmal wieder hier in guter Tradition 
bei Ihnen bei der Synode in Präsenz dabei sein darf. „Live 
und in Farbe“ ist bei meiner Kleidung vielleicht nicht gerade 
das Vordergründige.

(Heiterkeit)

Es verbinden uns aber in diesen Tagen in vielfältiger Weise 
viele Sorgen, vor allem auch Überlegungen. Bei uns in der 
römisch-katholischen Kirche in Deutschland ist es der 
 sogenannte „Synodale Weg.“ Papst Franziskus, der einen 
synodalen Prozess für die ganze Weltkirche bei uns aus
gerufen hat, hat diesen um ein Jahr verlängert. Bei den 
Überlegungen bin ich hängengeblieben bei einem Wort 
aus dem ersten Petrusbrief im 5. Kapitel, wo der Apostel 
uns deutlich ein Wort mit auf den Weg gibt. Dies zu beden
ken, lohnt sich meines Erachtens, wenn er im 5. Kapitel in 
Vers 5 sagt: „Begegnet einander in Demut.“

Im Vorfeld der Versammlung zum synodalen Weg durfte 
ich Gast sein in Karlsruhe bei der Vollversammlung des 
Weltkirchenrates unter dem Motto „Die Liebe Christi be
wegt, versöhnt und eint die Welt“. Trotz mancher Befürch
tungen – wir hatten ja letzte Woche beim Treffen der 
Kollegen auch nochmal darüber gesprochen – konnten in 
Karlsruhe Kompromisse vor allem zwischen den Interessen 
der Kirchen des globalen Südens und des globalen Nordens 
sowie zwischen der russisch-orthodoxen Kirche mit den 
 jeweiligen Verbündeten und der ukrainisch-orthodoxen 
 Kirche mit den jeweiligen Verbündeten erreicht werden. 
Die Podien, Kommissionen, Schriftgespräche und Gebets
zeiten waren geprägt von einem auch teilweise sehr kont
roversen Ringen und Suchen in der Kraft des Heiligen 
Geistes, ausgerichtet am universalen Willen des Gottes
volkes in konfessioneller Vielfalt. Besonders erfahrbar war 
das bei dem Ringen um das Dokument „Gerechtigkeit und 
Frieden im Nahen Osten“ und das Wort zum Krieg in der 
Ukraine. Nachhaltig beeindruckt bin ich immer noch von 
dem Grußwort von der Muslima Azza Karam von „Religions 
for Peace“ und dem Hinweis des Metropoliten von Pisidien, 
dass wir von der versöhnenden Botschaft Christi sprechen 
und im Krieg Christen Christen umbringen. Die Ansprache 
des Erzbischofs von Canterbury mahnt, die weltweiten 
Heraus  forderungen gemeinsam anzugehen, Meinungs-
verschiedenheiten offen anzusprechen und sich nicht 
 gegenseitig auszuschließen – auch wenn kein Konsens 
gefunden wird. Für mich beeindruckend kamen hinzu die 
vielfältigen Begegnungen, unter anderem auch mit 
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 Delegationen aus der Ukraine und aus Russland: „Begeg
net einander in Demut!“

Papst Franziskus spricht im Blick auf ein synodales mitein
ander unterwegssein von einer evangeliumsgemäßen 
Demut, die die eigenen Überzeugungen und Vorurteile 
zurück zunehmen weiß. Eine Idee, die dazu führt, nicht mit 
dem Finger auf andere zu zeigen, um sie zu verurteilen, 
sondern ihnen die Hand zu reichen und sie aufzurichten, 
ohne sich je überlegen zu fühlen. Ja, „begegnet einander in 
Demut!“

„Das vertrauensvolle Gebet ist das Tun des Herzens, wenn 
es sich Gott öffnet, wenn wir unsere Stimmungen zum 
Schweigen bringen, um die sanfte Stimme Gottes zu 
hören, der in der Stille spricht. Ohne das Hören auf Gott 
werden alle unsere Worte nur „Worte“ sein, die nicht sätti
gen und nichts nützen. Wenn wir uns nicht in allen unseren 
Entscheidungen vom Heiligen Geist leiten lassen, dann 
werden sie nur „Beiwerk“ sein, das das Evangelium be
deckt und versteckt, anstatt es hervorzuheben.“

„Begegnet einander in Demut!“

Sicher, die Texte von Karlsruhe sind Kompromisstexte. 
Manch einem gehen sie vielleicht nicht weit genug. Und 
dennoch ermutigen diese Texte, weitere Schritte aufeinan
der zuzugehen bzw. wie Kardinal Walter Kaspar einmal 
sagte: „Wenn wir wirklich einen Aufbruch wollen, brauchen 
wir nach synodaler Tradition am Ende eine einmütige Ant
wort, die nicht spaltet.“

„Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ „Be
gegnet einander in Demut.“ Dies erinnert an die missiona
risch-evangelisierende Kraft der befreienden universalen 
Botschaft Jesu Christi. Das erinnert auch daran, auf die 
Stimmen in Ländern in der weltweiten Kirche zu hören, die 
noch vor nicht allzu langer Zeit als „Missionsgebiete“ be
trachtet wurden und sich von ihnen inspirieren zu lassen. 
Wir dürfen den Aufbruch in die Zukunft begreifen als syno
dale Auseinandersetzung um den rechten Weg in der 
Liebe Gottes. Ein Ringen, das nicht verletzen möchte, aber 
das Wort des Lebens in unserer Zeit zu verstehen sucht. 
Jesu Botschaft, die Menschen Hoffnung und Erlösung ge
schenkt hat, vermag dies auch heute noch zu schenken.

Liebe Schwestern und Brüder, die Vollversammlung in 
Karlsruhe hat gezeigt, wie vielfältig und lebendig der christ
liche Glaube und die ökumenische Bewegung auf der ganzen 
Welt sind. In Anbetracht von Globalisierung und Pluralisie
rung der konfessionellen Landschaft auch in unserer Region 
wird es zukünftig zunehmend wichtig sein, diese Vielfalt im 
Blick zu haben und Räume der Begegnung zu schaffen. 
Das gemeinsame synodale Ringen um die Einheit der 
 Kirche und der vereinte Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung hängen davon ab, dass wir 
uns von der Liebe Christi bewegen, versöhnen und einen 
lassen, sowie einander in Demut begegnen.

So wünsche ich Ihnen für diese Synode jetzt viel Kraft aus 
dem Heiligen Geist heraus und immer wieder auch die not
wendige Demut in den Begegnungen. Lassen wir uns von 
der Liebe Christi leiten. Gottes Segen! Dankeschön!

(Beifall)

Präsident Wermke: Herzlichen Dank für Ihre Grüße, für die 
Erinnerung an die gemeinsamen Tage auf der Vollver
sammlung in Karlsruhe. Diese Vollversammlung prägt 
auch unsere Tagung gewissermaßen. Z. B. werden die 
Morgenandachten, wie wir das heute Morgen zum ersten 

Mal erleben durften, auch mit einem Blick auf diese Vollver
sammlung mit uns gefeiert. Ich danke an dieser Stelle sehr 
herzlich Frau Heitmann und ihrem Team für die Gestaltung 
am heutigen Morgen, die schon relativ früh viel Bewegung 
in die versammelte synodale Gemeinde gebracht hat.

Herr Birkhofer, der synodale Weg ist das, was uns auch 
verbindet. Es ist aber nicht nur das, was uns verbindet. Die 
guten Beziehungen sind allgemein bekannt und wir dan
ken sehr dafür. Wir gehen den Weg miteinander weiter. 
Nehmen Sie unsere Grüße an den Herrn Erzbischof mit 
und an das Ordinariat, aber natürlich auch an die dortigen 
Gremien der Ehrenamtlichen. Vielen Dank!

(Beifall)

Als es noch die Trennung Deutschlands in Ost und West 
gab, hatte jede westliche Landeskirche eine Patenkirche 
im Osten Deutschlands. Für die Badische Landeskirche 
war es Berlin-Brandenburg, vielleicht weil der Anfangs
buchstabe der gleiche war, vielleicht hat auch die EKD da
mals gelost, das ist mir aber unbekannt. Seit dem die 
Mauer gefallen ist, sind aus Patengemeinden Partnerge
meinden und aus Patenkirchen Partnerkirchen geworden. 
Inzwischen heißt diese Kirche auch EKBO, wie wir gerne 
abkürzen, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schle
sische Oberlausitz. Das umschreibt das gesamte Gebiet, 
ist aber als Begriff auch relativ schwer auszusprechen. Es 
ist ganz selten, dass ein Gast aus dieser Kirche bei uns 
sein kann, was mehrere Gründe hat. Ein wesentlicher ist, 
dass wir in der Vergangenheit oftmals parallel zur gleichen 
Zeit tagten, weshalb man sich relativ schlecht besuchen 
konnte. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute den 
Präses der dortigen Landessynode, Herrn Geywitz, unter 
uns haben und ich darf Sie um Ihr Grußwort bitten.

Herr Geywitz: Sehr verehrter Herr Präsident, erst einmal 
ein Kompliment: Der Begriff Berlin-Brandenburg-schlesi
sche Oberlausitz wird auch bei uns auf der Synode nicht 
immer fehlerfrei ausgesprochen.

(Heiterkeit)

Wir gönnen uns dafür aber auch den längsten landeskirch
lichen Namen, den man haben kann. 

Sehr verehrter Herr Präsident, lieber Bruder Wermke, Hohe 
Synode, verehrte Frau Landesbischöfin, liebe Schwester 
Springhart, liebe Schwestern und Brüder!

Seit vielen Jahrzehnten, Sie haben es gerade gesagt, ver
bindet unsere Landeskirchen eine Partnerschaft. Das 
durfte ich als Mitglied der Landessynode seit 2015 in man
chen Begegnungen miterleben. Zwischen den Haushalts
ausschüssen, denen ich zeitweise angehörte, bevor ich 
Präses wurde und stellvertretender Vorsitzender der Kirchen
leitung bin. Auf die Partnerschaft zwischen Zossen-Fläming 
und dem Markgräflerland und der Church of England machte 
mich Schwester Schaupp am Rande einer EKD-Synode 
aufmerksam. Diese Partnerschaft kannte ich bis dahin 
nicht. So lernt man seine eigene Landeskirche zuweilen 
kennen, wenn man auf einer EKD-Synode unterwegs ist. 
Oder im Herbst vor einem Jahr, als Ihr scheidender Landes
bischof mit einer Delegation in unserer EKBO und meiner 
Stadt Potsdam zu Gast war.

Zuletzt durfte ich als Präses bei einer besonderen Ordina
tion in der Spandauer Nicolaikirche mitwirken, die für die 
Reformation von einiger Bedeutung in der Mark Branden
burg war. Denn ein Assistent eines Ordinanten dort war 
Prälat Schächtele, was zugegebenermaßen nicht so viel 
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mit unserer Partnerschaft als eher mit persönlichen Bezie
hungen zu tun hat. Aber es war dennoch schön, dass auch 
da die Partnerschaft deutlich wurde.

Jetzt könnte man gerade nach der wunderbaren Andacht 
heute Morgen, die ich auch sehr genossen habe, sich fragen: 
Ja, da ist etwas von der deutsch-deutschen Partnerschaft 
vor einiger Zeit übrig. Eigentlich gewinnt die internationale 
Dimension, die auch in Karlsruhe deutlich wird, große Be
deutung für uns als Christinnen und Christen. Brauchen wir 
also diese Verbindung so noch?

Ich bin dankbar für diesen Austausch über vieles, was da an 
Gemeinsamkeiten gewachsen ist. Denn diese Begegnungen 
bereichern uns. Auch hier geht es um eine je eigene Ge
schichte. Es geht um die je eigene Kultur, die vorhanden ist, 
um die je eigenen Perspektiven. Neben der internationalen 
Vernetzung ist das ein wichtiger Baustein des Ver stehens, 
somit auch ein Baustein des innergesellschaftlichen Frie
dens. Aus diesen gemeinsamen Erfahrungen kann auch 
heute noch manch Gutes erwachsen. 

Doch diese Freude über die Gemeinsamkeit, die ich ge
rade betont habe, ist in diesem Jahr natürlich überschattet, 
was uns alle beschäftigt. Wir schauen erschrocken auf den 
Krieg in unserer Nachbarschaft, der nach wie vor andauert. 
Wir schauen auf die Leiden der Menschen in der Ukraine, 
auf den Angriffskrieg Russlands. Wir schauen auf die Men
schen, die geflüchtet sind, die Schlimmes erlebt haben, die 
um ihre Liebsten und um ihre Heimat bangen.

All das bringen wir immer wieder gemeinsam vor Gott, 
damit in dunklen Stunden Hoffnung möglich wird, damit wir 
gemeinsam Löcher zum Himmel bohren können, wenn ich 
mir diese Worte einmal ausborgen darf, liebe Schwester 
Springhart. Wir als Christinnen und Christen beten eben 
um Frieden und handeln gleichzeitig tatkräftig, um jenen zu 
helfen, die unter dem Krieg leiden. So auch die Markus-
gemeinde in Berlin-Steglitz, die im Frühjahr über Nacht 
über 100 Menschen aufgenommen und mit hilfsbereiten 
Menschen in Verbindung gebracht hat. Dort werden wir in 
diesem Jahr unseren Reformationsempfang haben, um 
den Blick auch darauf zu lenken, dass es eben immer noch 
notwendig ist. Beten und helfen, beides ist gut und richtig. 
Es ist unsere Verantwortung für und in die Welt. Denn es 
geht nicht nur darum, dass wir Hoffnung haben. Es geht 
vielmehr darum, diese Hoffnung, die wir haben, an alle 
Menschen weiterzugeben. Das sollten wir, wie ich finde, 
auch in guter ökumenischer Vernetzung tun. Ich fürchte, 
wir werden alle gemeinsam einen sehr langen Atem und 
viel Kraft brauchen. Das zeigt schon jetzt der lange Zeit
raum seit dem 24. Februar. Da wird es helfen, die Kräfte zu 
bündeln. Dabei geht es eben nicht nur um die diakonische 
Dimension, es geht vielmehr auch um unseren christlichen 
Glauben, der herausgefordert wird. Die friedensethischen 
Debatten, die uns in Europa fast schon abstrakt erschie
nen, sind zurück. Schon innerhalb der EKD ist die Spann
breite in der öffentlichen Wahrnehmung ganz schön groß. 
Antworten auf all die wieder brennenden Fragen werden 
sich meiner Meinung nach sinnvoll nur im ökumenischen 
Austausch finden lassen, ausdrücklich auch in einem 
weiten Sinne. Denn trotz einer großen Zahl von beispiels
weise orthodoxen Geschwistern im Raum Berlin, haben 
wir in unserer Landeskirche schon noch eine Aufgabe, 
diesen Dialog zu vertiefen. 

Auf die Ergebnisse Ihres Studientages zur Friedensethik 
bin ich sehr gespannt. Denn Ihre Landeskirche hat ja in 

den vergangenen Jahren vielfach kluge und wahrnehmens
werte Impulse bei diesem Thema gegeben.

Sie haben eine große und lange Liste an Themen, die Sie 
noch beraten werden. Bei uns werden es nicht ganz so 
viele Punkte sein. Unsere Synode findet in drei Wochen 
statt. Sehr gespannt bin ich auf das Thema Einsatz von 
MacOS. Ich frage mich, ob es illegal ist, dass ich mit iPad 
das Grußwort halte.

(Heiterkeit)

Es scheint, dass das nicht der Fall ist, es gibt noch andere. 
Ganz im Ernst: Es geht immer um ganz vieles. Nur muss 
man das alles bis ins Kleinste erörtern? Das fragen wir uns 
auch immer wieder. Wie detailliert müssen wir Regelungen 
treffen, um welche Themen müssen wir uns wirklich küm
mern, es geht doch um das große Ganze. Man muss letzt
endlich auch die Dinge ordentlich hinbekommen, die auf 
der Tagesordnung stehen, um darauf aufbauend über die 
großen Themen wie Transformation zu sprechen oder über 
die Frage, wo ist bitteschön Gemeinde.

Ich werde nicht die ganze Zeit hier bei Ihrer Tagung sein, 
freue mich auf den Vormittag hier. Dann kehre ich zu mei
ner Familie in der Nähe zurück. Die Herbstferien sind bei 
uns etwas früher.

Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, das man anfassen 
kann. Es ist ein Buch, das ich gerade in diesen Zeiten dem 
Präsidenten gerne mitgeben möchte. Es ist ein Buch mit 
Kalligraphien über Worte aus der Matthäuspassion – 
Kommt Ihr Töchter, helft mir klagen. Es ist ein Glauben, der 
auf Schrift gründet. Es ist eine schöne Sache, wenn man 
sich einzelne Worte etwas genauer anschaut.

Das zweite, was ich Ihnen dalasse, ist etwas, was wir über 
unsere fünfte Landessynode als Motto überschrieben 
haben. Es heißt ganz schlicht: „Wer aufbricht, der kann 
hoffen.“ Es ist eines der jüngsten Lieder aus unserem Ge
sangbuch, aber mittlerweile ist es eines der bekanntesten. 
Im weiteren Text heißt es: „Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit, die Türen stehen offen, das Land ist 
hell und weit.“

Für Ihre Beratungen heute, aber auch in den kommenden 
Jahren, wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen und viel 
Freude, was man bei aller notwendigen Ernsthaftigkeit 
haben darf. Ich freue mich auf den künftigen Austausch 
an ganz vielen Stellen zwischen unseren Landeskirchen. 
Vielen Dank!

(Beifall)

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank und schon 
gleich auch für Ihre Synode demnächst alle guten Wünsche 
und Gottes Segen für Ihre Beratungen. Aus den gemein-
samen Zeiten vor und nach 1989 sind viele Beziehungen 
gewachsen zwischen Gemeinden in Baden und bei Ihnen. 
Es sind viele Freundschaften geblieben. Ich kann selbst 
von einigen berichten.  So denke ich, dass auch über diesen 
Weg die Beziehungen zwischen unseren beiden Landes
kirchen weitergetragen und erhalten werden. Ich danke 
Ihnen für Ihre guten Wünsche. Ich wünsche Ihnen aber 
auch ein wenig Urlaub hier im Süden, dass Sie das ein 
wenig genießen können. Alles Gute. 

(Beifall)

Herr Bereuther, wie ich es schon angedeutet habe, würde 
ich gerne einen Tagesordnungspunkt noch abhandeln und 
Sie dann zum Grußwort bitten.
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III 
Änderungen in der Zusammensetzung der Synode / 
Entschuldigungen / Feststellung der Anwesenheit 
und Beschlussfähigkeit
Präsident Wermke: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt III: 
Änderungen in der Zusammensetzung der Synode / Ent
schuldigungen / Feststellung der Anwesenheit und Be
schlussfähigkeit. Bitte sehr, Frau Groß.

Synodale Groß: Seit unserer Tagung im April hat sich fol
gende Veränderung ergeben: 

Der berufene Synodale Bernd Neugart hat sein Amt zum 
23. September 2022 niedergelegt. 

Für die gesamte Tagung sind entschuldigt die Synodalen 
Julia Falk-Goerke, Gudrun Heute-Bluhm, Jeff Klotz, Prof. 
Dr. Friederike Nüssel, Dr. Christian Peters und Antonia 
Spieß. 

Einige Synodale sind zeitweise verhindert, an der Tagung 
teilzunehmen. 

Wie Sie es gewohnt sind, werden wir nun die Beschlussfä
higkeit überprüfen. Ich rufe nun die Synodalen namentlich 
auf und bitte Sie um ein Zeichen der Anwesenheit. 

(Die Feststellung der Anwesenheit  
erfolgt durch Namensaufruf.)

Präsident Wermke: Vielen Dank. Ich stelle nach der Ver-
lesung der Anwesenheitsliste die Beschlussfähigkeit der 
Landessynode fest.

II 
Begrüßung / Grußworte  
(Fortsetzung)

Präsident Wermke: Ich bitte nun Herrn Superintendenten 
Bereuther um das Grußwort und möchte gerne in diesem 
Zusammenhang darüber informieren, dass die EKIBA 
Evangelische Kirche in Baden und die ELKIB, also die 
evangelisch-lutherische Kirche in Baden, im Vorfeld des 
200-jährigen Jubiläums eine gemeinsame Rahmenverein
barung erarbeitet und dann unterzeichnet haben. Diese 
Unterzeichnung fand am 19. Juli statt. Es war ursprünglich 
geplant, dass auch das Präsidium der Landessynode dabei 
vertreten sein sollte, was aber leider aus terminlichen 
Gründen nicht möglich war. Umso mehr freuen wir uns, 
dass Sie, Herr Bereuther, heute als Gast bei uns sind und 
auch ein Grußwort sprechen. Bitte schön!

Herr Bereuther: Vielen Dank, Herr Wermke. Ich freue mich 
tatsächlich, dass ich hier wieder einmal dabei sein darf. Ich 
werde gleich auch unser Dokument erwähnen. 

Sehr verehrtes Präsidium, verehrte Frau Landesbischöfin, 
verehrte Mitglieder der Kirchenleitung, verehrte Synodale, 
liebe Mitglieder und Gäste der Synode, liebe Schwestern 
und Brüder! Da ich um ein kurzes Grußwort gebeten worden 
war, überbringe ich Ihnen gerne die herzlichen Grüße und 
Segens wünsche Ihrer kleinen Schwester, der evangelisch-
lutherischen Kirche in Baden. Gerade erst hatten wir in 
Karlsruhe – das wurde bereits erwähnt – das große Welt-
ereignis der ÖRK-Vollversammlung, bei dem Sie als ein-
ladende Kirche eine Menge Vorbereitungen und eine Menge 
Manpower zu leisten hatten. Bei den Mitgliedskirchen hat 
die Durchführung der Veranstaltung trotz einzelner heikler 
Themen zu großer Anerkennung und Dankbarkeit geführt, 
wie ich am vorletzten Wochenende bei der European 

Church Leader Conference in Eisenach, das war die 
Konferenz des lutherischen Weltbundes, erfahren durfte. 
Viele waren sehr dankbar und haben sich sehr positiv 
 geäußert.

Dort wurde auch gleichzeitig der Festakt für das 75-jährige 
Bestehen des lutherischen Weltbundes und des deutschen 
Nationalkomitees auf der Wartburg gefeiert. Längst laufen 
im Weltbund und dem deutschen Nationalkomitee die Vor
bereitungen für die nächste Vollversammlung, die im kom
menden Jahr im September in Krakau stattfindet.

Die Pandemie hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren 
viel verändert. So konnte ich auch länger, wie ich schon 
sagte, nicht mehr live bei Ihrer Synode dabei sein. Das an
visierte Ziel, bei der Frühjahrssynode 2021 unser Miteinander 
mit einer erweiterten Vereinbarung mit unseren Unterschrif
ten zu bekräftigen, musste auf dieses Jahr verschoben 
werden. Die Vereinbarung von 1996 wurde in vollem Um
fang bestätigt und in einigen Punkten erweitert. Das zeigt 
an, wie sehr unsere Kirchen in den Gemeinden vor Ort zu
sammenwachsen und wie sie ihre Zusammenarbeit inten
sivieren. Am 19. Juli, wie bereits erwähnt, durften Sie, Frau 
Landesbischöfin, und ich, endlich unsere Unterschriften 
unter das doch gelungene Dokument setzen.

In unserem gemeinsamen Erarbeitungsteam für die Erar
beitung des Dokuments unter der Federführung von Frau 
Heitmann überprüften wir zunächst die vorangegangenen 
Vereinbarungen an der Realität, die in den folgenden  
25 Jahren in den Gemeinden geschehen ist. Wir kamen 
überein, dass die alte Vereinbarung durchaus noch in vol
lem Umfang ihre Gültigkeit hat. Es wurde aber auch deut
lich, dass sich das Miteinander in den Gemeinden vor Ort 
über die Vereinbarung hinaus weiterentwickelt hatte. So 
fanden beispielsweise in einzelnen Gemeinden gemein
same Abendmahlgottesdienste statt, die genau genommen 
nicht mehr allein mit der eucharistischen Gastbereitschaft 
zu erklären waren. Die Lösung fanden wir im gemeinsa
men Gottesdienstbuch von EKD, VELKD und UEK, in dem 
auch die bei uns gebräuchliche Liturgie enthalten ist, die 
das liturgische Abendmahlverständnis wiedergibt. Da auch 
die badische Landeskirche diese Liturgie als mögliche Va
riante in ihrem Gesangbuch hat, wurde vereinbart, bei ge
meinsamen Abendmahlgottesdiensten nach Möglichkeit 
diese Liturgie zu verwenden, die das gemeinsame Ver
ständnis ausdrückt.

Es tut mir leid, Frau Springhart, dass Sie sich sehr kurzfris
tig in diese spezielle Thematik des Dokuments einarbeiten 
mussten. Umso dankbarer bin ich, dass wir beide voller 
Überzeugung die Unterschrift unter dieses Dokument set
zen konnten. Es ist ein wichtiges Dokument auf dem Weg 
zum Miteinander zweier Schwestern, die sich 30 Jahre nach 
der Union 1821 irgendwie aus den Augen verloren hatten.

Vielleicht noch ein Hinweis auf das, was uns als lutherische 
Kirche gerade besonders bewegt, und zwar als lutherische 
Kirche in Baden. Von den zur Zeit sieben Hauptamtlichen 
– einer Pfarrerin und sechs Pfarrern – gehen bis 2025 fast 
alle in den Ruhestand.

(Unruhe)

Es bleibt genau genommen einer übrig. Da nach bestehen
der Ordnung jede Gemeinde das Recht hat, sich eine eigene 
Pfarrerin oder einen eigenen Pfarrer zu berufen, müssen 
wir bei unserer nächsten Synode am 11. und 12. November 
in Karlsruhe die Ordnung erst einmal dahingehend ändern, 
dass es auch möglich wird, dass mehrere Gemeinden sich 
gemeinsam eine Pfarrerin oder einen Pfarrer berufen 
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können. Finanziell könnte der augenblickliche Zustand noch 
ein paar Jahre weitergehen. Aber wir wissen genau, dass 
auch bei uns die Mitgliederzahlen aus ganz einfachen demo
grafischen Gründen sinken bei etwa gleichbleibenden Ein
nahmen, aber stetig steigenden Kosten.

Die Gemeinden sind gerade in einem Prozess, miteinander 
auszuloten, wo Kooperationen und die Betreuung durch ein 
gemeinsames Pfarramt überhaupt erst möglich oder auch 
gewollt sind. Rein rechnerisch müsste die Anzahl der haupt
amtlichen Geistlichen, die eine Gemeinde betreuen, von 
sechs auf vier reduziert werden. Unsere Synode in diesem 
Jahr findet in den Räumen der Luthergemeinde in Karls
ruhe statt, also im Luthersaal. Unsere Räumlichkeiten sind 
zu klein. Es wird noch eine Einladung an Sie ergehen.

Nun wünsche ich Ihnen allen eine intensive, eine geseg
nete Synodaltagung. Gottes heiliger Geist begleite Sie und 
führe Sie zu weisen Synodalentscheidungen. Vielen Dank!

(Beifall)

Präsident Wermke: Herzlichen Dank! Es ist schön, dass 
uns nicht nur die Sorge um die Theologen vereint, nicht nur 
die Sorge um die Finanzierung all unserer Arbeit, sondern 
dass es auch wieder gelungen ist, eine Verbindung zwischen 
den beiden Kirchen zu schaffen. Sie nannten das Beispiel 
der Geschwister, die sich aus den Augen verloren haben. 
Manchmal freuen sich Geschwister, die sich lange nicht 
mehr gesehen haben und dann doch nach Jahren wieder 
zusammenkommen und toll finden, dass man wieder zu
sammengefunden hat. In diesem Sinne Ihnen auch für all 
das, was Sie in der Zukunft vorhaben, alles Gute!

(Beifall)

Herr Bereuther: Herzlichen Dank!

IV 
Nachruf
Präsident Wermke: Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu 
erheben.

(geschieht)

Am 21. Juni dieses Jahres verstarb Kirchenrat Klaus 
Schnabel im Alter von 85 Jahren. Er war, damals tätiger 
Gemeindepfarrer in Karlsruhe, in den Jahren 1972 bis 
1978 gewähltes Mitglied der Landessynode, dort im Haupt
ausschuss und im kleinen Verfassungsausschuss tätig. 
Diesen gibt es heute nicht mehr.

Klaus Schnabel war über Jahrzehnte Mitglied des Vorstandes 
des badischen Pfarrvereins. 1976 übernahm er das Amt 
des Landesjugendpfarrers und ab 1987 war er Leiter des 
Amtes für Information und Öffentlichkeitsarbeit und auch in 
dieser Funktion der Landessynode sehr verbunden. Immer 
wieder sprach man auch voll Anerkennung vom „Schnabel 
der Landeskirche“.

Mir sind viele Begegnungen in Erinnerung, sei es bei Auf
bauwochenenden in Oppenau, bei Sitzungen von Gremien 
kirchlicher Jugendarbeit, Besprechungen mit ihm als dem 
Öffentlichkeitsbeauftragten der Landeskirche. Sein Humor 
und seine zugewandte Art, sein Lachen, das sind Dinge, 
die man nicht vergisst.

Seiner Ehefrau und der Familie habe ich die Anteilnahme 
der Landessynode in einem ausführlichen Schreiben über
mittelt.

Ich bitte die Frau Landesbischöfin, ein Gebet zu sprechen.

(Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart  
spricht ein Gebet.)

Vielen Dank.

V 
Zuweisung der Eingänge an die ständigen Aus-
schüsse und Bestimmung der federführenden 
Ausschüsse
Präsident Wermke: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt V: 
Zuweisung der Eingänge an die ständigen Ausschüsse 
und Bestimmung der federführenden Ausschüsse.

Synodale Groß: Das endgültige Verzeichnis der Eingänge 
mit dem Vorschlag des Ältestenrates haben Sie über Ihre 
Fächer erhalten (siehe Anlage 19).

Diesem Verzeichnis können Sie die Zuweisung der Ein
gänge an die ständigen Ausschüsse und die Bestimmung 
der federführenden Ausschüsse entnehmen.

Präsident Wermke: Gibt es zur Zuweisung der Liste ent
sprechend Rückfragen? – Das ist nicht der Fall. Zu einem 
Punkt habe ich Ihnen zu berichten und zwar zur Ordnungs
ziffer 05/04 Klimaschutzgesetz (siehe Anlage 4).

Die bisherigen Rückmeldungen aus den Ausschüssen zeigen 
einen größeren Beratungsbedarf und eine große Bandbreite 
an Wünschen an das Gesetz. Nach derzeitigem Stand sind 
die bisherigen Beratungen als erste Lesung des Gesetzes zu 
verstehen, auch die Beratungen hier während der Tagung. 
Das Gesetz soll dann im Zusammenhang mit neu gefassten 
Leitlinien für Schöpfungsverantwortung nach der Synode 
überarbeitet werden. Eine endgültige Verabschiedung er
folgt dann in der Frühjahrssynode 2023. Es wird also hier 
während der Synodentagung dazu keinen Bericht geben.

Gibt es aus dem Untergeschoss eventuell noch Rückfragen?

(Heiterkeit)

Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass der Ablauf 
erstmals so geregelt ist. Ich sehe keine Meldungen. Dann 
ist die Liste so geschlossen wie vorgelegt. Dankeschön.

VI 
Bekanntgaben
Präsident Wermke: Wir kommen zum Tagesordnungs
punkt Bekanntgaben. Frau Groß hat das Wort.

Synodale Groß: Wir haben in der Zeit seit der letzten Tagung 
Besuche bei anderen Synoden und bei der Landes
jugend synode durchgeführt.

Im Mai 2022 hat Herr Wermke an der Synode der Evange
lischen Kirche der Pfalz digital teilgenommen.

Im Juli 2022 hat Vizepräsident Kreß die Landesjugend-
synode besucht.

Ebenfalls im Juli 2022 war Herr Kreß bei der Synode der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu Gast.

Im Oktober hat Herr Kreß das Präsidium beim Patronats
treffen vertreten. Ebenso nahm er am Festtag zum Jubiläum 
75 Jahre Evangelische Kirche in Hessen und Nassau teil.
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Vor einer Woche fand in Karlsruhe der diesjährige Pfarre
rinnen- und Pfarrertag statt. Herr Wermke hielt dort ein 
ausführliches Grußwort.

Präsident Wermke: Ich habe von meiner Seite noch wei
tere Bekanntgaben für Sie. 

Der Ausschuss Opfer der Gewalt, den Frau Ningel leitet, 
möchte sich bitte nachher nach der Pause kurz im hinteren 
Bereich treffen. Wenn Sie bitte daran denken.

Dann haben wir noch, wie wir es eigentlich auch erwarten 
einen Bericht des Ausschusses Kirchenbild über den Kon
gress zum Thema Kirchenbild. Dazu wird uns Herr Alpers 
informieren.

Synodaler Dr. Alpers: Lieber Herr Präsident, liebe Schwes
tern und Brüder. Bitte keine Angst, es wird kein allzu langer 
Bericht, sondern mehr eine Aufforderung, selbst tätig zu 
werden. Zunächst zum Kontext: Bei der Landessynode vor 
einem Jahr haben wir gemeinsam hier in Bad Herrenalb 
den Ausschuss Kirchenbild eingerichtet und ihn unter an
derem beauftragt, 2023 einen landeskirchenweiten Kon
gress zum Thema Kirchenbild zu veranstalten (siehe 
Protokoll Nr. 3, Herbsttagung 2021, S. 65 f.).

Der Kongress wird nun als Zukunftstag der EKIBA am 
Samstag, den 4. März 2023, in Ettlingen stattfinden. Er 
steht unter dem Motto „Kirche weiter denken“. Sie werden 
in Ihren Postfächern dazu eine Save-the-Date-Karte haben. 
Es wäre toll, wenn viele auch aus unserer Mitte dabei sein 
könnten.

Zu diesem Zukunftstag sind alle Ehren- und Hauptamtlichen 
Mitarbeitenden in der Landeskirche eingeladen, die Mitver
antwortung im Strategieprozess EKIBA 2032 tragen, z. B. 
also Älteste, Bezirkskirchenräte, Bezirkssynodale, Landes
synodale, Mitglieder von Strukturausschüssen, Menschen, 
die in der Fach- oder Prozessberatung tätig sind und jeder, 
der in diesem Prozess beteiligt ist. Gerne bei der Werbung 
unterstützen! Aber nicht nur bei der Werbung unterstützen, 
sondern auch bei der inhaltlichen Gestaltung unterstützen, 
denn bei diesem Kongress wird es einen Workshop-Nach
mittag geben. Die Themen dieser Workshops wollen wir im 
Laufe dieser Landessynode festlegen. Dazu können Sie 
unten im Foyer noch bis morgen Abend Themen beitragen. 
Überlegen Sie sich, welche Themen insbesondere für in
haltliche und strategische Ausrichtungen für den Strategie
prozess wichtig sind, die wichtig sind für unsere gesamte 
Landeskirche, die Gemeinden und Bezirke und die Kirche 
als Ganzes. Tragen Sie diese Themen dort ein.

Am Mittwoch in der Mittagspause wird der Ausschuss Kir
chenbild tagen und das Workshop-Programm zusammen
stellen, das dann hoffentlich auch Ihren Wünschen und 
Anforderungen entspricht. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank! Auf dem Schriftentisch 
liegen einige Publikationen aus, darunter auch Broschüren 
aus der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). 
Frau Dr. von Hauff, darf ich Sie bitten, uns kurz etwas dazu 
zu sagen.

Synodale Dr. von Hauff: Liebe Schwestern und Brüder. Ich 
möchte Sie ganz besonders auf ein Faltblatt aufmerksam 
machen, das die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
erarbeitet hat. Es geht um den Umgang mit Hassrede und 

Diskriminierung und ist überschrieben mit: „Gebrauchsan
leitung für Freiheit.“ Dieses Faltblatt ist in deutscher und 
französischer Sprache verfasst. Es wird von der Arbeitsge
meinschaft Christlicher Kirchen sehr empfohlen, das Falt
blatt in den Gemeinden einzusetzen. Man kann mit diesen 
kurzen Sprechblasen ganz gut Gespräche initiieren. Unten 
liegen eine Reihe von diesen Faltblättern aus. Bitte, bedie
nen Sie sich. Das ist die eine Publikation, auf die ich Sie 
aufmerksam machen will.

Die andere ist das Heft „Diakonische Gemeinde.“ Darin 
sind diverse diakonische Gemeinden unserer Landeskir
che kurz vorgestellt. Auch dieses ist ein recht spannendes 
Heft. Auch das bitte ich in den Gemeinden und Bezirken zu 
verteilen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Präsident Wermke: Ebenso herzlichen Dank für die Infor
mation.

Anlässlich der Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen, von der wir nun schon reichlich gesprochen 
haben, haben unsere Landesbischöfin und unser Konsyn
odaler Klotz die Sonderpublikation „Wunder aus Wunden 
– die Notkirchen als Räume der Versöhnung aus der Kraft 
der Ökumene“ herausgegeben. Das Büro der Landesbi
schöfin hat uns hiervon Exemplare zukommen lassen. Wir 
werden Ihnen diese über die Postfächer zukommen las
sen. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass wir diese Büch
lein bekommen haben und damit auch ganz wesentliche 
Informationen zur Geschichte unserer Badischen Kirche 
nach dem Kriege.

Ich darf Sie auch darüber informieren, dass es eine Neu
auflage der Finanzbroschüre sowie neue Kurzflyer zur 
Finanz broschüre gibt. Diese werden Ihnen ebenfalls über 
die Fächer verteilt.

Jetzt noch eine Bekanntgabe völlig anderer Art: die IT des 
EOK ist wieder in bewährter Weise auf der Synode ver-
treten. Sie hat einen Informationsstand im Foyer eingerich
tet, bei dem Sie heute am Montag und morgen am Dienstag 
den fachkundigen Mitarbeitenden alle Ihre technischen 
Fragen stellen können. Sie haben sicher den Stand heute 
am Morgen bereits gesehen.

VII 
Glückwünsche

Präsident Wermke: Glückwünsche sind auszusprechen. 
Wir sind damit bei Tagesordnungspunkt VII angelangt.

(Präsident Wermke gratuliert zu runden und  
halbrunden Geburtstagen seit der letzten Tagung.)

All den Genannten, aber auch allen anderen Geburtstags
kindern der vergangenen Monate seit unserer letzten 
 Tagung darf ich nochmals an dieser Stelle herzliche 
Glück- und Segenswünsche aussprechen.

Jetzt warten Sie noch ein wenig.

(Heiterkeit)

Unserer Konsynodalen ehemals Weber mit neuem Nach
namen Jost gratulieren wir sehr herzlich zur standesamtli
chen Heirat, die im Oktober stattfand. 
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Zum 25. Ordinationsjubiläum darf ich, auch nochmals in 
diesem Rahmen, herzliche Glückwünsche aussprechen an 
die Synodale Roloff, den Synodalen Hartmann und Frau 
Kirchenrätin Heitmann.

Jetzt dürfen Sie den Beifall geben.

(Beifall)

VIII 
Bericht zur Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen
Präsident Wermke: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt VIII: 
Bericht zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK). Ich bitte Herrn Oberkirchenrat Dr. Wit
zenbacher, der auch heute Morgen in der Andacht schon 
mitgewirkt hat, uns zu informieren. Soweit ich weiß, ist eine 
Präsentation dabei.

(Der Vortrag wird durch eine Präsentation unterstützt,  
Folien hier nicht abgedruckt.)

Herr Dr. Witzenbacher: Herr Präsident, Hohe Synode, 
liebe Schwestern und Brüder!

Vielen Dank für die Gelegenheit, Ihnen heute Vormittag 
einen kurzen Bericht zur 11. Vollversammlung des Ökume
nischen Rates der Kirchen geben zu dürfen, die vom  
31. August bis zum 8. September in Karlsruhe statt ge funden 
hat. Erlauben Sie mir, Ihnen zu Beginn einen kleinen filmi
schen Beitrag zu zeigen, der Ihnen einen Einblick in die 
Atmo sphäre und die verschiedenen Themen geben kann. 
Es ist ein Beitrag des Evangelischen Rundfunkdienstes 
Baden, den ich etwas eingekürzt habe. 

(Der Film wird eingespielt)

Um ehrlich zu sein, war meine Stimmungslage vor der Voll
versammlung eher von diesem Spruch geprägt, den ich in 
einer Kunstausstellung in Basel fotografiert habe (hier nicht 
abgedruckt). Ich will nicht verschweigen, dass die Zusam
menarbeit mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen immer 
wieder unsere Geduld und nicht selten unsere diplomati
sche Nacharbeit vor Ort gefordert hat. Am Ende hat zumin
dest weitgehend alles geklappt, sodass wir dankbar auf 
eine gelungene Vollversammlung zurückblicken dürfen. 
Und, das sei hier auch erwähnt, wir sind nach heutigem 
Stand – nicht zuletzt dank der Unterstützung von Bund, 
Land und Stadt – gut im Budget geblieben, vielen Dank 
auch an die Synode, dass Sie dafür insgesamt rund eine 
Million Euro an Mitteln der Landeskirche zur Verfügung ge
stellt haben. 

Nach rund vier Jahren Planung und Vorbereitung war es 
dann Wirklichkeit.

4.000 Teilnehmende, 7.000 Tagesbesucherinnen und 
Tages besucher, 100.000 Essen im Kongresszentrum 
ausgegeben, mehr als 250 Veranstaltungen im Rahmen
programm, 30.000 Teilnehmende im Rahmenprogramm, 
80 Exkursionen in die Region, 800 Helferinnen und Helfer, 
350 akkreditierte Journalistinnen und Journalisten, bis zu 
800 Meldungen täglich in den Medien weltweit und rund 
20.000 Teilnehmende online. Das sind einige Zahlen, die 
hinter den Tagen der Vollversammlung stehen. Ich danke 
herzlichst allen, die insbesondere als ehrenamtliche 
 Helferinnen und Helfer – einige von ihnen sind ja hier im 
Raum –, als Mitwirkende, als Planende, als Engel in der 
Not, als „orange angels“, als Betende, Mitdenkende und 

Mitfiebernde die Vollversammlung unterstützt haben. Ohne 
sie alle wäre dieser von Bischöfin Bosse-Huber zurecht be
nannte „Kraftakt“ nicht möglich gewesen. 

Schon die Ankunft hat uns vor manche Herausforderungen 
gestellt. Am Flughafen haben uns die Kolleginnen und Kol
legen der Flughafenseelsorge Frankfurt großartig unter
stützt, 18 Fahrzeuge waren im Einsatz in Karlsruhe, 
zahlreiche Taxis etc. Sie kamen zu Land, aus der Luft oder 
auf dem Fahrrad. Viele von ihnen waren das erste Mal in 
Europa, nicht wenige von ihnen überhaupt das erste Mal in 
ihrem Leben gereist. 

Vor der eigentlichen Vollversammlung haben sogenannte 
Pre-Assemblies, Vorversammlungen, stattgefunden, in 
denen sich die Jungenddelegierten, aber auch zahlreiche 
Teilnehmende im Forum für Geschlechtergerechtigkeit, die 
Delegierten der indigenen Völker und das Ökumenische 
Netzwerk für Menschen mit Behinderung auf die Vollver
sammlung vorbereitet und ihre eigenen und spezifischen 
Fragestellungen diskutiert haben. 

Die Gottesdienste waren – wir haben das heute Morgen 
etwas gespürt und erlebt – der Herzschlag und die geistli
che Quelle der Vollversammlung. Wer einmal an ihnen teil
genommen hat und die verschiedenen Traditionen, Texte, 
Rhythmen und Sichtweisen miterlebt hat, konnte hautnah 
spüren, was Einheit in Vielfalt bedeutet. Der Magic Sky, ei
gentlich eine Notlösung, da die Stadthalle in Karlsruhe wei
terhin renoviert wird, hat sich dann doch als wahrer Segen 
entpuppt, denn die Stimmung unter dem Zelt hat das „wan
dernde Gottesvolk“ als geisterfüllte Gemeinschaft im 
wahrsten Sinne in Bewegung gebracht. Die konfessionel
len Abendgebete wurden von verschiedenen Konfessio
nen vor Ort vorbereitet, auch dafür herzlichen Dank an alle, 
die hier mitgedacht und mitgewirkt haben. Ein riesiger 
Dank gebührt vor allem den Sängerinnen und Sängern des 
Assembly Choir, sowie den Musikerinnen und Musikern 
und den mitwirkenden Kantoren und Landesposaunenwar
ten, die eine wirklich enorme Arbeit in das gesamte Pro
gramm investiert haben. 

Im Eröffnungsplenum am 31. August konnte der ÖRK nach 
langem politischen Hin und Her schließlich Bundespräsi
dent Frank-Walter Steinmeier sowie auch Ministerpräsi
dent Winfried Kretschmann begrüßen. Der Bundespräsident 
hat eine nicht unumstrittene Rede gehalten, in der er von 
der Vollversammlung eine klare Ablehnung des Krieges in 
der Ukraine sowie jeglicher antisemitischer Tendenzen for
derte. Bei aller inhaltlichen Zustimmung in der Abwägung 
der beiden Sachverhalte hatten manche Delegierte mit der 
Tonlage, als Staatsoberhaupt den Kirchen eine konkrete 
Meinung abzuverlangen, zumindest Schwierigkeiten.

Aber in Karlsruhe wurde auch viel gefeiert. In einem Pilger
zug sind am Eröffnungstag die Delegierten in die Innen
stadt gelaufen, um dort von unserer Landesbischöfin, von 
Erzbischof Stephan Burger, dem Präsidenten der elsässi
schen Kirche Christian Albecker und dem Oberbürger
meister Frank Mentrup begrüßt zu werden. Der Karlsruher 
Oberbürgermeister hat sich während der Tage als wahrer 
Fan der Vollversammlung erwiesen und hat die Vollver
sammlung auch als einen Glücksfall für seine Stadt be
zeichnet. Die Stadt Karlsruhe hat sich auch wirklich 
unglaublich ins Zeug gelegt und an vielen Stellen und mit 
vielen Partnern zum Gelingen beigetragen. Auch da ein 
großer Dank an die Stadt Karlsruhe. 
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Im Brunnengelände konnte man sich informieren, in ver
schiedentlich konfessionell gemischten Teams Kicker spie
len oder Alphörnern lauschen. Begegnungen, Gespräche 
sowie der Austausch waren für viele sicher das Wichtigste 
in diesen Tagen. 

Es gab 23 sogenannte Ecumenical Conversations, ökume
nische Gespräche, die so ein wenig der Nukleus auch der 
programmatischen Weiterarbeit des ÖRK waren und sind, 
zudem 100 Workshops zu vielen unterschiedlichen Themen.

Im Begegnungsprogramm, das die gastgebenden Kirchen 
vorbereitet haben, wurden in der Stadt an neun Begeg
nungsorten Themen des ÖRK und der weltweiten Chris
tenheit präsentiert und diskutiert, es gab Führungen, wie 
im Garten der Religionen, viel Musik, zahlreiche Angebote 
für Kinder und Jugendliche sowie weitere unterschiedliche 
Veranstaltungen, wie wir es im Film gesehen haben. 

Am Wochenende führten rund 80 Exkursionen in die Re
gion zwischen Colmar und Ulm, zwischen Frankfurt und 
Basel. Organisatorisch haben wir bis zur letzten Minute 
zahlreiche Hürden dabei überwinden müssen. Ich danke 
hier ausdrücklich allen, die vor Ort mit großem Engage
ment, mit vielen tollen Ideen und aufwändiger Organisation 
die Exkursionen vorbereitet haben und bitte auch um Ent
schuldigung für das, was schiefgelaufen ist. Zum Beispiel 
war erst an den Tagen selbst klar, wer nun wirklich an den 
Exkursionen dabei sein kann. Aber dieses nicht durch uns 
und schon gar nicht durch die Verantwortlichen vor Ort ver
ursachte Chaos hat das Erlebnis der Teilnehmenden nicht 
getrübt. Viele Teilnehmende haben die Exkursionen als ihr 
persönliches Highlight bezeichnet. 

Am Sonntag wurden in Karlsruhe, aber auch in ganz Baden 
zahlreiche ökumenische Gottesdienste gefeiert. Der ZDF-
Gottesdienst am 4. September wurde aus der Friedenskir
che im Karlsruher Weiherfeld übertragen, eine Notkirche, 
die auch aus Mitteln des Ökumenischen Rates der Kirchen 
finanziert wurde. Sie haben es schon gesehen, und wer
den es erhalten, das Buch unserer Landesbischöfin. Sie 
hat auf diese historische und bleibende Verbindung darin 
verwiesen sowie den Delegierten dieses Buch als Gastge
schenk in vier Sprachen mitgegeben, in dem die Ge
schichte und ökumenische Bedeutung der Notkirchen 
beschrieben ist. 

Am Sonntagabend luden die gastgebenden Kirchen zu 
einem unterhaltsamen Abend ein, in dem wir die Ge
schichte und Charakteristika unserer Region und der Re
gion Europas mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren 
zeigen konnten. 

Ich habe in diesem Bericht nun nicht die Zeit, auf die ein
zelnen Ergebnisse der Vollversammlung einzugehen, 
möchte aber kurz fünf Punkte streifen, die in der Vollver
sammlung eine Rolle gespielt haben. 

Der Krieg in der Ukraine hat seine Schatten auf die Vollver
sammlung geworfen, auch das wurde im Film schon deut
lich. Die Abschlussbotschaft hat aber nochmals deutlich 
darauf verwiesen, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein 
darf, wie schon 1948 in Amsterdam in der Abschlussbot
schaft betont wurde. Sie rief alle Parteien dazu auf, die 
Waffen niederzulegen und in Verhandlungen einzutreten. 

Das Thema Israel-Palästina hat auch schon im Vorfeld der 
Vollversammlung für Furore gesorgt. Es wurde bekannt, 
dass einige Mitgliedskirchen auf der Vollversammlung den 

Antrag stellen wollten, die Politik des Staates Israel als 
Apartheid im Sinne des Völkerrechts zu deklarieren. 
Schnell standen auch Vorwürfe des Antisemitismus im 
Raum, deshalb auch die Einlassung des Bundespräsiden
ten. Der ÖRK hat dies deutlich mit dem Hinweis auf seine 
Arbeit gegen Antisemitismus und den schon jahrzehnte
lang laufenden Dialog mit dem Judentum zurückgewiesen. 
Die EKD und die deutschen Kirchen machten deutlich, 
dass sie einen solchen Antrag vor dem Hintergrund der 
deutschen Geschichte, aber auch der doppelten Solidarität 
mit dem Volk Israel und dem palästinensischen Volk, ab
lehnen werden. Am Ende wurde der Dissens in dieser 
Frage festgehalten und der Friede für alle im Nahen Osten 
gefordert. 

Auch die Klimakrise hat viele Veranstaltungen der Vollver
sammlung bestimmt. In einem Schlussstatement – der le
bendige Planet: Streben nach einer gerechten und 
nachhaltigen globalen Gemeinschaft – rief der ÖRK dazu 
auf, mit allen Menschen guten Willens sowie allen Organi
sationen zusammenzuarbeiten, um von den Regierungen 
alle Maßnahmen für die Einhaltung der Begrenzung auf 
1,5 Grad Erderwärmung umzusetzen. 

Das Thema Einheit wurde in dem sogenannten „Einheits-
Statement“ behandelt. Darin wird die sogenannte „Öku
mene des Herzens“ und die Bedeutung der geistlichen 
Dimension und des geistlichen Miteinanders der ökumeni
schen Bewegung betont. 

Die Abschlussbotschaft, ein Text von insgesamt knapp 
1,5 Seiten, fasst es so zusammen: Es ist an der Zeit, ge
meinsam zu handeln und die Bekenntnisse durch Taten zu 
unterstützen. Darin wird dann auch der Pilgerweg der Ge
rechtigkeit und des Friedens, der in Busan begonnen 
wurde, als Pilgerweg der Gerechtigkeit, der Versöhnung 
und der Einheit fortgeführt. 

Alle Botschaften sowie weitere Materialien, alle Videos von 
allen Gottesdiensten, Plenaries, Bibelarbeiten etc. sowie 
eine große Bilddatenbank mit mehreren tausend Bildern 
finden Sie auf der Website des ÖRK. 

Da diese Website zugegeben etwas für hoch engagierte 
und geduldige Freunde des Suchens und Aufspürens ist,

(Heiterkeit)

finden Sie auch alle direkten Links sowie weitere Materia
lien, Lieder und Texte auf der Website des Koordinierungs
büros. Deshalb merken Sie sich einfach „Karlsruhe2022.de/
Dokumente“.

In Ihren Fächern haben Sie hoffentlich schon diese vier 
Seiten gefunden. Diese fassen in aller Kürze die Themen 
zusammen, geben Hinweise auf die Materialien und einige 
Ideen der Weiterarbeit. Sie sind jetzt im nächsten ekiba intern 
eingelegt und sind auch digital auf allen möglichen Verteil
wegen greifbar. Nutzen Sie dies gerne in Ihren Verteilern 
und Netzwerken. Gedruckt erscheinen viele Dokumente in 
drei Ausgaben von epd Dokumentation noch in diesem 
Jahr. Das werden wir dann auch unter „karlsruhe2022.de“ 
verlinken. Der offizielle gedruckte Bericht der ÖRK auf 
Deutsch erscheint voraussichtlich im kommenden Sommer. 
Im Frühjahr wird von der Landeskirche ein Liederbuch mit 
den schönsten und am besten singbaren Liedern sowie 
einigen Texten und Gebeten erscheinen. 

(Heiterkeit)
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Zudem finden Sie weitere Materialien und Hinweise auf der 
Website der Abteilung Mission und Ökumene. 

Aber was machen wir nun mit dem allem? Ein paar wenige 
Hinweise und Ideen. Zum Beispiel die recht kurze Abschluss
botschaft, aber auch andere Dokumente, eignen sich dafür, 
sie in einem Kreis der Gemeinde vorzustellen und über sie 
ins Gespräch zu kommen. Dies lässt sich auch gut in multi
lateraler ökumenischer Gemeinschaft tun. Die Gebete und 
Lieder können dabei helfen, den Geist der Vollversamm
lung weiterzutragen und die ökumenische Weite auch in 
unseren gottesdienstlichen Feiern zu erleben. Oder andere 
Konfessionen und internationale Gemeinden einmal zum 
Bibelteilen einzuladen. Die Gebetswoche für die Einheit 
der Christen oder das EMS-Projekt „Die Bibel mit den 
Augen der Anderen“ sind dafür gute Möglichkeiten und 
Zeitpunkte.

Drei Termine noch für die Weiterarbeit. Am 28. November 
findet ein Online-Treffen statt, in dem Impulse aus der 
Vollversammlung für die Praxis vorgestellt und diskutiert 
werden. Die Gottesdienstwoche hatte ich schon erwähnt, 
zudem wird sich auch der nächste Badische Ökumenetag 
am 22. April in Karlsruhe der Vollversammlung und der 
Weiterarbeit in unserer Landeskirche widmen. 

Es sollen also nicht nur schöne Erinnerungen und beein
druckende Bilder bleiben. Die Sicht von außen ermöglicht es 
uns, unsere Blicke zu weiten und neue Aspekte in unsere 
Arbeit einzubeziehen. Möge also die Vollversammlung uns 
im Geist der Liebe Christi weiterhin bewegen, versöhnen 
und einen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall)

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank! Wir haben auch 
die Vollversammlung während unserer Tagung aufgegriffen. 
Es wäre nun wirklich sehr schade, wenn es ein nettes Er
eignis war für alle Beteiligten in der Badischen Landes-
kirche und daraus nicht Neues erwachsen würde. Wir haben 
aber im Bericht jetzt von Herrn Witzenbacher eine ganze 
Menge von Ideen mitbekommen, wie wir die Ergebnisse 
der Vollversammlung, die Buntheit der Vollversammlung in 
unser kirchliches Leben in Baden auch in den einzelnen 
Gemeinden aufnehmen können. Dafür ganz herzlichen 
Dank, Herr Witzenbacher.

(Beifall)

IX 
Feststellung der Wahlvorschläge, Schließung der 
Wahlvorschlagsliste und Vorstellung der Kandi-
dierenden für die Nachwahl in die Bischofswahl-
kommission
Präsident Wermke: In Punkt IX kommen wir nun zu einer 
gewichtigen Sache, nämlich zur Feststellung der Wahl-
vorschläge, Schließung der Wahlvorschlagsliste und 
 Vorstellung der Kandidierenden für die Nachwahl in die 
Bischofswahlkommission.

Nach § 2 Abs. 1 des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl 
der Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs sind als Mit
glieder der Bischofwahlkommission u.a.: „3. je sechs von 
der Landessynode aus ihrer Mitte gewählte theologische 
und nicht theologische Mitglieder, …“ zu wählen.

Durch die Wahl von Frau Angela Heidler in das Amt der Aus
schussvorsitzenden ist die Nachwahl eines theologischen 
Mitgliedes in die Bischofswahlkommission erforderlich. 

Für die Nachwahl in diese Bischofswahlkommission liegen 
uns folgende Interessensbekundungen vor, das wurde Ihnen 
über die Fächer auch mitgeteilt: 

Synodaler Dirk Boch und Synodaler Thomas Lehmkühler.

Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? – Das ist nicht 
der Fall.

Kommen aus der Mitte der Synode noch weitere Vorschläge 
für dieses Amt, dann bitte ich diese jetzt zu benennen. – 
Das ist offensichtlich auch nicht der Fall. 

Dann gehen wir auch hier die Vorschlagsliste noch einmal 
durch, um das Einverständnis der Kandidierenden festzu
stellen. 

Herr Boch? 
(Synodaler Boch: Ja)

Herr Lehmkühler?

(Synodaler Lehmkühler: Ja)

Damit schließe ich – so Sie keine Einwände haben – die 
Wahlvorschlagsliste für die Nachwahl in die Bischofswahl
kommission.

Die Wahlvorschlagsliste für dieses Amt ist hiermit ge
schlossen. 

Wir kommen zur Vorstellung. Zunächst Herr Boch, denn wir 
verfahren in alphabetischer Reihenfolge.

Synodaler Boch: Wertes Synodenpräsidium, liebe Mit-
synodale! Mit meiner Kandidatur zur Bischöf/innenwahl
kommission der 13. Landessynode verbinde ich die innige 
Hoffnung, dass diese Kommission in der laufenden Legis
latur nicht gebraucht werden wird. 

(Heiterkeit und Beifall)

Sollte es anders kommen, bringe ich gerne meine Er-
fahrungen zum Wohle unserer Landeskirche mit ein. Von 
Jugend an hat mich die Vielfalt unserer Landeskirche ge
prägt und begeistert. Darum liegt mir sehr am Miteinander 
der verschiedenen Prägungen. Als Vater von fünf Kindern 
übe ich mich mit meiner Frau beinahe täglich um Einheit in 
Vielfalt. 

(Beifall)

Aus meiner aktuellen Tätigkeit als Schuldekan bin ich in 
regem Kontakt mit Menschen, die Kirche von außen oder 
zumindest aus der Distanz betrachten oder für die Kirche 
und Glauben schon längst keine Relevanz mehr hat. Auch 
deren Perspektive bringe ich gerne mit ein, wenn es um die 
Zukunft unserer Kirche geht – nicht nur – aber bei Bedarf 
auch – bei der Vorbereitung einer Wahl zur Landesbischöf/
in. Vielen herzlichen Dank!

(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank, Herr Boch. Nun folgt Herr 
Lehmkühler.

Synodaler Lehmkühler: Sehr geehrter Herr Präsident, 
liebe Schwestern und Brüder! Mein Name ist Thomas Lehm-
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kühler, was vermutlich die meisten aber schon wissen. Ich 
bin 62 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene 
Töchter. Als Pfarrer bin ich seit 2013 am Ökumenischen 
Kirchenzentrum Arche in Neckargemünd tätig. 

Ich bewerbe mich um die Wahl als theologisches Mitglied 
der Bischofswahlkommission. Ich hatte schon Ende der 
Neunziger-Jahre, ebenfalls als Nachrücker nach der Wahl 
von Ulrich Fischer, und von 2014 bis 2022 in der gesamten 
Amtszeit der 12. Landessynode dieser Kommission ange
hört. Von daher habe ich reiche Erfahrung damit, wie es ist, 
Mitglied eines Gremiums zu sein, das in den entsprechen
den Zeiträumen nie tagen musste. 

(Heiterkeit)

Da ich sehr hoffe und dafür bete, dass unsere Landes-
bischöfin gesund bleibt und auch nicht amtsmüde wird, er
warte ich, dass ich im Falle meiner Wahl in die Kommission 
meinen Erfahrungsschatz als Mitglied eines nichttagenden 
Gremiums erweitern kann. 

(Heiterkeit)

Sollte aber der nicht erhoffte Fall eintreten, dass die Kom
mission zusammentreten müsste, dann will ich alles in mei
nen Kräften Stehende tun, um meinen Beitrag zu leisten, 
dass die Bischofswahlkommission ihrer Aufgabe gerecht 
wird, nämlich der Synode gute Kandidatinnen und Kandi
daten zur Wahl vorzuschlagen. 

(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank! Eines muss ich aber 
richtigstellen: Die Bischofswahlkommission wird sich am 
23. November 2022 treffen, nicht um Vorbereitungen für 
eine kommende Bischofswahl zu treffen, sondern einfach 
um einmal auszuwerten, wie es in der vergangenen Vorbe
reitung der Bischofswahlkommission und bei der Wahl ab
gelaufen ist und welche Schlüsse man unter Umständen 
daraus ziehen muss. Mindestens eine Sitzung wird es also 
geben. Es darf gerne bei dieser einen bleiben.

Die Wahl selbst werden wir, wie wir es gewohnt sind, nicht 
heute Sitzung stattfinden lassen, sondern am Mittwoch in 
der zweiten Plenarsitzung.

X 
Feststellung der Wahlvorschläge, Schließung der 
Wahlvorschlagsliste und Vorstellung der Kandi-
dierenden für die Nachwahl in die EKD-Synode/
UEK Vollkonferenz

Präsident Wermke: Wir kommen nun zu Tagesordnungs
punkt X,es ist eine weitere Wahl vorzubereiten. Es geht um 
die Vorstellung der Kandidierenden für die Nachwahl in die 
EKD-Synode/UEK Vollkonferenz. Dort wird die Badische 
Landeskirche von fünf Mitgliedern vertreten. Diese EKD-
Synodalen sind zugleich Mitglieder der Vollkonferenz der 
UEK, der Union Evangelischer Kirchen. Für jedes Mitglied 
sind zwei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter zu wählen.

Durch die Amtsniederlegung der Synodalen Lohmann ist die 
Nachwahl eines ersten stellvertretenden Mitglieds in die 
EKD-Synode/UEK für die restliche Dauer der Wahlperiode 
erforderlich. 

Für die Nachwahl in die EKD-Synode haben wir eine Inter
essensbekundung der Synodalen Dagmar Hock.

Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? – Nein.

Kommen aus der Mitte der Synode noch weitere Vor
schläge? – Das ist auch nicht der Fall.

Dann frage ich zunächst Frau Hock nach ihrem Einver
ständnis zu dieser Wahl.

(Synodale Hock bejaht die Frage.)

Vielen Dank.
(Beifall)

Dann frage ich, ob ich die Wahlvorschlagsliste schließen 
kann. Das ist offensichtlich der Fall. Das werde ich nun 
auch ganz offiziell tun. Wir kommen nun zur Vorstellung. 
Frau Hock, bitte schön.

Synodale Hock: Sehr geehrter Herr Synodalpräsident, 
liebe Mitsynodale! Dieses Mal stelle ich mich wieder selber 
vor, als das ältere Original, nachdem in der Frühjahrstagung 
freundlicherweise die Synodale Lydia Jost meine Vorstellung 
übernommen hatte, da ich im Krankenhaus war.

Ich bin Dagmar Hock, 57 Jahre, verheiratet und Mutter von 
drei erwachsenen Söhnen, Bankkauffrau in Teilzeit bei 
einer großen Genossenschaftsbank. Gewählte Synodale 
aus dem Kirchenbezirk Karlsruhe Stadt, seit über 40 Jah
ren ehrenamtlich in der Badischen Landeskirche tätig. 
Meine Heimatgemeinde ist die Alt- und Mittelstadtge
meinde, zu der auch die Stadtkirche und unsere Bischofs-
kirche gehört.

Da ich aber auch gerne über den Tellerrand hinausschaue, 
bewerbe ich mich heute für das Amt der 1. Stellvertreterin der 
EKD-Synode/UEK-Vollkonferenz, da ich seit fast 40 Jahren 
regelmäßig die Evangelischen Kirchentage und die Öku
menischen Kirchentage besuche und diese Zusammen
künfte für mein geistliches und gesellschaftspolitisches 
Leben sehr wertvoll geworden sind. Ich fühle mich dadurch 
nicht nur meiner Badischen Landeskirche verbunden, son
dern auch den anderen evangelischen Kirchen und der 
Ökumene. Bei zahlreichen Podien und Veranstaltungen 
habe ich erlebt, wie wichtig es ist, dass Kirche sich auch 
in gesellschaftliche Themen einmischt oder sogar Impuls-
geber ist.

Ich würde mich sehr freuen, durch dieses Amt noch tiefer in 
die evangelischen Strukturen einzutauchen, über die wich
tigen kirchlichen und gesellschaftlichen Themen informiert 
zu werden und diese auch weiterzutragen und mitzugestal
ten.  Ich finde, dass es heutzutage wichtig ist, dass wir in 
größeren Einheiten denken und handeln, damit wir als 
Christen in der Gesellschaft weiter oder sogar wieder mehr 
eine wichtige Rolle spielen können und unsere Wertvor
stellungen Gehör finden. Mir ist es wichtig, dass die evan
gelische Kirche – geleitet durch ihren Glauben – auch zu 
den aktuellen Themen klar Stellung bezieht und dies auch, 
aber nicht nur, auf den Kirchentagen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir für dieses Amt 
Ihre Stimme und ihr Vertrauen geben würden. Zweimal hat 
es leider ganz knapp nicht geklappt, aber wie heißt es so 
schön, aller guten Dinge sind drei. Danke!

(Beifall)

Präsident Wermke: Diese Wahl wird ebenfalls in der zwei
ten Plenarsitzung am Mittwoch durchgeführt.
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XI 
Friedensgebet
Präsident Wermke: Liebe Konsynodale, liebe Gäste! Seit 
Monaten begleiten uns mittlerweile die Nachrichten über 
die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, in der nach 
wie vor ein unerbittlicher Angriffskrieg tobt. Dies hat uns 
dazu veranlasst, auch bei dieser Tagung wieder im Gebet 
zur Ruhe zu kommen und zu mahnen, auch uns selbst.

(Die Synodale Groß zündet eine Kerze an.)

Wir haben eine andere Form des Friedensgebetes für 
diese Tagung ausgewählt, beginnend mit einem Liedvers, 
der am Ende noch einmal wiederholt wird. Ich bitte Frau 
Langenbach, dass sie uns einführt und den richtigen Ton 
gibt.

(Die Synode stimmt in das Lied „Gottes Wort 
ist wie Licht in der Nacht“ ein und spricht ein 

Friedensgebet.)

Präsident Wermke: Vielen Dank! Ich unterbreche jetzt 
unsere Plenarsitzung für 15 Minuten zu einer Pause, damit 
wir auch gut durchlüften können und bitte Sie aber sehr 
herzlich, sich pünktlich hier wieder einzufinden.

(Unterbrechung der Sitzung 
von 10:58 bis 11:13 Uhr)

XIV 
Bericht „Kirche auf der Bundesgartenschau 2023“
Präsident Wermke: Wir setzen die unterbrochene Sitzung 
fort. Aus organisatorischen Gründen möchte ich gerne den 
Tagesordnungspunkt XIV vorziehen: Bericht zur Kirche auf 
der Bundesgartenschau 2023. Es geht darum, dass die 
beiden Damen, die vortragen, einen Anschlusstermin 
haben. Wir begrüßen herzlich Frau Roller und Frau Kraus, 
die uns darüber informieren werden, was in Mannheim im 
nächsten Jahr bei der Bundesgartenschau (Buga) alles 
auch aus kirchlicher Sicht geplant ist. Bitte sehr!

(Der Vortrag wird durch eine Präsentation unterstützt,  
Folien hier nicht abgedruckt)

Frau Roller und Frau Kraus (im Wechsel): Lieber Herr 
Präsident, liebe Schwestern und Brüder! Ganz herzlichen 
Dank für die Einladung heute hierher und ganz herzlichen 
Dank, dass wir jetzt sprechen dürfen. Das ermöglicht uns, 
dass wir das ökumenische Projekt „Kirche auf der Buga 23“ 
ökumenisch als Kolleginnen vorstellen. Im nächsten Jahr ist 
vom 14. April bis zum 8. Oktober in Mannheim Bundesgarten
schau. Das ist ein Riesenevent. Täglich werden an schlechten 
Tagen 5.000 und an guten Tagen bis zu 40.000 Besuche
rinnen und Besucher erwartet. Die Bundesgartenschau 
ist eine Kontaktfläche, die wir nutzen wollen, um Kirche zu 
zeigen. Wir wollen zeigen, wofür wir stehen, wer wir sind 
und mit Menschen ins Gespräch kommen.

Das Motto der Bundesgartenschau lautet „Beste Aus-
sichten“. Die Bundesgartenschau setzt sich vor allem 
auseinander mit Themen wie der Komplex Klima, Nah
rungssicherung und Umwelt. Wir sind als Kirche auf der 
Bundesgartenschau mit dem Motto „Hier wachsen Pers
pektiven“. Wir wollen da einspielen, was wir zum Thema 
Zukunftsgestaltung miteinander und in Gottes Schöpfung 
zu sagen haben. Wir wollen trotz der Krise Zuversicht ver
sprühen und wir wollen ein lebendiger Ort sein, an dem 

Perspektivenwechsel stattfinden. Heute sind wir hier, wol
len Ihre Neugier wecken und Sie einladen, Teil dieses Pro
jekts zu sein, uns zu besuchen.

Ich habe schon gesagt: Kirche auf der Bundesgartenschau 
ist ein ökumenisches Projekt. An dieser Stelle ganz herz-
lichen Dank: 350.000 Euro werden jeweils von der Evan
gelischen Landeskirche in Baden und von der Erzdiözese 
bereitgestellt. Es erweist sich jetzt schon, dass das gut ein
gesetztes Geld ist, weil wir mit ganz vielen kirchlichen, aber 
auch außerkirchlichen Kooperationspartnerinnen und Part
nern in gutem Kontakt sind und etwas Gutes auf die Beine 
bringen.

Die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim wird auf zwei 
Geländen stattfinden. Zum einen im sogenannten Luisen
park – den es schon seit 1975 gibt, da hat schon einmal 
eine Bundesgartenschau in Mannheim stattgefunden – 
und dem sogenannten Spinelli-Gelände, einem ehemali
gen Militärgelände, was in den letzten Jahren zu einem 
Konversionsgelände wurde und von der Stadt Mannheim 
zur Bundesgartenschau genutzt wird. Damit wird ein ehe
maliges Militärgelände zu einem friedlichen Gelände, und 
darüber sind wir sehr froh.

Auch beim Spinelli-Gelände gibt es das sogenannte Expe
rimentierfeld. Bei diesem Experimentierfeld sehen Sie – 
auf der Tafel angedeutet – den Bereich der Kirchen auf der 
Bundesgartenschau. Wir haben von der Bundesgarten
schau ein Gelände von 700 m² zur Verfügung gestellt be
kommen und merken immer wieder, dass das ein sehr 
friedlicher Ort wird, mit einem guten Klima, mit einem guten 
Geist, der dort weht. Wir sind gespannt, was da im nächs
ten Jahr an den 178 Tagen alles geschehen wird.

Wir sind gespannt, aber einiges ist jetzt natürlich auch schon 
klar, was da geschehen wird, und das zeigen wir Ihnen 
jetzt. Auf dem Areal von 700 m² bauen wir nachhaltig, luftig, 
offen und bunt auf einem traditionellen Grundriss einen 
Kirchengarten. Das ist ein Garten mit Kirchturm, mit Kirchen
schiff, mit Kreuzgang, mit einer Glocke in der Mitte und 
einem Bachlauf. Das Ganze geschieht in guter, passender 
Nachbarschaft. Wir haben einen Weinberg in der Nähe, 
ebenso haben wir ein Getreidefeld in der Nähe. Wir haben 
einen Apothekergarten und damit das Thema Heilung in 
der Nähe. Wir haben die Grabgestaltung in der Nähe und 
können damit auch vor Ort gute Kooperationen schmieden 
und gemeinsam Themen setzen.

Auf diesem Spinelli-Gelände gibt es zwei Dinge nicht: Das 
sind Schatten und Wasser. Das Wasser gibt es aus dem 
Bachlauf, den wir gerade anlegen. Für Schatten wollen wir 
dadurch sorgen, indem wir ein Schattendach anlegen, das 
wir aus alten Fahnen und alten Bannern erstellen werden. 
Wir werden durch einen acht Meter hohen Kirchturm sehr 
zu sehen sein auf diesem Gelände. Darüber sind wir froh. 
Dieser Kirchturm wird unsere Bühne sein. Wir werden aber 
nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sein.

Wir haben jetzt am Wochenende unsere Glocke auf dem 
Gelände eingeweiht. Die Glocke ist aus dem Jahr 1755, 
vom Kurfürsten Karl Theodor in Auftrag gegeben, in Mann
heim gegossen und hat viele unfriedliche Zeiten überlebt. 
Auch im zweiten Weltkrieg wurde sie nicht zu Munition ein
geschmolzen. Deshalb erklingt sie jetzt auf dem Buga-
gelände als Friedensglocke. Sie ist die zweite ökumenische 
Glocke, die in Mannheim erklingen wird.

Noch etwas anderes gibt es auf die Ohren, etwas Junges, 
etwas Neues. Wir arbeiten zusammen mit einem Musiker
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team, das wir über die Pop-Akademie in Mannheim gefunden 
haben. Drei junge Musiker schaffen eine Klang-Installation 
zu den Themen Stadt, Mensch und Natur. Gerahmt wird 
das ganze durch drei passende Bibelworte: Und siehe, es 
war sehr gut; was ist der Mensch, dass Du seiner ge
denkst; suchet der Stadt bestes. Wir sammeln Stimmen, 
gerne auch heute. Ich bin nachher unterwegs, mit Zu
kunftswünschen und Hoffnungen, mit Fürbitten und Gebe
ten, die in dieses Klangbild hineingemixt und gemastert 
werden.

Unser Projekt ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie Kirchen
entwicklung in der Zukunft geschehen kann. Wir sind öku
menisch unterwegs von Anfang an. Wir haben das Glück, 
dass wir ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter gewinnen konnten, die uns jetzt schon helfen, etwa 
mit der Verkleidung des Containers. Wir haben 105 Ehren
amtliche, die nächstes Jahr während der Buga mit uns Dienst 
an unserem Stand tun. Wir sind jetzt in Gottesdiensten unter
wegs und erleben an vielen Stellen in der Mannheimer 
Stadtgesellschaft eine hohe Akzeptanz, dass Kirche auf 
der Buga vertreten sein wird.

Die Buga hat sich auf ihre Fahnen geschrieben, die nach
haltigste Buga aller Zeiten zu werden. Auch wir als Kirche 
wollen dazu unseren Beitrag leisten. Ich habe Ihnen vorhin 
schon erzählt, dass wir das Schattendach aus gebrauch
ten Bannern und Fahnenstoffen fertigen. Wir haben Bier
gartenstühle, die schon bei der Buga in Erfurt bei der 
Kirche im Einsatz waren und bei uns noch einmal zum Ein
satz kommen. Wir haben das Glück, dass in einer evange
lischen Gemeinde Kirchenbänke aussortiert wurden, die 
wir im nächsten Jahr in einem veränderten Kleid zur Gel
tung bringen dürfen, wo Menschen bei uns Platz nehmen 
dürfen.

Zum Thema Nachhaltigkeit möchte ich an der Stelle noch 
ergänzen, dass wir am Container eine Photovoltaikanlage 
haben und unseren Strom selbst produzieren auf dem Ge
lände und dass wir uns vieles leihen. Dazu gehören Lieder
bücher, das Klavier, die Kaffeemaschine für den Container. 
Das ist also der Rahmen für die Kirche auf der Bundesgar
tenschau. Mindestens genauso wichtig oder noch viel 
wichtiger als das, was der Rahmen ist, ist, was passiert 
denn da, wie kann man mitmachen?

Frau Kraus hat schon die ehrenamtlichen Begleiterinnen 
und Begleiter, Gärtner und Gärtnerinnen, die Anpacker ge
nannt, die dabei sind. Wir haben die Möglichkeit, die Kirche 
auf der Buga musikalisch mitzugestalten. Uns haben schon 
viele Rückmeldungen von regionalen und überregionalen 
Musikerinnen und Musikern erreicht. Wir haben außerdem 
gesagt, wir möchten, dass dieser Möglichkeitsgarten der 
Kirche ein Ort ist, wo sich viele kirchliche Institutionen, Ge
meinden und Initiativen mit ihrer Arbeit zeigen können, mit 
kontextgemäßen Aktionen. Wir bespielen das Ganze nicht 
als kleines Team, sondern sehen die Sache als Kontaktflä
che für viele. Wenn Sie nachher zu uns kommen und 
sagen, da gibt es jemanden, der dafür in Frage kommt, 
sagen Sie es mir gerne, wenn wir damit in Kontakt treten 
sollen. Wir versuchen dann, dies mitzuberücksichtigen. 
Mitmachen kann man auch bei Andachten und Gottes
diensten. Die Gottesdienste finden am Sonntag um 17 Uhr 
statt. Sie sind jeweils Auftakt für eine Themenwoche. Wir 
haben 25 Themenwochen, denn wir wollen auch die Kir
chenverbundenen und die Dauerkarteninhaber mit auf 
dem Schirm haben und nicht nur die Tagesbesucher. Wir 
wollen schauen, wo wir wichtige Perspektiven einbringen 
können und wo wir uns Perspektivwechsel wünschen. 

Deshalb entwickeln wir Themenwochen für diese Bundes
gartenschau. Das fängt an in der ersten Woche mit dem 
Himmel auf Erden und endet in der letzten Woche mit Gott 
sei Dank. Was dazwischen stattfindet, sehen Sie hier.

Wir werden unsere Tage auf der Buga tatsächlich auch mit 
geistlichem Programm bespielen. Zwei feste Punkte bei 
unserem Tagesablauf sind einmal um 12 Uhr eine Mittags-
andacht und um 17 Uhr ein Format, das wir Singen und 
Segen nennen, weil wir ganz nah an einem Ausgang sein 
werden und dadurch die Menschen, die die Buga besu
chen, gerne noch mit einen Segen nach Hause schicken.

Das war das Geschehen im Möglichkeitsgarten. Darüber 
hinaus gibt es auf dem Spinelli-Gelände eine große Bühne. 
Da haben mindestens 800 Zuschauerinnen und Zuschauer 
Platz, der bis zu 3.000 erweitert werden kann. Diese Bühne 
haben wir für einige Anlässe reserviert. Wir freuen uns sehr 
auf einen Gottesdienst mit der Landesbischöfin und dem 
Erzbischof. Wir haben am 30. Juli ein interreligiöses Fest 
mit dem Forum der Religionen organisiert mit anschließen
dem Konzert. Wir planen einen Jugendgottesdienst XXL. 
Wir haben einen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt, und 
zum Erntedank. Der 30. Landesposaunentag ist, wie Sie 
vermutlich alle wissen, am 1. und 2. Juli und wir eröffnen 
das Buga-Chorsymposium mit Haydns Schöpfung. Und 
nicht zuletzt, das aber höchstwahrscheinlich nicht auf der 
großen Bühne, wird es an Pfingstsonntag im nächsten 
Jahr einen TV-Gottesdienst in der ARD geben. 

Das ist das, was wir vorhaben. Wenn es Sie genauer 
 interessiert, besuchen Sie uns gerne auf der Website 
„www.kibuga23.de“. Nehmen Sie sich einen Flyer mit und 
kommen Sie mit mir später ins Gespräch. Wir freuen uns, 
wenn Sie mitdenken und mittun.

Selbstverständlich freuen wir uns auch sehr, wenn Ge
meindegruppen auf die Bundesgartenschau kommen und 
bei uns im Möglichkeitsgarten verweilen. Sie können sich 
ab Januar auf unserer Website einen Termin buchen, so 
dass bei uns auch ein Picknick stattfinden kann. Wir bieten 
zwei Termine für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die 
vielleicht vorher schon einmal schauen wollen, was auf der 
Bundesgartenschau los ist und bei der Kirche auf der 
Buga. Auch das finden Sie auf dem Flyer in Ihrem Fach. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen herzlichen Dank! Eine der 
 beiden Damen wird noch länger bei uns bleiben können. 
Es gibt in der Mittagspause noch einen Informationsstand 
im Foyer, wo Sie Informationen in mündlicher oder auch 
schriftlicher Form mitnehmen können und wo man Ihre 
Fragen beantworten kann. Dankeschön!

XII 
Bericht „75 Jahre Evangelische Akademie in Baden“
Präsident Wermke: Wir machen nun in der regulären 
Reihenfolge der Tagesordnung weiter. Ich rufe dazu auf 
Tages ordnungspunkt XII: Bericht „75 Jahre Evangelische 
Akademie in Baden“. Ich bitte die Vortragenden um ihren 
Bericht.

Herr Dr. Meier: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe 
Schwestern und Brüder! Heute stehen wir, Claudia Rauch, 
Ralf Stieber und ich, vor Ihnen – stellvertretend für  
die Akademie, ihre Studienleitungen und die erkrankte 

http://www.kibuga23.de
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Akademiedirektorin –, um Ihnen die Chronik über 75 Jahre 
Evangelische Akademie in Baden zu überreichen. 

Frau Rauch: Liebe Schwestern und Brüder! In zehn Minuten 
75 Jahre Evangelische Akademie in Baden zusammen-
zufassen, ist natürlich ein verwegenes Unterfangen. Da es 
ohnehin hoffnungslos ist, erlauben Sie uns, dass wir das 
Augenmerk auf wenige Schlaglichter richten, die uns hier 
und heute und für die Zukunft bedeutsam erscheinen – auf 
die Gefahr hin, unserer eigenen Arbeit und der der Gene
rationen vor uns nicht ganz gerecht zu werden, die mit viel 
Herzblut, Engagement und Mut die Evangelische Akade
mie Baden aufgebaut, entwickelt und immer weitergeführt 
haben.

Der Öffentlichkeitsreferent der Akademie, Ralf Stieber, 
hat in akribischer Arbeit die entscheidenden Wegmarken 
der Geschichte der Akademie hervorragend zusammen-
getragen. Diese Geschichte dokumentiert zugleich auch in 
weiten Teilen die Geschichte der Evangelischen Landes-
kirche in Baden und auch der Arbeit der Landessynode. 
Einen kleinen Abriss unserer Arbeit finden Sie außerdem in 
Form einer kleinen Broschüre in Ihren Tagungsfächern vor, 
die ich Ihnen hiermit empfehlen möchte.

Herr Dr. Meier: Aber, was ist denn nun die Evangelische 
Akademie in Baden? Ein erstes kurzes Zitat aus der Fest
schrift: „[…] schon in der Gründungsphase ist zu erkennen, 
dass die badische Landeskirche eigene Vorstellungen von 
Akademiearbeit hatte. Spätestens ab 1950 brachte sie de
zidiert ihre Interessen hinsichtlich der Akademiearbeit ein, 
was schließlich zu einem eigenständigen Akademiemodell 
badischer Prägung führte.” 

Ab 1990 kamen Beauftragungen hinzu wie der Kirchliche 
Dienst in der Arbeitswelt oder die Weltanschauungsarbeit. 
„Die neuen Akademiedirektoren hatten von nun an eine 
‚doppelte Identität‘, das heißt, sie hatten Akademiearbeit 
und eine landeskirchliche Beauftragung zu leisten. Spätes
tens jetzt unterschied sich die Evangelische Akademie 
Baden noch deutlicher von anderen Akademien, nament
lich Bad Boll. Die Entscheidung, ab 2000 die Akademie 
unter das Dach ‚Evangelische Akademie/Kirche und Ge
sellschaft‘ zu stellen, bedeutete erneut einen Sonderstatus 
innerhalb der Akademielandschaft.” Zitat Ende

Kirche inmitten der Gesellschaft zu sein – das war das er
klärte Ziel der Umstrukturierungen. Die Akademiearbeit 
entwickelte sich immer weiter, wissend um die Wurzeln, 
zugleich verpflichtet den Veränderungen, die kommen. 
Das liegt vielleicht an der badischen Liberalität, der natürli
chen Nähe zur Pfalz, zum Elsass und zur Schweiz und an 
dem konsequenteren Blick für die Menschen, auf die wir 
verwiesen waren. Die Sonderstellung als Dienst für Ge
meinde und Gesellschaft, für Kirche und Wissenschaft ist 
einzigartig in der Akademielandschaft und mit Blick auf die 
europäischen Einrichtungen ähnlicher Bauart bis heute 
wegweisend.

Frau Rauch: Wenn Sie in der Chronik die Themen der Ta
gungen und Veranstaltungen lesen, werden Sie nicht nur 
eine Geschichte der Evangelischen Landeskirche in Baden 
entdecken, sondern Sie werden merken, dass sich darin 
auch die Geschichte unserer Gesellschaft der letzten 75 
Jahre widerspiegelt. Ostpolitik, 68er Bewegung, alternative 
Lebensstile und die Friedensarbeit, Veranstaltungen zum 
Konziliaren Prozess, der Impuls zur Gründung des soge
nannten Öko Institutes in Freiburg, alternative Wirtschafts
modelle, die Macht der künstlichen Intelligenz und vieles 
mehr. Fritz Erich Anhelm, damals Generalsekretär der 

Evangelischen Akademien, sagte 1984: „„Die Akademien 
sind weder Alternativprojekte noch Bewegung. Zum größ
ten Teil sind sie nachgeordnete Einrichtungen von Kirchen
leitungen. Dennoch können und sollen sie Alternatives 
anstoßen und Festgefahrenes bewegen. Sie tun dies 
herkömmlicherweise, indem sie neue Ideen, neue Praxis 
ermutigen und bestärken und Erstarrtes in seiner Selbst-
zufriedenheit durch Kritik unsicher machen.“ Zitat Ende.

Selbstkritisch muss man sagen: die Evangelische Akade
mie in Baden hat sich manchmal schwer getan mit Verän
derungen. Aber es ist gelungen, eine Erweiterung der 
Arbeit zu gestalten – vom klassischen Tagungsmodell mit 
mehrtägigen Veranstaltungen hier im Haus der Kirche, das 
ja zugleich auch die Tagungsstätte der Evangelischen Aka
demie ist, hin zu einem mobileren und agileren Modell.

Herr Dr. Meier: Unterstützung erhielten wir vom Freundes
kreis der Akademie. Ein Blick auf die Liste der Preisträge
rinnen und Preisträger des badischen Akademiepreises 
zeigt, dass die Evangelische Akademie in den letzten 
Jahren am Puls der Zeit war, denn die mit dem Preis Aus
gezeichneten kamen direkt – wenn man das so sagen darf –  
aus den Veranstaltungen von uns selbst: 

Thomas Fuchs beispielsweise, Psychiater und Philosoph 
2013, über die neurobiologische Umdeutung des Psychi
schen – heute immer wieder zitiert zu Fragen der Körper
lichkeiten in Digitalität.

Theologe Peter Zimmerling 2014, Forschungen zu mysti
scher Spiritualität im Protestantismus heute wieder aufge
nommen zur Frage, wohin sich die Kirche entwickelt.

2015 der Jurist und Politiker Konstantin von Notz – Ausein
andersetzung mit Fragen der digitalen Revolution, ihn 
sehen sie immer wieder in den Nachrichten.

2018 der Ökonom Niko Paech zu Fragen der Postwachs
tumsökonomie.

Oder 2020 die Sozialpsychologin Pia Lamberty mit Ihren 
Forschungen zu Verschwörungstheorien.

Frau Rauch: Nicht selten waren die Themen und unsere 
Preisträger/innen in aller Munde. Man las in der Süddeut
schen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 
ihnen und sie wurden in öffentlich-rechtlichen Medien zu 
Themen interviewt, die ein, zwei Jahre zuvor bei uns ver
handelt worden waren. Auch die Konzepte der Youth-
Academy Baden, die während der vergangenen Jahre 
entwickelt wurden, werden von anderen Akademien aufge
nommen. An dieser Stelle darf ich auf die großformatigen 
Fotografien hinweisen, die neuerdings im Clubraum hier im 
Haus ausgestellt sind – allesamt sind diese Fotografien 
entstanden auf den Fotoworkshops der Youth Academy, 
bei denen sich Jugendliche mit gesellschaftspolitischen 
Themen auseinandersetzen und dann gemeinsam mit 
einer Fotokünstlerin ihre Perspektiven ins Bild setzen. Da 
lohnt der Blick rundum beim Feierabendbier.

Herr Dr. Meier: Vor fünf Jahren feierten wir hier 70 Jahre 
Akademie. Prälat Traugott Schächtele knüpfte in seiner 
Rede an die mehr als 2000-jährige Geschichte der Akade
mie seit Platon an und verwies auf drei Bedingungen, die 
für das Überleben dieses Planeten und der Menschheit un
verzichtbar sind: 

 – Der Gedanke der allen Menschen gleichermaßen zu
kommenden Freiheit, 
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 – das Prinzip der exemplarischen Stellvertretung und 

 – drittens die Fähigkeit zur Grenzüberschreitung in kom
munikativer Absicht.

Die Geschichte der Evangelischen Akademie habe daran 
beispielhaft Anteil. Traugott Schächtele sagte weiter: 

(Prof. Dr. Schächtele liest selbst)

(Heiterkeit)

Wunderbar, wenn man dann noch selber lesen kann. 

„Es ging damals – und es geht vor allem auch heute – um 
die Grenzen zwischen vertrauten und noch unverbraucht-
neuen Denkansätzen, es geht um die Grenzen zwischen 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, vor allem 
auch zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, es geht 
um die Grenze zwischen Empirie und vorweggedachter Zu
kunft, es geht um die Grenze zwischen Realität und Visio-
nen, es geht um die Grenze zwischen Gesellschaft und 
Politik, es geht um die Grenze zwischen Immanenz und 
Transzendenz, es geht immer auch um die Grenze zwischen 
Leben und Tod, um die Grenze zwischen Gott und Mensch 
– und all das in nicht mehr zu überblickenden Varianten 
möglicher Grenzziehungen und Grenzsicherungen. 

Die evangelische Akademie ist von ihrer Geschichte und 
von ihrem Selbstverständnis her immer auf der Grenze an
gesiedelt. Und wo die Idee der Akademie – und die konkre
ten Akademien – in Frage gestellt werden, braucht es nicht 
viel Phantasie, um Tendenzen zu entdecken, die Zukunft 
durch den Rückzug hinter vermeintlich schützende Mauern 
und Ideen sichern zu wollen – die in Wahrheit aber den 
Rückzug aus der erfahrbaren Welt zum Ziel haben.” Zitat 
Ende.

(Beifall)

Herr Dr. Meier: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Schwestern und Brüder! Denn wir predigen nicht uns 
selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber 
eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach: 
Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen 
hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Er
leuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes 
in dem Angesicht Jesu. Wir haben aber diesen Schatz in 
irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von 
Gott sei und nicht von uns. Alle kirchlichen Arbeitsbereiche 
sind auf ihre Art Schätze in irdenen Gefäßen, das Evange
lium in menschlichen Gestaltungsversuchen. So hat vor 
75 Jahren die Landessynode unserer Kirche die Gründung 
einer evangelischen Akademie in Baden angestoßen und 
auf den Weg gebracht. Das Evangelium sollte in diskursi
vem Gefäß auch in Baden unter die Leute kommen. Dafür, 
dass eine Vorgängersynode der jetzigen Synode dies 
getan hat, sind wir sehr dankbar.

In der 75-jährigen Geschichte der Evangelischen Akademie 
hat dieser Grundgedanke, hat der Schatz, der damit ver
bunden war, immer neue Gefäße gefunden. Eine Geschichte 
– wie überhaupt die Zeit der Kirche in den vergangenen 
75 Jahren – des beständigen Wandels, in der aber der 
Schatz, der uns übergeben ist, bleibt und immer wieder 
hervorleuchtet, mal heller, mal verdeckter. Heute, wo wir 
als Mitglieder der Akademie und Studienleitungen vor 
Ihnen stehen, steht ein erneuter Wandel an, ein, wie wir fin
den, sehr umgreifender Wandel. Im Rahmen des Prozes
ses Kirche 2030 sollen die Akademien Bad Boll und Baden 
zusammenfinden. Der Prozess dahin ist – wie Sie sich vor

stellen können – sehr schwierig. Wie bekommt man zwei 
ganz verschiedene Gefäße zu einem, bestenfalls einem 
Neuen?

Frau Rauch: Das sind die Fragen, die uns als Kollegium 
der Akademie derzeit stark beschäftigen. Heute aber über
geben wir Ihnen mit großer Dankbarkeit und auch ein klein 
wenig Stolz unsere Chronik, die uns als Akademie erklärt 
und deutet und auch deutlich macht, warum es uns in 
Baden mit gutem Grund gibt. Wir verbinden dies mit dem 
Wunsch, dass das, was als Schatz in irdenen Gefäßen mit 
der heutigen badischen Akademie über all die Jahre des 
Wandels entstanden ist und als Mehrwert vor Augen steht, 
in einem neuen irdenen Gefäß einer noch zu erfindenden 
Akademie bewahrt bleiben und dort Früchte tragen möge. 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Herr Stieber: Lieber Herr Wermke, es ist mir Freude und 
Ehre zugleich, Ihnen als Präsidenten der Landessynode 
meine Chronik zu 75 Jahren Evangelische Akademie 
Baden überreichen zu dürfen. Immerhin die Hälfte dieser 
75 Jahre durfte ich als Öffentlichkeitsreferent die Akademie 
und damit das Wirken von neun der insgesamt dreizehn 
Akademieleiterinnen und -leitern begleiten. 

In Sachen Chronik möchte ich mich öffentlich bedanken bei 
all denen, die mich beim Schreiben beraten und unterstützt, 
in schwierigen Zeiten aber auch ermutigt und aufgefangen 
haben. Stellvertretend seien genannt die Öffentlichkeits-
referentin Martina Waiblinger – bis vor Kurzem Bad Boll –, 
die Kulturwissenschaftlerin und Kirchendienerin Christine 
Schlörholz aus Plankstadt, die Ihnen bekannten Theologen 
Hans-Georg Ulrichs und Peter Riede, und nicht zuletzt der 
langjährige Leiter des Archivs unserer Landeskirche, Udo 
Wennemuth.

Es wurde bereits trefflich darauf hingewiesen, dass die 
Akademie nicht nur Teil, sondern gleichsam auch Spiegel 
der badischen Landeskirche ist. Eines ihrer Ziele scheint 
im Titel der Chronik auf: „Gesellschaftliche Relevanz durch 
gelebte Gesprächs- und Streitkultur“. Germanisten ist die 
Ersatzprobe vertraut, bei der man versuchsweise Wörter 
eines Satzes durch andere ersetzt. So schwingt im Titel 
mit: „Kirchliche Relevanz durch demokratische Gesprächs- 
und Streitkultur“. Die Ersatzprobe offenbart inhaltliche 
Nähe zwischen dem, was sowohl die Akademie als auch 
das Parlament unserer Landeskirche ausmacht. Ich über
reiche nun Ihnen, lieber Herr Wermke, 75 Jahre Akademie
geschichte in der Hoffnung, dass die Gesprächs- und 
Streitkultur der Akademie auch in Zukunft ein offenes Ohr 
in der Landeskirche und im Besonderen in der Synode 
findet. Das Buch ist übrigens im Verlag Regionalkultur 
 erschienen. Ich hoffe, dass Herr Wermke nicht sagen wird, 
dass er damit Eulen nach Ubstadt-Weiher tragen muss. 

(Unter Beifall überreicht Herr Stieber  
die Chronik an Präsident Wermke.)

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank! Wir wünschen 
der Akademie und ihrer Arbeit in den verschiedenen Arbeits
bereichen alles erdenklich Gute. Wir werden – auch kri
tisch – diese Gespräche mit der württembergischen 
Landeskirche begleiten, die sich um die von Ihnen auch 
angesprochene Vereinigung der Akademien mühen. Danke
schön und weiterhin Gottes Segen für Ihre Arbeit.

(Beifall)
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XIII 
Bericht zum Jubiläum 50 Jahre Gleichstellung 
von Frauen im Pfarramt

Präsident Wermke: Es folgt nun Tagesordnungspunkt XIII: 
Bericht zum Jubiläum 50 Jahre Gleichstellung von Frauen 
im Pfarramt. Ich darf hierzu Frau Sarah Banhardt begrü
ßen. Sie war einmal ständiger Gast über sechs Jahre in un
serer Synode. Von daher ist sie manchen von uns noch 
bekannt. Wir haben einen Bericht mit Präsentation. Dazu 
haben wir keine Rückfragen vorgesehen, weil in den Aus
schussberatungen über die Angelegenheit gesprochen 
wird. Dort kann man entsprechende Fragen anbringen. 
Frau Banhardt, bitte sehr (Präsentation nicht abgedruckt).

Frau Banhardt: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Syno
dale! Ich freue mich sehr, Ihnen heute vom 50-jährigen 
 Jubiläum zur rechtlichen Gleichstellung von Pfarrerinnen 
und Pfarrern in Baden berichten zu dürfen, das wir parallel 
zum Unionsjubiläum 2021 gefeiert haben. Ich berichte 
Ihnen heute als Sprecherin des badischen Theologinnen
konventes und tue das im Auftrag der Gruppe, die das Ju
biläum vorbereitet und begleitet hat. Zu dieser Gruppe 
gehörten neben mir Anja Blänsdorf und Gabriele Pfrommer 
von den Evangelischen Frauen in Baden, Claudia Baumann 
als Gleichstellungsbeauftragte und Hiltrud Schneider-Cimbal 
und Anke Ruth-Klumbies, die ebenfalls Sprecherinnen des 
Theologinnenkonventes sind. Ich möchte meinen Kollegin
nen an dieser Stelle ganz herzlich danken. Ganz beson
ders denke ich heute auch an Anke Ruth-Klumbies, die in 
der Vorbereitung unglaublich viele tolle Ideen hatte für die
ses Jubiläum, die sie dann leider krankheitsbedingt nicht 
umsetzen konnte.  

Vier Aspekte werde ich in meinem Bericht vorstellen:

1. Was haben wir unter dem Titel #gleichundberechtigt 
gefeiert?

2. Wie haben wir das getan?
3. Was haben wir dabei gelernt?
4. Und welche Konsequenzen ziehen wir daraus?

1.  Was war also der Anlass des Jubiläums?

1971 hat die Landessynode mit einem Satz Geschichte ge
schrieben: „Pfarrer im Sinne der Grundordnung ist auch die 
Pfarrerin.“ 

In diesen wenigen Worten steckt viel. Zwar hat in Baden 
bereits schon 1916 mit Elsbeth Oberbeck die erste Frau in 
Deutschland ein theologisches Examen abgelegt, es gal
ten aber bis 1971 verschiedene rechtliche Regelungen, die 
Frauen im Pfarramt diskriminierten. 

Hier ist nicht die Zeit, die gesamte Entwicklung von 1916 
bis 1971 nachzuzeichnen, aber ich will doch zumindest ein 
paar entscheidende Entwicklungsschritte nennen und ver
weise an dieser Stelle auf die verschiedenen Publikatio
nen, die im Rahmen des Unionsjubiläums erschienen sind 
und in denen sich einige Beiträge zur Geschichte der Theo
loginnen finden:

 – 1943/44 wurden die ersten Theologinnen in Baden zu 
Vikarinnen eingesegnet.

 – 1958 führte die Landeskirche offiziell die Frauenordina
tion ein – dies aber nach einem besonderen Formular, 
da die Vikarinnen nicht die gleichen Aufgaben wie die 

männlichen Pfarrer übernehmen durften, denn sie sollten 
vor allem mit Frauen, Mädchen und Kindern arbeiten.

 – 1962 wurde der Titel „Pfarrerin“ eingeführt – doch noch 
immer mussten Pfarrerinnen z. B. zölibatär leben und 
konnten nicht die Leitung einer Kirchengemeinde über
nehmen. 

Mit dem Beschluss von 1971 fielen alle diese diskriminie
renden Sonderregelungen. Pfarrerinnen und Pfarrer waren 
rechtlich gleichgestellt. Bereits im Dezember 1971 trat 
Pfarrerin Hilde Bitz als erste Frau in Baden ganz offiziell 
gewählt als Pfarrerin eine Gemeindepfarrstelle an.

Der badische Theologinnenkonvent und die Evangelischen 
Frauen in Baden haben diese Synodenentscheidung zum 
Anlass genommen, um unter dem Titel #gleichundberech
tigt zu feiern, dass Menschen aller Geschlechter in unserer 
Kirche Pfarrer/in sein können. Aber auch, um zu hinterfra
gen, wie gleich und berechtigt Frauen in unserer Kirche ge
genwärtig sind. 

2.  Wie haben wir das Jubiläum gefeiert?

Aufgrund der Corona-Pandemie und krankheitsbedingter 
Ausfälle im gemeinsamen Vorbereitungsteam haben wir 
das Jubiläum vor allem digital gefeiert. Dazu haben wir 
hauptsächlich mit den Social Media Diensten Twitter und 
Instagram gearbeitet. Dort haben wir viele Menschen auch 
außerhalb unserer Landeskirche erreicht. Darüber hinaus 
sind in einigen Gemeindebriefen, Zeitungen und auf on
line-Portalen Artikel zum Jubiläum erschienen. Im Rahmen 
des Unionsjubiläums wurde immer wieder auch an die 
Geschichte der badischen Theologinnen erinnert. Auf Ge
meinde- und Bezirksebene gab es Vorträge und Predigt-
reihen. 

Einige Informationen und einen Pressespiegel finden Sie 
z.B. auf unserer Website „www.gleichundberechtigt.de“.

Drei Beispiele, wie wir das Jubiläum gefeiert und gestaltet 
haben, möchte ich Ihnen konkret vorstellen:

Anja Blänsdorf von den Evangelischen Frauen in Baden 
und ich haben gemeinsam zwei Social Media Accounts ein
gerichtet und betreut. Unter @gleichundberechtigt haben 
wir auf Twitter und Instagram aktiv das Jubiläum gestaltet. 
Unser Ziel war es, auf den Accounts historische Bildungs
arbeit und den Austausch über gegenwärtige Fragen und 
Herausforderungen zu den Themen Gleichstellung und Ge
schlechtergerechtigkeit zu verbinden. In verschiedenen, sich 
regelmäßig wiederholenden Posting-Formaten präsentier
ten wir Informationen zur Geschichte der badischen Theo
loginnen und luden zur Diskussion aktueller Themen ein. 
Unter dem Titel „Fakt der Woche“ wurden historische und 
gegenwärtige Fakten zur Lage der Gleichstellung von Pfarre
rinnen in unserer Landeskirche präsentiert: 

 – Wann legte die erste Frau in Deutschland ein theologi
sches Examen ab?

 – Wie wurde die Arbeit der ersten Theologinnen einge
schränkt? 

 – Wann gab es die erste Oberkirchenrätin? 

 – Wie viel Prozent der Pfarrpersonen sind heute Frauen? 

 – Oder wie viele Dekaninnen gibt es in unserer Landes
kirche? 

http://www.gleichundberechtigt.de
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 – Und auch: Wie steht es um die Frauenordination in an
deren evangelischen Kirchen?

Im Format „Pfarrerin der Woche“ stellten sich Pfarrerinnen 
aus Baden und unserer Partnerkirche in den USA selbst 
vor. Die Antworten auf die Frage „Wie gleich und berechtigt 
fühlst du dich?“ zeigten dabei leider oft, wie alltäglich Se
xismuserfahrungen für Pfarrerinnen auch heute noch sind. 
Im Wechsel zu den Eigenvorstellungen von Pfarrerinnen 
wurden zudem auch die Biografien bereits verstorbener 
Theologinnen und Pfarrerinnen präsentiert. 

Auf dem Instagram-Account ist so auch ein kleines Archiv 
zur Geschichte der badischen Theologinnen entstanden.

Trotz der nicht allzu großen Follower/innenzahl von etwa 
515 Accounts haben wir mit unseren Beiträgen zwischen 
400 und 4.000 Personen erreicht. 

Ein zweites Element, das zur Sichtbarkeit des Jubiläums 
beigetragen hat, ist das wunderschöne Logo, das Martina 
Bocher aus dem ZfK für uns entworfen hat und das Sie hier 
sehen können. Wir haben dazu sehr viel positives Feed
back bekommen. Viele Pfarrer/innen, Theolog/innen und 
ehren amtlich in der Kirche Engagierte – und zwar Menschen 
aller Geschlechter – haben sich davon angesprochen ge
fühlt. Wir haben uns deshalb entschlossen, das Logo über 
einen Online-Shop verfügbar zu machen. Taschen, T-Shirts, 
Pullover – alles mögliche konnte damit bedruckt werden. 
Menschen konnten sich das gewünschte Produkt direkt 
bestellen und wir wissen, dass unser Logo so nach Frank
furt, Berlin, Zürich und in ganz viele badische Städte und 
Dörfer gekommen ist. Viele Menschen haben so dazu bei
getragen, dass das Jubiläum und die Geschichte der badi
schen Theologinnen sichtbar wurde. 

Zuletzt ein kurzer Rückblick auf unseren Festgottesdienst. 
Am 4. Advent 2021 – 50 Jahre nach der Einführung von 
Hilde Bitz als Pfarrerin in der Mannheimer Paul-Gerhardt-
Gemeinde und ganz kurz nach der Wahl unserer ersten 
Landesbischöfin – haben wir aufgrund der pandemischen 
Lage digital einen Festgottesdienst gefeiert. Wir haben 
darin an die Geschichte der badischen Theologinnen erin
nert. Pfarrerinnen verschiedener Generationen haben 
von ihren Erfahrungen berichtet. Landesbischof Jochen 
Cornelius-Bundschuh und Pfarrerin Sofie Fiebiger haben 
über die transformierende Kraft des Magnificat gepredigt. 
Tine Wiechmann, Professorin an der Hochschule für Kirchen
musik in Heidelberg, hat den Gottesdienst musikalisch 
wundervoll gestaltet. Etwa 100 Personen haben daran 
teilgenommen. Und es war ein sehr berührender und mut
machender Gottesdienst.

Ich komme nun zu meinem dritten Teil, in dem ich Ihnen 
vorstelle, was wir – damit meine ich die Vorbereitungs
gruppe, die Frauen, die dieses Jubiläum vorbereitet und 
begleitet haben – in den vergangenen zwei Jahren gelernt 
haben. Es war uns von Anfang an ein Anliegen, das Jubi
läum nicht nur als Rückblick zu verstehen, sondern davon 
ausgehend die Situation von Frauen in der Kirche, insbe
sondere von Pfarrerinnen, in den Blick zu nehmen. Dabei 
sind uns drei Dinge aufgefallen:

Sexismus ist für Pfarrerinnen heute Alltag. Im Rahmen des 
Jubiläums haben Pfarrerinnen verschiedener Generatio
nen – z.B. beim Instagram-Format „Pfarrerin der Woche“ – 
davon berichtet, wie häufig sie Sexismus erleben. Da wird 
die Pfarrerin nach ihrem Mann oder Vater gefragt, weil der 
doch der Pfarrer sein muss. Sie wird mit verniedlichenden 
Spitznamen angesprochen. Ihre Kleidung wird kommen

tiert. In Auseinandersetzungen wird die fachliche Kompe
tenz übersehen. Stattdessen erklären Männer ihr, was sie 
im Studium gelernt hat. In hitzigen Diskussionen ist die 
Pfarrerin ganz schnell „hysterisch“. Und auch körperliche 
Übergriffe gibt es. All das sind nur wenige Beispiele. Und 
diese Dinge passieren Frauen auch außerhalb der Kirche. 
Gerade in Leitungspositionen und öffentlichen Ämtern sind 
Frauen in besonderem Maße von Sexismus betroffen. Se
xismus ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet und an 
vielen Stellen auch immer noch salonfähig. Leider eben 
auch in der Kirche und in ihren Leitungsämtern. Pfarrerin
nen erleben nach wie vor – subtil oder offen – Alltagssexis
mus, sexuelle Belästigung und in manchen Fällen sogar 
sexualisierte Gewalt.
Eine zweite wichtige Erkenntnis: Frauenordination ist keine 
Selbstverständlichkeit. Auch 50 Jahre nach der rechtlichen 
Gleichstellung von Pfarrerinnen und Pfarrern müssen wir 
uns dafür einsetzen, dass Geschlechtergerechtigkeit in un
serer Kirche und der Gesellschaft Wirklichkeit wird. Viel
leicht haben einige von Ihnen mitbekommen, dass die 
lutherische Kirche in Lettland die Frauenordination 2016 
wieder zurückgenommen hat. Und auch die Vollversamm
lung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe hat 
gezeigt, dass in vielen christlichen Kirchen Frauen nicht 
gleich und berechtigt sind. Wir müssen uns fragen, wie wir 
die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Frauenordina
tion im ökumenischen Dialog einbringen und vorantreiben 
können. Zudem müssen wir den politischen Rechtsruck 
und zunehmenden Antifeminismus in Deutschland und Eu
ropa ernst nehmen und uns aktiv dagegen einsetzen. 
Eine letzte Erkenntnis: Die Geschichte der badischen 
Theologinnen, vor allem die Diskriminierung und der da-
durch entstandene Schmerz vieler Frauen, wurde von Sei-
ten der Landeskirche bisher nicht institutionell aufgearbeitet. 
Einzelne Theologinnenbiografien und wissenschaftliche 
Beiträge einzelner Personen ersetzen das nicht.
Weil das Jubiläum eben nicht nur Feiern und Rückblick 
war, beschließe ich diesen Bericht mit einigen konkreten 
Vorschlägen. Welche Konsequenzen können wir als Kirche 
aus den gewonnenen Erkenntnissen ziehen? Was können 
wir tun?
Wir müssen Sexismus konsequent benennen und be
kämpfen. 
Ein erster Schritt dazu ist z. B. die gerade geschehene Er
weiterung der Richtlinien zum Schutz vor sexueller Gewalt, 
die nun auch Erwachsene als Opfer einbezieht. Ein weite
res Element ist eine Fortbildung, die in Zusammenarbeit 
von Personalreferat und Gleichstellungsbeauftragter im 
kommenden Jahr geplant ist. In ihr werden Pfarrer/innen 
und Diakon/innen in Leitungsfunktionen zum Umgang mit 
Sexismus sensibilisiert und darin gestärkt, sich gegen All
tagssexismus einzusetzen. Vergleichbare Fortbildungen soll 
es in Zukunft für alle in unserer Kirche engagierten Menschen 
geben.
Um die Frauenordination in unserer Kirche und auch im 
ökumenischen Dialog zu stärken, ist eine Selbstver-
pflichtungserklärung der Landeskirche, in der sie sich 
 unverbrüchlich zur Ordination von Frauen bekennt, wün
schenswert.
Zur Frage der Geschlechtergerechtigkeit in unserer Kirche 
wäre es gut, regelmäßige Berichte der Gleichstellungs-
beauftragten hier auf der Synode zu hören.



22  24. Oktober 2022Erste Sitzung

Eine institutionelle Aufarbeitung der Diskriminierung von 
Frauen im Pfarramt könnte von Ihnen, der Synode – ver
gleichbar dem bereits gegebenen Auftrag zur Aufarbeitung 
der Diskriminierung homosexueller Pfarrer/innen – in Auf
trag gegeben werden. Damit könnte auch eine Schuld-
erklärung verbunden werden, wie sie bereits in anderen 
Landeskirchen formuliert wurde.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall)
Präsident Wermke: Herzlichen Dank! Wie gesagt, in den 
Ausschussberatungen wird die Thematik aufgegriffen.

XV 
Verschiedenes
Präsident Wermke: Wir sind bei Tagesordnungspunkt XV 
– Verschiedenes – mit einer gewissen Verspätung ange
langt. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf den Stu
dientag Friedensethik, zu dem wir uns heute Abend nach 
dem Abendessen treffen, und die Auftaktveranstaltung 
zum Dialogweg Kairos Palästina, welcher morgen Abend 
stattfindet, hinweisen. Informationen zum jeweiligen Ablauf 
finden Sie in Ihren Postfächern.

Außerdem eine Information an die Mitglieder des Haupt
ausschusses. Die heutige Sitzung, sowie die Sitzung des 
Ausschusses morgen am Dienstag finden im Clubraum 

statt. Der Clubraum ist jener Raum, über den man zur Bar 
gelangt. Man sollte dort aber nicht hängenbleiben. 

(Heiterkeit)

Am Mittwoch findet die Sitzung, wie auch bei den letzten 
Tagungen, im Plenarsaal hier statt. Das gilt aber nur für 
den Hauptausschuss. Im Anschluss an das Plenum findet 
die gemeinsame Sitzung der Ausschüsse statt. Diese Sit
zung ist nicht öffentlich. Das Streaming endet nach dem 
Schlussgebet. Ich bitte die Presse und alle Nichtmitglieder 
der Synode, die Plenarräume zu verlassen. Die ständigen 
Gäste, die Lehrvikarinnen und Lehrvikare sowie die Studie
renden, dürfen, wie auch an den sonstigen Ausschuss-
sitzungen, teilnehmen. Wir laden aber auch unsere Gäste, 
wie Herrn Geywitz, herzlich ein, nicht, dass es da etwaige 
Missverständnisse gibt, daran teilzunehmen. 

Gibt es weitere Punkte zu diesem Tagesordnungspunkt? – 
Das ist nicht der Fall.

XVI 
Beendigung der Sitzung / Schlussgebet
Präsident Wermke: Damit schließe ich die erste öffentliche 
Sitzung der 5. Tagung der 13. Landessynode und bitte den 
Synodalen Fischer um das Schlussgebet.

(Der Synodale Fischer spricht das Schlussgebet.)

(Ende der Sitzung: 12:04 Uhr)
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I 
Eröffnung der Sitzung / Eingangsgebet
Präsident Wermke: Meine sehr geehrten Damen und Her
ren, liebe Konsynodale, ich eröffne die zweite öffentliche 
Sitzung der fünften Tagung der 13. Landessynode und bitte 
den Synodalen Kaiser um das Eingangsgebet.

(Der Synodale Kaiser spricht das Eingangsgebet.)

II 
Begrüßung
Präsident Wermke: Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu 
dieser zweiten Plenarsitzung. Sie alle hier im Haus der Kir
che in den unterschiedlichen Räumen und Sie zuhause di
gital vor den Bildschirmen. Ich begrüße auch alle, die über 
Youtube den Livestream verfolgen.

Herzlich gratulieren wir an dieser Stelle nochmals Herrn 
Rapp, der am heutigen Tag Geburtstag hat. 

(Beifall)

Einen Blumengruß haben wir bereits heute Morgen im 
Ausschuss überreicht. Er hat versichert, er könne sich 
nichts Schöneres vorstellen, als seinen Geburtstag bei 
einer Tagung der Landessynode zu verbringen. 

Ein herzlicher Gruß gilt unserem Stenografen, Herrn Erhardt. 

Für die Morgenandachten gestern und heute danken wir 
sehr herzlich Frau Prälatin Zobel und Herrn Prälaten Prof. 
Dr. Schächtele.

III 
Bekanntgaben
Präsident Wermke: Zum Tagesordnungspunkt „Bekannt
gaben“ ist Folgendes zu vermelden: Die Kollekte beim Er
öffnungsgottesdienst in der Klosterkirche betrug 842,80 
Euro. Sie wird an das Gustav-Adolf-Werk in Baden über
wiesen, welches damit evangelische Gemeinden in der 
Ukraine unterstützt, damit diese wiederum Menschen in 
Not helfen können. Ganz herzlichen Dank dafür, auch im 
Namen des Gustav-Adolf-Werkes.

Der Landeskirchenrat hat in seiner Sitzung am 27. April 
dieses Jahres in synodaler Besetzung beschlossen, den 
Synodalen Klotz als Nachfolge von Frau Prof. Dr. Spring
hart in die Ressourcensteuerungsgruppe zu entsenden.

Im Namen von Herrn Oberkirchenrat Schmidt möchte ich 
auf eine Möglichkeit der Bezuschussung von Hilfen für 
 Ukraine-Flüchtlinge aus der Frauen-Stiftung GRATIA auf
merksam machen. Sie erhalten dazu ein entsprechendes 
Infoblatt über die Fächer, und am Schriftentisch liegen zu
sätzliche Blätter aus.

So weit die Bekanntgaben.

IV 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022: 
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Kirchlichen Gesetzes über die Ordnung der Visi-
tationen  
(Anlage 15)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt IV. 
Berichterstatter ist der Synodale Buchert, der im unteren 
Bereich sitzt, also im zweiten Plenarsaal, und von dort aus 
berichten wird.
Synodaler Buchert, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Schwestern und Brüder, viele von uns haben 
das schon erlebt: Es steht eine Gemeinde- oder Bezirks-
visitation an, und man hat im Leitungsgremium und in der 
Visitationskommission viel Arbeit, diese vorzubereiten. Die 
Visitierten müssen Berichte schreiben, das Beste der Ge
meinde präsentieren, aber auch auf Probleme hinweisen 
und guten Willen zeigen, diese anzupacken. Auch die 
Visitations kommission bereitet sich sorgfältig vor und liest 
Unterlagen durch, manchmal mehrere hundert Seiten. 
Man will ja schließlich gut vorbereitet in die Visitation gehen 
und die Leuchttürme angemessen würdigen und auch die 
Sorgen und Nöte der Visitierten ernst nehmen.
Jetzt befinden wir uns im Transformationsprozess „ekiba2032“, 
und auf allen Ebenen wird intensiv diskutiert, wie es weiter
geht in unserer Kirche, wo die Prioritäten liegen, was wir in 
Zukunft weniger und was wir mehr tun wollen. Der EOK 
steht in ständigem Kontakt mit den Bezirken, die Leitungs
gremien der Bezirke ihrerseits sprechen sich häufiger mit 
den Gemeinden vor Ort ab. Es ist fast so etwas wie eine 
Dauervisitation, was hier insbesondere in den nächsten 
Jahren abläuft, und ganz klar muss man sich dann fragen, 
welchen Sinn eine Visitation in dieser Situation macht. 
Deswegen kann es durchaus Sinn machen, eine Visitation 
in stark verkürztem Format durchzuführen oder sogar ganz 
ausfallen zu lassen. Als schon einige Male Visitierter oder 
Visitierender auf allen Ebenen kann ich Ihnen nur nahele
gen, der Argumentation in der Vorlage zu folgen und für die 
Änderung der Visitationsordnung zu stimmen, die eine 
Aussetzung der Visitation oder in Abstimmung zwischen 
Visitierenden und Visitierten eine alternative Form der Visi
tation vorsieht.
Zuletzt noch ein paar Worte zu der geplanten vollständigen 
Überarbeitung der Visitationsordnung, die in den nächsten 
Jahren vollzogen wird. Im Zuge des Transformationspro
zesses  werden viele neue Strukturen und Gemeindefor
men in den Bezirken etabliert, denen wir gerecht werden 
müssen. Außerdem – so zumindest meine Erfahrung – 
kann es schon mal passieren, dass Ziele, die man in der 
Visitation vereinbart hat, schon nach drei bis vier Jahren beim 
Zwischenbesuch von der Realität überholt worden sind.
Ich verlese jetzt den Hauptantrag des Rechtsausschusses:
Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Ordnung der 
Visitationen in der Fassung der Vorlage des Landeskirchen-
rates.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Herr Buchert. Ich er
öffne die Aussprache und bitte um Wortmeldungen. – Nach 
der klaren Stellungnahme des Berichterstatters erscheint 
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dies offensichtlich nicht nötig. Damit beende ich auch die 
Aussprache. Eventuelle schriftliche Anträge liegen nicht 
vor, werden jetzt sicher nicht gestellt, sonst hätte man sich 
in der Aussprache bereits gemeldet. Ich frage den Bericht
erstatter, ob er noch ein Schlusswort wünscht.

(Synodaler Buchert: Das ist nicht notwendig.  
Dankeschön.)

Präsident Wermke: Damit können wir also über dieses Ge
setz abstimmen. Es ist ein relativ kurzes Gesetz und ein 
sogenanntes Artikelgesetz. Wir stimmen zunächst ab über 
die Überschrift, so verlangt es die Ordnung:
Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Geset
zes über die Ordnung der Visitationen vom 26. Okto
ber 2022
Wer kann sich dem anschließen? – Wunderbar, ein farbi
ger Blick ins Plenum.
Dann kommt Artikel 1. Er regelt die Änderung des Kirchen
gesetzes über die Ordnung der Visitationen. Darin wird 
unter anderem auch geregelt, dass sie – wie im Bericht ge
sagt – in anderer Form durchgeführt werden kann. Gibt es 
hier Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Enthaltun
gen? – Das ist auch nicht der Fall.
Schließlich Artikel 2, der das Inkrafttreten regelt. Dieses 
Kirchengesetz soll zum 1. November 2022 in Kraft treten. 
Gibt es dagegen Stimmen? – Nein. Enthaltungen? – Nein.
Dann stelle ich das gesamte Gesetz zur Abstimmung. Wer 
kann dem Gesetz zustimmen? – Vielen Dank. Wer enthält 
sich? – Niemand. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Damit 
ist dieses Gesetz einstimmig beschlossen. Herzlichen Dank.

(Beifall)

V 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022:  
Gebietstausch im Bereich der Evangelischen Kir-
chengemeinden Wald-Ostrach und Pfullendorf 
(Anlage 16)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt V. 
Die Synodale Roßkopf berichtet uns für den Rechtsaus
schuss.
Synodale Roßkopf, Berichterstatterin (mit Präsentation einer 
Landschaftskarte; hier nicht abgedruckt): Sehr geehrter Herr Prä
sident, liebe Schwestern und Brüder, alle Wege führen 
nach oder über Pfullendorf. Die im Osten aus Burgweiler, 
Hahnennest und Ochsenbach müssen nach Pfullendorf in 
die Kirche, obwohl sie kommunal zu Ostrach gehören. Von 
Westen her müssen etwa 230 Gemeindeglieder aus ehe
mals hohenzollerschem Gebiet, nämlich die aus Wald, 
Glashütten, Kappel, Walbertsweiler, Reischach, Hippets
weiler und Ruhestetten über Pfullendorf fahren, wollen sie 
nicht einen großen Umweg zu ihrer Kirche in Ostrach ma
chen, zu der sie als evangelische Gemeinde gehören. 
Gleichzeitig ist es für Ostrach schwierig, die Gebiete west
lich von Pfullendorf zu versorgen.
Aus diesem Grund war es schon ein Ziel der Bezirksvisita
tion 2019, einen Gebietstausch anzustreben, der in diesem 
Falle – so finde ich – wirklich naheliegt. So könnte das 
Gebiet westlich von Pfullendorf, also die Gemeinden um 
Wald, die der Württembergischen Landeskirche angehören, 
Meßkirch im Nordwesten zugeordnet werden. Im Jahre des 
70-jährigen Jubiläums von Baden-Württemberg sollte es 

hierbei auch keine Rolle spielen, dass die noch der Württem
bergischen Landeskirche zugehörigen Ortsteile damit kirch
lich badisch würden. Umgekehrt würden die Ortsteile im 
Osten um Burgweiler, die jetzt noch der badischen Kirchen
gemeinde Pfullendorf angehören, dann der evangelischen 
Kirchengemeinde Wald-Ostrach – künftig Ostrach – und 
damit der Württembergischen Landeskirche zugeordnet.

Bei einer Befragung haben die Gemeindeglieder in Wald 
mit einer sehr großen Mehrheit, die aus Ostrach fast ein
hellig, dem Gebietstausch zugestimmt. Dies nahm der Kir
chengemeinderat Ostrach und Wald zum Anlass, sich mit 
deutlicher Mehrheit für den Gebietstausch auszusprechen. 
Der Kirchengemeinderat Pfullendorf hat sich ebenfalls für 
den Gebietstausch ausgesprochen und den Bezirkskir
chenrat um einen diesbezüglichen Beschluss gebeten.

So wurde ein Vertrag zwischen der Evangelischen Landes
kirche in Baden und der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg über einen Gebietstausch im Bereich der 
evangelischen Kirchengemeinden Wald-Ostrach und Pful
lendorf aufgesetzt, in dem alle Namen der betreffenden 
Ortsteile noch einmal ausdrücklich genannt sind, den wir 
heute als Landessynode nach unserer Ordnung bestätigen 
sollen, während die Württembergische Landeskirche nach 
ihrer Ordnung ein kirchliches Gesetz beschließt. Im Vertrag 
ist auch ausdrücklich festgehalten, dass vermögensrecht-
liche Forderungen aufgrund des Gebietstausches nicht er
hoben werden. Gebäude sind vom Gebietstausch nicht 
betroffen.

Ich verlese Ihnen den Beschlussvorschlag des Rechtsaus
schusses:

Die Landessynode bestätigt nach Artikel 24 Absatz 5 
Grundordnung den Vertrag zwischen der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg über einen Gebietstausch im Bereich der 
evangelischen Kirchengemeinden Wald-Ostrach und Pful-
lendorf vom 22. September 2022 und 5. Oktober 2022.

Vielen Dank.
(Beifall)

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Frau Roßkopf. 
Wünscht jemand das Wort zu ergreifen? – Das ist nicht der 
Fall. Gibt es irgendwelche Veränderungsanträge im Blick 
auf den Beschlussvorschlag? – Das ist erwartungsgemäß 
auch nicht der Fall. Möchten Sie, Frau Roßkopf, ein 
Schlusswort?

(Synodale Roßkopf: Nein, danke.)

Das war auch zu erwarten.

(Heiterkeit)

Ich frage Sie nun, gibt es Einwände, dass ich diesen Ver
trag im Gesamten zur Abstimmung bringe, der aus insge
samt fünf Artikeln besteht? Wer einen Einwand hat, möge 
seine Stimmkarte erheben. – Das ist nicht der Fall.

Dann bitte ich Sie – Sie haben ja die Vorlage unter OZ 05/16 –  
um Ihr Votum. Wer stimmt dem Vertrag entsprechend dem 
Beschlussvorschlag zu? – Herzlichen Dank. Wer stimmt 
dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Niemand. Ich 
vermute allerdings, dass bei Abstimmungen zu anderen 
Tagesordnungspunkten heute und morgen wir nicht immer 
diese Einstimmigkeit erreichen können.

(Heiterkeit)

Das wäre auch langweilig.
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VI 
Nachwahl in die EKD-Synode / Vollkonferenz der 
UEK (1. Stellvertretung)
Präsident Wermke: Am Montag haben wir die Wahlvor
schlagsliste geschlossen, und zwar zunächst für die Nach
wahl in die EKD-Synode und damit auch in die Vollkonferenz 
der UEK, wo ein stellvertretendes Mitglied zu wählen ist. 
(siehe 1. Sitzung, TOP X)

Wir entsenden, wie bereits vermerkt, fünf Mitglieder in die 
EKD-Synode, und zu wählen sind weiterhin jeweils zwei 
Stellvertretungen. Durch die Amtsniederlegung der Syno
dalen Lohmann ist die Nachwahl eines ersten stellvertre
tenden Mitgliedes für die restliche Dauer der Wahlperiode 
erforderlich. Für die Nachwahl kandidiert die Synodale 
Hock, die sich am Montag bereits hier im Plenum vorge
stellt hat.

Bei der Wahl in die EKD-Synode ist ein Quorum einzuhal
ten – betreffend der theologischen Mitglieder. Die Kandi
dierende ist nicht Theologin, somit ergibt sich daraus keine 
Problematik.

Wir benötigen einen Wahlausschuss, und ich schlage 
Ihnen vor – Herrn Buchert, Herrn Heger, Herrn Zansinger 
– das sind jeweils Schriftführer – und Frau Meiser. Gibt es 
gegen diesen Wahlausschuss, wie ich ihn vorgeschlagen 
habe, Einwände? – Das ist nicht der Fall.

Herr Buchert befindet sich im zweiten Plenarraum im 
Unter geschoss und wird dort die Stimmzettel austeilen, 
einsammeln und in einem verschlossenen Umschlag zur 
Auszählung ins Tagungsbüro bringen.

Wir kommen nun zur Wahl. Nach den Bestimmungen un
serer Kirchenverfassung ist im ersten Wahlgang gewählt, 
wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat, 
also die sogenannten absolute Mehrheit (Artikel 108 Abs. 1 
Nr. 3 GO).

Ich eröffne den Wahlgang und bitte den Wahlausschuss, 
die Stimmzettel zu verteilen. Sobald alle ihren Stimmzettel 
bekommen haben, bitte ich, zügig zu wählen, bevor die 
Stimmzettel dann wieder eingesammelt werden.

(Wahlhandlung)

Sind alle Stimmzettel abgegeben? – Dann schließe ich den 
Wahlgang und bitte, die Stimmzettel auszuzählen.

VII 
Nachwahl in die Bischofswahlkommission   
(theologisches Mitglied)
Präsident Wermke: Ich würde gerne in der Zwischenzeit 
die zweite Wahl, die unter dem nächsten Tagesordnungs
punkt genannt ist, anschließen.

Die Zusammensetzung dieser Kommission ist in § 2 des 
Bischofswahlgesetzes geregelt. Unter anderem sind sechs 
von der Landessynode aus ihrer Mitte gewählte theologi
sche Mitglieder zu wählen.

Für die Nachwahl in die Bischofswahlkommission kandi
dieren die Synodalen Boch und Lehmkühler. Die Vorstel
lung haben wir am Montag bereits gehört. (siehe 1. Sitzung, 
TOP IX) Die beiden sind, wie es die Ordnung erfordert, 
Theologen.

Sie sollten schon einmal erfahren, dass nach den Bestim
mungen unserer Kirchenverfassung auch hier im ersten 

Wahlgang gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erhalten hat, also die absolute Mehrheit. Sie dür
fen eine Stimme vergeben.

Ich würde jetzt gerne – aber da haben wir ein kleines 
technisches Problem – den Wahlausschuss bitten, die 
Stimmzettel auszugeben, aber die Kommission ist ein 
wenig zu früh zum Auszählen gegangen. Somit müssen wir 
warten, bis die Dame und die Herren wieder auftauchen. 
Sie können sich inzwischen überlegen, hinter welchen 
Namen Sie Ihr Kreuzchen setzen wollen: Boch oder Lehm
kühler.

In früheren Zeiten hat bei solchen Gelegenheiten die 
 Synode immer gesungen. Aber in früheren Zeiten lagen 
auch immer Gesangbücher an den Plätzen. Die können wir 
leider nicht bieten.

(Die Synode singt spontan ein Lied.)

Dieser Moment hat uns allen sicherlich gutgetan. Da man 
aber offensichtlich noch nicht auf dem Weg zu uns ist, 
würde ich vorschlagen, dass wir den Tagesordnungspunkt 
an dieser Stelle unterbrechen. Ich glaube auch nicht, dass 
das problematisch ist. Herr Hartmann wäre bereit, uns sei
nen Bericht, der unter Punkt VIII zu halten ist, vorzutragen. 
Vielen Dank.

VIII 
Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 27. Juli 2022:   
Projektierung und Bedarfserhebung zum Dienst-
gebäude des Evangelischen Oberkirchenrates 
(Anlage 3)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt VIII. 
Vielleicht noch ein allgemeiner Hinweis: Sie haben jetzt 
bereits zweimal eine Beschlussvorlage hier vorne ein-
geblendet gesehen. Dies wird dann möglich sein, wenn die 
Beschlussvorschläge kurz und übersichtlich sind. Wenn es 
um längere Ausführungen geht, die man dann der kleinen 
Schreibweise wegen kaum lesen kann, dann werden wir das 
als Tischvorlage austeilen, wie es gerade hier geschieht.

Synodaler Hartmann, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Präsident, liebe Schwestern und Brüder, die Zukunft 
unserer zentralen Präsenz in der Blumenstraße in Karls
ruhe hat uns bereits im Mai 2021 beschäftigt. Damals wurden 
wir über den beträchtlichen Sanierungsbedarf des Dienst
gebäudes informiert. Jetzt liegt eine vertiefende Betrachtung 
und Berechnung der damals vorgelegten sechs Varianten 
vor, wie es angekündigt wurde.

Die Bitte des Oberkirchenrates ist ein Beschluss zur weite
ren, nochmals vertiefenden Betrachtung der zwei im Bericht 
favorisierten Varianten zur Freigabe der dafür erforder-
lichen Personal- und Sachkosten und der Auftrag zur Er
stellung eines entsprechenden Finanzierungskonzeptes 
im Rahmen der geplanten landeskirchlichen Immobilien
plattform.

Dem vorliegenden Bericht liegen umfassende Untersuchun
gen zum Immobilienmarkt, zu Möglichkeiten und Bedarfen 
anderer Organisationen und Institutionen in Karlsruhe und 
Gespräche mit der Denkmalpflege zugrunde.

Stay or leave? Den Standort verlassen oder dort bleiben, 
das ist die Grundfrage, die der Bericht mit einem klaren 
Votum für „stay“ – also für bleiben – beantwortet. Wegen 
fehlender Alternativen und der hoch eingeschätzten Wertig
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keit des Standortes Blumenstraße wird die Entwicklung des 
Altbaus in zwei Szenarien vorgeschlagen, einer reduzierten 
Sanierungsvariante und einer Generalsanierung.

Dabei sollten die gleichen Vorgaben und Kriterien gelten, 
die in den Bezirken und Gemeinden für die Gebäude-
planung gegeben sind, nämlich Reduktion der Flächen um 
50 %, sichtbare und attraktive Orte bieten und die Häuser 
auf Vernetzung hin entwickeln, insbesondere auch offen 
für Kooperationen mit geeigneten Partnern.

Die beträchtlichen Investitionen, insbesondere die der Gene
ralsanierungsvariante von geschätzten 74 Millionen Euro 
könnten über die geplante landeskirchliche Immobilien
plattform finanziert werden. Das Gebäude würde dann in 
die Plattform eingebracht, mit den Mitteln der Plattform, zu 
denen gegebenenfalls auch Kredite gehören, saniert und 
dann vom EOK zurückgemietet.

Wenn dies gelingt, könnten das Gebäude und Grundstück 
in kirchlicher Hand bleiben. Durch die Anmietung der benö
tigten Räume wird Kostentransparenz im Blick auf die Be
darfe erzielt, und es können flexibel Teile des Anwesens an 
andere Partner vermietet werden.

Der Beschlussvorschlag sieht die landessynodale Zustim
mung zu der vertiefenden Betrachtung der beiden genann
ten Altbau-Varianten vor. Dazu müssen die Projektmittel 
um 1,5 Millionen auf dann 2,5 Millionen Euro aufgestockt 
werden. Parallel soll ein Finanzierungskonzept im Zusam
menhang mit der geplanten landeskirchlichen Immobilien
plattform erarbeitet werden.

In der Herbsttagung 2023, also in einem Jahr, würde eine 
Beschlussvorlage zum Projekt- und Kostenrahmen und zur 
Umsetzung des Projektes vorgelegt werden.

Die Vorlage wurde in allen Ausschüssen beim Tagestreffen 
und zum Teil auch hier intensiv diskutiert und hat in allen 
Ausschüssen breite Zustimmung gefunden.

Der Bildungs- und Diakonieausschuss lobt die konse
quente Anwendung der Kriterien des Strategieprozesses 
und weist darauf hin, dass die Pläne und Maßnahmen in
tensiv und sensibel in die kirchliche Öffentlichkeit kommu
niziert werden müssen, um Irritationen zu vermeiden.

Im Finanz- und Rechtsausschuss hat der Vorschlag eine 
breite Mehrheit gefunden. Hingewiesen wird auf die Präfe
renz für eine Sanierung, auch aus der Perspektive des 
Klimaschutzes, und auf die so gegebene Flexibilität für zu
künftige Entscheidungen. Die Sanierungslösung im Zu
sammenhang mit der Immobilienplattform lässt zu, sich 
gegebenenfalls in 20 Jahren noch einmal ganz anders zu 
entscheiden.

Der Hauptausschuss stellt Folgendes fest: Die an die 
Kirchen gemeinden gestellte Forderung, sich den neuen 
finan ziellen Gegebenheiten zu stellen, Kreativität und 
Transformationsprozess zu gestalten, gilt auch für unseren 
Evangelischen Oberkirchenrat. Deshalb sollte nach Mög
lichkeiten gesucht werden, die wir uns leisten können und 
finanziell verantwortbar sind.

Der Oberkirchenrat wird gebeten, für die unter Punkt D 3 
vorgestellte Variante mit der Immobilienplattform einen 
konkreten Vorschlag zu unterbreiten, mit welchen Planungs- 
und Umsetzungskosten bei der Sanierung der Gebäude zu 
rechnen ist.

Der Beschlussvorschlag liegt Ihnen vor, ich lese ihn trotz
dem noch einmal vor:

1. Die Landessynode nimmt die Projektierung und Be-
darfserhebung des Evangelischen Oberkirchenrates 
zur Kenntnis.

2. Die Landessynode stimmt einer weiteren vertiefenden 
Betrachtung der beiden Varianten „2.2 Altbau“ zu.

3. Die Landessynode bittet den Evangelischen Ober-
kirchenrat, ein Umsetzungskonzept, vorzugsweise für 
die Variante „2.2.2 Generalsanierung und Nachver-
dichtung Bestandsgebäude“ im Zusammenhang mit 
der geplanten landeskirchlichen Immobilienplattform 
auszuarbeiten und die Ergebnisse für eine Beschluss-
fassung erneut der Landessynode vorzulegen.

4. Die Landessynode beschließt das Budget für die 
 weitere Projektierung. Die bestehende Personalstelle 
soll in einem ersten Schritt um vier Jahre verlängert 
werden.

Dankeschön.
(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank. Ich eröffne die Ausspra
che. – Keine Wortmeldungen. Herr Hartmann, wünschen 
Sie ein Schlusswort?

(Synodaler Hartmann: Danke, nein.)

Sie haben auf der ausgeteilten Tischvorlage den Be
schlussvorschlag noch einmal ausführlich erhalten. Der 
Beschlussvorschlag besteht aus vier Punkten. Ich habe 
vor, wenn Sie keine Einwände haben, sie in einem abstim-
men zu lassen. Gibt es dagegen Einwände? – Das ist nicht 
der Fall.

Dann bitte ich Sie, sollten Sie dem Hauptantrag folgen und 
zustimmen, die Stimmkarte zu erheben. – Das ist eine 
große Mehrheit. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? – 
1 Gegenstimme. Wer enthält sich? – 4 Enthaltungen. Herz
lichen Dank.

Damit sind die Beschlüsse angenommen. Wir sind natürlich 
sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird.

VI 
Nachwahl in die EKD-Synode / Vollkonferenz der 
UEK (1. Stellvertretung)   
(Fortsetzung)

Präsident Wermke: Ich habe nun – und damit können wir 
wieder zurückkommen zur ersten Wahl – die Wahlergeb-
nisse. Es geht um die Wahl, zu der Frau Hock angetreten 
ist. Zahl der abgegebenen Stimmzettel: 58 – gültige Stimm
zettel: 58. Demnach gibt es keine ungültigen.
Nein-Stimmen – 1. Enthaltungen – 1. Ja-Stimmen – 56. 
Damit ist nach dem Ergebnis Frau Hock gewählt.

(Beifall)
Mir bleibt, liebe Frau Hock, Sie zu fragen, ob Sie die Wahl 
annehmen.
Synodale Hock: Ja, vielen Dank auch für das große Ver
trauen. Ich nehme die Wahl an.

(Beifall)
Präsident Wermke: Dankeschön. Wir wünschen Ihnen 
alles Gute. Die nächste EKD-Synode ist im November. Der 
Hauptvertreter, für den Sie die erste Stellvertretung über
nommen haben, ist zurzeit erkrankt. Man sollte in Kontakt 
bleiben, ob Sie dann vor Ort gefragt sind.
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VII 
Nachwahl in die Bischofswahlkommission (theo-
logisches Mitglied)  
(Fortsetzung)

Präsident Wermke: Nach dieser abgeschlossenen Wahl 
können wir nun also zur Nachwahl in die Bischofswahl
kommission schreiten. Das meiste dazu wurde gesagt. Sie 
erinnern sich, die Herren Boch und Lehmkühler kandidie
ren. Sie sind Ihnen bekannt durch die Vorstellung am Mon
tag, also näher bekannt als nur aus dem synodalen Alltag.

Wir teilen jetzt die Wahlzettel aus. Sie haben eine Stimme.

Ich eröffne den Wahlgang und bitte den Wahlausschuss, 
die Stimmzettel zu verteilen. Sobald alle ihren Stimmzettel 
bekommen haben, bitte ich, zügig zu wählen, bevor die 
Stimmzettel dann wieder eingesammelt werden.

(Wahlhandlung)

Sind alle Stimmzettel abgegeben? – Dann schließe ich den 
Wahlgang und bitte, die Stimmzettel auszuzählen.

Wir werden es halten wie vorhin und während der Auszäh
lung den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen.

Wir haben einen fliegenden Wechsel in der Sitzungsleitung 
vereinbart. Vizepräsident Kreß übernimmt.

(Vizepräsident Kreß übernimmt die Sitzungsleitung.)

IX 
Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022:   
EOK 2032: Strukturstellenplan mit Sparbeschlüs-
sen zur Stärkung kritischer Funktionen   
(Anlage 7)

Vizepräsident Kreß: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. 
Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt IX. Bericht-
erstatter ist der Synodale Wick.

Synodaler Wick, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr Vize
präsident, liebe Schwestern und Brüder, diese Vorlage hat 
die Umsetzung bzw. Konkretisierung unseres Beschlusses 
aus dem Frühjahr – dort war es die Ordnungsziffer 04/15 – 
zum Ziel (siehe Protokoll Nr. 4, Frühjahrstagung 2022, 3. Sitzung 
TOP XVIII).

Die Synode hatte zustimmend zur Kenntnis genommen, 
dass bestimmte – für das Gelingen der strategischen 
Prozesse der Evangelischen Landeskirche in Baden, ins
besondere „ekiba2032“ und die Umsetzung des VSA-Ge
setzes, und für eine stabile Organisationsstruktur – kritische 
Funktionen gezielt verstärkt werden sollten. Der seinerzeitige 
Planungsstand der Stellenentwicklung wurde zur Kenntnis 
genommen.

Mit dieser Vorlage kommt der Evangelische Oberkirchen
rat der Bitte der Synode nach, ein Konzept vorzulegen, in 
dem der zusätzliche Bedarf an unbefristeten bzw. zu ent
fristenden Stellen sowie an weiteren befristeten Stellen 
enthalten ist. Gleichzeitig wird dargestellt, bei welchen 
Stellen die Einsparungen bis 2032 erfolgen sollen, zunächst 
sind es 85 Stellen, die im Strukturstellenplan 2024/2025 
ausgewiesen werden.

Um es vorwegzunehmen: Dieser Strukturstellenplan, den 
Sie als Anlage 3 erhalten haben (siehe Anlage 7), hat in der 
Diskussion in den Ausschüssen zu zusätzlichem Bera
tungsbedarf geführt, weil die zeitlichen Angaben darin nicht 

immer mit den Bescheiden, die an die Kirchenbezirke ver
sandt und dort auch als Planungsgrundlage genommen 
wurden, korrespondierten.
Aus diesem Grund hat sich der Evangelische Oberkirchen
rat bereit erklärt, eine Überprüfung des Strukturstellen
plans vorzunehmen, um sicherzustellen, dass dieser mit 
den Bescheiden kompatibel ist. Sie finden dies auch in der 
geänderten Fassung der Beschlussvorlage unter Nr. 3.
Zweck dieses heute zu treffenden Beschlusses soll es 
sein, Planungssicherheit für die Stellenentwicklung schon 
heute zu erhalten, damit die bereits eingestellten Inhaber 
einer befristeten Stelle über den bisherigen Zeithorizont 
 hinaus Sicherheit haben und mit der Besetzung der neuen 
Stellen zügig begonnen werden kann.
Die Vertreter des Evangelischen Oberkirchenrates haben 
in den Beratungen der Ausschüsse die in der Vorlage dar
gestellten Stellenbedarfe noch einmal erläutert. Die Dar
stellung entspricht auch, vorbehaltlich der Stellenbewertung 
im Einzelfall, der im Frühjahr 2022 dargelegten Planung.
In Zahlen ausgedrückt heißt dies, dass der Stellenplan 
2024/2025 um 17 neue unbefristete Stellen erweitert 
 werden soll und um 2,5 befristete, die dann in den Struktur
stellenplan bis 2032 zu überführen sind. In den Ausschuss
beratungen haben die Vertreter des Evangelischen 
Oberkirchenrates zugesichert, dass das Einsparziel von  
30 % – wie von der Frühjahrssynode 2022 beschlossen – 
hierdurch nicht in Frage gestellt wird.
Soweit die Stellen bereits 2022/2023 benötigt werden, ist 
die Finanzierung sichergestellt.
In der Diskussion wurde in allen beratenden Ausschüssen 
deutlich gemacht, dass durch den eingangs als Anlage 3 
erwähnten Strukturstellenplan die bereits laufende Stellen
planung in den Kirchenbezirken nicht konterkariert werden 
darf. Dabei haben die Vertreter des EOK betont, dass es 
sich beim Strukturstellenplan um eine aggregierte Darstel
lung handle, die auf einem Zwei-Jahres-Rhythmus beruht 
und in den konkreten Einzelfällen von der demografischen 
Entwicklung bei den Stelleninhabern abhängt. Ein Ab
stimmbedarf wird seitens des EOK auch besonders in den 
Fällen gesehen, in denen Vakanzen bereits vor den Pla
nungszeitpunkten eintreten werden.
Als Folge dieser Diskussion wurde der ursprüngliche Punkt 3 
der Beschlussvorlage abgeändert. Der Hauptantrag des 
berichterstattenden Finanzausschusses, dem sich der Haupt
ausschuss und der Bildungs- und Diakonieausschuss an
geschlossen haben, liegt Ihnen als Tischvorlage vor und 
lautet wie folgt:
1. Die Landessynode stimmt schon jetzt den in Nummer 2 

(siehe auch Anlage 1) genannten Stellen zur Überfüh-
rung in den Strukturstellenplan 2024/2025 zu.

Das sind die erwähnten 2,5 befristeten Stellen.
2. Die Landessynode stimmt schon jetzt den unter Num-

mer 3 und Nummer 4 genannten Stellenplanerweite-
rungen ab 2024/25 (siehe auch Anlage 2) zu.

Das sind die neuen unbefristeten Stellen.
Die neue Ziffer 3 heißt dann wie folgt:
3. Die Landessynode hat sich mit dem in Anlage 3 enthal-

tenen Entwurf eines Strukturstellenplanes auseinan-
dergesetzt.

Ursprünglich hieß es, sie nimmt es zur Kenntnis.
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Sie bittet den Evangelischen Oberkirchenrat,

a) den vorgelegten Strukturstellenplan mit den an die 
Kirchenbezirke versandten Bescheiden für die Be-
zirksstellenplanungen abzugleichen und sicher-
zustellen, dass er mit diesen Bescheiden kompatibel 
ist. Es wird davon ausgegangen, dass die versand-
ten Bescheide Bestand haben.

b) sich mit den Kirchenbezirken hinsichtlich der vor-
handenen Bezirksstellenplanungen abzustimmen 
und ein gemeinsames Verständnis sicherzustellen. 
Dies betrifft insbesondere den Umgang mit Vakan-
zen, die bereits vor den in den Bescheiden ge-
nannten Planungszeitpunkten (Ende 2025, 2031 
und 2035) eintreten.

c) vor einer endgültigen Verabschiedung des Struktur-
stellenplans sicherzustellen, dass für sämtliche dort 
genannten Organisationseinheiten eine geeignete 
Kommunikation in die Kirchenbezirke erfolgt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Vizepräsident Kreß: Ein herzliches Dankeschön für den 
Bericht. Ich eröffne die Aussprache. – Da keine Meldung 
vorliegt, schließe ich die Aussprache. Herr Wick, möchten 
Sie ein Schlusswort?

(Synodaler Wick: Nein, vielen Dank.)

Gibt es Anträge? – Nachdem in der Aussprache nichts 
gemeldet wurde, liegt auch hier nichts vor.

Ich komme zur Abstimmung. Kann ich den Antrag als 
Ganzes abstimmen lassen, oder gibt es von Ihrer Seite 
Einwände? – Okay, es gibt Einwände. Dann lasse ich ein
zeln abstimmen.

Zunächst Punkt 1: Die Landessynode stimmt schon jetzt 
den in Nummer 2 (siehe auch Anlage 1) genannten Stellen 
zur Überführung in den Strukturstellenplan 2024/2025 zu.

Wer kann diesem Punkt zustimmen? – Wer enthält sich? – 
Wer stimmt dagegen? – Bei 1 Enthaltung ist der Punkt 1 
angenommen.

Punkt 2: Die Landessynode stimmt schon jetzt den unter 
Nummer 3 und Nummer 4 genannten Stellenplanerweite
rungen ab 2024/25 (siehe auch Anlage 2) zu.

Wer kann dem zustimmen? – Wer ist dagegen? – 3 Gegen
stimmen. Enthaltungen? – 5 Enthaltungen. Angenommen 
bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen.

Punkt 3: Die Landessynode hat sich mit dem in Anlage 3 
enthaltenen Entwurf eines Strukturstellenplanes auseinan
dergesetzt. Sie bittet den Evangelischen Oberkirchenrat,

a) den vorgelegten Strukturstellenplan mit den an die 
Kirchenbezirke versandten Bescheiden für die Bezirks
stellenplanungen abzugleichen und sicherzustellen, 
dass er mit diesen Bescheiden kompatibel ist. Es wird 
davon ausgegangen, dass die versandten Bescheide 
Bestand haben.

Wer stimmt hier dagegen? – Keine Gegenstimmen. Enthal
tungen? – Keine Enthaltungen. Dieser Punkt ist einstimmig 
angenommen.

b) sich mit den Kirchenbezirken hinsichtlich der vorhande
nen Bezirksstellenplanungen abzustimmen und ein ge

meinsames Verständnis sicherzustellen. Dies betrifft 
insbesondere den Umgang mit Vakanzen, die bereits 
vor den in den Bescheiden genannten Planungszeit
punkten (Ende 2025, 2031 und 2035) eintreten.

Wer stimmt hier dagegen? – Wer enthält sich? – Keine Ge
genstimmen, keine Enthaltungen. Einstimmig angenommen.

c) vor einer endgültigen Verabschiedung des Struktur-
stellenplans sicherzustellen, dass für sämtliche dort 
 genannten Organisationseinheiten eine geeignete 
Kommunikation in die Kirchenbezirke erfolgt.

Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Auch keine Ent
haltungen. Dann ist auch Ziffer c einstimmig angenommen.

Jetzt noch einmal der gesamte Antrag. Wer stimmt dem 
Antrag als Gesamtes zu? – Wer enthält sich? – 4 Enthal
tungen. Wer stimmt dagegen? – Bei 4 Enthaltungen ange
nommen.

Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen.

(Beifall)

X 
Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über
1. die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der 

Evangelisch Kirchlichen Kapitalien ver waltungs-
anstalt und das Sondervermögen Gemeinde-
rücklagenfonds,

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 
2020 der Jugend- und Tagungshäuser und des 
Jahresabschlusses 2020 des Evangelischen 
Studienseminars Morata-Haus der Evange-
lischen Landeskirche in Baden,

3. die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der 
Evangelischen Pfarrpfründestiftung Baden und 
der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau,

4. die Vorlage des Stiftungsrats der Stiftung 
Schönau: Jahresbericht 2021 der Stiftung 
Schönau  
(hier nicht abgedruckt)

Vizepräsident Kreß: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt X. 
Berichterstatter ist der Synodale Prof. Dr. Daum.

Synodaler Prof. Dr. Daum, Berichterstatter: Sehr geehr
ter Herr Vizepräsident, liebe Schwestern und Brüder, heute 
darf ich Ihnen über drei Prüfbereiche berichten, mit denen 
sich der Rechnungsprüfungsausschuss in zwei Sitzungen 
am 22. September und am 24. Oktober dieses Jahres be
schäftigte.

Naturgemäß geht es beim Bericht des Rechnungsprüfungs
ausschusses um viele Zahlen. Um die Ausführungen etwas 
zu vereinfachen, arbeite ich mit gerundeten Beträgen.

Gegenstand des ersten Prüfbereiches waren die Jahres
abschlüsse Kapitalienverwaltungsanstalt (im Folgenden 
KVA) und das Sondervermögen des Gemeinderücklagen
fonds (im Folgenden GRF) für das Jahr 2020.

Die KVA ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die zugewie
sene Finanzmittel des EOK oder anderer Stellen „ertrag
reich“ zu verwalten hat. Bei dem GRF handelt es sich um 
einen reinen Finanzmittelfonds, der als Sondervermögen bei 
der KVA geführt und von dieser verwaltet wird. Die Erträge 
bringende Vermögensverwaltung für die KVA und den GRF 
erfolgt durch das Finanzreferat im EOK. Dieses wird dabei 
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durch das unabhängige Consulting-Unternehmen RMC (Risk 
Management Consulting) aus Frankfurt am Main fachlich 
beraten. RMC legt für die Gesamtanlagen der Landeskirche 
ein regelmäßiges Reporting vor und unterzieht die Kapital
anlagen vierteljährlich einer Risikoverträglichkeitsanalyse.

Das Gesamtvolumen der KVA-Bilanz zum Stichtag 31. De
zember 2020 betrug etwa 630,5 Millionen Euro. Davon ent
fielen auf den GRF 465,6 Millionen Euro und auf die KVA 
im engeren Sinne (also ohne GRF) 164,9 Millionen Euro.

Die Rendite der Vermögensverwaltung im Jahr 2020 im 
GRF betrug 1,44 % und erbrachte nicht den gewährten 
Einheitszins von 1,5 %. Insofern war eine Absenkung des 
Einheitszinses auf aktuell 1,25 % erforderlich.

Im Ergebnis dieser Prüfung kann durch das Oberrechnungs
amt (im Folgenden ORA) bestätigt werden, dass

− die in den Jahresabschlüssen und in den Büchern je
weils aufgeführten Beträge übereinstimmen und die 
geprüften Buchungen belegt waren,

− die für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
und die Wirtschaftsführung der KVA und des GRF maß
gebenden Bestimmungen eingehalten worden sind,

− die Jahresabschlüsse ein den tatsächlichen Verhältnis
sen entsprechendes Bild der Haushaltsausführung und 
ihrer Auswirkungen auf das Vermögen, die Schulden und 
die Finanzsituation der KVA und des GRF vermitteln.

Der zweite Bereich umfasst die Prüfung der Jahresab
schlüsse 2019 und 2020 der Jugend- und Tagungshäuser 
der Evangelischen Landeskirche in Baden. Dazu gehören 
das Haus der Kirche in Bad Herrenalb, die Tagungsstätte der 
Evangelischen Jugend Neckarzimmern und die Evangeli
sche Jugendbildungsstätte Ludwigshafen. Ebenso umfasst 
die Prüfung den Jahresabschluss 2020 des Evangelischen 
Studienseminars Morata-Haus der Evangelischen Landes
kirche in Baden.

Zunächst die gute Nachricht – die im Jahresabschluss und in 
den Büchern aufgeführten Beträge stimmen unter Berück
sichtigung der vom ORA vorgenommenen Korrekturen 
überein, und die geprüften Buchungen sind ordnungsgemäß 
belegt. Ebenso sind die für das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung maßgeben
den Bestimmungen eingehalten worden. Die vorgelegten 
Jahresabschlüsse der Jahre 2019 und 2020 – zusammen 
mit den Unterlagen der landeskirchlichen Rechnungs-
führung aller geprüften Einrichtungen – vermitteln ein 
realis tisches Bild der Haushaltsausführung und ihrer 
Auswirkungen auf das Vermögen, die Schulden und die 
Finanzsituation der jeweiligen Einrichtung. Es gab keine 
wesentlichen Beanstandungen.

Zu den Aufgaben des Oberrechnungsamtes gehört nicht 
nur die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, was wir gerade 
 gehört haben, sondern auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung. 
Mit zwei Kennzahlen, dem sogenannten Herbergsergebnis 
und dem Ressourcenbedarf für die Landeskirche, beurteilt 
das Oberrechnungsamt die Wirtschaftlichkeit.

Das Herbergsergebnis soll das „operative“ Ergebnis der 
Einrichtung darstellen, welches im Verantwortungsbereich 
der Hausleitung und der Verwaltung liegt. Hierfür werden 
die Kosten der Liegenschaft herausgerechnet, da die 
 betrieblichen Aufwendungen für Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen nicht einfließen und die aktivierungsfähi
gen Maßnahmen, insbesondere Baumaßnahmen, heraus
gerechnet werden.

Die zweite Steuerungsgröße befindet sich auf der Ebene 
der Landeskirche. Im Haushaltsbuch der Landeskirche wird 
als Bestandteil des Wirtschaftsplans der Ressourcenbedarf 
geplant und durch die Landessynode beschlossen. Diese 
Größe gibt Auskunft über die tatsächliche Höhe der jähr-
lichen Mittel, die für die Finanzierung der Einrichtungen be
nötigt werden.

Den folgenden Zahlen möchte ich vorausschicken, dass 
nur im Jahr 2019 noch ein regulärer Geschäftsbetrieb statt
fand. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 
war zu keiner Zeit mehr ein normaler Betrieb in den Ein
richtungen möglich. Alle Häuser mussten mehrmonatige 
Schließzeiten hinnehmen, und auch bei Wiederöffnung 
reduzierte sich aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln 
die mögliche Kapazität deutlich. Diese Einschränkungen und 
die Veränderung der Seminar-Landschaft haben ihre Spuren 
in den Jahresergebnissen hinterlassen und belasten den 
Geschäftsbetrieb der Einrichtungen nach wie vor.

Im Jahr 2019 weist das Haus der Kirche ein verbessertes 
„Herbergsergebnis“ gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 
etwa 211.000 Euro aus. Im Jahr 2020 schließt das Haus 
der Kirche mit einem Herbergsergebnis in Höhe von ca. 
-162.000 Euro trotz zusätzlicher Mittel für die Bruttopersonal
kosten deutlich im negativen Bereich ab, da die regulären 
Umsatzerlöse um ca. 62 % eingebrochen sind. Der Res
sourcenbedarf für die Landeskirche beläuft sich für das 
Jahr 2020 auf 755.000 Euro nach 194.000 Euro im Jahr 
2019.

Nach Korrektur um die aktivierungsfähigen Zuschüsse 
weist Neckarzimmern für das Jahr 2019 ein verbessertes 
positives Herbergsergebnis in Höhe von 93.000 Euro aus. 
Im Jahr 2020 schließt die Einrichtung im operativen Be
reich mit einem Verlust in Höhe von etwa 78.000 Euro ab. 
Der Ressourcenbedarf steigt erheblich von 267.000 Euro 
im Jahr 2019 auf 805.000 Euro im Jahr 2020.

Ludwigshafen schließt das Jahr 2019 mit einem negativen 
Herbergsergebnis in Höhe von 19.000 Euro defizitär ab. 
Aufgrund von überproportional hohen Personalkosten-
zuschüssen im Corona-Jahr weist die Einrichtung 2020 mit 
79.000 Euro ein vergleichsweises hohes Herbergsergeb
nis aus. Ein realistischeres Bild liefert hier der Ressourcen
bedarf, der von 224.000 Euro im Jahr 2019 erheblich auf 
433.000 Euro im Jahr 2020 steigt.

Das Morata-Haus prüft das ORA erst seit dem Jahr 2020. 
Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einem Vergleich 
des Vorjahrs erfolgt in einem der nächsten Berichte des 
Rechnungsprüfungsausschusses.

Inwieweit die Belegung der Einrichtungen wieder an das 
„Vor-Corona-Niveau“ anknüpft, ist schwer zu prognostizieren. 
Die Ausbildungs-, Seminar- und Tagungswelt hat sich gewan
delt und wird voraussichtlich nicht in gewohnter Form und 
altem Umfang wiederkehren. Andere Formate, wie beispiels
weise Online-Seminare, sind unwiderruflich hinzugekommen. 
Das ORA ist der Ansicht, dass eine Auslastungssteigerung 
der kirchlichen Einrichtungen nur aus eigener Kraft und 
aus Überzeugung in den eigenen Reihen, nämlich bei uns, 
funktionieren kann, und empfiehlt daher, die kirchliche 
Nachfrage nach geeigneten Begegnungs-, Tagungs- und 
Übernachtungsstätten in Zukunft richtig zu kanalisieren. 
Dieser Einschätzung schließt sich der Rechnungsprü
fungsausschuss an.

Kommen wir zum dritten Prüfungsbereich. Am Montag 
erläuterte der Vorstand der Stiftung Schönau dem 
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 Rechnungsprüfungsausschuss den geprüften Jahresab
schluss 2021 der Evangelischen Pfarrpfründestiftung Baden 
und den geprüften Jahresabschluss 2021 der Evangelischen 
Stiftung Pflege Schönau. Dies geschieht ergänzend zu der 
Vorstellung der Prüfberichte durch die zuständigen Wirt
schaftsprüfer im Stiftungsrat. Der Stiftungsrat ist originär 
für die Überwachung der Stiftung verantwortlich. Bei bei
den Stiftungen kommen die Prüfer zu dem Ergebnis, dass 
der jeweilige Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Der unmittelbare Stiftungszweck der Evangelischen Pfarr
pfründestiftung liegt in erster Linie in der Erzielung von Über
schüssen aus der Vermögensverwaltung für die Pfarrbesoldung 
sowie der Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Pfar
rerinnen und Pfarrer. Hierfür wurden 5,3 Millionen Euro an 
die Landeskirche abgeführt. Das Ergebnis vor Stiftungs
zweck lag 2021 bei 5.917.000 Euro, das Jahres ergebnis 
somit bei 617.000 Euro. Die Bilanzsumme zum 31. Dezem
ber 2021 betrug 131.814.000 Euro.

Der unmittelbare Stiftungszweck der Evangelischen Stiftung 
Pflege Schönau liegt in erster Linie in der Erzielung von 
Überschüssen aus der Vermögensverwaltung für Besol
dungsbeiträge für Pfarrstellen sowie Baulasten für Kirchen 
und Pfarrhäuser. Hierfür wurden 2.043.000 Euro aufgewen
det. Zusätzlich wurden 10.675.000 Euro an die Landeskirche 
abgeführt. Das Ergebnis vor Stiftungszweck lag 2021 bei 
34.087.000 Euro, das Jahresergebnis bei 20.963.000 Euro. 
Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021 betrug 
531.388.000 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren war dies 
ein herausragendes Jahresergebnis. Wahrscheinlich wird 
es in dieser Höhe auch einmalig  bleiben.

Ein weiteres Thema dieser Sitzung des Rechnungsprü
fungsausschusses waren auch die Herausforderungen der 
Stiftung. Dazu zählt die prokiba GmbH, ein gemeinsames 
Unternehmen der Stiftung Schönau und der Landeskirche. 
Sie betreut und entwickelt Projekte im Bereich kirchlichen 
Bauens durch Machbarkeitsstudien und Projektstudien für 
Projektentwicklungen, Projektsteuerungsleistungen, Wett
bewerbsorganisation und Bauherrenberatung. Momentan 
kommen zwei Drittel der Aufträge über die Stiftung. Von den 
Kirchengemeinden und Bezirken wird diese vorhandene 
Expertise trotz der anstehenden Transformationsprozesse 
sehr zurückhaltend genutzt. Wie bei den Begegnungs-, Ta
gungs- und Übernachtungsstätten gilt auch hier – solche 
kirchlichen Unternehmen ergeben nur dann einen Sinn, 
wenn sie aus Überzeugung in den eigenen Reihen genutzt 
werden und das Know-how auch abgerufen wird.

Über die Fächer wurde Ihnen der Jahresbericht 2021 der 
Stiftung Schönau ausgehändigt – oder wird noch ausge
händigt. Dort finden Sie die genannten Zahlen in zusam
mengefasster Form und – was viel wesentlicher ist – viele 
Informationen und Ausführungen zu der inhaltlichen Arbeit 
der Stiftung Schönau. (OZ 05/18, hier nicht abgedruckt)

Zum Abschluss noch eine Information zu einer organisato
rischen Änderung des ORA. Die Außenstelle Baden wird 
aufgelöst. Der Badischen Landeskirche wird aber weiterhin 
die bisherige Prüfkapazität zur Verfügung stehen und die 
uns bekannte Frau Metzger die Prüfung in Baden auch 
weiterhin wie bisher betreuen. Insofern dürften wir hiervon 
inhaltlich nichts merken.

So weit meine Ausführungen. Heute gibt es zu den Prüfun
gen von der Landessynode nichts zu beschließen.

Danken möchte ich zum Abschluss dem Oberrechnungs
amt, namentlich Frau Metzger und Frau Ernstberger, für 
die fachkundige Durchführung der Prüfungen und konst
ruktiven Empfehlungen. Ich danke auch den Mitarbeiten
den des Referats Finanzen, Bau und Umwelt, namentlich 
den Herren Wollinsky, Süss und Bruch sowie den Herren 
Strugalla und Hallstein von der Stiftung Schönau für die 
kompetente Beantwortung der Rückfragen im Rechnungs
prüfungsausschuss.

Herzlichen Dank auch Ihnen für die Aufmerksamkeit zu 
dieser doch späten Stunde bei diesen ganz vielen Zahlen.

(Beifall)

Vizepräsident Kreß: Auch Ihnen, Herr Prof. Dr. Daum, ein 
herzliches Dankeschön für die vielen Zahlen, für diesen 
Bericht. Vielen, vielen Dank.

Ich eröffne die Aussprache zu diesem Bericht.

Synodale von dem BusscheKessell: Erst einmal vielen 
Dank für diese unglaublich beeindruckenden Zahlen. Da 
ich relativ neu in der Landessynode bin, meine Frage: Ist es 
üblich, dass bei den ersten beiden Bereichen die Jahres
abschlüsse 2019 und 2020 geprüft wurden, bei den ande
ren war es das Jahr 2021, eine etwas andere Aktualität?

Die zweite Frage ist: Gab es für die ausgefallenen Be-
legungen Corona-Beihilfen? Das kenne ich von anderen 
Organisationen, die das bekommen haben. Oder fällt die 
Evangelische Kirche nicht unter die Berechtigten dieser 
finan ziellen Hilfeleistungen?

Synodaler Prof. Dr. Daum, Berichterstatter: Zur ersten 
Frage: Die Stiftung Schönau orientiert sich sehr privatwirt
schaftlich und hat Wirtschaftsprüfer. Da ist schon das Be
streben, sehr zeitnah den Jahresabschluss zu erstellen. 
Wir haben also eher privatwirtschaftliche Rahmenbedingun
gen. Während wir hier in der Taktung von Haushaltsplanung 
usw. vorgehen, sind wir naturgemäß mit unserer Prüfung 
immer relativ spät dran. Das ist ein Zustand, wo wir dran sind, 
das zu verbessern. Aber wir werden das nie erreichen, wie 
wir es von der Privatwirtschaft kennen, dass man sehr zeit
nah den geprüften Jahresabschluss erhält.

Auch die Interessenlage ist da anders. Bei privatwirtschaft
lichen Unternehmen ist ein maximales Interesse der 
 Anteilseigner vorhanden, die wissen wollen, wie hoch ihre 
Ausschüttungen sind. Bei uns geht es in erster Linie um die 
Ordnungsmäßigkeit, weil wir diesen Anspruch hinsichtlich 
der Ausschüttungen nicht haben.

Zur zweiten Frage: Meines Wissens sind in normalem Um
fang, wie es üblich ist, Corona-Hilfen beantragt worden. 
Aber wie man es auch aus dem Bereich der Gaststätten- 
und Hotelbranche kennt, reicht es nicht aus, um das aufzu
fangen, was an Defiziten entstanden ist. Aber was uns 
auszeichnet, ist ja auch, dass wir ein Arbeitgeber sind, der 
das Personal während der Pandemie auch gehalten hat.

Oberkirchenrat Wollinsky: Ich möchte noch ergänzen – In 
der Tat gab es Corona-Beihilfen und auch Kurzarbeiter
geld, wobei man sagen muss, dass die ersten Hilfspakete 
zum Teil für die Kirchen in ihrer Eigenschaft als öffentlich-
rechtliche Körperschaft nicht gegriffen haben. Wir haben 
über verschiedene Kanäle interveniert, bei den späteren 
waren wir dann auch antragsberechtigt. Aber wir haben 
das, was möglich war, ausgeschöpft.

Vizepräsident Kreß: Vielen Dank, Herr Wollinsky. Gibt es 
weitere Wortmeldungen? – Ich stelle fest: keine weiteren 
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Wortmeldungen. Ich schließe die Aussprache. Möchten 
Sie noch ein Schlusswort?

(Synodaler Prof. Dr. Daum: Nein, danke!)

Dann danke ich Ihnen nochmals ganz herzlich.

(Beifall)

VII 
Nachwahl in die Bischofswahlkommission   
(theologisches Mitglied)  
(Fortsetzung)

Vizepräsident Kreß: Mir liegt jetzt das Ergebnis der Wahl 
des theologischen Mitglieds in die Bischofswahlkommis
sion vor.
Abgegeben wurden 59 Stimmzettel. 59 waren auch gültig. 
Die erforderliche Stimmenzahl im ersten Wahlgang war 30. 
Herr Dirk Boch erhält 38 Stimmen, Herr Thomas Lehmküh
ler 21 Stimmen. Herr Boch ist somit gewählt.

(Beifall)
Herr Boch, nehmen Sie die Wahl an?

(Synodaler Boch: Sehr gerne, vielen Dank.)
Dann ein herzliches Dankeschön.

(Beifall)

XI 
Friedensgebet
Vizepräsident Kreß: Im Gebet wollen wir nun wieder zur 
Ruhe kommen und Gott um Frieden in der Ukraine und in 
den anderen Kriegsgebieten in dieser Welt bitten.

(Die Synodale Groß zündet eine Kerze an)
Ich darf bitten, den Kanon anzustimmen.

(Die Synode stimmt in das Lied „Gottes Wort ist wie  
Licht in der Nacht“ ein und spricht ein Friedensgebet.)

XII 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Kirchlichen Gesetzes zur Ausführung des Besol-
dungs- und Versorgungsgesetzes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland   
(Anlage 14)

Vizepräsident Kreß: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XII. 
Berichterstatter ist der Synodale Lehmkühler.

Synodaler Lehmkühler, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Vizepräsident, liebe Schwestern und Brüder, unter der 
Ordnungsziffer 05/14 wurde uns ein Gesetz zur Änderung 
vorgelegt, dessen Name fast länger ist als sein Regelungs
bedarf. Die meisten Änderungen sind rein redaktioneller 
Art, sie verändern also nicht das bisher geltende Recht. 
Deswegen verzichte ich auf deren Darstellung.

Wirkliche Veränderungen gibt es lediglich an zwei Stellen. 
Der neue § 8 a ist als Auslegung zur Vermeidung von Miss
verständnissen notwendig geworden, weil wir uns im Beihilfe
recht gewissermaßen auf verschiedenen Ebenen bewegen. 
Unser Gesetz selbst ist ja ein Ausführungsgesetz zu einem 
Gesetz der EKD. Das EKD-Gesetz bezieht sich dabei auf 

die Beamtenversorgung des Bundes. Unser eigenes badi
sches Kirchengesetz zur Beihilfe schließt jedoch an die 
Beihilfeverordnung des Landes Baden-Württemberg an.

In der Sache geht es um den Abzug von Pflegeleistungen, 
der in § 50 f des Beamten-Versorgungsgesetzes des Bundes 
geregelt wird, „sofern eine Beihilfeberechtigung nach § 2 
der Bundesbeihilfeverordnung besteht“. Der „§ 2 der Bun
desbeihilfeverordnung beschreibt den Kreis der beihilfe-
berechtigten Personen, bezieht sich dabei aber naturgemäß 
auf Beamte und Versorgungsempfänger des Bundes.

Der § 8 a des von uns zu beschließenden kirchlichen 
 Gesetzes stellt jetzt sicher, dass es ausschließlich darauf 
ankommt, dass überhaupt eine Beihilfeberechtigung besteht, 
unabhängig davon, ob diese auf Bundes- oder Landesrecht 
beruht.

Die zweite inhaltliche Änderung des Gesetzes betrifft § 15 
Satz 1. Es geht um die Frist, innerhalb derer der Landes-
kirchenrat die Übernahme einzelner Bundes- bzw. Landes
vorschriften zur Besoldung und Versorgung ausschließen, 
also ihre Geltung für den kirchlichen Bereich ablehnen 
kann. Der Zeitraum war bisher auf drei Monate beschränkt 
und soll nun auf neun Monate verlängert werden. Die Be
wertung von Veränderungen im Besoldungs- und Versor
gungsrecht des Bundes oder des Landes sind manchmal 
sehr diffizil, gerade wenn es um kleine Veränderungen geht. 
Da es für diese Bewertung oft auch der Abstimmung mit ver
schiedenen Akteuren bedarf, erweisen sich die drei Monate 
oft als viel zu kurz. Wenn dann die Gesetze oder Rechts
verordnungen des Bundes oder des Landes noch kurz vor 
der Sommerpause beschlossen werden, ergibt sich allein 
dadurch ein zusätzlicher Zeitverlust. Eine Verlängerung 
der Frist ist also ganz im Interesse einer fundierten und 
vernünftigen Bewertung des Sachverhalts, ehe man sich 
entscheidet, eine Regelung der staatlichen Gesetzgeber 
abzulehnen oder zu übernehmen.

Ich komme zum Beschlussvorschlag des Rechtsausschusses:

Die Landessynode beschließt das kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes zur Ausführung des 
Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland in der Fassung der Landeskirchen-
ratsvorlage vom 22. September 2022.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Kreß: Auch Ihnen, Herr Lehmkühler, ein 
herzliches Dankeschön für Ihren Bericht. Ich eröffne nun 
die Aussprache. – Ich sehe keine Wortmeldungen. Folglich 
schließe ich die Aussprache.

(Synodaler Lehmkühler: Ich will kein Schlusswort.)

(Heiterkeit)

Ich hätte Sie aber trotzdem gefragt und komme jetzt zur 
Abstimmung. Da es ein Artikelgesetz ist, müssen wir zu
erst die Überschrift, dann die einzelnen Artikel und dann 
das Gesetz noch einmal im Ganzen beschließen.

Zunächst die Überschrift. Sie lautet: Kirchliches Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes zur Ausführung des 
Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD. Wer 
stimmt hier dagegen? – Wer enthält sich? – Niemand. Die 
Überschrift ist einstimmig angenommen.

Dann kommen wir zum Artikel 1: Änderung des Kirchlichen 
Gesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versor
gungsgesetzes der EKD. Wer stimmt dagegen? – Wer ent
hält sich? – Auch dieser Artikel ist einstimmig angenommen.
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Nun kommt noch der Artikel 2, das Inkrafttreten: Das 
 Gesetz tritt rückwirkend zum 1. August 2021 in Kraft. Wer 
stimmt hier dagegen? – Wer enthält sich? – Auch dieser 
 Artikel ist einstimmig angenommen.

Nun noch das gesamte Gesetz. Wer kann diesem Gesetz 
zustimmen? – Wer enthält sich? – Wer stimmt dagegen? – 
Das Gesetz ist einstimmig beschlossen und angenommen. 
Vielen Dank.

XIII 
Vorlage des Landeskirchenrates vom 27. Juli 2022: 
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes in der Evangelischen Landeskirche 
in Baden (Klimaschutzgesetz)   
(Anlage 4)

Vizepräsident Kreß: Ich rufe Tagesordnungspunkt XIII auf. 
Hier kam die Synode zu folgendem Ergebnis – Zum Ent
wurf „Kirchliches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
in der Evangelischen Landeskirche in Baden“ wird es bei 
dieser Tagung keinen Bericht im Plenum geben. Alle Aus
schüsse haben den Bericht beraten und die Empfehlungen 
für die Überarbeitung an den Evangelischen Oberkirchenrat 
gegeben. In der kommenden Frühjahrstagung werden wir 
uns noch einmal mit dem Klimaschutzgesetz beschäftigen. 
Wir danken allen Beteiligten sehr für die bisherigen Vor-
arbeiten und für die Begleitung der Ausschussberatungen.

Ein herzliches Dankeschön Ihnen auch noch.

(Beifall)

XIV 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses 
zur Vorlage des Landeskirchenrates vom  
27. Juli 2022:  
Szenarien für die Trägerstrukturen der Evange-
lischen Kindertageseinrichtungen in Baden   
(Anlage 2)

Vizepräsident Kreß: Wir kommen zum Tagesordnungs
punkt XIV. Das wird heute der letzte Tagesordnungspunkt 
sein. Ich werde dann die Sitzung schließen, die restlichen 
Punkte werden in der morgigen Sitzung aufgerufen. Bericht
erstatterin ist die Synodale Wetterich.

Synodale Wetterich, Berichterstatterin: Sehr geehrter 
Vizepräsident, liebe Schwestern und Brüder, bei der 
Herbsttagung 2021 habe ich über den Schlussbericht des 
Projektes „Gesamtsteuerung Kitas“ berichtet. Im Be
schluss von damals heißt es: „Die Landessynode bittet den 
Evangelischen Oberkirchenrat, alternative Rechtsformen 
von Kita-Trägerschaften auf der Ebene des Kirchenbezirks 
zu prüfen und vorzustellen.“ (siehe Protokoll Nr. 3, Herbst-
tagung 2021, S. 25)

Dieser Bitte ist der Evangelische Oberkirchenrat nun nach
gekommen und hat uns ein Papier mit „Szenarien für die 
Trägerstrukturen der Evangelischen Kindertageseinrichtun
gen in Baden, insbesondere in den Flächenkirchenbezirken“ 
vorgelegt. Als Schuldekanin stelle ich mit großer Zufrieden
heit fest – Die Dienstgruppe Kita hat ihre Hausaufgaben 
zuverlässig und auch gründlich gemacht. Dafür bedanke 
ich mich sehr.

In dem Papier wird zunächst die Grundsatzfrage gestellt, 
weshalb wir überhaupt evangelische Kindertagesstätten 
wollen. Vor allen weiteren Überlegungen muss dies klar 

sein – auch in den Trägergemeinden. Immerhin bezu
schussen wir als Landeskirche die Kita-Arbeit mit 25 Millio
nen Euro im Jahr. Dieses Geld ist gut investiert, wenn 
Kindertagesstätten Orte sind, wo evangelische Gemeinde 
für die Familien erlebbar und Gottes Liebe zu allen Men
schen spürbar wird.

Damit diese Arbeit gut gelingen kann, müssen die Rahmen
bedingungen stimmen. Dazu gehört eben auch die Frage, 
wo die Trägerschaft einer Einrichtung angesiedelt ist. Sie 
ist nur ein Baustein innerhalb der Gesamtstrategie, aber 
ein wichtiger. Es geht dabei um Qualitätssicherung und um 
eine Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber den 
Kommunen.

Die Frage ist auch deshalb aktuell, weil das „Erprobungs
gesetz Kooperationsräume“ die Gemeinden ja zur Zusam
menarbeit verpflichtet und weil im Strategieprozess irgendwie 
immer alles mit allem zusammenhängt. Wir merken das 
auch an vielen andere Stellen.

Um die passende Rechtsform für die Kita-Trägerschaft zu 
finden, gibt das Papier sechs Kriterien an die Hand, die es 
zu prüfen gilt. Zum Beispiel: Welche Personen gewährleis
ten die kirchliche Präsenz in der Kita und stellen die Verbin
dung zur Pfarrgemeinde her? Oder: Wie viele Einrichtungen 
braucht es sinnvollerweise in ein und derselben Trägerschaft, 
um eine gute Personalplanung und Personalentwicklung 
zu ermöglichen? Die Dienstgruppe Kita nennt die Zahl 10 
Kitas als Richtgröße. Der Hauptausschuss hält es für sinn
voller, sich an der Anzahl der Kitagruppen zu orientieren 
anstatt an der Zahl der Einrichtungen.

Benannt werden in dem Papier sodann Fragen, die in den 
weiteren Beratungsprozessen zu beachten und zu klären 
sind. Zum Bespiel: Wie wird mit den Betriebsmittel- und 
Substanzerhaltungsrücklagen umgegangen, wenn es zur 
Fusion von Trägern kommt?

Schließlich werden neun verschiedene Modelle für Träger
schaften vorgestellt. Dabei sind immer die möglichen Vor
teile und Nachteile der einzelnen Modelle detailliert 
beschrieben.

Diese Modelle lehnen sich zum einen an die Modelle der 
Zusammenarbeit an, die auch im Strategieprozess vorge
schlagen sind, also: überparochiale Dienstgruppe, Koope
rationsraum, Vernetzungsraum, Fusionen. Es gibt aber auch 
Modelle, bei denen die Trägerschaft auf Einrichtungen der 
mittleren Ebene übertragen werden könnte, also zum 
Beispiel auf das Verwaltungs- und Serviceamt oder das 
Diakonische Werk.

Am Ende gibt die Dienstgruppe Kita eine Empfehlung. Sie 
ermutigt die Kirchengemeinden dazu, Verbände zu grün
den oder sich zu vereinigen, um in den neuen größeren 
Gemeindeformen die Trägerschaft der Kitas zu übernehmen. 
Wo die Kirchengemeinden in Vernetzungsräumen bleiben, 
sollte geprüft werden, ob die Trägerschaft für die Kitas auf 
bestehende Rechtsformen der mittleren Ebene übertragen 
werden kann. Da ist wohlgemerkt eine Empfehlung.

Die Entscheidung darüber, welches Modell Sie haben 
möchten, treffen letztlich die Träger. Daran ändert sich 
nichts.

Der Bildungs- und Diakonieausschuss bestärkt allerdings 
die Träger darin, ihre Trägerstruktur mit Hilfe dieses Pa
piers zu überdenken und der Empfehlung der Dienst
gruppe Kita zu folgen. Der Rechtsausschuss schließt sich 
dem an, bittet aber, die Empfehlung um folgenden Satz zu 
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ergänzen: „Dabei sind die Besonderheiten der ländlichen 
Räume zu berücksichtigen.“

Indem die einzelnen Gemeinden von Verwaltungsaufgaben 
entlastet werden, kann mehr Freiraum für inhaltliches Ar
beiten in und mit der Kita entstehen. Diese Chance betont 
auch der Finanzausschuss ausdrücklich. Uns allen ist klar, 
dass gerade das Bemühen um das evangelische Profil 
unserer Einrichtungen eine wichtige und eine dauerhafte 
Aufgabe bleibt.

Im Namen aller Ausschüsse bedanke ich mich ausdrücklich 
bei der Dienstgruppe Kita für die Vorlage dieses hilfreichen 
Papieres.

Vielen Dank.
(Beifall)

Vizepräsident Kreß: Frau Wetterich, ich bedanke mich für 
Ihren Bericht ebenfalls und eröffne die Aussprache. Gibt es 

Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann frage ich 
Sie wegen eines Schlusswortes.

(Synodale Wetterich: Danke, ist nicht nötig.)

Ein herzliches Dankeschön. Wie erwähnt, vertagen wir aus 
Zeitgründen die Tagesordnungspunkte XV und XVI.

XVIII 
Beendigung der Sitzung / Schlussgebet
Vizepräsident Kreß: Ich schließe die zweite öffentliche Sit
zung der fünften Tagung der 13. Landessynode und bitte 
die Synodale Hock um das Schlussgebet.

(Die Synodale Hock spricht das Schlussgebet.)

(Ende der Sitzung: 22:07 Uhr)
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I 
Eröffnung der Sitzung / Eingangsgebet
Präsident Wermke: Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Konsynodale! Ich eröffne die dritte öffentliche 
Sitzung der fünften Tagung der 13. Landessynode. Das 
Eingangsgebet spricht der Synodale Götz.

(Der Synodale Götz spricht das Eingangsgebet.)

II 
Begrüßung / Grußwort
Präsident Wermke: Liebe Schwestern und Brüder, ich be
grüße Sie alle heute hier an unserem letzten Synodentag 
zu unserer dritten Plenarsitzung. Ich begrüße alle, die uns 
zu Hause vor den Bildschirmen oder an anderer Stelle zu
schauen und das Geschehen heute Vormittag und sicher
lich noch ein gutes Stück am Nachmittag verfolgen.
Ich begrüße sehr herzlich Herrn Präsidenten Hermann 
Lorenz von der Synode der Evangelischen Kirche der 
Pfalz, der uns nachher auch ein Grußwort sprechen wird.
Ein herzlicher Gruß gilt unseren beiden Stenografen, Herrn 
Erhardt und Herrn Lamprecht, die sich heute im Laufe des 
Tages abwechseln.
Ich danke an der Stelle auch sehr herzlich Frau Ober-
kirchen rätin Dr. Weber für die heutige Morgenandacht, die 
abgeschlossen hat, was wir begonnen haben, nämlich 
einen Rückblick und ein Aufnehmen der Impulse der Voll
versammlung des Ökumenischen Rates. Nun bitte ich 
Herrn Lorenz zum Grußwort.
Herr Lorenz: Sehr geehrter Herr Synodalpräsident, sehr ge
ehrte Mitglieder des Präsidiums, sehr geehrte Frau Bischöfin, 
sehr geehrte Mitglieder des Oberkirchenrates, liebe Schwes
tern und Brüder! Zunächst herzliche Grüße aus der Pfalz 
von der Landessynode der Evangelischen Kirche der 
Pfalz. Es ist schon geraume Zeit her, dass ich Sie hier in 
Bad Herrenalb besuchen konnte. Umso mehr freue ich 
mich, dass ich heute wieder einmal in Präsenz bei Ihnen 
sein kann. Sie sind fast schon am Ende Ihrer Herbsttagung 
angelangt und haben, wie ich dem Verzeichnis der Bera
tungsgegenstände entnehmen konnte, fleißig gearbeitet.
Uns in der Pfalz steht die Arbeit noch bevor. Wir werden 
vom 19. bis 21. November tagen. Tagungsort ist diesmal 
das Technikmuseum in Speyer, genauer gesagt Hangar 10 
des Technikmuseums. Hangar ist eine große Halle für 
Flugzeuge aller Art, Hubschrauber, Luftschiffe und Space-
Shuttles. Wir werden aber versuchen dort nicht abzuhe
ben, sondern Bodenhaftung zu behalten. Wenige Punkte, 
die bei uns auf der Tagesordnung stehen, möchte ich kurz 
anreißen. Sie hatten ein kirchliches Gesetz zur Förderung 
des Klimaschutzes auf dem Programm. Das habe ich je
denfalls den mir bekannten Unterlagen entnommen. Mit 
dem Thema Klimaschutz hatten wir uns im Mai im Rahmen 
eines Gesetzes zur effizienteren Nutzung kirchlicher Ge
bäude befasst. In ihrem Überschwang beschloss die Syn
ode, sowohl die finanziellen Bedarfe, die sich aus den für 
die kirchlichen Arbeiten benötigten Räume und Gebäude 
ergeben, bis zum Jahr 2030 um mindestens 30% zu redu
zieren, als auch die Treibhausgasemissionen dieser Räume 
und Gebäude um 90% bis zum Jahr 2030 zu verringern. 
Nebenbei bemerkt: Wir tagten damals nicht in Hangar 10.

(Heiterkeit)
Der Landeskirchenrat war wohl zu diesem Zeitpunkt etwas 
vom Schwung der Synode überrascht und legt uns nun nach 

einiger Zeit des Nachdenkens für die November-Synode 
ein Änderungsgesetz vor, das vorsieht, das Klimaschutz
ziel erst bis 2035 zu erreichen. Auf die kommende Tagung 
bin ich gespannt.

Sie kennen bereits, wie ich gesehen habe, seit 2014 in 
Ihrer Rechtsverordnung zur Zusammenarbeit in Dienst
gruppen die Möglichkeit der Bildung überparochialer Dienst-
gruppen. Damit sind Sie, wie so oft, ein Stück weiter in der 
Erprobung neuer pfarramtlicher Versorgungsarten. Wir 
haben, weil unsere Juristen das für notwendig erachteten, 
im November eine Verfassungsänderung auf der Tages
ordnung, die vorsieht, dass man zunächst für acht Jahre 
zur Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit im Ein
vernehmen mit den beteiligten Kirchengemeinden unter 
Anhörung des zuständigen Bezirkskirchenrats Pfarrstellen 
mit gemeinschaftlich verwaltetem Pfarramt errichten kann. 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer sollen sich dabei den gemein
samen Dienst entsprechend ihrer besonderen Fähigkeiten 
einteilen. In einigen unserer Kirchenbezirke wird diese 
Regelung sehnlichst erwartet, weil man diesen Weg ver
suchsweise beschreiten will. Eine solche Regelung erfordert, 
wie bereits erwähnt, das Einvernehmen von Presbyterien, 
Pfarrpersonen und Bezirkskirchenräten. Die bisherigen 
Pfarrstellen bleiben auf dem Papier bestehen, damit beim 
Scheitern des Projekts die Pfarrpersonen dorthin zurück
kehren können.

(Heiterkeit)

Ein praktikabler Weg! Vielleicht ist dies ein geeigneter 
Weg, dem Mangel an Pfarrpersonal zu begegnen und bei 
zurückgehenden Mitgliederzahlen auch den Zusammen
schluss von Gemeinden für die beteiligten Presbyterien zu 
erleichtern. Innerhalb eines solch gemeinschaftlichen Pfarr
amtes können gemeinsame Ausschüsse zur Beratung der 
Presbyterien und Vorbereitung ihrer Beschlüsse gefasst 
werden. Denen kann aber auch die Entscheidung in be
stimmten Angelegenheiten, insbesondere von Personal, 
Gebäuden und Verwaltung, übertragen werden. Aus meiner 
Sicht sind dieses die wichtigsten Verhandlungsgegenstände, 
über die wir beraten werden. Ich möchte Sie nun auch nicht 
länger langweilen und wünsche Ihnen noch gute Beratun
gen unter Gottes Schutz und Segen. Dankeschön!

(Beifall)

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank für die Grüße 
aus der Pfalz, Herr Lorenz. Sie sind gar nicht so weit von 
uns entfernt, in dem Fall meine ich jetzt die pfälzische Lan
deskirche. Man muss nur einmal über den Rhein. Dass die 
Probleme, die sich bei Ihnen ergeben, ähnlicher Art wie bei 
uns sind, versteht sich eigentlich von selbst. An einer Stelle 
muss ich ein wenig Wasser in den Wein schütten: Ja, unser 
Klimaschutzprogramm ist in erster Lesung auf dieser Tagung. 
Das konnten Sie nicht wissen. Wir müssen da noch einmal 
ganz kräftig darüber schauen. Wir werden dann im Früh
jahr noch ausführlicher beraten und dann letztendlich be
schließen. Natürlich laufen auch bei uns die Möglichkeiten 
an und auch die rechtlichen Absicherungen, die man immer 
braucht, zur besonderen Zusammenarbeit in, wie wir das 
nennen, Kooperationsräumen. Diese können ganz unter
schiedlich aussehen. Die Kirchenbezirke sind da auf dem 
Weg, und es ist eben in jedem Kirchenbezirk ein wenig 
anders und muss deshalb für jeden Kirchenbezirk neu be
dacht werden. Unsere herzlichen Grüße gehen dann bitte 
auch an Hangar 10.

(Heiterkeit)
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Es ist schön, dass Sie selbst sagen, Sie wollen trotz aller 
dortigen Ausstellungsstücke Bodenhaftung bewahren. Das 
ist das, was für unsere Kirchen das Wichtigste ist in dieser 
Zeit. Herzlichen Dank!

(Beifall)

III 
Bekanntgaben
Präsident Wermke: Wir kommen nun zu Tagesordnungs
punkt III, Bekanntgaben. Die Bekanntgaben beginnen in 
einer etwas ungewohnten Form. Sie sehen, dass hier ein 
kleines Geschenk vorgesehen ist für irgendjemanden. Viel
leicht können Sie es sich vorstellen. Es hat heute übrigens 
niemand Geburtstag, darüber brauchen Sie sich also nicht 
weiter den Kopf zu zerbrechen.

Wir haben im Einführungsgottesdienst unserer Synode am 
Sonntag in der Klosterkirche bereits gehört, dass der Haus
leiter, Herr Holldack, nach 31 Jahren Tätigkeit in den 
nächsten Wochen – habe ich mir sagen lassen – in den 
Ruhestand geht, den wir ihm von Herzen gönnen. Sein 
Nachfolger ist auch bereits da, Herrn Friedrich konnte man 
bei der Gelegenheit auch kennenlernen.

Wir haben im Vorfeld ein wenig dafür gearbeitet, dass wir 
Herrn Holldack ein paar Rezepte für den Ruhestand über
reichen konnten. Das haben wir am vergangenen Sonntag 
getan. Aber wir wollten ihm – er ist ja auch gelernter Koch – 
für die Zeit, die er dann zu Hause verbringt, oder wo auch 
immer im Ruhestand, ein wenig Gelegenheit geben, seine 
Kochkünste mit ein paar Zugaben zu bereichern und viel
leicht auch einmal etwas Neues auszuprobieren. So in 
Richtung Italien ist das Ganze auch gedacht.

Herr Holldack, Sie sind, solange ich hier Mitglied der Syn
ode bin, bereits da gewesen. Ich kann mich an gar nieman
den anderes erinnern. Sie haben, das habe ich am Sonntag 
schon gesagt, auch schwere Zeiten mit dem Haus, mit 
Pandemie, mit Umbau und allem Möglichen hinter sich ge
bracht. Sie haben nie Ihren Humor und die gute Art der Zu
sammenarbeit mit Ihrem Personal, aber auch vor allem mit 
den Gästen verloren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen 
Humor und diese Zuversicht auch in Zukunft behalten. Ich 
habe in einem Gespräch erfahren, dass Sie nach der zur 
Ruhesetzung in kein Loch fallen werden, sondern dass es 
da schon konkrete Pläne gibt. Dazu Gottes Segen Ihnen 
und Ihrer Familie und unseren herzlichen Dank an dieser 
Stelle. Den haben Sie mehr als verdient.

(Lebhafter Beifall; Präsident Wermke überreicht 
Herrn Holldack unter anhaltendem Beifall einen 

Geschenkkorb.)

Herr Holldack: Auch ich möchte mich bei Ihnen herzlich 
bedanken. Es war ein Traumjob hier. Es war immer an
strengend, hat aber viel mehr Freude als Anstrengung be
reitet. Ich habe die Landeskirche auch immer als einen 
fairen und verantwortungsvollen Arbeitgeber kennengelernt. 
Ohne Sie alle und ohne meine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wäre das alles nicht möglich gewesen. Herzlichen 
Dank und Ihnen auch alles Gute!

(erneuter Beifall)

Präsident Wermke: Nun kommen wir zu den allgemeinen 
Bekanntgaben. Die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des 
Studientages Jugendarbeit, den wir für die Frühjahrstagung 
2023 terminiert hatten, hat gestern getagt. Aus verschiedenen 

Gründen ist es sinnvoll, diesen Studientag um ein Jahr auf 
die Frühjahrstagung 2024 zu verschieben – so der 
Wunsch der Beteiligten dort. Dem entsprechen wir natürlich.

Da noch ein weiteres Thema ansteht – Sie erinnern sich – , 
wir haben noch die Eingabe zum Thema Sexkauf zu beraten 
und zu beschließen, haben wir uns intern entschlossen, 
uns bei der Frühjahrstagung nochmals umfangreicher und 
abschließend zu befassen.

Ich habe noch eine Terminvormerkung für Sie. Am 12. Ja
nuar 2023 wird um 18 Uhr eine digitale Sitzung des Finanz
ausschusses stattfinden, bei der das Thema „Ablösung 
von Staatsleistungen“ behandelt wird. Zu dieser Sitzung sind 
nicht nur die Mitglieder des Finanzausschusses, sondern 
alle Synodale herzlich eingeladen. Das wird noch bekannt 
gegeben. Es gibt dazu noch eine entsprechende Rundmail 
mit entsprechendem Link, wie man dorthin gelangt und wie 
man teilnehmen kann.

Da es an der einen oder anderen Stelle noch Klärungs-
bedarf zu den bisherigen Beschlüssen der Ressourcen
steuerung gab, haben wir für Sie die Beschlüsse der zwölften 
Landessynode – also unserer Vorgängersynode – in 
Teams bereitgestellt. Sie finden im Dateibereich dort einen 
entsprechenden Ordner.

IV 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022:  
Fusion und Satzungsänderung Stiftung Schönau: 
Zulegung der Evangelischen Stiftung Pflege 
Schönau auf die Evangelische Pfarrpfründestiftung 
Baden und Satzungsänderung zum 01.01.2023 
(Anlage 6)

Präsident Wermke: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt IV. 
Wir haben gestern Abend zwei Tagesordnungspunkte aus 
Zeitgründen vertagt. Dieses ist nun der Erste. Bericht des 
Rechtsausschusses zur Vorlage des Landeskirchenrates: 
Zulegung der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau auf 
die Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden und Satzungs
änderung. Es berichtet uns für den Rechtsausschuss der 
Synodale Kreß.

Synodaler Kreß, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Schwestern, liebe Brüder! Die Evange lische 
Stiftung Pflege Schönau (ESPS) und die Evange lische 
Pfarrpfründestiftung Baden (EPSB), beides kirchliche Stif
tungen des öffentlichen Rechts, sollen vereinigt werden, 
um die dadurch entstehenden Synergieeffekte in der Ver
waltung und für die kirchlichen Stiftungszwecke zu nutzen. 
Die Stiftungszwecke bleiben erhalten und werden in der 
vereinigten Stiftung weiterhin bedient.

Der Geschäftsführer, Herr Strugalla, nennt wirtschaftliche 
und organisatorische Vorteile:

– Die Stiftungen sind in der Art der Vermögensallokation 
nahezu identisch, nur unterschiedlich groß. Es gibt also 
erhebliche Überschneidungen. Die Evangelische Stif
tung Pflege Schönau hat bisher schon satzungsgemäß 
die Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden vertreten.

– Man erreicht eine Reduktion der Kosten, genannt sind 
beispielsweise:

– Die Prozesskosten, die bisher für zwei Stiftungen 
gedacht und abgestimmt werden mussten.
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– Es braucht kein Geschäftsbesorgungsvertrag ab
geschlossen werden.

– Da nur ein Jahresabschluss erstellt werden muss, 
reduzieren sich die Prüfungskosten.

– Durch die Fusion und Namensänderung in Stiftung 
Schönau sind Marke und Firmierung identisch.

– Es kommt zur Vereinfachung in der Außenkommunika
tion bei der Rechnungsstellung.

– Weiterhin erfolgt eine Vereinfachung bei der Refinan
zierung unserer Banken.

– Die Anlage von Vermögen vereinfacht sich ebenfalls.

– Es muss nicht mehr überlegt werden, über welchen 
Topf die Investments erfolgen sollen. Nachdotierungen 
bei Fonds sind einfacher zu steuern.

Steuerrechtlich ist anzumerken, dass die Evangelische 
Stiftung Pflege Schönau als übertragender Rechtsträger 
auf die Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden als auf
nehmender Rechtsträger zugelegt wird. Die Evangelische 
Stiftung Pflege Schönau ist aufnehmende Stiftung, um die 
Grundsteuer-Freiheit des der Pfarrbesoldung gewidmeten 
Vermögens der Evangelischen Pfarrpfründestiftung Baden 
nicht zu gefährden. Für die Gewährleistung der Grunder
werbsteuer-Freiheit wurde eine Anrufungsauskunft bei den 
Finanzbehörden eingeholt.

Aus diesen Gründen hat der Stiftungsrat am 24. März 2022 
beschlossen, die Evangelische Stiftung Pflege Schönau auf 
die Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden zuzulegen, 
der Evangelischen Pfarrpfründestiftung Baden deswegen 
eine neue Satzung mit den vereinigten Stiftungszwecken 
zu geben und die Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden 
in „Stiftung Schönau“ umzubenennen – alles mit Wirkung 
zum 1. Januar 2023. Der Beschluss des Stiftungsrats da
mals lautete:

„Der Stiftungsrat beschließt für die Evangelische Stiftung 
Pflege Schönau und für die Evangelische Pfarrpfründestif
tung Baden die Zulegung der Evangelischen Stiftung 
Pflege Schönau als übertragende Stiftung unter Auflösung 
ohne Abwicklung auf die EPSB als aufnehmende Stiftung 
zum 01.01.2023. Die EPSB erhält die neue beschlossene 
Satzung mit Namensänderung in „Stiftung Schönau“, die 
zum 01.01.2023 in Kraft treten soll.“

Die Landessynode muss diesem Vorhaben zustimmen. 
Aus diesem Grund bittet der Rechtsausschuss folgendem 
Beschlussvorschlag zuzustimmen:

Die Landessynode stimmt der Zulegung der „Evangelischen 
Stiftung Pflege Schönau“ zur „Evangelischen Pfarr pfründe
stiftung Baden“, zukünftig „Stiftung Schönau“, und der Än-
derung der Satzung der Evangelischen Pfarrpfründestiftung 
Baden mit Namensänderung in Stiftung Schönau zu.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank! Wird eine Aussprache 
gewünscht?

Synodale von dem BusscheKessel: Ich finde die Idee 
sehr gut. So habe ich nur eine Frage, inwieweit das irgend
welche personellen Veränderungen oder Konsequenzen 
mit sich bringt oder ob die administrative praktische Arbeit 
einfach so weitergeführt wird und sich lediglich der recht-
liche Rahmen nach außen ändert.

Synodaler Kreß, Berichterstatter: Es ändern sich mit 
Sicher heit nicht nur der rechtliche Rahmen, sondern auch 
die Abläufe. Was die Folgen sind, kann ich nicht abschät
zen, dazu habe ich auch keine Unterlagen vorliegen.

Oberkirchenrat Wollinsky: Es ist so, dass jetzt schon die 
größere der beiden Stiftungen, die ESPS, die Verwaltung 
für die kleinere Stiftung innehat. Es gibt nur einen einheit-
lichen Personalkörper. Da werden keinerlei Veränderungen 
in organisatorischer oder arbeitsrechtlicher Hinsicht er-
forderlich. Ist die Frage damit beantwortet?

(Synodale von dem Bussche-Kessell bejaht).

Präsident Wermke: Vielen Dank, Herr Wollinsky. Gibt es 
weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich 
die Aussprache. Der Berichterstatter wünscht ein Schluss
wort?

(Synodaler Kreß, Berichterstatter: Kein Schlusswort!)

Dann können wir zur Abstimmung kommen. Wer dem 
vorhin bereits eingeblendeten Beschlussvorschlag zu
stimmt, möge das bitte mit Stimmkarte deutlich zeigen. – 
Es sieht so aus, als ob wir weitestgehend zustimmen.

Ich darf fragen, wer sich enthält? – Keine Enthaltungen. 
Gibt es Gegenstimmen? – Auch unten gibt es keine Ge
genstimmen. Damit ist dies einstimmig so beschlossen. 
Herzlichen Dank!

V 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses 
zur Vorlage des Landeskirchenrates vom 27. Juli 2022:  
Gutachten zum Einsatz von MacOS-Endgeräten im 
Rahmen der „Digitalen EKIBA“   
(Anlage 1)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt V. 
Hier berichtet der Bildungs- und Diakonieausschuss zur 
Vorlage des Landeskirchenrates: Gutachten zum Einsatz 
von MacOS-Endgeräten im Rahmen der „Digitalen EKIBA“. 
Herr Reimann wird uns vortragen.

Synodaler Reimann, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Schwestern und Brüder. Bei der Herbst tagung 
2021 hat die Landessynode zur Vorlage Digitale EKIBA be
schlossen, ein Endgeräteportfolio für die Nutzer/innen von 
drei Gerätetypen auf Android-Basis vorzusehen und den 
EOK gebeten, die Aufnahme von MacOS Endgeräten in 
das Geräteportfolio zu prüfen. Ziel ist es, flächendeckend 
eine verlässliche Ausstattung mit Windows-Endgeräten für 
die Mitarbeitenden der Landeskirche bereitzustellen. Bei den 
Geräten, sowie dem Datenschutz soll die Standardisierung 
vorangetrieben werden. In der Vorlage des Landeskirchen
rates vom 27. Juli 2022 (OZ 05/01) wird vorgeschlagen, 
den Warenkorb durch die MacOS-Geräte zu erweitern. Da 
diese Geräte aber deutlich teurer sind, sollen diejenigen, 
die so ein Gerät möchten, den Aufpreis dafür zahlen. Eine 
Pflicht zum Erwerb eines solchen Gerätes gibt es nicht. Zur 
Begründung wurde ausgeführt, dass dadurch die Wartung, 
die Beschaffung sowie die Einheitlichkeit in der Verwaltung 
und der Arbeitsabläufe vereinfacht wird, die Beschaffung 
durch größere Stückzahlen verbilligt und Wartungskosten 
gesenkt werden können. Dies wurde so auch gebilligt. Die 
Diskussion erbrachte auch die Nachfrage, ob die schon im 
Gebrauch befindlichen beziehungsweise zukünftig anzu
schaffenden Apple-MacBooks noch als vierter Gerätetyp 
ins Portfolio aufgenommen werden können.
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Nach dem Plenarbericht des Bildungs- und Diakonieaus
schusses Digitale EKIBA zur Eingabe 03/12 vom 26. Okto
ber 2021 (siehe Protokoll Nr. 3, Herbsttagung 2021, S. 53 ff.) wurde 
der Evangelische Oberkirchenrat gebeten „zu prüfen, unter 
welchen Bedingungen ein MacBook (Hersteller ist Apple) 
in das Geräteportfolio von dann vier verschiedenen End-
geräten aufgenommen werden kann. Dabei sollen insbeson
dere die Finanzierung der teureren Geräte (gegebenenfalls 
mit Eigenanteil der Nutzenden), das Supportkonzept (für 
ein weiteres Betriebssystem) und die Anforderungen des 
landeskirchlichen IT-Sicherheitsmanagements berücksich
tigt werden.“ – Zitatende.
In der Vorlage des Landeskirchenrates für diese Herbst-
tagung der Landessynode wird nun Folgendes vorgeschla
gen:
1. MacOS-Endgeräte werden in das Portfolio aufgenom

men.
2. Eine Verrechnung im Rahmen eines Eigenanteils findet 

nicht statt.
3. Der Support wird für die von der EkiBa angebotenen 

Clouddienste sowie für Microsoft 365 erbracht.
Als Begründung wird angeführt:
1. Die Anschaffung von MacOS-Endgeräten in das End

gerätetool von Microsoft ist „ohne erhebliche Mehrauf
wände möglich“.

2. Die IT-Sicherheitsvorgaben können, analog zu MS-
Endgeräten, umgesetzt werden.

3. Der Support wird auf das Betriebssystem MacOS 
 geschult, sodass ein Grundsupport möglich ist. – 
Anmer kung meinerseits – Der Support wird nicht um
geschult. Es sind die Menschen, die da arbeiten.

(Heiterkeit)
4. Eine Verrechnung oder Teilfinanzierung von MacBooks 

ist aufgrund der umsatzsteuerrechtlichen Regelungen 
nicht angedacht.

Zur Finanzierung:
Ein MacBook kostet in der Anschaffung im Schnitt 
3.451 Euro im Gegensatz zu durchschnittlich 2.600 Euro 
bei Windows-Endgeräten. Damit reduzieren die MacOS-
Endgeräte die Zahl der anzuschaffenden Geräte aus dem 
zentralen Budget der Landeskirche. In den ersten Monaten 
des Jahres 2022 wurde das Budget allerdings nicht ausge
schöpft.
Der Hauptausschuss und der Bildungs- und Diakonieaus
schuss stimmen dem Vorschlag einstimmig zu.
Der Rechtsausschuss stimmt ebenfalls zu und stellt zu
gleich den Antrag, einen Eigenanteil von den Nutzer/innen 
zu erheben.
Bei der Frage zu möglichen Mehrkosten für MacOS-End
geräte hat sich der Finanzausschuss mit deutlicher Mehr
heit dafür ausgesprochen, dass diese den Nutzern in 
Rechnung gestellt werden sollten. Darüber hinaus wird der 
Evangelische Oberkirchenrat gebeten, auf der Herbstta
gung die Regelungen zur Steuerfreiheit bei der Übernahme 
der Mehrkosten darzulegen.
Der Ausschuss dankt Herrn Ohnemus und seinem Team 
für die geleistete Arbeit und die Vorbereitungen für diesen 
Beschluss ganz herzlich.

(Beifall)

Ich verlese nun den Beschlussvorschlag des Bildungs- und 
Diakonieausschusses:

Die Landessynode beschließt, dass für die Verwaltungen 
der Landeskirche der Warenkorb der digitalen WINDOWS-
Endgeräte um die Apple-MacOS-Geräte auf dann vier Ge-
rätegruppen erweitert wird.

Sie fasst außerdem folgenden Begleitbeschluss:

1. Für die Mehrkosten wird ein Eigenanteil der Nutzerinnen 
und Nutzer erhoben. Die Mehrkosten beziehen sich 
dabei auf die Differenz zum teuersten WindowsGerät.

2. Zur Gewährleistung einer Grundunterstützung wird der 
Support des EOK auf das Apple-System geschult.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Präsident Wermke: Herr Reimann, sogar ich habe ver
standen, was Sie vorgetragen haben.

(Heiterkeit)

Herzlichen Dank für den Bericht. Gibt es Fragen aus dem 
Plenum?

Synodaler Hartmann: Ich wollte fragen, ob daran gedacht 
ist, auch bei unseren Formularen zur Konfessionszugehö
rigkeit neben evangelisch / katholisch das Feld MacOS ein
zutragen.

(Heiterkeit)

Synodaler Reimann, Berichterstatter: Herr Hartmann, 
das war, wie ich ehrlich gestehen muss, nicht Gegenstand 
unserer Beratungen im Ausschuss.

(Heiterkeit)

Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das möglich ist. Da 
müsste ich allerdings den Support der Verwaltung anfragen. 
Ich denke aber, es ist machbar.

Präsident Wermke: Gibt es weitere Rückfragen? – Das ist 
nicht der Fall. Herr Reimann, wünschen Sie ein Schlusswort?

(Synodaler Reimann, Berichterstatter:  
Nein, danke, Herr Präsident!)

Dann verlese ich den Beschlussvorschlag noch einmal:

Die Landessynode beschließt, dass für die Verwaltungen 
der Landeskirche der Warenkorb der digitalen Windows-
Endgeräte um die Apple-MacOS-Geräte auf dann vier Ge
rätegruppen erweitert wird.

Sie fasst außerdem folgenden Begleitbeschluss:

1. Für die Mehrkosten wird ein Eigenanteil der Nutzerinnen 
und Nutzer erhoben. Die Mehrkosten beziehen sich 
dabei auf die Differenz zum teuersten Windows-Gerät.

2. Zur Gewährleistung einer Grundunterstützung wird der 
Support des EOK auf das Apple-Betriebssystem ge
schult.

Ich möchte das insgesamt abstimmen, also Beschluss mit 
Begleitbeschlüssen. Ich bitte Sie, wenn Sie dagegen stim
men wollen, Ihre Stimmkarte zu erheben. – Drei Gegen
stimmen.

(Es liegt ein Missverständnis zum Abstimmungsverfahren 
vor; es ist getrennte Abstimmung begehrt.)
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Wir stimmen zunächst nur über den Beschluss ab, dass für 
die Verwaltung der Landeskirche der Warenkorb um die 
Apple-MacOS-Geräte auf vier Gerätegruppen erweitert wird. 
Wer kann dem zustimmen? – Vielen Dank. Gibt es Gegen
stimmen? – Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? – 
Drei Enthaltungen. Bei drei Enthaltungen so beschlossen.
Wir kommen zum Begleitbeschluss 1: Für die Mehrkosten 
wird ein Eigenanteil der Nutzerinnen und Nutzer erhoben. 
Die Mehrkosten beziehen sich dabei auf die Differenz zum 
teuersten Windows-Gerät. Wer kann dem zustimmen? – 
Dankeschön. Gegenstimmen? – Acht Gegenstimmen. Gibt 
es Enthaltungen? – Keine Enthaltungen.
Ich lasse über den zweiten Begleitbeschluss abstimmen: 
Zur Gewährleistung einer Grundunterstützung wird der 
Support des EOK auf das Apple-Betriebssystem geschult. 
Wer stimmt zu? – Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? – 
Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? – Eine.
Wir haben damit insgesamt den Beschlussvorschlägen 
und Begleitbeschlüssen zugestimmt. Vielen Dank!
Es ist gut, dass ich jetzt wechsle. Wir haben vereinbart, 
dass Vizepräsident Kreß an der Stelle übernimmt.

(Vizepräsident Kreß übernimmt die Sitzungsleitung.)

VI 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022: 
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Kirchlichen Gesetzes über die Wahrnehmung der 
Verwaltungsaufgaben kirchlicher Rechtsträger 
sowie über die Verwaltungs- und Serviceämter 
und Evangelischen Kirchenverwaltungen in der 
Evangelischen Landeskirche in Baden (Verwal-
tungs- und Serviceamtsgesetz)   
(Anlage 11)

Vizepräsident Kreß: Wir kommen nun zu Tagesordnungs
punkt VI: Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022: Entwurf 
kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes 
über die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben kirch licher 
Rechtsträger sowie über die Verwaltungs- und Serviceämter 
und Evangelischen Kirchenverwaltungen in der Evange-
lischen Landeskirche in Baden unter OZ 05/11. Bericht-
erstatterin ist die Synodale Lohmann.

Synodale Lohmann, Berichterstatterin: Herr Vizepräsident, 
hohe Synode! Sicher haben Sie schon voller Ungeduld auf 
die nächste Änderung des Verwaltungs- und Serviceamts
gesetzes gewartet.

(Heiterkeit)

Denn: Keine Tagung ohne diese, hier also kommt sie! 
Das VSA-Gesetz bestimmt, welche hoheitlichen Ver-
waltungsaufgaben es gibt und ordnet diese zu. Im jetzt zu 
beschließenden Änderungsgesetz wird eine bisher den 
Verwaltungs- und Serviceämtern zugeordnete Aufgabe ge
strichen, nämlich die Bauherrenfunktion gemäß § 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 10 VSA-Gesetz. Die Streichung hängt mit der 
„Neukonzeption Bauen“ gemäß Vorlage 05/05 zusammen 
(siehe Anlage 5) und wird dort näher begründet. Eine Über-
tragung der Bauherrenrolle als Wahlaufgabe soll möglich 
bleiben. Außerdem wird eine zusätzliche Aufgabe benannt, 
nämlich die Sekretariatsaufgaben im Dekanat und Kantorat 
(§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9a VSA-Gesetz neu). Diese Aufgabe 

wird aber, wie sich aus § 3 Abs. 1 VSA-Gesetz ergibt, nicht 
den Verwaltungs- und Serviceämtern übertragen. Die dritte 
inhaltliche Änderung ist rechtstechnischer Art. § 18 Nr. 1 VSA-
Gesetz in der bisher geltenden Fassung ermächtigt den EOK 
zum Erlass einer Rechtsverordnung, die die Verwaltungs
aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 VSA-Gesetz näher beschreibt. 
Diese Ermächtigung wird gestrichen; der Aufgabenkatalog 
ergibt sich nunmehr aus dem Gesetz selbst. Nochmals: 
Nicht alle in der Anlage zu § 3 genannten Aufgaben sind 
solche der Verwaltungs- und Serviceämter. Welche Auf-
gaben übertragen werden, ergibt sich aus den Vorschriften 
des Gesetzes und nicht aus der Anlage. Beispiele: Die 
Pfarramtsverwaltung (Nr. 9) bleibt im Pfarramt, die Sekre
tariatsaufgaben im Dekanat und im Kantorat verbleiben im 
Dekanat und im Kantorat, die Zentrale Lohn- und Gehalts
abrechnung (Nr. 11) übernimmt weiterhin der EOK. Die 
weiteren Änderungen sind überwiegend Folgeänderungen 
und redaktionelle Anpassungen.

Ein letzter Punkt: In § 10 VSA-Gesetz ist die Bildung einer 
„Arbeitsgemeinschaft der Verwaltungsämter in der Evange
lischen Landeskirche in Baden“ vorgesehen. Diese soll sich 
gemäß § 2 Abs. 3 VSA-Gesetz eine Geschäftsordnung 
geben. Dafür besteht kein Bedarf; dieser Teil der Vorschrift 
soll folglich gestrichen werden.

Der Finanzausschuss hat gebeten klarzustellen, dass es in 
Nr. 10.6. der Anlage zu § 3 VSA-Gesetz um die „haushalte
rische“ Bewirtschaftung der in der Anlage genannten Liegen
schaften geht. Anders ausgedrückt: Nicht jede Glühbirne 
muss über das VSA gehen. Diese Anregung hat der Rechts
ausschuss aufgegriffen und eine neue Vorlage erstellt, in 
der im Übrigen einige Schreibfehler berichtigt worden sind.

Beschlussvorschlag:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahrnehmung 
der Verwaltungsaufgaben kirchlicher Rechtsträger sowie 
über die Verwaltungs- und Serviceämter und Evangelischen 
Kirchenverwaltungen in der Evangelischen Landeskirche in 
Baden (Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz) in der Fas-
sung des Hauptantrages des Rechtsausschusses, welcher 
Ihnen als Tischvorlage vorliegt.

Ich danke Ihnen!

(Beifall)

 

Hauptantrag  
des Rechtsausschusses

Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes  
über die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben kirch

licher Rechtsträger sowie über die Verwaltungs und 
 Serviceämter und Evangelischen Kirchenverwaltungen  

in der Evangelischen Landeskirche in Baden
Vom …

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz beschlossen:
Artikel 1 

Änderung des Verwaltungs und Serviceamtsgesetzes
Das Kirchliche Gesetz über die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben 
kirchlicher Rechtsträger sowie über die Verwaltungs- und Serviceämter 
und Evangelischen Kirchenverwaltungen in der Evangelischen Landes
kirche in Baden (Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz – VSA-G) vom 
23. Oktober 2019 (GVBl. 2020, S.2), zuletzt geändert am 29. April 2022 
(GVBl. Teil I, Nr. 39, S. 96), wird wie folgt geändert:
1.  In § 1 Abs. 2 Satz 1 wird nach Nummer 9 folgende Nummer 9a 

eingefügt:
 „9a. Sekretariatsaufgaben im Dekanat und Kantorat,“.
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2.  In § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 werden die Wörter „Bauherrenfunktion 
und Aufgaben“ ersetzt durch die Wörter „Aufgaben bei Baumaß
nahmen und bei“.

3.  In § 3 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 und Nr. 4 bis Nr. 7“ ersetzt durch die Wörter „§ 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 8 und Nr. 10“.

4.  In § 3 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „sowie aus der Rechtsver
ordnung nach § 18“ gestrichen.

5.  In § 3 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 und Nr. 4 bis Nr. 7“ ersetzt durch die Wörter „§ 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 8 und Nr. 10“.

6.  In § 3 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie aus der Rechtsver
ordnung nach § 18“ gestrichen.

7.  In § 3 Abs. 3 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:
 „(§ 1 Abs. 2 Nr. 7)“
8.  In § 7 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „sowie aus der Rechtsver

ordnung nach § 1 Abs. 3“ gestrichen.
9.  § 8 Satz 2 wird wie folgt formuliert:
 „Näheres regelt das Kirchliche Gesetz über den Arbeitsschutz, die 

Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden.“

10.  In § 10 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „gibt sich eine Geschäfts
ordnung und“ gestrichen.

11.  In § 14 Abs. 1 wird Satz 4 wie folgt gefasst:
 „Die Gebührenordnung regelt für den Fall der Wahrnehmung der 

betreffenden Aufgabe auch die Gebühren für die Aufgaben nach  
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 bis 8, Nr. 10 und Nr. 11.“

12.  In § 14 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „§ 1 Abs. 2 Nr. 3“ 
die Wörter „und Nr. 3a“ eingefügt.

13.  § 18 Satz 1 Nr. 1 wird aufgehoben und die Nummer 2 bis Nummer 
5 werden Nummer 1 bis Nummer 4.

14.  Die Anlage zu § 3 wird wie folgt gefasst:
„Anlage zu § 3

Die Verwaltungsaufgaben nach §§ 1 Abs.2, 3 umfassen neben den 
hier genannten Aufgaben sämtliche Hilfstätigkeiten, die zur Aufgaben
erfüllung erforderlich sind oder diese fördern.
1. Personalverwaltung
1.1 Beratung des kirchlichen Rechtsträgers in Fragen des Arbeits- und 
Mitarbeitervertretungsrechts, der Arbeitsrechtsregelungen und sonsti
ger Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Personalverwaltung
1.1.1 Klärung von Rechtsfragen des Arbeitsrechts insbesondere in 
folgenden Themenbereichen: Stellenausschreibung, Begründung des 
Arbeitsverhältnisses, Probezeit, Veränderung und Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen – insbesondere Abmahnungen, Kündigung, ein
schließlich Betriebsübergang und -schließung
1.1.2 Klärung von Rechtsfragen der kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen
1.1.3 Klärung von Fragen der Bewertung von Arbeitsplätzen und der 
Eingruppierung im Zusammenwirken mit der Stellenbewertungskom
mission
1.1.4 Klärung von Rechtsfragen des Mitarbeitervertretungsrechts und 
des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen (SGB IX)
1.1.5 Klärung von Rechtsfragen aus den Themenkreisen Steuerrecht, 
Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht (z.B. ArbZG, BUrlG; TzBfG, 
AGG), Tarifrecht, Altersteilzeit, Zusatzversorgung, Entgeltumwandung 
in Zusammenwirken mit dem Evangelischen Oberkirchenrat
1.2 Erledigung der erforderlichen Verwaltungsaufgaben im Zusammen
hang mit der Begründung von Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikan
tenverhältnissen
1.2.1 Entwurf, Anpassung und Überwachung der Einhaltung des Stellen
plans einschließlich Überwachung der Stellenbesetzung unter Einsatz 
des vom Evangelischen Oberkirchenrat (ZGASt) vorgegebenen integ
rierten Stellenplanmoduls
1.2.2 Stellenbewertungen nebst Vorschlag für die Eingruppierung 
anhand von Arbeitsplatzbeschreibungen im Zusammenwirken mit der 
Stellenbewertungskommission
1.2.3 Ermittlung der Personalkosten für die Begründung des Arbeits
verhältnisses, Personalkostenhochrechnungen für drittmittelfinanzierte 
Stellen etc., Personalkostencontrolling in Abstimmung mit der Finanz
abteilung

1.2.4 Einholung oder Klärung von kirchenaufsichtsrechtlichen Ge-
nehmigungen und Ausnahmegenehmigungen bei Begründung und 
Verlängerung von Arbeitsverhältnissen auf Basis der Entscheidungen 
des kirchlichen Rechtsträgers
1.2.5 Bearbeitung von erforderlichen Stellenplanänderungen einschließ
lich der Einholung kirchenaufsichtsrechtlicher Genehmigungen im 
Zusammen wirken mit der ZGASt und unter Nutzung der vom Evange
lischen Oberkirchenrat (ZGASt) vorgegebenen Software
1.2.6 Einholung aller für die Begründung des Arbeitsverhältnisses 
erforderlichen Unterlagen unter Beachtung rechtlicher Vorgaben 
(z.B. AGG, DSGVO)
1.2.7 Vorbereitung von Einstellungs- und Auswahlgesprächen ein
schließlich einer Dokumentation der Auswahlentscheidung in Abstim
mung mit dem kirchlichen Rechtsträger
1.2.8 Vorbereitung des Arbeitsvertrags einschließlich etwaiger Ände
rungen
1.3 Erledigung der Aufgaben der Personalverwaltung für das einzelne 
Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikantenverhältnis
1.3.1 Führung der Personalakte sowie der Vergütungsakte einschließ
lich der Gewährung von Akteneinsicht und Erteilung von Auskünften
1.3.2 Aufbewahrung der Personalakte sowie der Vergütungsakte für 
die Zeit der bestehenden Aufbewahrungsfristen
1.3.3 Erfassung der gehaltsrelevanten Daten, der Daten für das Personal
management und deren Aktualisierung in dem vom Evangelischen 
Oberkirchenrat (ZGASt) vorgegebenen Standard
1.3.4 Eingabe der Personalveränderungen (Eintritt, Austritt, Einrichtungs
wechsel, Namensänderung)
1.3.5 Festsetzung der Beschäftigungszeit, Dienstzeit und Jubiläums
dienstzeit, Festlegung der Entgeltstufe in Abstimmung mit dem 
Rechtsträger, Berechnung von Zulagen
1.3.6 Überwachung und Information zu den Fristen der Probezeit
1.3.7 Berechnung der Urlaubsansprüche, wobei die Verwaltung der 
Urlaubsanträge (Urlaubsbewilligung etc.) dem kirchlichen Rechts-
träger obliegt
1.3.8 Erstellung von Änderungsverträgen (z.B. Neueingruppierungen, 
Teilzeitänderungen, Verlängerungen des Arbeitsverhältnisses), Er
stellung von Nebenabreden
1.3.9 Überprüfung der Eingruppierung, Stellenneubewertung
1.3.10 Im Rahmen von Schwangerschaften: Meldungen an die Auf-
sichtsbehörde, Festsetzung des Mutterschutzes, Einholung von  
Arbeitsplatzbeschreibungen, Klärung des Impfstatus, Vorbereitung 
des Aussprechens eines Beschäftigungsverbotes, Beratung des 
kirchlichen Rechtsträgers hinsichtlich der Anpassung eines Dienst
plans nach dem betriebsärztlichen Votum
1.3.11 Mitwirkung bei Freistellungsanträgen, Sonderurlaub, Bearbei
tung des Elternzeitantrags
1.3.12 Überwachung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Ein
stellung der Entgeltfortzahlung, Anspruch und Berechnung der 
Krankenbezüge und des Krankengeldzuschusses, Überwachung der 
Lohnfortzahlungsfrist, Information und Beratung des kirchlichen Rechts
trägers im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
1.3.13 Bearbeitung der mit den Berufsgenossenschaften zusam
menhängenden Fragestellungen, insbesondere Anmeldung bei der 
Berufsgenossenschaft, Erstellung von Berufsgenossenschafts-Jahres
meldungen, Abwicklung von Arbeitsunfallmeldungen, soweit diese nicht 
durch den Evangelischen Oberkirchenrat (ZGASt) erfolgen
1.3.14 Erstellung von Bescheinigungen unterschiedlichster Art
1.3.15 Ausstellung von Zwischenzeugnissen nach Angaben des kirch
lichen Rechtsträgers
1.4 Erledigung allgemeiner Maßnahmen der Personalverwaltung
1.4.1 Ermittlung der Personal- und Personalnebenkosten für die Haus
haltspläne auf Basis der Personalkostenhochrechnung, Berechnung 
von durch das Haushaltsrecht vorgeschriebenen Rückstellungen
1.4.2 Bereitstellung der personalrelevanten Daten für die Erstellung 
von Verwendungsnachweisen durch die ZGASt
1.4.3 Beantragung und Bearbeitung von Leistungen Dritter (u.a. Bundes
agentur für Arbeit)
1.4.4 Begleitung etwaiger Prüfungen wie Lohnsteueraußenprüfungen, 
Prüfungen durch die Deutsche Rentenversicherung, die Berufsgenos
senschaft oder durch das Rechnungsprüfungsamt
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1.4.5 Erstellung von gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken (z. B. 
vierteljährliche Verdiensterhebung)
1.4.6 Unterstützung des kirchlichen Rechtsträgers bei der Durchführung 
von MAV-Wahlen.
1.4.7 Vorbereitung der Unterlagen bei der Beantragung einer Erlaub
nis zur Arbeitnehmerüberlassung
1.4.8 Abwicklung von Praktikantenverhältnissen, Bundesfreiwilligen
dienst und Maßnahmen zur Wiedereingliederung in das Erwerbsleben
1.4.9 Abwicklung und Begleitung von Ausbildungsverhältnissen unter 
Beachtung der gesonderten Rechtslage (z.B. Berufsschule, Prüfungs
anmeldungen, Jugendarbeitsschutz, Jugend-MAV)
1.4.10 Beratung und Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Zusam
menhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten in Abgrenzung zur Führung 
von Arbeitsverhältnissen, Prüfung von Aufwandspauschalen, Berech
nung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Überwachung 
der steuerlichen Freigrenzen.
1.4.11 Beratung, Unterstützung und Umsetzung von Maßnahmen der 
Personalentwicklung in Abstimmung mit dem kirchlichen Rechtsträger 
(Fortbildungsanträge, Festlegung der Kategorie, Klärung der Eigen
beteiligung, Pflege der Fortbildungskartei und Ablage der Zertifikate)
1.4.12 Überwachung der erweiterten Führungszeugnisse
1.4.13 Jährliche Erklärungen zum Steuerfreibetrag bei festangestellten 
Mitarbeitenden
1.4.14 Jährliche Information und Beratung der kirchlichen Rechtsträger 
hinsichtlich der Aufzeichnungspflichten nach Mindestlohngesetz
1.4.15 Mithilfe bei der Vorbereitung der Anzeige für Kurzarbeit, Vorbe
reitung des Leistungsantrages zum Kurzarbeitergeld, Vorbereitung 
der Abrechnungsliste zum Leistungsantrag – Kurzarbeitergeld
1.5 Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der 
Beendigung von Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikantenverhältnissen
1.5.1 Entwurf eines Kündigungsschreibens
1.5.2 Formulierung eines Aufhebungsvertrags
1.5.3 Berechnung der Abfindung und der Urlaubsabgeltung
1.5.4 Ausstellung des Arbeitszeugnisses nach Angaben des kirchlichen 
Rechtsträgers
1.5.5 Unterstützung bei Arbeitsgerichts- bzw. Kirchengerichtsverfahren
1.6. Vollzug der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Begründung, 
Führung und Beendigung von Kirchenbeamtenverhältnissen mit Unter
stützung des Evangelischen Oberkirchenrates
1.6.1 Prüfung der Voraussetzungen der Begründung des Kirchen-
beamten verhältnisses und Einholung der kirchenaufsichtsrechtlichen 
Genehmigungen
1.6.2 Fertigung der erforderlichen Urkunden
1.6.3 Vorbereitung dienstrechtlicher Maßnahmen zur Gestaltung und 
Veränderung des Dienstverhältnisses (insb. Abordnung, Zuweisung, 
Versetzung)
1.6.4 Überwachung der Probezeit
1.6.5 Prüfung von Beförderungsvoraussetzungen
1.6.6 Vorbereitung von Maßnahmen im Zusammenhang mit vorüber
gehender oder dauerhafter Dienstunfähigkeit
1.6.7 Vorbereitung von Maßnahmen zur Beendigung des Dienstver
hältnisses
1.6.8 Prüfung und Initiierung disziplinarrechtlicher Maßnahmen
2. Finanzverwaltung
2.1 Erstellung der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Finanz
planung nach standardisiertem Muster
2.1.1 Ermittlung der Basisdaten aufgrund gesetzlicher und vertraglicher 
Vorgaben
2.1.2 Ermittlung von Verrechnungsbeträgen und Kostenstellenumlagen
2.1.3 Festlegung und Anpassung der Systematik der Haushaltsplanung 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens
2.1.4 Vorbereitung, Erfassung und Besprechung der Plandaten in Zu
sammenarbeit mit dem kirchlichen Rechtsträger
2.1.5 Vorbereitung der Beschlussvorlage
2.1.6 Beratung und Information der für die Beschlussfassung zuständi
gen Gremien oder Finanzverantwortlichen der Gremien
2.1.7 Korrektur der Plandaten nach Beratung in den Gremien und 
Übertragung in das Buchhaltungsprogramm

2.1.8 Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung (vereinfachte Dar
stellung) in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Rechtsträger
2.1.9 Zusammenstellung der Planunterlagen zur Kenntnisgabe oder 
zum Genehmigungsverfahren beim Evangelischen Oberkirchenrat
2.1.10 Zusammenstellung und Aufbewahrung der Unterlagen der 
Haushaltsplanerstellung für die Dauer der vorgesehenen Aufbewah
rungsfrist
2.1.11 Durchführung von Schulungen von ehrenamtlichen und haupt
amtlichen Mitarbeitenden des kirchlichen Rechtsträgers in Finanz- und 
Haushaltsfragen
2.2 Haushaltsplanbewirtschaftung und -überwachung
2.2.1 Überwachung und Abwicklung der Verrechnungen innerhalb von 
Funktionen/Kostenstellen, Einrichtungen, Rechtsträgern
2.2.2 Überwachung, Abwicklung und Abrechnung von Vorschüssen 
sowie der Verrechnungs- und Bilanzkonten
2.3. Erstellung der Jahresabschlüsse
2.3.1 Vornahme der erforderlichen Jahresabschlussbuchungen
2.3.2 Ermittlung des Jahresergebnisses
2.3.3 Erarbeitung von Vorschlägen für die Verwendung der Über
schüsse oder zur Deckung von Defiziten zur Entscheidungsfindung 
der zuständigen Gremien
2.3.4 Erstellung der Jahresabschlussunterlagen (Jahresrechnung, 
Verwahr- und Vorschussrechnung, Bilanz und Anhang)
2.3.5 Vorbereitung der Beschlussfassung für das zuständige Gremium
2.3.6 Erstellung von Verwendungsnachweisen in Zusammenarbeit mit 
dem kirchlichen Rechtsträger
2.3.7 Führen der Anlagenbuchhaltung
2.3.8 Durchführung des programmtechnischen vorläufigen Jahres-
abschlusses
2.4 Führung der Finanzbuchhaltung und der Kassengeschäfte
2.4.1 Bearbeitung von Rechnungsbelegen der Rechtsträger/Pfarr-
gemeinde/ Organisationseinheit (ggf. mit Vorkontierung, Bemerkung) 
und Bearbeitung der Geldeingänge
2.4.2 Verbuchung aller Einnahmen des kirchlichen Rechtsträgers 
einschließlich Einzug der Elternbeiträge und Essengelder einer 
Kinder tageseinrichtung nebst Qualifizierung der Einnahmen nach der 
Umsatzsteuerbarkeit
2.4.3 Einstellung und Überwachung von Forderungen im Rahmen der 
Soll-Buchführung und Durchführung des Mahnwesens in Abstimmung 
mit dem kirchlichen Rechtsträger
2.4.4 Fristgemäße Leistung aller Ausgaben des kirchlichen Rechts-
trägers und ggf. Prüfung der Vorsteuerabzugsfähigkeit
2.4.5 Abrechnung und Übernahme der außerhalb der Kassengemein
schaft geführten Kassen und Konten
2.4.6 Buchführung für sämtliche Zahlungs- und Buchungsvorgänge 
und diesbezügliche Schulungen für Mitarbeitende des kirchlichen 
Rechtsträgers
2.4.7 Sammlung und Aufbewahrung der Belege bis zur Rechnungs
prüfung und Entlastung durch das Rechnungsprüfungsamt, soweit 
gesetzlich keine andere Aufbewahrungsfrist vorgesehen ist
2.4.8 Erfassung und Abrechnung sowie Weiterleitung der Kollekten
2.4.9 Bewirtschaftung der Vorschüsse und Verwahrungen
2.4.10 Bewirtschaftung der Bank- und Bargeldbestände einschließlich 
der Disposition des Geldvermögens (tägliche Liquiditätssteuerung)
2.4.11 Erstellung und Abstimmung des Tagesabschlusses
2.4.12 Einrichtung, Betreuung und Abrechnung aller Zahlstellen (in
klusive Kindertageseinrichtungen) und Schulung der damit befassten 
Mitarbeitenden des kirchlichen Rechtsträgers
2.5 Verwaltung des Vermögens und der Schulden
2.5.1 Tätigung und Überwachung der Vermögensanlagen im Gemeinde
rücklagenfonds und beim Pfarrstellenfonds
2.5.2 Führen der Konten der gemeinsamen Geldvermögensverwaltung
2.5.3 Bearbeitung und Überwachung der Darlehensaufnahmen im 
Gemeinderücklagefonds, bei der Evangelisch-Kirchlichen Kapitalien
verwaltungsanstalt und bei Banken.
2.6. Durchführung eines Haushaltssicherungsverfahrens nach § 44 
KVHG
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2.6.1 Aufarbeitung der für das Haushaltssicherungsverfahren relevan
ten Zahlen
2.6.2 Mitwirkung bei der Erstellung des Erstberichtes und der Jahres
berichte in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Rechtsträger
2.6.3 Begleitung/Beratung des kirchlichen Rechtsträgers in Absprache 
mit dem Evangelischen Oberkirchenrat
2.7 Begleitung von Rechnungsprüfungen
2.7.1 Abstimmung von Prüfungsterminen mit dem Rechnungsprüfungs
amt und dem zu prüfenden Rechtsträger
2.7.2 Vorbereitung und Zusammenstellung der für die Prüfung erforder
lichen Unterlagen.
2.7.3 Bereitstellung eines Prüferarbeitsplatzes im VSA
2.7.4 Erteilung von Auskünften während der Prüfung
2.7.5 Teilnahme an Zwischen- und Schlussbesprechungen mit dem 
Rechnungsprüfungsamt
2.7.6 Unterstützung der geprüften Rechtsträger bei durch das Rech
nungsprüfungsamt angeforderten oder aus anderem Grund gebotenen 
Stellungnahmen zu Prüfungsberichten
2.7.7 Unterstützung der geprüften Rechtsträger bei der Umsetzung von 
Handlungsempfehlungen und Feststellungen des Rechnungsprüfungs
amtes mit Auswirkungen auf zukünftige Haushaltszeiträume
2.7.8 Unterstützung der geprüften Rechtsträger bei der Befolgung von 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen, insbesondere im Anschluss an 
Rechnungsprüfungen“
2.8 Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsfällen
2.8.1 Kontrolle und Verbuchung des Eingangs von Versicherungsleis
tungen für den kirchlichen Rechtsträger.
2.8.2 Begleitung von Versicherungsfällen im Abstimmung mit dem 
Evangelischen Oberkirchenrat, die im Rahmen der landeskirchlichen 
Rahmenversicherungsverträge abgewickelt werden.
3. Verwaltungsgeschäftsführung von Kindertageseinrichtungen
3.1 Verwaltung der Kindertageseinrichtung.
3.1.1 Regelmäßige Information des Trägers über sämtliche Belange 
der Kindertageseinrichtung
3.1.2 Vorbereitung von Tagesordnungspunkten und Beschlussvorlagen 
zum Thema Kindertageseinrichtungen für das zuständige Gremium 
des Trägers und für Ausschüsse in Absprache mit der Person im Vor
sitzendenamt
3.1.3 Beratung des zuständigen Gremiums des Trägers und von Aus
schüssen im Rahmen von Sitzungen
3.1.4 Führung von Verhandlungen mit kommunalen Gremien in Ab
sprache mit dem zuständigen Gremium des Trägers
3.1.5 Kommunikation mit Eltern und staatlichen Stellen (Jugendamt, 
KVJS etc.)
3.1.6 Unterstützung des Trägers bei der Öffentlichkeits- und Pressearbeit
3.1.7 Vernetzung und Kontaktpflege mit der Fachaufsicht des Evange
lischen Oberkirchenrats
3.1.8 Teilnahme an Elternbeiratssitzungen bei Bedarf und in Abstim
mung mit dem zuständigen Gremium des Trägers
3.2 Strategische Planungen und bei Grundsatzentscheidungen über 
die Kindertageseinrichtungen
3.2.1 Umsetzung der Bedarfsplanung in Absprache mit dem Träger 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklungen und der 
rechtlichen Vorgaben
3.2.2 Entwicklung/Erstellung und Umsetzung von Träger- und Einrich
tungskonzeptionen (gemäß § 22 a SGB VIII) besonders im Hinblick 
auf die erforderlichen Kalkulationen sowie die finanziellen Auswirkungen 
von Trägerschaftsübernahme, Gruppeneinrichtungen und -umwand
lungen in Abstimmung mit Fachberatung und Träger
3.2.3 Betrachtung der finanziellen Auswirkungen von Schließungen 
oder Abgabe einzelner Gruppen oder der gesamten Einrichtung im 
Zusammenwirken mit dem Evangelischen Oberkirchenrat
3.2.4 Vorbereitung und Stellung von Anträgen im Zusammenhang mit 
der Betriebserlaubnis für die Kindertageseinrichtung (gemäß § 45 
SGB VIII)
3.2.5 Einholung von Genehmigungen bei Änderungen der Gruppen 
oder der Betriebserlaubnis beim Evangelischen Oberkirchenrat
3.2.6 Antragstellung zur Förderung von Gruppen beim Evangelischen 
Oberkirchenrat in Absprache mit dem zuständigen Gremium des 
Trägers.

3.3 Personalverwaltung, Finanzen. Controlling, Betriebskosten
3.3.1 Sicherstellung eines geordneten Personalauswahlprozesses für 
die Kindertageseinrichtung durch Vorbereitung, und gegebenenfalls 
Teilnahme an den Bewerbungsgesprächen
3.3.2 Wahrnehmung der unmittelbaren Dienstaufsicht über die Leitung 
der Einrichtung
3.3.3 Unterstützung der Leitung der Kindertageseinrichtung bei der 
Wahrnehmung der unmittelbaren Dienstaufsicht über die Mitarbeiten
den der Kindertageseinrichtung in Absprache mit der Person im Vor
sitzendenamt des zuständigen Gremiums des Trägers
3.3.4 Kontrolle des Stellenschlüssels samt PIA-Stellen, der Eingruppie
rung und der Qualifikation des Personals der Kindertageseinrichtung
3.3.5 Vertretung des Rechtsträgers in Angelegenheiten der Mitarbeiten
den in Kindertageseinrichtungen unbenommen der Vorgaben des MVG
3.3.6 Unterstützung der Leitung bei der Organisation von Vertretungs
regelungen in Krankheitsfällen
3.3.7 Führung der Urlaubskonten der Leitungen der Kindertageseinrich
tung, Erteilung von Urlaubsgenehmigungen
3.3.8 Genehmigung von Dienstreisen von Leitungen
3.3.9. Unterstützung des Trägers und der Einrichtung bei der Umsetzung 
der Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie eines altersgerechten 
Beteiligungs- und Beschwerdemanagements für Kinder (gemäß § 45 
SGB VIII) in Zusammenarbeit mit der Fachberatung
3.4 Zusammenarbeit mit anderen verantwortlichen Stellen bei der Wahr
nehmung von Aufgaben in Bezug auf die Kindertageseinrichtungen
3.4.1 Übernahme der Anordnungsberechtigung für Ausgaben und 
Einnahmen im Rahmen des Haushaltsplanes in dem vom Kirchenge
meinderat vorgegebenen Rahmen in Absprache mit der Person im 
Vorsitzendenamt des Kirchengemeinderates
3.4.2 Unterstützung und Kontrolle der Leitung der Kindertageseinrich
tung bei der Einhaltung der Vorgaben des Budgets und der Vorgaben 
der kirchlichen Vergabeordnung sowie bei der ordentlichen und recht
mäßigen Kassenführung
3.4.3 Verhandlung von Betriebskostenvereinbarungen mit der Kom
mune in Abstimmung mit dem zuständigen Gremium des Trägers
3.4.4 Berechnung der Elternbeiträge
3.4.5 Controlling der wirtschaftlichen Entwicklung der Kindertagesein
richtung und Bericht an das zuständige Gremium des Trägers
3.4.6 Beantragung von staatlichen oder anderen Fördermaßnahmen 
und Mitteln aus Förderprogrammen für Kindertageseinrichtungen und 
Abrechnung der Fördergelder in Abstimmung mit dem Träger
3a. Fachberatung für Kindertageseinrichtungen
3a.1 Unterstützung des Trägers bei der Führung der Kindertagesein
richtung.
3a.1.1 Interessenvertretung des Trägers bei Themen und Aufgaben 
der Fachberatung in den kirchlichen und außerkirchlichen Gremien in 
Absprache mit der Verwaltungsgeschäftsführung (z.B.  Fachgremien, 
wie Kinder- und Jugendhilfeausschuss, Kindergartenausschüsse, 
Bildungsausschüsse, Kooperation mit externen Institutionen auf regio
naler Ebene)
3a.1.2 Vernetzung und Kontaktpflege zwischen Träger und dem Dia
konischen Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V.
3a.1.3 Fachliche Beratung in Fragestellungen wie Kindeswohl, Melde
pflichten und ähnlichem
3a.2 Inhaltliche und strukturelle Vernetzung der Kindertageseinrich
tungen im Kirchenbezirk und inhaltliche Beratung der Einrichtungsver
antwortlichen.
3a.2.1. Allgemeine Vermittlung von neuen Informationen und Wissens
erweiterungen aus Spitzenverband und Forschung
3a.2.2 Organisation von Konferenzen für Einrichtungsleitungen in Ab
sprache und Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgeschäftsführung
3a.2.3 Organisation von regionalen Fortbildungen und Fachtagungen
3a.2.4 Beratung bei der Umsetzung des Orientierungsplans
3a.2.5 Inhaltich-pädagogische Beratung der Einrichtungsleitung und 
der Mitarbeitenden
3a.3 Unterstützung des Trägers bei strategischen Planungen und bei 
Grundsatzentscheidungen über die Kindertageseinrichtungen.
3a.3.1 Beratung bei der Entwicklung/Erstellung und Begleitung bei 
der Umsetzung von Träger- und Einrichtungskonzeptionen (gemäß 
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§ 22 a SGB VIII) besonders im Hinblick auf pädagogische und fach-
liche Themen in Abstimmung mit der Verwaltungsgeschäfsführung, 
dem päd. Fachpersonal und dem Träger.
3a.3.2 Verfassen fachlicher Voten, die vom Evangelischen Oberkirchen
rat in Genehmigungsverfahren gefordert werden.
3a.3.3 Beratung der Verwaltungsgeschäftsführung in Fragen der Be
triebserlaubnis und Mitwirkung im Betriebserlaubnisverfahren nach 
§ 45 SGB VIII.
3a.3.4 Beratung bei Bau-, Einrichtungs- und Sanierungsvorhaben 
unter pädagogischen Gesichtspunkten. (früher 3b.6.2)
3a.3.5 Initiierung und Begleitung von Innovationsprozessen. (vorher 
3b5.2)
3a.3.6 Beratung im Hinblick auf Förderprogramme für Kindertagesein
richtungen.
3a.3.7 Unterstützung des Trägers und der Einrichtung bei der Um-
setzung der Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie eines alters
gerechten Beteiligungs- und Beschwerdemanagements für Kinder 
(gemäß § 45 SGB VIII) in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs-
geschäfts führung.
3a.4 Unterstützung des Trägers bei der Personalentwicklung in Ab
stimmung der Verwaltungsgeschäftsführung
3a.4.1 Mitwirkung bei Personalentscheidungen besonders bei Leitungs
personen
3a.4.2 Mitwirkung bei Krisen und Konfliktgesprächen in Absprache mit 
der Verwaltungsgeschäftsführung.
3a.4.3 Organisation von einrichtungsinternen Fortbildungen, auch im 
Bereich Kinderschutz.
3a.4.4 Vermittlung von überregionalen Fort- und Weiterbildungen.
4. Arbeitsschutz
4.1 Unterstützung bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes auf Basis von 
Begehungen und Beratungen
4.2 Unterstützung bei der arbeitsmedizinischen Betreuung
4a. Tax Compliance
4a.1 Erstellung von Steuererklärungen und -anmeldungen für den 
kirchlichen Rechtsträger
4a.1.2 Erstellen von Gewinnermittlungen nach Maßgabe der Steuer
gesetze für kirchliche Rechtsträger (Einnahmen-Überschussrechnun
gen, Steuerbilanzen)
4a.1.3 Erstellen von Steuererklärungen und Meldungen nach den Vor
schriften des Umsatzsteuergesetztes für den kirchlichen Rechtsträger, 
insbesondere:
4a.1.3.1 Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuerjahreserklärun
gen, zusammenfassende Meldungen
4a.1.3.2 Prüfung einer vorzunehmenden Vorsteuerberichtigung nach 
§ 15a Umsatzsteuergesetz, insbesondere bei Gebäuden, die inner
halb von zehn Jahren vor dem Inkrafttreten der Besteuerung nach 
§ 2b Umsatzsteuergesetz errichtet wurden und bei Nutzungsänderun
gen und Veräußerungen von Immobilien innerhalb des Zehnjahres
zeitraums
4a.1.3.3 Prüfung von Leistungen von Unternehmern aus dem EU-
Ausland und sonstigem Ausland (Drittländern) auf eine mögliche 
Steuerpflicht des Leistungsempfängers (Reverse-Charge)
4a.1.3.4 Prüfung von Lieferungen von Unternehmern aus dem EU-
Ausland auf eine mögliche Steuerpflicht des Leistungsempfängers 
(innergemeinschaftlicher Erwerb)
4a.1.3.5 Beantragung von Umsatzsteuervergütungen nach § 4a Um
satzsteuergesetz für Ausfuhren von Gegenständen zu humanitären, 
karitativen oder erzieherischen Zwecken
4a.1.4 Erstellen von Steuererklärungen nach den Vorschriften des 
Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuergesetzes für den kirchlichen 
Rechtsträger bei Betrieben gewerblicher Art und Prüfung und Bean
tragung von Steuerbefreiungen wegen Erfüllung kirchlicher, gemein
nütziger oder mildtätiger Zwecke
4a.1.5 Beantragen von Nichtveranlagungsbescheinigungen für den 
kirchlichen Rechtsträger beim Finanzamt und Überwachen der Ein
haltung von Befreiungsvoraussetzungen während der Gültigkeits
dauer erteilter Nichtveranlagungsbescheinigungen
4a.1.6 Anmeldung von Steuern nach § 50a Einkommenssteuergesetz, 
insbesondere Prüfung der Leistungen ausländischer Künstler und 
anderer Leistungserbringer und der Verwertung deren Darbietungen 

(z. B. durch Audio- und Videoaufnahmen) auf eine mögliche Pflicht 
zum Steuerabzug nach § 50a Einkommenssteuergesetz. Erforderlichen
falls Anmeldung der Abzugssteuer für beschränkt Steuerpflichtige beim 
Bundeszentralamt für Steuern und Abwicklung der Zahlung dorthin.
4a.1.7 Anmeldung von Bauabzugssteuern, insbesondere Prüfung von 
Rechnungen über Bauleistungen auf das Vorliegen einer Freistellungs
bescheinigung und eine mögliche Pflicht des Leistungsempfängers 
zum Einbehalt der Bauabzugssteuer nach § 48 Einkommensteuerge
setzes. Erforderlichenfalls Anmeldung der Bauabzugssteuer beim 
Bundeszentralamt für Steuern und Abwicklung der Zahlung dorthin.
4a.1.8 Prüfung steuerlicher Verwaltungsakte nebst Einlegung von au
ßergerichtlichen Rechtsbehelfen die mit Tätigkeiten der Ziffern 2.7.1 
bis 2.7.12 in Verbindung stehen.
4a.1.9 anlassbezogene Prüfung von Auswirkungen auf andere Steuer
arten, z.B. Grundsteuer, Grunderwerbssteuer, renn-, wett- und lotterie
steuerpflichtige Veranstaltungen, formlose Anzeige jeder Änderung in 
der Nutzung oder in den Eigentumsverhältnissen eines ganz oder 
teilweise von der Grundsteuer befreiten Steuergegenstandes gegen
über dem Finanzamt gem. § 19 Grundsteuergesetz, insbesondere bei 
Dienstwohnungen von Geistlichen und Kirchendienern (§ 3 Abs.1 Nr. 5 
GrStG) nach Mitteilung des Sachverhalts durch die Eigentümer. Er
stellung entsprechender Steuererklärungen und Anmeldungen.
4a.2. Unterstützung kirchlicher Rechtsträger bei der Erfüllung steuer-
licher Pflichten durch ein Tax-Compliance-Management-System (TCMS).
5. Datenschutz
5.1 Übernahme der Aufgaben der oder des örtlich Beauftragten für 
den Datenschutz nach § 38 DSG-EKD
5.1.1 Beratung und Unterstützung der verantwortlichen Stelle und 
aller Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in Fragen des Datenschutzes 
und der Datensicherheit. Bereitstellen von Informationen zu daten
schutzrechtlichen Themen
5.1.2 Besichtigung der Einrichtungen nach Bedarf und Aufnahme der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) und ggf. Er
stellung eines Maßnahmenplans.
5.1.3 Führen eines Maßnahmenplanes und Besichtigung jeder Ein
richtung in regelmäßigen Abständen oder nach Bedarf
5.1.4 Unterstützung der verantwortlichen Stelle bei Datenschutz-Folgen
abschätzungen (DSFA) vor Beginn der Verarbeitung und Überwachung 
bei der Durchführung der DSFA
5.1.5 Beraten beim Führen eines Verzeichnisses der Verarbeitungs-
tätig keiten (VVT) im Auftrag der verantwortlichen Stelle
5.1.6 Initiierung und ggf. Durchführung von Schulungen und Sensibili
sierungen der Mitarbeitenden gemäß § 38 Abs 3DSG-EKD
5.1.7 Zusammenarbeit mit der oder dem Beauftragten für den Daten
schutz (Datenschutzaufsicht EKD)
5.1.8 Hinwirken auf die Umsetzung und Einhaltung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen (TOMs), Dokumentation und Kontrolle 
der TOMs
5.1.9 Beraten und unterstützen beim Erstellen von Verträgen zur Auf
tragsverarbeitung nach § 30 DSG-EKD
5.1.10 Überwachen der Auftragnehmer im Rahmen der Auftrags-
daten verarbeitung (nur bei nicht durch das EOK beauftragten Auftrag
nehmer)
5.1.11 Bearbeitung und Dokumentation von Datenvorfällen.
5.1.12 Führen der Dokumentation bei einer Videoüberwachung.
5.1.13 Mitwirkung am Auskunftsrecht für Betroffene.
5.1.14 Unterstützung bei der Erfüllung der Informationspflichten gemäß 
§§ 17 und 18 DSG-EKD. (Aufbau und Pflege eines Datenschutzhand
buches)
5.2 Beratung und Information der verantwortlichen kirchlichen Stelle 
der Kirchengemeinde oder des Kirchenbezirks in allen Fragen des 
Datenschutzes und den Fragen der praktischen örtlichen Umsetzung. 
Insbesondere Beratung zu den besonderen hoheitlichen Aufgaben 
der verantwortlichen Stelle
5.3 Prüfung der Umsetzung der besonderen hoheitlichen Aufgaben der 
verantwortlichen Stelle zum Datenschutz in der KG oder im Kirchen
bezirk
6. ITSicherheit
6.1 Übernahme der Aufgaben nach § 5 Abs. 3 ITSVO-EKD zur Ge
währleistung der IT-Sicherheit der Kirchengemeinde oder des Kirchen
bezirks
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6.1.1 Den IT-Sicherheitsprozess beratend zu begleiten und bei allen 
damit zusammenhängenden Aufgaben mitzuwirken, Durchführung 
von IT-Sicherheitsmaßnahmen zu empfehlen und zu überprüfen
6.1.2 Beratung zur Digitalstrategie der Landeskirche
6.1.3 Unterstützung und Koordinierung bei der Erstellung und der 
kontinuierlichen Fortschreibung eines IT-Sicherheitskonzeptes für die 
in der kirchlichen Stelle eingesetzte Informationstechnik
6.1.4 Regelungen bzw. Verbesserungen zur IT-Sicherheit vorzuschla
gen. Ggf. Maßnahmenplan zur IT-Sicherheit erstellen
6.1.5 Schulung und Sensibilisierung der Leitung und der Mitarbeiten
den zur Datensicherheit/IT-Sicherheit
6.1.6 regelmäßiger Bericht an das Leitungsorgan der jeweiligen kirch
lichen Stelle über den Stand der IT-Sicherheit sowie über ihre Tätig
keiten
6.1.7 IT-Sicherheitsvorfälle zu untersuchen und Handlungsempfehlun
gen auszusprechen
6.1.8 Unterstützung bei der Erfüllung der Informationspflichten zur 
IT-Sicherheit
6.2 Beratung und Information der verantwortlichen kirchliche Stelle, 
der Kirchengemeinde oder des Kirchenbezirks in allen Fragen zur 
IT-Sicherheit und den Fragen der praktischen örtlichen Umsetzung der 
ITSVO-EKD. Insbesondere Beratung zu den besonderen hoheitlichen 
Aufgaben der verantwortlichen Stelle zur IT-Sicherheit
6.3 Prüfung der Umsetzung der besonderen hoheitlichen Aufgaben 
zur IT-Sicherheit in der KG oder im Kirchenbezirk
7. Verwaltungsgeschäftsführung von Kirchengemeinden, soweit 
die Kirchengemeinde aus drei oder mehr Pfarrgemeinden besteht
7.1 Unterstützung des Kirchengemeinderates bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben als kirchliches Leitungsorgan in Abstimmung mit der 
Person im Vorsitzendenamt des Kirchengemeinderates
7.1.1 Vorbereitung der Sitzungen des Kirchengemeinderats und der 
Ausschüsse (Einladung mit Tagesordnung und Beschlussvorschlägen, 
ggf. Protokollführung).
7.1.2 Umsetzung und Überwachung der Beschlüsse.
7.1.3 Durchführung regelmäßiger Dienstbesprechungen mit der Per
son im Vorsitzendenamt des Kirchengemeinderates sowie ggf. der 
Stellvertretung.
7.1.4 Führung der Geschäftsstelle des Kirchengemeinderates nach 
§ 23 Abs. 11 Leitungs- und Wahlgesetz in Abstimmung mit den zustän
digen Pfarrämtern sowie der Person im Vorsitzendenamt des Kirchen
gemeinderates.
7.2 Übernahme der Aufgaben der laufenden Verwaltung der Kirchen
gemeinde, soweit diese nicht bereits in den Nummern 1 bis 6 geregelt 
sind
7.3. Führung der Geschäfte von unselbständigen Einrichtungen der 
Kirchengemeinden mit Ausnahme von Kindertageseinrichtungen in 
Absprache mit der Person im Vorsitzendenamt des Kirchengemeinde
rates
7.4 Wahrnehmung der mit der Personalverwaltung in Zusammenhang 
stehenden Verwaltungsaufgaben, soweit diese nicht in Nummer 1 ge
regelt sind
7.4.1 Durchführung von Maßnahmen der Personalgewinnung
7.4.2 Ansprechstelle für die Anliegen der Mitarbeitenden der Kirchen
gemeinde in Abstimmung mit den zuständigen Vorgesetzten
7.4.3 Ansprechstelle für die örtliche Mitarbeitendenvertretung in Ab
stimmung mit dem Kirchengemeinderat unbenommen der Vorschriften 
des MVG
8. Verwaltungsgeschäftsführung von Kirchenbezirken
8.1 Unterstützung des Bezirkskirchenrates bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben als kirchliches Leitungsorgan in Abstimmung mit der 
Dekanin oder dem Dekan
9. Pfarramtsverwaltung
9.1 Unterstützung des Ältestenkreises bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben als kirchliches Leitungsorgan in Abstimmung mit der Pfarre
rin oder dem Pfarrer
9.1.1 Vorbereitung der Sitzungen des Ältestenkreises und der Aus
schüsse (Einladung mit Tagesordnung und Beschlussvorschlägen, 
ggf. Protokollführung)
9.1.2 Umsetzung der Beschlüsse

9.1.3 Durchführung regelmäßiger Dienstbesprechungen mit der Pfar
rerin oder dem Pfarrer
9.2 Unterstützung der Pfarrerin oder des Pfarrers bei der Wahrnehmung 
der originär mit der Führung des Pfarramtes verbundenen Aufgaben
9.2.1 Vorbereitung der Ausstellung pfarramtlicher Urkunden
9.2.2 Führung der Kirchenbücher
9.2.3 Führung des Gemeindegliederverzeichnisses
9.2.4 Führung der Registratur
9.3 Wahrnehmung von Aufgaben des Pfarramtssekretariats
9.4 Unterstützung der Pfarrerin oder des Pfarrers bei Wahrnehmung 
der Aufgaben der Geschäftsführung einer Dienstgruppe
9a. Sekretariatsaufgaben im Dekanat und Kantorat
10. Aufgaben bei Baumaßnahmen und bei der Verwaltung der 
kirchlichen Gebäude und Grundstücke
10.1 Unterstützung der kirchlichen Rechtsträger beim Portfolio- und 
Gebäudemanagement und Pflege von Gebäude- und Liegenschafts
daten nach Vorlage der betreffenden Unterlagen
10.2 Beratung und Unterstützung der kirchlichen Rechtsträger bei der 
Planung, Genehmigung und Durchführung von Baumaßnahmen 
(Regel- und Basisberatung)
10.3 Mitwirkung beim Beantragen und beim Abrechnen von Zuschüs
sen und Zuwendungen
10.4 Unterstützung bei der Versicherungsabwicklung von Gebäude
schäden
10.5 Verwaltung der kirchlichen Liegenschaften
10.6 haushalterische Bewirtschaftung unbebauter sowie durch Kirchen, 
Kapellen, Pfarrhäuser, Gemeindehäuser, Kindertagesstätten oder 
Denkmale bebauter Grundstücke
10.7 Verwaltung der Pfarrhäuser und Dienstwohnungen
10.8 Führung des Grundstücksverkehrs (Erwerb, Veräußerung und 
Belastung von Grundeigentum von bebauten und unbebauten Grund
stücken und grundstücksgleichen Rechten)
11. Zentrale Lohn und Gehaltsabrechnung.
11.1 Berechnung, Prüfung, Überwachung und Führung des mit den 
Arbeitsentgelten zusammenhängenden Zahlungsverkehrs im Zusam
menwirken mit den Verwaltungs- und Serviceämtern und Evange-
lischen Kirchenverwaltungen
11.1.1 Freigabe und Verarbeitung der durch die Verwaltungs- und 
Service ämter sowie Evangelischen Kirchenverwaltungen gemeldeten 
gehaltsrelevanten Daten, der Daten für das Personalmanagement 
und deren Aktualisierung im Personalsystem oder Vor-Ort-Systemen.
11.1.2 Zahlbarmachung des Netto-Entgelts.
11.1.3 Plausibilisierung der Festsetzungen von Dienst- und Beschäfti
gungszeit, Plausibilisierung der Eingaben zur Tarifgruppe, der Erfah
rungsmonate (Entgeltstufe) oder eines Festgehaltes, Erfassung von 
Zulagen, Berechnung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.
11.1.4 Einstellung der Entgeltfortzahlung nach Anweisung, Prüfung 
von Anspruch und Berechnung der Krankenbezüge und des Kranken
geldzuschusses.
11.1.5 Versand der Lohnsteueranmeldungen und Lohnsteuerbeschei
nigungen.
11.1.6 Abführung sämtlicher Lohnsteuern an die Finanzämter.
11.1.7 Führung des Meldeverkehrs zur Sozialversicherung.
11.1.8 Versand von Sozialversicherungs-Nachweisen an Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer.
11.1.9 Abführung der Sozialversicherungsbeiträge an die zuständigen 
Einzugsstellen sowie ggf. von Beiträgen an Versorgungswerke
11.1.10 Beantragung von Erstattungsleistungen nach dem Aufwen
dungsausgleichsgesetz (AAG) bei Unterbrechungen (U1/U2)
11.1.11 Überwachung/Austausch bei Rückforderungen (Minusabrech
nungen, z. B. bei Unterbrechungen oder Austritten).
11.1.12 Mitwirkung bei der Erstellung von Personalkostenberechnungen 
(z. B. Brutto-Netto-Berechnungen, Berechnung der Arbeitgeberkosten) 
für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Anstellungsträger.
11.1.13 Bearbeitung und Abrechnung von Entgeltumwandlungen, Ver
mögenswirksamen Leistungen, Zahlungsverboten, Zeitwertkonten, 
Pfändungen (ohne Vorbereitung der Drittschuldnererklärung).
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11.1.14 Abführung der Umlage bzw. von Beiträgen zur Zusatzversor
gungskasse, Arbeitnehmerbeiträgen und Sanierungsgeld, Abrechnung 
freiwilliger Versicherungen.
11.1.15 Versand der Meldungen an die Zusatzversorgungskassen.
11.1.16 Erstellung des elektronischen Lohnnachweises an die Berufs
genossenschaften, Erstellung von Schwerbehindertenlisten.
11.2 Unterstützung der Verwaltungs- und Serviceämter und Evange-
lischen Kirchenverwaltungen bei Personalverwaltung von Arbeits-, 
Ausbildungs- und Praktikantenverhältnissen der kirchlichen Rechts
träger.
11.2.1 Mitwirkung bei der Klärung von Fragen aus den Themenkreisen 
Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Tarifrecht, Altersteilzeit, Zusatz
versorgung, Entgeltumwandlung.
11.2.2 Zurverfügungstellung einer Softwarelösung zur Bearbeitung 
von erforderlichen Stellenplanänderungen.
11.2.3 Mitwirkung bei der Erstellung von Bescheinigungen unter
schiedlichster Art in Abstimmung mit den Verwaltungs- und Service
ämtern und Evangelischen Kirchenverwaltungen.
11.2.4 Erstellung einer Personalkostenhochrechnung für die Haus
haltsplanung der kirchlichen Rechtsträger.
11.2.5 Erstellung von Verwendungsnachweisen auf Basis der bereit 
gestellten Daten.
11.2.6 Begleitung etwaiger Prüfungen wie Lohnsteueraußenprüfungen, 
Prüfungen durch die Deutsche Rentenversicherung, die Berufsgenossen
schaft oder das Rechnungsprüfungsamt.
11.3 Pflege sämtlicher Benutzerdaten nach Vorlage der betreffenden 
Unterlagen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses kirchliche Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

 

Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.
K a r l s r u h e, den

Die Landesbischöfin
Prof. Dr. Heike Springhart

 

Vizepräsident Kreß: Ich danke Ihnen, Frau Lohmann, und 
eröffne die Aussprache. Gibt es von Ihrer Seite Wortmel
dungen? – Nein, das ist nicht der Fall.

Dann komme ich zur Abstimmung. Dies ist ein Artikel-
gesetz. Somit lassen wir zunächst über die Überschrift 
abstimmen, dann die einzelnen Artikel, am Ende die Inkraft
setzung.

Wir kommen zur Überschrift – kirchliches Gesetz zur Ände
rung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahrnehmung der 
Verwaltungsaufgaben kirchlicher Rechtsträger sowie über 
die Verwaltungs- und Serviceämter und Evangelischen 
Kirchenverwaltungen in der Evangelischen Landeskirche 
in Baden. Wer kann dem zustimmen? – Vielen Dank. Wer 
enthält sich? – Gibt es Gegenstimmen? – Die Überschrift 
ist einstimmig angenommen.

Dann rufe ich auf Artikel 1 – Sie sehen, das ist sehr viel. Die 
Überschrift lautet – Änderung des Verwaltungs- und Service
amtsgesetzes. Wer kann diesem Artikel zustimmen? – Vielen 
Dank. Wer enthält sich? – Gibt es Gegenstimmen? – Auch 
hier einstimmig angenommen.

Es folgt Artikel 2, das Inkrafttreten. Dieses kirchliche Gesetz 
tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Wer stimmt dagegen? – 
Keine Gegenstimmen. Wer enthält sich? – Eine Enthaltung. 
Mit einer Enthaltung ist das angenommen.

Es folgt nun noch die Abstimmung über das gesamte Gesetz. 
Wer kann dem gesamten Gesetz zustimmen? – Vielen 

Dank. Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Bei 
einer Enthaltung ist dieses Gesetz angenommen. Ein herz
liches Dankeschön, angenommen und beschlossen.

(Beifall)

VII 
Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Kirchlichen Gesetzes über den innerkirchlichen 
Finanzausgleich der Evangelischen Landeskirche 
in Baden (Finanzausgleichsgesetz)   
(Anlage 12)

Vizepräsident Kreß: Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt VII. 
Das ist der Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022: Entwurf kirch
liches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über 
den innerkirchlichen Finanzausgleich der Evangelischen 
Landeskirche in Baden unter der Ordnungsziffer 05/12. Be
richterstatter ist der Synodale Stromberger.
Synodaler Stromberger, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Vizepräsident, liebe Schwestern und Brüder! Ich be
richte über OZ 05/12, den vom Landeskirchenrat vorgelegten 
Entwurf des kirchlichen Gesetzes zur Änderung des Kirch
lichen Gesetzes über den innerkirchlichen Finanzausgleich, 
im Folgenden FAG genannt.
Ich stelle Ihnen zunächst das Gesetz mit seinen insgesamt 
22 Änderungspunkten vor. In den Punkten 1 bis 3 werden 
die Regelungen zu Rundungen, Teilzahlungen und Bekannt
gabe der Zuweisungen an die Kirchengemeinden nach 
den §§ 4,5 und 7 FAG ausgeweitet auf die Regelung der 
Bedarfszuweisungen für Schuldendienst nach § 9 FAG.
Bei den Punkten 4 bis 6 handelt es sich um redaktionelle 
Anpassungen.
Punkt 7 betrifft die Aufhebung von § 16 FAG. Die bisher an 
dieser Stelle geregelte „Grundzuweisung für die Kirchen
bezirke“ wird zukünftig in den §§ 17 und 18 FAG bezie
hungsweise in Form einer Rechtsverordnung geregelt. 
Diese Änderung zieht redaktionelle Änderungen in § 17 
Abs. 1 Nr. 1 FAG nach sich, die in Punkt 8 und 10 beschrie
ben werden.
Punkt 9 legt fest, dass § 17 Absatz 4 FAG um die Absätze 5 
und 6 ergänzt wird. In diesen wird geregelt, wie die FAG-Zu
weisung an die Kirchenbezirke zu berechnen ist, wenn sich 
der Bestand eines Kirchenbezirks sei es durch Ein gliede-
rung neuer Kirchengemeinden (Absatz 5) oder Ausgliede
rung bisher dazugehöriger Kirchengemeinden (Absatz 6) 
verändert. Auslöser dieser Änderung war der Gebiets tausch 
im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach, über den wir gestern 
beschlossen haben. (siehe 2. Sitzung TOP V; Anlage 16)

Punkt 11 legt fest, dass diese Regelung konsequenter
weise nicht nur auf die Zuweisung nach Gemeindegliedern, 
sondern auch auf die Zuweisung nach der Fläche eines 
Kirchenbezirks in § 18 FAG anzuwenden ist.
Punkt 12 bezieht sich auf § 19 FAG. In diesem hatte die 
Landessynode im Jahr 2018 im Zuge des Liegenschafts-
projekts beschlossen, den Kirchenbezirken einen jährlichen 
Flächenausgleichsbetrag für anzumietende Räume und Flä
chen zu gewähren. (siehe Protokoll Nr. 8, Frühjahrstagung 2018, 
Anlage 10; S. 165) Da sich dieser nicht aus der geografischen 
Fläche, sondern allein aus der Zahl der Gemeindeglieder 
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eines Bezirks errechnet, soll § 19 FAG nun aufgehoben 
und in § 17 FAG integriert werden.

In Punkt 13 und 14 behandelt das Änderungsgesetz die 
FAG-Zuweisung für die Diakonischen Werke in den Kirchen
bezirken, die in § 20 FAG sowie künftig § 20a FAG geregelt 
ist. Punkt 13 ergänzt entsprechend zu Punkt 9 eine bisher 
fehlende Regelung für die Betriebszuweisung für Diakoni
sche Werke nach § 20 Abs. 5 FAG für den Fall, dass sich 
der Bestand eines Kirchenbezirks verändert.

Die Änderung in Punkt 14 bedarf einer einleitenden Erläute
rung: In der Vergangenheit wurde für die Diakonischen Werke 
der fünf Stadtkirchenbezirke und den Diakonieverband 
Ortenau ein besonders hoher Beratungs- und Betreuungs
aufwand anerkannt und in Form einer erhöhten Zuweisung 
berücksichtigt. Eine inhaltliche Grundlage für diese erhöhte 
Zuweisung in Höhe von immerhin 2.092.426 Euro im Jahr 
2021 bzw. 14,4 Prozent der Gesamtzuweisung an die Dia
konischen Werke ist jedoch nicht vorhanden. Vielmehr 
handelt es sich dabei, laut einer Stellungnahme des EOK 
und des Diakonischen Werkes Baden, um ein „Gentlemen 
Agreement“, mit dessen Hilfe hohe finanzielle Verluste 
einer vorangegangenen Umstellung ausgeglichen werden 
sollten. Im Frühjahr 2019 wurde in mehreren Eingaben an 
die Landessynode vorgeschlagen, diese erhöhte Zuweisung 
abzuschmelzen. (siehe Protokoll Nr. 10, Frühjahrstagung 2019, 
 Anlage 16) Eine Arbeitsgruppe aus Geschäftsführenden 
mehrerer Diakonischer Werke in Stadt und Land sowie Mit
arbeitenden des EOK und des Diakonischen Werkes 
Baden hat verschiedene Varianten diskutiert. Der EOK 
schlägt nun vor, den Zuschlag für den besonders hohen 
Beratungs- und Betreuungsaufwand zu streichen und über 
einen längeren Zeitraum abzuschmelzen. Um die aus der 
Streichung resultierenden finanziellen Einbußen abzufe
dern, sieht der neu eingefügte § 20a Absatz 1 FAG eine 
Ausgleichszuweisung ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 
vor. Im Entwurf der Rechtsverordnung ist in § 1 vorgese
hen, dass die Ausgleichszuweisung im Jahr 2024 noch die 
volle Differenz zwischen ursprünglicher Zuweisung und 
neuer Zuweisung beträgt. Ab 2025 soll diese dann jährlich 
um 10 % des Ausgangsbetrags verringert werden, so dass 
sie im Jahr 2033 ein letztes Mal ausgezahlt wird. Die nach 
Abzug dieser Ausgleichszuweisung freiwerdenden Mittel 
sollen nach § 20a Abs 2 FAG einem Diakonieförderfonds 
zur Finanzierung von Projekten zugeführt werden, die laut 
§ 6 des Entwurfs der Rechtsverordnung innovative Ansätze 
der diakonischen Arbeit, insbesondere in den Bereichen 
Kinderarmut und Generationengerechtigkeit, strukturelle Ver
änderungen der Arbeit oder Gewinnung von Drittmitteln 
zum Ziel haben. Gerade der letzte Aspekt wird in Zukunft bei 
sinkenden Kirchensteuermitteln an Bedeutung gewinnen.

Damit kommen wir zu Punkt 15 des Änderungsgesetzes. 
Dieser sieht eine redaktionelle Änderung in § 24 FAG in
folge der Einfügung von § 20a vor.

Punkt 16 sieht vor, dass die in § 27 FAG genannten Arbeits
felder um das Arbeitsfeld der „Unterstützung der Schulungen 
zum Gewaltschutzkonzept in Kindertageseinrichtungen“ er
gänzt wird. Diese Ergänzung greift die Neuaufstellung der 
landeskirchlichen Präventionsarbeit „Alle Achtung“ zum 
Schutz des Kindeswohls im Kindertagesstätten-Bereich auf.

Punkt 17 führt eine Übergangsregelung ein. Die Änderungen, 
die sich aus Punkt 14 für die Diakonischen Werke in den 
Stadtkirchenbezirken und in der Ortenau ergeben, wirken 
sich erst ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 aus.

Die Punkte 18 bis 22 betreffen die Anlagen des FAG-Ge
setzes. In diesen werden die Berechnungsfaktoren definiert, 
die für die unterschiedlichen Zuweisungen maßgeblich 
sind. Diese Definitionen werden entsprechend der oben 
beschriebenen Änderungen angepasst.

In den Beratungen der Ausschüsse wurde der Vorschlag 
zur Abschmelzung der erhöhten Zuweisung an die Diako
nischen Werke in den Städten gemäß § 20a FAG mehrheit
lich begrüßt. Die Herausforderung, die die Regelung für die 
Diakonischen Werke in den Städten bedeutet, wurde gese
hen. Gleichwohl wurde noch einmal festgehalten, dass 
eine passgenaue Zuweisung mit Hilfe von Sozialdaten – 
etwa aus der Bertelsmann-Studie – aufgrund der nötigen 
Ausdifferenzierung und des damit verbundenen Aufwands 
nicht möglich sei. Darüber hinaus brächte eine differen
zierte Aufteilung der FAG-Zuweisung nach inhaltlichen 
Kriterien neue grundsätzliche Schwierigkeiten bei der Ver
teilung der Mittel mit sich.

Der Bildungs- und Diakonieausschuss weist zum Thema 
„Alle-Achtung“-Schulungen darauf hin, dass im EOK eine 
erweiterte Konzeption der „Alle-Achtung“-Schulungen er
stellt werden sollte, um insbesondere die Regelungen für 
Auffrischungsschulungen zu klären.

Ich komme nun zum Hauptantrag des Finanzausschusses.

Der Beschlussvorschlag lautet:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über den innerkirch-
lichen Finanzausgleich in der Fassung des Hauptantrages 
des Finanzausschusses.

In der Ihnen vorliegenden Tischvorlage wurden Schreib
fehler ohne inhaltliche Änderungen korrigiert. Danke!

(Beifall)

 

Hauptantrag 
des Finanzausschusses

Kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Kirchlichen Gesetzes über den innerkirchlichen Finanz 

ausgleich der Evangelischen Landeskirche in Baden
Vom …

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz beschlossen:
Artikel 1 Änderung des 

Kirchlichen Gesetzes über den innerkirchlichen Finanz
ausgleich der Evangelischen Landeskirche in Baden

Das Kirchliche Gesetz über den innerkirchlichen Finanzausgleich der 
Evangelischen Landeskirche in Baden vom 23. April 2020 (GVBl.  
S. 214), zuletzt geändert am 28. Oktober 2021 (GVBl. 2022, Teil I, Nr. 8, 
S. 31), wird wie folgt geändert:
1. In § 11 Abs. 2 werden die Wörter „§§ 4, 5 und 7“ ersetzt durch die 

Wörter „§§ 4 5, 7 und 9“.
2. In § 11 Abs. 3 werden die Wörter „§§ 4, 5 und 7“ ersetzt durch die 

Wörter „§§ 4, 5, 7 und 9“.
3. In § 12 Abs. 1 werden die Wörter „§§ 4, 5 und 7“ ersetzt durch die 

Wörter „§§ 4, 5, 7 und 9“.
4. In § 13 Abs. 3 Nr. 2 wird das Wort „für“ gestrichen und werden die 

Wörter „eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 44 Abs. 1 
und 2 KVHG oder eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes“ 
durch die Wörter „eines Verfahrens nach § 44 Abs. 1 und 2 KVHG“ 
ersetzt.

5. In § 15 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „Grundzuweisung für Kirchen
bezirke“ durch die Wörter „kirchenbezirklichen Grundzuweisung 
nach Gemeindegliedern“ ersetzt.
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6. In § 15 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „eines Flächenausgleichbe
trags“ durch die Wörter „einer kirchenbezirklichen Grundzuwei
sung nach Fläche“ ersetzt.

7. § 16 wird aufgehoben.
8. In § 17 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „nach § 16 Abs. 2 und 3“ 

durch die Wörter „,das durch Rechtsverordnung des Landes-
kirchenrates für die kirchenbezirkliche Grundzuweisung nach Ge
meindegliedern bestimmt wird“ ersetzt.

9. Nach § 17 Abs. 4 werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt:
 „(5) Ändert sich der Bestand der Kirchenbezirke der Evangelischen 

Landeskirche in Baden durch Eingliederung von Kirchengemein
den, sind die bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 wie folgt neu zu ermitteln und festzulegen:

 Für den um die Kirchengemeinde vergrößerten Kirchenbezirk ist 
ein fiktiver Gesamtbetrag der Zuweisungen nach §§ 17 und 19 für 
das Jahr 2021 festzulegen. Maßgeblich ist die für einen vergleich
baren, bereits zur Evangelischen Landeskirche in Baden gehören
den Kirchenbezirk nach Absatz 1 ermittelte Grundzuweisung nach 
Gemeindegliedern. Der vergrößerte Kirchenbezirk ist mit demjeni
gen der vorhandenen Kirchenbezirke vergleichbar, dessen Ge
meindegliederzahl am geringsten von der Gemeindegliederzahl 
des vergrößerten Kirchenbezirks abweicht.

 Der nach Nummer 1 ermittelte fiktive Gesamtbetrag der Zuwei
sungen nach §§ 17 und 19 für das Jahr 2021 für den vergrößerten 
Kirchenbezirk wird dem für die Ermittlung der vorhandenen ge
meindebezogenen Zuweisungsfaktoren maßgeblichen Gesamt
betrag der Zuweisung für alle bisherigen Kirchenbezirke der 
Evangelischen Landeskirche in Baden nach §§ 17 und 19 für das 
Jahr 2021 hinzugerechnet; hiervon wird der dem Kirchenbezirk 
bisher gewährte Gesamtbetrag der Zuweisungen nach §§ 17 und 
19 für das Jahr 2021 abgezogen.

 Unter Berücksichtigung des nach Nummer 2 errechneten Betra
ges werden dann die bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren für 
alle Kirchenbezirke entsprechend der Vorgaben nach Absatz 2 
neu ermittelt und festgelegt. Die Summe aller gemeindebezoge
nen Zuweisungsfaktoren muss 100 Prozent ergeben.

 (6) Ändert sich der Bestand der Kirchenbezirke der Evangelischen 
Landeskirche in Baden durch Ausgliederung von Kirchengemein
den, sind die bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 wie folgt neu zu ermitteln und festzulegen:

 Für den um die Kirchengemeinde verkleinerten Kirchenbezirk ist 
ein fiktiver Gesamtbetrag der Zuweisungen nach §§ 17 und 19 für 
das Jahr 2021 festzulegen. Maßgeblich ist die für einen vergleich
baren, bereits zur Evangelischen Landeskirche in Baden gehören
den Kirchenbezirk nach Absatz 1 ermittelte Grundzuweisung nach 
Gemeindegliedern. Der verkleinerte Kirchenbezirk ist mit dem-
jenigen der vorhandenen Kirchenbezirke vergleichbar, dessen 
Gemeindegliederzahl am geringsten von der Gemeindeglieder
zahl des verkleinerten Kirchenbezirks abweicht.

 Der nach Nummer 1 ermittelte fiktive Gesamtbetrag der Zuwei
sungen nach §§ 17 und 19 für das Jahr 2021 für den verkleinerten 
Kirchenbezirk wird dem für die Ermittlung der vorhandenen ge
meindebezogenen Zuweisungsfaktoren maßgeblichen Gesamt
betrag der Zuweisung für alle bisherigen Kirchenbezirke der 
Evangelischen Landeskirche in Baden nach §§ 17 und 19 für das 
Jahr 2021 hinzugerechnet; hiervon wird der dem Kirchenbezirk 
bisher gewährte Gesamtbetrag der Zuweisungen nach §§ 17 und 
19 für das Jahr 2021 abgezogen.

 Unter Berücksichtigung des nach Nummer 2 errechneten Betra
ges werden dann die bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren für 
alle Kirchenbezirke entsprechend der Vorgaben nach Absatz 2 
neu ermittelt und festgelegt. Die Summe aller gemeindebezogenen 
Zuweisungsfaktoren muss 100 Prozent ergeben.“

10. In § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „nach § 16 Abs. 2 
und 3“ durch die Wörter „der durch Rechtsverordnung des Lan
deskirchenrates für die kirchenbezirkliche Grundzuweisung nach 
Fläche bestimmt wird“ ersetzt.

11. § 18 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:
 „(5) § 17 Absätze 4 bis 6 gelten entsprechend.“
12. § 19 wird aufgehoben.
13. In § 20 Abs. 5 werden nach den Wörtern „§ 17 Abs. 4“ die Wörter 

„bis 6 gelten“ eingefügt und das Wort „gilt“ gestrichen.
14. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt:

„§ 20a   
Diakonieförderfonds und Ausgleichszuweisung 

für Diakonische Werke
 (1) Zum Ausgleich des Nachteils, der einem Kirchenbezirk als 

 Träger eines Diakonischen Werkes durch die Umstellung des 
§ 20 FAG zum Doppelhaushalt 2024/2025 entsteht, erhalten die 
Kirchenbezirke eine Ausgleichszuweisung. Die Höhe der Ausgleichs
zuweisung wird durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates 
bestimmt.

 (2) Durch die Umstellung frei werdende Mittel fließen, soweit diese 
nicht für die Ausgleichszuweisung nach Absatz 1 benötigt werden, 
in einen Diakonieförderfonds. Eine Zuweisung aus dem Diakonie
förderfonds kann im Rahmen der im Fonds zur Verfügung stehen
den Mittel beantragt werden für Projekte in der diakonischen 
Arbeit. Über die Zuweisung entscheidet der Evangelische Oberkir
chenrat. Näheres, insbesondere die Genehmigungskriterien und 
die Grundsätze der Mittelvergabe, regelt eine Rechtsverordnung 
des Landeskirchenrates.“

15. § 24 wird wie folgt gefasst:
„§ 24 

Zuweisungen an Diakonieverbände
 Sofern ein Kirchenbezirk seine diakonischen Aufgaben nach § 26 

Diakoniegesetz auf einen Diakonieverband übertragen hat, gelten 
für diesen §§ 20, 20a entsprechend. Die Auszahlung der Zuwei
sungen erfolgt an den Diakonieverband.“

16. § 27 wird wie folgt gefasst:
„§ 27 

Zuweisungen für Arbeitsfelder sowie  
Leitungen der Verwaltungen

 Die Verwaltungszweckverbände und die Stadtkirchenbezirke er
halten eine Zuweisung für die Arbeitsfelder Arbeitsschutz, Tax 
Compliance, Datenschutz, IT-Sicherheit und Unterstützung der 
Schulungen zum Gewaltschutzkonzept in Kindertageseinrichtun
gen sowie für die Finanzierung der Geschäftsführung des Verwal
tungs- und Serviceamtes oder der Leitungen der Evangelischen 
Kirchenverwaltung, sofern noch kein Wechsel in die kirchliche 
Anstellungsträgerschaft stattgefunden hat. Das Nähere regelt 
eine Rechtsverordnung des Landeskirchenrates.“

17. § 29 wird wie folgt gefasst:
„§ 29 

Übergangsregelung
 Für den Doppelhaushalt 2022/2023 gelten § 20 und Anlage 11 zu 

§ 20 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes in der bis zum 31. De
zember 2022 geltenden Fassung.“

18. Anlage 5 zu § 17 wird wie folgt formuliert:
 „Anlage 5 zu § 17

Bezirksbezogener  
Zuweisungsfaktor =

Grundzuweisung nach § 17 des Kirchenbezirkes für das 
Jahr 2021 zzgl. Flächenausgleichsbetrag des Kirchenbezirkes 
nach § 19 für das Jahr 2021  

Grundzuweisung nach § 17 aller Kirchenbezirke für das 
Jahr 2021 zzgl. Flächenausgleichsbetrag für alle Kirchen
bezirke nach § 19 für das Jahr 2021“

19. Anlage 6 zu § 17 wird wie folgt formuliert:
 „Anlage 6 zu § 17

Demografischer  
Faktor =

Gemeindesglieder des 
Kirchenbezirkes zum  
Berechnungsstichtag 
(§§ 11, 25)  

x

Für die Steuerzuweisung 
2021 maßgebliche Zahl 
der Kirchenmitglieder der 
Evangelischen Landes-
kirche in Baden

Für die Steuerzuweisung 
2021 maßgebliche Zahl 
der Gemeindeglieder des 
Kirchenbezirkes

Kirchenmitglieder der 
Evangelischen Landes-
kirche in Baden zum 
Berechnungs stichtag 
(§§ 11, 25)

20. Anlage 8 zu § 18 wird wie folgt formuliert:
 „Anlage 8 zu § 18

Bezirksbezogener  
Flächenfaktor =

Grundzuweisung nach § 18 des Kirchenbezirkes für das 
Jahr 2021
Grundzuweisung nach § 18 aller Kirchenbezirke für das 
Jahr 2021“
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21. Anlage 9 zu § 18 wird wie folgt formuliert:
 „Anlage 9 zu § 18

Veränderungsfaktor  
Fläche =

Fläche des Kirchenbezirks 
zum Berechnungsstichtag 
(§§ 11, 25)

x

Für die Steuerzuweisung 
2021 maßgebliche Fläche 
der Evangelischen 
Landes kirche in Baden

Für die Steuerzuweisung 
2021 maßgebliche Fläche 
des Kirchenbezirkes

Fläche der Evangelischen 
Landeskirche in Baden 
zum Berechnungsstichtag 
(§§ 11, 25)

22. Anlage 11 zur § 20 Abs. 3 wird wie folgt formuliert:
 „Anlage 11 zu § 20 Abs. 3

Zuweisungs- 
faktor DW =

Zuweisung an den Kirchenbezirk oder Diakonieverband 
nach § 20 für das Jahr 2021 (ohne Zuweisung nach § 20 
Abs. 3 FAG in der bis zum 30.06.2020 geltenden Fassung)
Zuweisung an alle Kirchenbezirke und Diakonieverbände der 
Landeskirche nach § 20 für das Jahr 2021 (ohne Zuweisung 
nach § 20 Abs. 3 FAG in der bis zum 30.06.2020 gültigen 
Fassung)“

Artikel 2 Inkrafttreten
Dieses kirchliche Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

 

Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.
K a r l s r u h e, den

Die Landesbischöfin
Prof. Dr. Heike Springhart

 

Vizepräsident Kreß: Ich danke Ihnen, Herr Stromberger, 
und eröffne jetzt die Aussprache zu diesem Tagesord
nungspunkt.

Synodaler Hartmann: Ich möchte zu der Änderung der Zu
weisung an die Diakonischen Werke sprechen. Es ist 
etwas verschwurbelt ausgeführt worden, wie es in der His
torie zu dieser Regelung gekommen ist. Da gibt es unter
schiedliche Lesarten. Wir haben aber die Gelegenheit 
gehabt, das neu zu ordnen. Ich kann mich Ihren Ausführun
gen nicht anschließen, dass es keinen unterschiedlichen 
Beratungsaufwand gibt in unseren Sozialräumen unserer 
Landeskirche. Wir haben die Gelegenheit verpasst, an die
ser Stelle unserer Strategie zu folgen, wo wir uns einmal 
vorgenommen hatten, ungleiches ungleich zu behandeln, 
also nicht alles gleich zu behandeln. Was wir aber jetzt ma
chen, ist, dass wir einfach den Diakonischen Werken 
sagen, Ihr bekommt euer Geld pro Köpfe, wir schauen 
nicht an, wie es in euren Sozialräumen aussieht, weil das 
vielleicht zu kompliziert ist. Dabei ist es eigentlich ganz ein
fach: Man kann tatsächlich auf der Homepage unter „Weg
weiser-Komune.de“ alle Informationen abrufen. Es gibt in 
unserer Gesellschaft kaum ein Feld, das so gut mit Sozial
daten aufbereitet ist. Man kann für jede Kommune, für 
jedes kleine Dorf bestimmt 20 bis 30 Sozialdaten abrufen. 
Wenn man da einmal hineinschaut, sieht man – ich nehme 
einmal das Thema Kinderarmut heraus, also Kinder, die im 
SGBII-Bezug sind – eklatante Unterschiede in den Sozial
räumen Baden-Württembergweit. Da sind 8,9% der Kinder, 
die in Kinderarmut leben. Das liegt in den meisten Kreisen 
bei uns in den Kommunen weit darunter. Es gibt große Aus
reißer Baden-Württembergweit in Mannheim und Pforzheim 
mit 19,1% und 18,9%. Diese Zahlen ziehen sich durch alle 
Parameter, die dort zu finden sind. Wie man das ignorieren 
kann, ist mir einfach rätselhaft.

Ich muss sagen, ich hätte mir auch mehr fachliches Enga
gement vom Diakonischen Werk Baden gewünscht. Ich 

mag es nicht glauben, dass man dort nicht in der Lage war, 
hier noch einmal einen Input zu geben. Man muss ja nicht 
in alle Feinheiten gehen, man muss keine Doktorarbeit 
schreiben. Es gibt aber bestimmte Dinge, die eklatant sind. 
Dass es Unterschiede gibt in den Sozialräumen von der 
sozialen Lage her und wir hier praktisch feststellen, die gibt 
es nicht, ist mir wirklich unverständlich.

Was passiert jetzt mit dem Gesetz? Wir schwächen Diako
nische Werke. Man kann leicht sagen, es wird abgeschmol
zen. Dazu kann ich zum Diakonischen Werk Mannheim 
etwas sagen, wo ich die Zahlen kenne: Ab 2025 sind es 
dort pro Haushaltsjahr 50.000 € weniger. Wenn man weiß, 
dass in der diakonischen Landschaft unser Eigenanteil 
immer gehebelt wird durch Zuschüsse, die damit verbun
den sind, bedeutet das ab 2025 einen Abbau von zwei bis 
drei Stellen pro Jahr. Das wird gar nicht möglich sein!

Man schwächt Diakonische Werke, man schickt uns ei
gentlich in Richtung Haushaltssicherung. Das wird dazu 
führen, dass man vor allem jüngere Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter entlassen muss, betriebsbedingt kündi
gen muss. Die Frage ist, was man da auf der anderen 
Seite gewonnen hat. Meiner Meinung nach hat man nichts 
gewonnen. Es ist charmant, hier zu sagen, wir gründen 
einen Förderkreis, schaffen einen Förderfonds, wo man 
Anträge stellen kann. Das werden aber Projekte, befristete 
Engagements sein. Der Markt für die jungen Leute ist nicht 
mehr so, dass sie froh sind und darum betteln, wenn sie ir
gendwo eine befristete Stelle bekommen. Man findet für 
diese befristeten Stellen schlichtweg keine Sozialarbeite
rinnen oder Sozialarbeiter mehr. Ich bezweifle, dass wir mit 
dieser Maßnahme Nutzen stiften. Im Endeffekt werden wir 
vielleicht das Stadt-Land-Narrativ bedient haben, weil es 
uns gut tut. Wir werden aber die städtischen diakonischen 
Werke schwächen, und ich sage, es wird kaum einen Ge
winn geben.

Deswegen möchte ich den Änderungsantrag stellen, Punkt 14 
der Vorlage zu § 20a zu streichen. Das jetzige System ist in 
der Tat nicht gut. Aber es ist besser als das andere. Danke
schön!

Vizepräsident Kreß: Ich hätte gerne den Antrag schriftlich.

(Synodaler Hartmann: Ich gebe ihn Ihnen gleich.)

Synodaler Peter: Liebe Schwestern und Brüder! Ich bin 
Synodaler aus der Ortenau. Wir sind in der Ortenau auch 
davon betroffen, diese Sonderzuweisung entsprechend 
abzuschmelzen. Vorneweg gesagt: Wir hatten das Thema 
auch schon in der letzten Synode beraten. Das ist nun 
schon einige Jahre her, wohl 2018, als wir diese Diskussion 
hatten. Es sind somit fast vier oder fünf Jahre vergangen, 
und man muss feststellen, dass man sich auf die Kriterien, 
um die es hier geht, nicht einigen konnte. Nichtsdestotrotz 
nehme ich wahr, die Beteiligten waren an einem Tisch ge
wesen, es haben Gespräche stattgefunden. Ich für meinen 
Teil kann damit leben. Aber man muss schon noch einmal 
betonen, wie es Herr Hartmann gerade gesagt hat, die Mit
tel waren keine Subventionen, mit denen nichts passiert 
ist. Da hängen Arbeitsfelder dran, da hängen Stellen dran. 
Die betroffenen Bezirke, die Städte müssen sich jetzt damit 
beschäftigen, wie Ausgleiche geschaffen werden können. 
Dementsprechend ist es wichtig, auch noch einen Dank 
auf der einen Seite auszudrücken, also Solidarität insge
samt in Baden, dass es diese Sonderzuweisungen zu
nächst einmal ohne klare Grundlage über viele Jahre gab. 
Wichtig ist aber auch noch einmal, Dank zu sagen den 
Städten der Ortenau usw., wo man versucht hat, auch ent
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sprechend gut mit diesen Mitteln zu wirtschaften, vor Ort 
für etwas Gutes beizutragen. Es ist auch wichtig, dass wir 
das als Synode noch einmal betonen und die Situation ent
sprechend gut begleiten. Es geht darum, ein Auge darauf zu 
haben, dass hier keine wichtige Arbeit vor Ort wegbrechen 
kann.

Synodaler Lehmkühler: Ich möchte nichts zur bisher dis
kutierten Sache sagen, sondern zu dem vorhin eingeblen
deten Beschlussvorschlag nachfragen. Da war auf eine 
uns vorliegende Tischvorlage verwiesen. Ich frage, ist 
damit die Vorlage des Landeskirchenrates gemeint, in der 
nur Schreibfehler verbessert wurden oder gibt es eine 
Tischvorlage, die nur bei mir nicht angekommen ist?

Vizepräsident Kreß: Wir blenden den Beschlussvorschlag 
ein, die Tischvorlage wurde nicht rechtzeitig fertig.

Synodaler Hager: Auch ich komme aus einem Stadtbezirk, 
nämlich aus Pforzheim, und unterstütze den Antrag des 
Herrn Hartmann ausdrücklich. Ich möchte Ihnen das an 
einer Zahl klarmachen, die zunächst einmal gar keinen 
 direkten Bezug hat zu den Aufgaben eines Diakonischen 
Werkes. In Städten wie Mannheim oder Pforzheim werden 
bereits über 40% der Kindergartenbeiträge von den Städ
ten übernommen. Es gibt eine klare Korrelation zwischen 
diesem Faktum und dem Aufgabenanfall bei den Diakoni
schen Werken.

Es ist nun einmal so, dass in den städtischen Sozialgemenge
lagen einfach mehr Aufgaben, intensivere Beratungsauf
gaben, längere Beratungsaufgaben anfallen. Wenn wir nun 
so beschließen, wie der Beschlussantrag vorgelegt ist, 
würde das tatsächlich dazu führen, dass die Diakonischen 
Werke in den großen Städten von ihrer Bedeutung her zu
rückgehen. Man kann dies wollen, ist aber gleichzeitig mit 
einem Bedeutungsverlust für Kirche insgesamt verbunden. 
Denn diese Aufgaben, die dann nicht mehr übernommen 
werden können, werden logischerweise von anderen, oft
mals freien Trägern wie Internationaler Bund usw. liebend 
gerne übernommen. Das heißt: wenn wir einen solchen 
Beschluss fassen – Herr Hartmann hat dazu ausgeführt, 
was das für die Städte heißt im Blick auf die Diakonischen 
Werke -, dann muss Ihnen und uns allen dabei klar sein, 
werden sich in diesen großen Städten mittel- und langfristig 
Diakonische Werke aus Teilen ihrer Aufgaben zurückziehen 
müssen. Von daher schließe ich mich dem Antrag von 
Herrn Hartmann, den § 20a ersatzlos zu streichen, an.

Synodaler Dr. Rees: Ich komme auch aus einem Stadt-
bezirk. Ich möchte darum bitten, sich dem Antrag von Herrn 
Hartmann anzuschließen. Ich sehe die Angelegenheit auf
grund langjähriger Tätigkeiten im Bildungsbereich in Mann
heim und Pforzheim als ganz schauerlich an, was da 
gerade passiert. Wir merken, wie es auch in Freiburg und 
anderen Städten anfängt, ganz schlimm zu werden. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen 
Lage wird es immer schlimmer. Bei uns in Freiburg in der 
Gemeinde kommen zunehmend Menschen aus allen 
 Bereichen, auch aus Nachbargemeinden. Wenn wir Ange
bote machen mit Essen, kommen Familien, die bei uns 
warmes Essen haben möchten.

Es ist einfach sachlich falsch, was da steht, dass es fak
tisch keine Unterschiede gibt zwischen Stadt- und Landbe
reichen. Das ist eine Falschaussage in einem solchen Text. 
Ich finde es leider enttäuschend, dass bei uns diese Daten 
nicht erhoben werden konnten. Andere Landeskirchen 
können das sehr gut. Die Hannoversche Landeskirche 
macht das schon länger, sie macht es sehr präzise und hat 

dort genaue Vorstellungen, wie die Städte zu unterstützen 
sind. Es ist das Zeichen eines Versagens, dass es bei uns 
nicht möglich war, diese Daten zu erheben. Die gibt es in 
der Tat, das ist kein Teufelswerk. Es gibt sogar weiterge
hende Daten. Dazu braucht man in der Tat keine Doktorar
beit, man kann das auch mit einer Seminararbeit 
hinbekommen. Ich bitte alle, den Antrag von Herrn Hart
mann zu unterstützen. Vielen Dank!

Synodaler Wießner: Ich kann dem Herrn Hartmann dahin
gehend zustimmen, dass ich es auch sehr bedauere, dass 
keine Kriterien gefunden wurden, um diese Sonderzuwei
sungen in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Ich glaube 
aber, dass diejenigen, die im Vorfeld beteiligt waren, auch 
wissen, dass es ein sehr intensives Bemühen gab, diese 
Kriterien zu finden. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, 
dass es auch unter den Geschäftsführenden keine Eini
gung gab im Blick auf diese Kriterien. Es gab ein paar Vor
schläge, aber keine Einigung. Da waren auch deutlich die 
Geschäftsführenden der Stadtkirchenbezirke beteiligt. Es ist 
nicht so, das will ich nun doch noch einmal deutlich machen, 
dass jetzt irgendwelche Mittel aus dem Gesamtsystem der 
Diakonischen Werke in Baden genommen würden. Die blei
ben weiter drin. Das, was jetzt vorgesehen ist, beinhaltet, 
dass Mittel zur Verfügung gestellt werden, um ein ganzes 
Stück nach vorne zu kommen. Es wird darum gehen, neue 
Dinge auszuprobieren, auch innovativ unterwegs zu sein. 
Ich glaube, das ist das, was wir auch bei den Diakonischen 
Werken in Baden insgesamt brauchen. Die Mittel werden 
sowieso zurück gehen. Da ist es dann wichtig, auch ein 
Stück Neues auszuprobieren, dafür die entsprechenden 
Mittel und Möglichkeiten zu haben.

Wenn jetzt in den Raum gestellt wird, in den genannten 
Städten ist die Sozialstruktur deutlich schlechter, dann mag 
das so sein. Es sind aber einfach keine Kriterien gefunden 
worden, um zu einem klaren Ergebnis zu kommen. Wenn 
man an den ländlichen Raum denkt, gibt es dort andere 
Belastungen wie große Flächen, mehrere notwendige 
Standorte. Es war einfach der Versuch, einen Ausgleich zu 
finden. Dieser Versuch, das muss man einfach sagen, ist 
gescheitert. Und dann macht es meines Erachtens Sinn, 
an der Stelle einen Schnitt zu machen und zu sagen, jetzt 
denken wir nach vorne. Deshalb bitte ich Sie darum, dem 
Vorschlag, wie er vorliegt, zuzustimmen.

Vizepräsident Kreß: Gibt es weitere Wortmeldungen? – 
Das ist nicht der Fall. Herr Stromberger, wünschen Sie ein 
Schlusswort?

Synodaler Stromberger, Berichterstatter: Ganz kurz: In 
allen Ausschüssen wurden die Beratungen im Vorfeld dar
gestellt. Auch das Ringen war spürbar, wie man zu Kriterien 
kommt. Da wurde zum einen von den Experten geäußert, 
wir finden nichts Gemeinsames. Zum anderen kam der 
Hinweis, dass dann das FAG-Gesetz nicht unbedingt der 
richtige Ort ist, um entsprechend auszudifferenzieren. Ich 
würde sagen, wir bedienen kein Stadt-Land-Narrativ, son
dern beenden eine Situation, in der es bedient wurde und 
schaffen eine Übergangsregelung zum einen und einen 
Förderfonds, der gerade das Ziel hat, sich für neue Aufgaben 
aufzustellen. Mit diesen Mitteln, die man darüber abrufen 
kann, soll man das ausgleichen können, was an Kürzungen 
an anderer Stelle geschieht. Das heißt, wer sich kreativ 
dahinterklemmt, hat die Möglichkeit, auf dem gleichen 
Stand zu bleiben. Danke!

(Beifall)
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Präsident Wermke: : Ich stelle den Antrag zur Geschäfts-
ordnung auf Unterbrechung dieses Punktes um etwa fünf 
bis zehn Minuten zur Klärung einiger erhobener Vorwürfe 
und Feststellungen, um dann konkreter antworten zu kön
nen. Ich bitte um Zustimmung.

(Beifall)
Vizepräsident Kreß: Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltun
gen? – Keine, vielen Dank! Wir machen nun eine Kaffee
pause, treffen uns wieder um 10:45 Uhr, klären die Sache 
juristisch.

(Unterbrechung der Sitzung 
von 10:28 bis 10:45 Uhr)

Vizepräsident Kreß: Ich setze die Sitzung fort. Die Aus
sprache war abgeschlossen. Wir kommen jetzt zur Ab-
stimmung. Die Tischvorlage liegt Ihnen jetzt vor.
Ich stimme zunächst über den Änderungsantrag von Herrn 
Hartmann ab. Herr Hartmann bittet darum, den Punkt 14 
betreffend die Änderung zu § 20a zu streichen. Es bleibt bis 
auf Weiteres bei der bisherigen Regelung. Gleichzeitig ge
strichen werden müssen in diesem Fall der Punkt 15, der 
Punkt 17 und der Punkt 22, weil dort ebenfalls Auswirkun
gen notiert sind.
Ich lese den Antrag noch einmal vor, damit Sie ihn nachver
folgen können. Die Bitte geht dahin, den Punkt 14 betref
fend die Änderung zu § 20a zu streichen. Es bleibt bis auf 
Weiteres bei der bisherigen Regelung.
Gleichzeitig wird gebeten, die Punkte 15, 17 und 22 zu 
streichen, weil diese ebenfalls Auswirkungen haben auf die 
Diakonie-Stadt-Land-Geschichte.
Ich komme zur Abstimmung. Wer dem Änderungsantrag 
des Herrn Hartmann zustimmen kann, möge die Hand 
heben. – 17 Zustimmungen. Wer enthält sich? – Neun Ent
haltungen. Wer stimmt dagegen? – 30 Gegenstimmen. 
Der Änderungsantrag ist somit abgelehnt.
Ich lasse jetzt das Gesetz in der ursprünglichen Fassung 
abstimmen. Es handelt sich um ein Artikelgesetz, bei dem 
zunächst wieder die Überschrift abgestimmt wird. Das Ge
setz heißt: Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchli
chen Gesetzes über den innerkirchlichen Finanzausgleich 
der Evangelischen Landeskirche in Baden. Wer der Über
schrift zustimmen kann, möge die Hand heben. – Das ist 
die Mehrheit. Gibt es Gegenstimmen? – Keine Gegenstim
men. Wer enthält sich? – Drei Enthaltungen. Bei drei Ent
haltungen ist die Überschrift angenommen.
Ich rufe auf Artikel 1: Änderung des Kirchlichen Gesetzes 
über den innerkirchlichen Finanzausgleich der Evangeli
schen Landeskirche in Baden, und zwar mit den Diakonie-
Punkten. Wer dem zustimmen kann, hebe bitte die 
Stimmkarte. – Gibt es Gegenstimmen? – Sechs Gegen
stimmen. Wer enthält sich? – Fünf Enthaltungen. Somit ist 
Artikel 1 angenommen.
Wir kommen nun zu Artikel 2, das Inkrafttreten. Dieses 
kirchliche Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Wer kann 
dem zustimmen? – Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? – 
Eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? – Sechs Ent
haltungen. Das Inkrafttreten ist ebenfalls angenommen.
Nun folgt noch die Abstimmung über das gesamte Gesetz. 
Wer kann dem gesamten Gesetz zustimmen? – Vielen 
Dank. Wer stimmt dagegen? – Eine Gegenstimme. Enthal
tungen? – Acht Enthaltungen. Das Gesetz ist mit einer 
Gegenstimme und acht Enthaltungen angenommen. Vielen 
Dank!

VIII 
Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirch-
lichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung 
und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und des Kirchlichen Geset-
zes über den Rücklagenfonds kirchlicher Körper-
schaften   
(Anlage 13)

Vizepräsident Kreß: Wir kommen zu Tagesordnungs
punkt VIII – das ist der Bericht des Finanzausschusses zur 
Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022 
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen 
Gesetzes über die Vermögensverwaltung und die Haus
haltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden 
und des Kirchlichen Gesetzes über den Rücklagenfonds 
kirchlicher Körperschaften (OZ 05/13). Berichterstatter ist 
der Synodale Professor Dr. Schmidt.

Synodaler Prof. Dr. Schmidt, Berichterstatter: Sehr ge
ehrter Herr Vizepräsident, liebe Schwestern und Brüder! 
Die Überschrift haben Sie sich merken können, die muss 
ich deshalb nicht wiederholen.

Die vorliegende Gesetzesänderung ist auf den ersten Blick 
eine eher kleine Angelegenheit, mit der sich auch nur der 
Rechtsausschuss und der Finanzausschuss befasst 
haben. Im Umkehrschluss wird das wohl bedeuten, dass 
die Mitglieder der anderen Ausschüsse mehr Zeit hatten für 
andere wichtige Themen.

Nun sollen Sie aber alle über die vorliegenden Änderungen 
abstimmen, daher halte ich es für sinnvoll, Ihnen zumin
dest einen kurzen Einblick in die Änderungen und in das 
zugrunde liegende Gesetz zu geben, um die Änderungen 
einordnen zu können.

Fangen wir an mit dem „Kirchlichen Gesetz über die Ver
mögensverwaltung und die Haushaltswirtschaft in der 
Evangelischen Landeskirche in Baden“, kurz „Kirchliches 
Vermögensverwaltungs- und Haushaltswirtschaftsgesetz“ 
genannt, abgekürzt „KVHG“.

„K“ steht aber nicht für „kurz“, vielmehr erstreckt sich der 
Gesetzestext über 56 Druckseiten und enthält 98 Paragra
fen. Würde ich nun jedem Paragrafen 5–10 Sekunden wid
men, würde wohl die Sitzungsleitung einschreiten, um den 
Zeitplan der Plenarsitzung zu retten.

Auf einen bedeutenden Satz möchte ich aber hinweisen im 
§ 3 des KVHG, der auch nicht geändert wird: „Das Vermö
gen soll in seinem Bestand und Wert erhalten bleiben.“ Wir 
werden sehen, dass dieser Satz auch in der vorliegenden 
Vorlage in den Änderungen mitschwingt.

Konzentrieren wir uns nun auf die Stellen, die geändert 
werden sollen. Insgesamt wird das KVHG an 13 Stellen 
geändert, etliche davon sind redaktionelle Dinge, auf die 
ich hier nicht näher einzugehen möchte. Es sind tatsäch
lich 13 Änderungen im KVHG, auch wenn die Nummerie
rung in Ihrer Vorlage nur bis 12 geht. Das wird dann in der 
Endredaktion sicher geändert werden.

Die erste Änderung finden wir in den §§ 13 und 19a des 
KVHG. Es geht darum, wie mit den Erlösen aus dem Ver
kauf von Liegenschaften (das heißt Grundstücken oder 
Gebäuden) umgegangen werden soll.
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Diese Paragrafen sollen z.B. verhindern, dass eine Ge
meinde ein Defizit bei laufenden Ausgaben durch Veräuße
rung eines Gebäudes decken kann, frei nach dem Motto: 
Man verkauft das Haus, um die Hausmeisterstelle zu finan
zieren.

Der neue § 19a des KVHG regelt, dass die Verwertungser
löse einer entsprechenden zweckgebundenen Rücklage 
zugeführt werden müssen. Stichwort: Erhalt des Vermögens.

Aus dem gleichen § 19a kann man jedoch auch ablesen, 
dass die Verwertung der Erlöse aus einem Gebäude, das 
im Eigentum einer Gemeinde war, nicht dieser Gemeinde 
zugutekommen soll, sondern im Rahmen der bezirklichen 
Liegenschaftsplanung erfolgen muss. In diesem Zusammen
hang fiel bei den Beratungen das Stichwort „Enteignung“.

Aus diesem Grund haben sich sowohl der Finanzaus
schuss als auch der Rechtsausschuss mit großer Mehrheit 
dafür ausgesprochen, den Text der Vorlage dahingehend 
zu ändern, dass der erste Satz von Absatz 2 entfällt. Somit 
lautet der neue § 19a des KVHG wie folgt:

1. Erlöse aus der Verwertung kirchlicher Liegenschaften 
sind einer Rücklage „Verwertungserlöse“ zuzuführen.

2. Die Verwertung von Mitteln aus dieser Rücklage oder der 
Substanzerhaltungsrücklage für diese Liegenschaften 
unterliegen der Genehmigung durch den Evangelischen 
Oberkirchenrat, und dann weiter so in der Vorlage, die 
Sie alle erhalten haben.

Bei der 2. Änderung geht es um das Vorgehen, wenn eine 
Kirchengemeinde, ein Bezirk oder ein Gemeindeverband 
seinen oder ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, sprich: 
wenn die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Für die
sen Fall gibt es das sogenannte Haushaltssicherungsver
fahren, kurz HSV genannt. Die heute zur Abstimmung 
stehende Änderung schließt nun auch die Verwertung von 
Liegenschaften nach dem Ressourcensteuerungsgesetz 
mit ein.

Im § 44 des KVHG wird nun (neu) geregelt, dass neben 
den bisher üblichen Sparmaßnahmen auch ein „Verfahren 
zur Gebäude- und Liegenschaftsoptimierung“ nach dem 
Ressourcensteuerungsgesetz durchzuführen ist. Dabei 
sind beide Verfahren, das heißt die Einsparungen und das 
Verfahren zur Optimierung von Liegenschaften in Einklang 
zu bringen.

Ich komme zur 3. Änderung. Da geht es um die Zusatzver
sorgung der tariflich Beschäftigten der Landeskirche, der 
Angestellten.

Die tariflichen Mitarbeitenden der Landeskirche und ihrer 
Gliederungen haben Anspruch auf eine betriebliche Alters
versorgung (Zusatzversorgung genannt), die der Anstellungs
träger durch Versicherung bei einer Zusatzversorgungskasse 
sicherstellt. Im Laufe der Zeit hat sich ergeben, dass die 
kirchlichen Rechtsträger ihre Mitarbeitenden bei unter
schiedlichen Zusatzversorgungskassen versichern. Konkret 
bestehen Mitgliedschaften zu der Evangelischen Zusatz
versorgungskasse (EZVK), der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder (VBL) und der Zusatzversorgungs
kasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-
Württemberg (KVBW). Sie entschuldigen die langen Namen. 
Ich denke aber, wenn ich nur die Abkürzungen verwende, 
ist es noch unverständlicher. Die regionale Verteilung dieser 
Zuordnung ist sehr unterschiedlich und sehr zerfleddert. 
Wenn nun ein Rechtsträger die Zusatzversorgungskasse 
wechselt, sind hohe Ausgleichzahlungen an die bisherige 

Kasse fällig. Durch den Strukturwandel sind solche Änderun
gen bei Rechtsträgern vermehrt zu erwarten – beispiels
weise durch Vereinigungen oder Verbandsgründungen  – und 
somit hohe Kosten. Um nun zahlreiche Einzelfalllösungen 
zu vermeiden, soll mit den beteiligten Versorgungskassen 
eine Gesamtlösung erreicht werden, durch eine regionale 
Zuordnung für künftige Beschäftigungsverhältnisse. Bei 
den Mitgliedschaften bestehender Verträge wird sich nichts 
ändern, die verschwinden im Laufe der Zeit von selbst.

Die Zuordnung soll durch Grundsatzvereinbarungen mit 
den Zusatzversorgungskassen erfolgen, die der Evange-
lische Oberkirchenrat mit Wirkung für alle kirchlichen 
Rechts träger abschließen darf. Aus diesem Grund wird im 
§ 97 des KVHG ein Absatz 3 angefügt. Sonst müssten alle 
Rechtsträger versuchen, mit allen Kassen zu verhandeln, 
das würde nicht gehen.

Es wurden verschiedene Varianten für eine regionale Zu
ordnung durchgerechnet, von denen wohl Variante 1 in 
Frage kommt. (siehe Anlage 13) Dieses Modell orientiert sich 
an den Prälaturen der Evangelischen Landeskirche und 
einer möglichen künftigen Struktur der VSA/EKV. Die Mit
arbeitenden der Diakonischen Werke und Diakoniever
bände sind dabei berücksichtigt. Dann ist vorgesehen:

Die EZVK wird dem Norden zugeordnet. Das ist das Ge
biet der Prälatur Nord. Die VBL wird der Region Süd ohne 
Freiburg zugeordnet. Der KVBW wird dem Stadtkirchenbe
zirk Freiburg zugeordnet.

Dieses Modell führt zu einer Unterdeckung bei der EZVK 
und zu einer gewissen Überdeckung bei VBL und KVBW. 
Die Unterdeckung liegt bei knapp 6,4 Mio. Euro, was unge
fähr drei Prozent des Gesamtbestandes ausmacht. Das ist 
zunächst eine große Zahl, aber lediglich ein kleiner Prozent
satz.

Die Variante zwei führt zu hohen Ungleichgewichten mit 
über zehn Prozent des Bestandes und die Variante drei 
sollte aus strukturellen Gründen nicht weiterverfolgt wer
den. Sie finden diese Varianten mit den Zahlen am Ende 
der Vorlage OZ 05/13. Das sind die bunt umrandeten Ta
bellen.

Ich komme nun zur vierten und letzten Änderung, über die ich 
sprechen möchte. Diese befasst sich mit dem Kirchlichen 
Gesetz über den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaf
ten (GRFG). Was ist das?

Ich verlese einfach die Präambel dieses Gesetzes: „An
gesichts der unterschiedlichen Finanzkraft kirchlicher 
Körperschaften soll der Einsatz kirchlicher Finanzmittel eine 
Möglichkeit gegenseitiger Hilfeleistung schaffen. Das Prin
zip einer so geregelten gegenseitigen Hilfeleistung setzt die 
Freiwilligkeit von Einlagen in den Fonds voraus. Der Fonds 
soll dazu dienen, kirchlichen Körperschaften im Bereich 
der Evangelischen Landeskirche in Baden eine sichere 
und Ertrag bringende Anlage ihrer Finanzmittel nach ethi
schen Grundsätzen im Sinne des kirchlichen Auftrages zu 
erleichtern.“ So weit die Präambel des Gesetzes.

Der § 1 GRFG soll geändert und neu formuliert werden, um 
Doppelungen mit dem KVHG zu vermeiden und künftige 
Änderungen zu vereinfachen. Die Liste der angesproche
nen Rechtsträger steht künftig nur noch im § 1 des KVHG, 
und nicht mehr auch noch in § 1 des GRFG. Das GRFG 
nimmt künftig einfach Bezug auf den § 1 des anderen Ge
setzes. Außerdem wird geklärt, dass privatrechtlich organi
sierte Rechtsträger von diesem Gesetz nicht erfasst sind.
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Ich komme nun zu den Beschlussvorschlägen:
Die Landessynode beschließt das kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögen-
verwaltung und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und des Kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften in der Fas-
sung der Landeskirchenratsvorlage vom 22. September 2022 
mit folgender Änderung:

§ 19a Absatz 2 Satz 1 wird gestrichen.

Dann gibt es noch einen Begleitbeschluss:
Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchen-
rat – unter Einbeziehung der ersten Erfahrungen – zu 
 prüfen, ob die Rechtsverordnung zum Haushaltssiche-
rungsverfahren (HSV-RVO) vereinfacht werden kann.

Vielen Dank!
(Beifall)

Vizepräsident Kreß: Vielen Dank Herr Dr. Schmidt. Ich er
öffne die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. – 
Es meldet sich niemand. Damit schließe ich bereits wieder 
die Aussprache und frage Herrn Prof. Dr. Schmidt, ob er 
ein Schlusswort wünscht.

(Synodaler Prof. Dr. Schmidt, Berichterstatter: Nein!)
Vielen Dank!
Dann komme ich zur Abstimmung. Ich möchte zunächst 
abstimmen die Streichung des § 19a, dann das Gesetz und 
schließlich den Begleitbeschluss.
Wer zustimmen kann, dass § 19a Absatz 2 Satz 1 gestri
chen wird, den bitte ich um das Handzeichen. – Vielen 
Dank. – Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstimmen. 
Wer enthält sich? – Keine Enthaltungen. Dieser Antrag ist 
ohne Gegenstimmen angenommen.
Nun komme ich zum Gesetz. Es handelt sich wieder um ein 
Artikelgesetz. Das bedeutet, wir beginnen wieder mit der 
Überschrift. Die Überschrift lautet: Kirchliches Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögens
verwaltung und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und des Kirchlichen Gesetzes über 
den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften. Wer kann 
dem zustimmen? – Vielen Dank. Wer enthält sich? – Keine 
Enthaltungen. Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstimmen. 
Die Überschrift ist ohne Gegenstimmen angenommen.
Ich komme zum Artikel 1: Änderung des Kirchlichen Geset
zes über die Vermögensverwaltung und die Haushaltswirt
schaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden. Wer 
Artikel 1 zustimmen kann, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Vielen Dank. – Wer enthält sich? – Vier Enthal
tungen. Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstimmen. Bei 
vier Enthaltungen ist Artikel 1 angenommen.
Dann kommt der Artikel 2: Änderung des Kirchlichen Geset
zes über den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften. 
Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um die Stimm
karte. – Vielen Dank. Wer enthält sich? – Drei Enthaltungen. 
Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstimmen. Artikel 2 ist 
bei drei Enthaltungen angenommen.
Es folgt nun noch der Artikel 3, das Inkrafttreten. Dieses 
kirchliche Gesetz tritt am 1. November 2022 in Kraft. Wer 
dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Danke. Wer enthält sich? – Eine Enthaltung. Wer stimmt 
dagegen? – Keine Gegenstimmen. Bei einer Enthaltung ist 
Artikel 3 angenommen.

Es folgt nun noch das gesamte Gesetz. Wer diesem Gesetz 
zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Vielen 
Dank. Wer enthält sich? – Drei Enthaltungen. Wer stimmt 
dagegen? – Eine Gegenstimme. Das Gesetz ist bei drei 
Enthaltungen und einer Gegenstimme angenommen und 
beschlossen. Herzlichen Dank!

Wir haben nun noch den Begleitbeschluss:

Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchen
rat – unter Einbeziehung der ersten Erfahrungen – zu 
 prüfen, ob die Rechtsverordnung zum Haushaltsiche
rungsverfahren (SV-RVO) vereinfacht werden kann. Wer 
dem zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. – 
Wer enthält sich? – Keine Enthaltungen. Wer stimmt dage
gen? – Keine Gegenstimmen. Der Begleitbeschluss ist 
einstimmig angenommen. Ein herzliches Dankeschön!

IX 
Bericht des Hauptausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022:   
Entwurf Kirchliches Gesetz über besondere Ge-
meindeformen und Gemeindeinitiativen (Gemeinde-
formengesetz)   
(Anlage 10)

Vizepräsident Kreß: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt IX. 
Berichterstatter ist der Synodale Dr. Alpers.

Synodaler Dr. Alpers, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Vizepräsident, liebe Schwestern und Brüder, mit der 
Vorlage des Landeskirchenrates Ordnungsziffer 05/10 wird 
ein Gesetz zu neuen besonderen Gemeindeformen vorge
schlagen. Es trägt den Titel „Kirchliches Gesetz über be
sondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen“, kurz: 
„Gemeindeformengesetz“. Der Textvorschlag wird in der 
Vorlage ausführlich begründet. An dieser Stelle herzlichen 
Dank Herrn Kirchenrechtsdirektor Kai Tröger-Methling, der 
bereits seit rund zwei Jahren an dem Thema arbeitet. Es 
wurde deutlich, dass Herr Tröger-Methling die Vorlage nicht 
nur mit kirchenrechtlicher Kompetenz, sondern auch mit 
Leidenschaft für besondere Gemeindeformen und neuen 
Freiraum für das Wirken des Heiligen Geistes gestaltet hat. 
Herzlichen Dank für die Arbeit.

(Beifall)

Die neuen besonderen Gemeindeformen ergänzen die 
 bestehende Gemeindeform der Wohnsitzgemeinde. Die 
neuen Gemeindeformen sollen dabei nicht in Konkurrenz 
zu bestehenden Gemeinden treten. Auch daher bleibt die 
Mitgliedschaft in der Wohnsitzgemeinde erhalten, und eine 
mögliche Mitgliedschaft in einer neuen Gemeindeform be
gründet lediglich eine innerkirchliche Doppelmitgliedschaft 
– vergleiche § 4 Absatz 5 und § 7 Absatz 5.

Die Absicht ist es, neue Gemeinden zu ermöglichen und 
ihnen dazu auch kirchenrechtlich einen weiten Raum zu 
schaffen. Wir wollen damit Neues ermöglichen und hin
schauen, wo der Heilige Geist besonders wirkt und Früchte 
schenkt. Unsere Grundordnung beschreibt das bereits in 
Artikel 12.

Unsere mit den neu ermöglichten besonderen Gemeinde
formen verbundene Hoffnung ist es, dass damit weitere 
Menschen vom Evangelium erreicht und ihnen innerhalb 
der Landeskirche eine gemeindliche und geistliche Heimat 
ermöglicht wird. Für alle besonderen und bereits bewährten 
Gemeindeformen gilt: Sie sind an die Bekenntnisgrundlagen 
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unserer Landeskirche – wie sie im Vorspruch zu unserer 
Grundordnung genannt sind – gebunden.
Durch diese Bindung an die Bekenntnisgrundlagen wird 
 sichergestellt, dass auch alle Gemeinden weiterhin das ge
meinsame Bekenntnis teilen.
Lassen Sie mich – weil es später noch wichtig ist – auf die 
Taufe eingehen. Sie ist weiterhin von allen Gemeinden der 
Landeskirche als einmalige, nicht wiederholbare und, weil 
sie aus der Gnade Gottes heraus unverbrüchlich gültig ist, 
auch nicht wiederholungsbedürftige Handlung anerkannt. 
Und selbstverständlich gilt dies unabhängig vom Alter des 
Täuflings.
Im Rahmen der durch die Bekenntnisgrundlagen gesetz
ten Grenzen bleibt viel Raum für Vielfalt – explizit im Ge
setz genannt ist für Zuordnungsgemeinden die Möglichkeit, 
weitere Bekenntnistraditionen zu pflegen, soweit diese 
nicht im Widerspruch zum Bekenntnis der Landeskirche 
stehen.
Wir bleiben also eine bekenntnisunierte Landeskirche. Ent
sprechend wird das Motto unseres 200. Geburtstags wei
terhin gelten: Wir sind „unisono“ – „vielstimmig eins“.
Ebenso gilt für alle besonderen Gemeindeformen: Die Zu
rechnung gottesdienstlichen Geschehens und der Sakra
mente setzt voraus, dass die Berufung oder Beauftragung 
mit dem Amt der Wortverkündigung und Sakramentsver
waltung durch die Landeskirche gesichert ist – vergleiche 
§ 2 Absatz 3. Dafür können insbesondere Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Prädikantinnen und Prädikanten, Diakoninnen und 
Diakone in die Verantwortung gestellt werden oder anders: 
dafür ausgewählte qualifizierte Personen. Die Entschei
dung verbleibt innerhalb der Landeskirche.
Alle Taufen führen zur Kirchenmitgliedschaft in der Evange
lischen Landeskirche in Baden. Das wird auch für einige 
potenzielle Zuordnungsgemeinden eine Herausforderung 
sein.
Das Gesetz regelt drei neue Gemeindeformen. Die erste 
besondere Gemeindeform – die Personalgemeinde – ist 
nicht ganz neu. In unserer Landeskirche gibt es bereits drei 
Personalgemeinden in Heidelberg und eine Personalge
meinde in Freiburg. Ihre Rechtsgrundlagen sind bisher im 
Personalgemeindegesetz aus dem Jahr 2007 geregelt. 
Dieses Gesetz wird mit dem neuen Gesetz außer Kraft ge
setzt. Für die vier bestehenden Personalgemeinden gibt es 
durch Übergangsbestimmungen auch Klarheit, dass sich 
ihre Stellung durch dieses Gesetz nicht verändern muss. 
Sie können jedoch zu den Regelungen des neuen Gesetzes 
wechseln. Die Regelungen für neue Personalgemeinden 
wurden neu gefasst. Personalgemeinden sind weiterhin 
Pfarrgemeinden. Eine wesentliche Änderung ist, dass die 
bisher nur optional bei entsprechender Ausgestaltung des 
Gemeindestatuts der Personalgemeinde mögliche inner
kirchliche Doppelmitgliedschaft nun verbindlich wird.
Die zweite neue Gemeindeform ist die Regionalgemeinde. 
Diese ist jedoch im Gegensatz zur Personalgemeinde 
keine Pfarrgemeinde. Eine Besonderheit der Regionalge
meinde ist, dass die Mitgliedschaft in der Regionalgemeinde 
eine Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche in 
Baden nicht voraussetzt – vergleiche § 7Absatz 5 des Ent
wurfs. Über die Aufnahme in die Regionalgemeinde ent
scheidet die jeweilige Gemeindeleitung. Im Hauptausschuss 
wurde erörtert, ob es bezüglich Mitgliedschaft und Taufe 
eine Konkretisierung braucht. Mehrheitlich hat sich der 
Hauptausschuss gegen die Formulierung einer Regelung 

direkt in diesem Gesetz ausgesprochen. Da aber Artikel 8 
Absatz 1 Satz 2 der Grundordnung regelt, „Mitglied einer 
Gemeinde sind alle getauften evangelischen Christen, die 
ihr nach den kirchenrechtlichen Bestimmungen zugeord
net sind“, bleibt der Zusammenhang von Mitgliedschaft 
deutlich und offensichtlich.

Auch der Finanzausschuss hat sich mit der Besonderheit 
der Regionalkirchenmitgliedschaft ohne Mitgliedschaft in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden beschäftigt. 
Eine Frage betraf die Möglichkeit zur Übernahme eines 
Patenamtes. Die Übernahme des Patenamtes ist aktuell 
für lokale Regionalkirchenmitglieder ohne Mitgliedschaft in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden nicht möglich.

Eine zweite Frage beschäftigte sich mit dem Wahlrecht 
und der Wählbarkeit in das Leitungsgremium der Regional
gemeinde. Hier sind auch die Regionalgemeindemitglieder 
ohne Mitgliedschaft in der Landeskirche wählbar und dürfen 
das Leitungsgremium mit wählen – aktives und passives 
Wahlrecht. Es ist gleichzeitig geregelt, dass mindestens 
die Hälfte der Mitglieder des Leitungsgremiums auch Mit
glied der Landeskirche sein muss – vergleiche § 8 Absätze 2 
bis 4. Eine weiterführende Frage betraf die Wählbarkeit 
oder Berufung in weitere Gremien auf Ebene der eventuell 
rechtstragenden Kirchengemeinde, des Kirchenbezirks 
und der Landeskirche. Diese ist nicht gegeben, das Wahl
recht und die Wählbarkeit sind auf die Regionalgemeinde 
beschränkt.

Die allgemeine Idee ist, den Mitgliedern der Regional-
gemeinde ohne Mitgliedschaft in der Landeskirche in der 
Regionalgemeinde eine Partizipation auf Augenhöhe zu 
ermöglichen, diese aber auf die Regionalgemeinde zu be
schränken. Die Rechte der Mitglieder der Regionalgemeinde, 
welche gleichzeitig Mitglieder der Landeskirche sind, sind 
dadurch selbstverständlich nicht betroffen.

Der Hauptausschuss und der Rechtsausschuss haben 
ebenfalls darüber beraten, ob diese lokale Mitgliedschaft 
ohne Landeskirchenmitgliedschaft dazu führen kann, dass 
Personen, die aktuell in der Landeskirche Mitglied sind, zu
nächst in eine Regionalgemeinde eintreten und dann aus 
der Landeskirche austreten, um so Kirchensteuerpflicht zu 
vermeiden. Dies wird zu beobachten sein.

Im Finanzausschuss wurde noch ein weiterer Aspekt der 
innerkirchlichen Doppelmitgliedschaft diskutiert. Ein Doppel
mitglied kann in zwei Gemeinden – der Wohnsitzgemeinde 
und der besonderen Gemeinde – das Leitungsgremium 
wählen und für dieses kandidieren. Da diese Gremien 
dann auch direkt bzw. indirekt an der Wahl für weitere Lei
tungsgremien der Landeskirche auf Bezirks- und Landes
ebene beteiligt sind, hätten Doppelmitglieder einen im 
Vergleich zu normalen Mitgliedern verstärkten Einfluss. 
Dieses Effektes sind sich die Ausschüsse bewusst und ak
zeptieren, dass aufgrund der besonderen und bisherigen 
Situation oft nicht mehr für die gemeindlichen Leitungs-
gremien kandidieren, als Plätze zur Verfügung stehen.

Sowohl die Personalgemeinde als auch die Regional-
gemeinde wird als Körperschaft des kirchlichen Rechts ge
schaffen. Sie benötigt einen Rechtsträger, konkret eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dies soll eine Kirchen
gemeinde oder ein Kirchenbezirk sein. Der Finanzaus
schuss hat die zusätzlichen Verwaltungsaufwände bei dem 
Rechtsträger diskutiert. Er bittet darum, diese Frage bei 
Gemeindegründungen offen mit den neu entstehenden 
Gemeinden und den Rechtsträgern zu beraten.
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Die dritte neue Gemeindeform ist die Zuordnungsgemeinde. 
Hier entstehen keine neuen Rechtsträger, weder kirchlichen 
noch öffentlichen Rechts. Es geht hier vielmehr darum, 
bestehende Rechtsträger/juristische Personen mit regel
mäßigen Gottesdienstfeiern staatskirchenrechtlich zur 
Landeskirche zuzuordnen. Dies können beispielsweise 
eingetragene Vereine sein. Die Idee ist konkret, dass Mit
glieder der Zuordnungsgemeinde möglichst auch Mitglied 
der Landeskirche sind. Eine Mitgliedschaft in der Zuord
nungsgemeinde ist aber auch ohne Mitgliedschaft in der 
Landeskirche möglich. Die Überlegungen, wie ich sie 
schon bei den Regionalgemeinden ausgeführt habe, bei
spielsweise bezüglich Taufe und Patenamt, gelten also 
analog auch hier. Für die Zusammensetzung des Leitungs
gremiums gibt es eine Sollbestimmung: „Im Leitungsorgan 
der Zuordnungsgemeinde sollen überwiegend Mitglieder 
der Evangelischen Landeskirche in Baden vertreten sein.“ 
(§ 9 Absatz 6).

Zusätzlich zu den drei neuen Gemeindeformen beschreibt 
das Gesetz auch die Förderung von Gemeindegründun
gen unter dem Stichwort „Gemeindeinitiativen“. Diese Initi
ativen sollen jedoch jeweils innerhalb von fünf Jahren in 
eine der drei Gemeindeformen münden. Bevor dies pas
siert, ist eine finanzielle Förderung vorgesehen, es besteht 
aber noch kein Status als Gemeinde.

Wie bereits in der Vorlage des Landeskirchenrates darge
stellt, ist das Gesetz verfassungsdurchbrechend. Rechts
systematisch ist es möglich, mit verfassungsändernder 
Mehrheit Gesetze zu verabschieden, welche gegen Rege
lungen unserer Grundordnung verstoßen, und uns quasi 
selbst dazu verpflichten, diese irgendwann entsprechend 
anzupassen. Hiervon betroffen ist insbesondere Artikel 8 
Absatz 1 Satz 1 der Grundordnung: „Mitglied der Evangeli
schen Landeskirche in Baden ist, wer Mitglied einer ihrer 
Gemeinden ist.“

Wie alle Gesetzesvorlagen, die bei der Landessynode be
raten werden, wurde auch dieses Gesetz dem Kirchen
rechtlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland 
vorgelegt. Dieses äußert sich in einer Stellungnahme vom 
14. Oktober 2022 und meldet Bedenken an. Diese wurden 
inhaltlich in den Ausschüssen, durch die Fragen zur Ver
fassungsdurchbrechung und durch die Frage der Doppel
mitgliedschaft intensiv beraten. Da Ersteres möglich und 
Letzteres eine kirchenpolitische Entscheidung ist, kann 
unser Beschluss nach der gründlichen Beratung in allen 
vier ständigen Ausschüssen und entsprechende Mei
nungsbildungen trotz der vom Kirchenrechtlichen Institut 
der EKD geäußerten Bedenken gefasst werden.

Wir sind gespannt, wie die Ermöglichungsräume des neuen 
Gesetzes genutzt werden. Wir bitten den Evangelischen 
Oberkirchenrat, der 13. Landessynode noch vor Ende ihrer 
Amtszeit darüber in geeigneter Form zu berichten.

Ich verlese den Hauptantrag des Hauptausschusses:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz über 
besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen in 
der Fassung der Vorlage des Landeskirchenrates vom 
22. September 2022 mit folgender Änderung:

In § 9 Absatz 11 werden die Wörter „nach Absatz 9“ durch 
die Wörter „nach Absatz 10“ ersetzt.

Vielen Dank.

(Beifall)

Vizepräsident Kreß: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Alpers, und 
eröffne die Aussprache.

Synodaler Lehmkühler: Eine Frage, die mir bei der Bera
tung des Gesetzes leider nicht gekommen ist und die ich 
jetzt stellen möchte: Ist bei denen in den Regionalgemein
den und Zuordnungsgemeinden vorgesehenen Nichtmit
gliedern der Evangelischen Landeskirche in Baden auch 
daran gedacht, dass es unter Umständen Mitglieder ande
rer Kirchen sein könnten, sofern die das zulassen? Dann 
würde ich nämlich in Bezug auf die Taufe darauf Wert 
legen, dass ACK-Kirchenmitglieder natürlich Paten werden 
können und nicht einfach gesagt wird, Nichtmitglieder der 
Evangelischen Landeskirche können keine Paten werden.

Synodaler Dr. Alpers, Berichterstatter: Da ist in der Tat 
der mündliche Bericht nicht vollständig. Grundsätzlich ist 
es so, dass auch Mitglieder anderer Kirchen, von der ka
tholischen Kirche oder von den ACK-Kirchen, Mitglied die
ser Zuordnungs- oder der Regionalgemeinde werden 
können. Diese haben dann aufgrund ihrer Mitgliedschaft in 
einer anderen Kirche, zum Beispiel einer ACK-Kirche, 
selbstverständlich das Recht, Pate zu werden.

Vizepräsident Kreß: Gibt es weitere Wortmeldungen? – 
Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Aussprache und wir 
kommen zur Abstimmung. Vorher lasse ich Ihnen noch ein 
Schlusswort.

(Synodaler Dr. Alpers: Vielen Dank, ich verzichte.)

Da es sich dieses Mal nicht um ein Artikelgesetz handelt, 
verlese ich den Antrag des Hauptausschusses noch ein
mal, über den wir dann abstimmen:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz über 
besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen  
in der Fassung der Vorlage des Landeskirchenrates vom 
22. September 2022 mit folgender Änderung:

In § 9 Absatz 11 werden die Wörter „nach Absatz 9“ durch 
die Wörter „nach Absatz 10“ ersetzt.

Wer kann diesem Hauptantrag zustimmen? – Wer enthält 
sich? – vier Enthaltungen. Wer stimmt dagegen? – Keine 
Gegenstimmen. Das vorgelegte Gesetz ist mit vier Ent-
haltungen beschlossen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.

Wir wechseln jetzt die Leitung. Frau Vizepräsidentin 
 Lohmann wird übernehmen.

(Vizepräsidentin Lohmann übernimmt  
die Sitzungsleitung.)

X 
Friedensgebet
Vizepräsidentin Lohmann: Einen guten Morgen auch von 
mir. Es ist sehr schön, dass ich an dieser Stelle weiter-
machen darf, denn jetzt halten wir das Friedensgebet.

(Die Synodale Groß zündet eine Kerze an.)

Auch heute wollen wir Gott im Gebet um Frieden in der 
Ukraine und in den anderen Kriegsgebieten dieser Welt 
bitten. Wir singen die Liedstrophe zu Beginn und in der Mitte 
einmal und am Schluss zweimal. Ich bitte die Synodale 
Langenbach anzustimmen.

(Die Synode stimmt in das Lied „Gottes Wort ist wie  
Licht in der Nacht“ ein und spricht ein Friedensgebet.)

Danke. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
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XI 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses 
zur Vorlage des Präsidenten vom 6. Oktober 2022:  
Kirche des gerechten Friedens werden   
(Anlage 17)

Vizepräsidentin Lohmann: Ich rufe auf Tagesordnungs
punkt XI. Berichterstatter ist der Synodale Dr. Schalla.

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Sehr verehrte 
Frau Vizepräsidentin, liebe Geschwister, zunächst noch 
einen Dank an das Präsidium für die friedensförderliche 
Zusammenstellung der Tagesordnung. Dass vor dem Tages
ordnungspunkt Friedensethik das Friedensgebet gebetet 
wird, dürfen wir auch als Wegweisung für unsere Beratun
gen sehen. Staffelübergaben haben es in sich. Bei Leicht
athletikwettbewerben – ich bin jetzt nicht so sehr der 
Leichtathletikfan, aber wenn ich das im Fernsehen mal 
schaue –, frage ich mich jedes Mal etwas bang: Klappt die 
Übergabe oder greifen sie daneben?

Es sind besonders kritische Momente, wenn der Stab an 
den Nächsten oder die Nächste weitergegeben wird. Wir 
erleben das auch regelmäßig in der Landessynode alle sechs 
Jahre. Die Einsichten und Entscheidungen einer ganzen 
Legislatur werden den Geschwistern weitergegeben, die in 
den nächsten sechs Jahren mit diesen Themen weiter unter
wegs sein werden. Es ist auch hier nicht sicher, ob das 
Gremium danebengreift und ob der Stab den Weg in die 
Hände der Nächsten findet.

Auf dem Weg zur Kirche des gerechten Friedens geht es 
ebenso zu. Wir haben in den zurückliegenden Tagen prak
tisch die Stabübergabe vorbereitet und ihn eigentlich schon 
übergeben. Die Beratungen der 11. Landessynode haben 
2013 zur ersten friedensethischen Beschlussfassung unse
rer Landeskirche geführt. (siehe Protokoll Nr. 11, Herbsttagung 2013, 
S. 116 ff.) Seitdem befindet sich unsere Kirche auf dem Pilger
weg hin zu einer gerechteren und friedlicheren Welt und 
versucht, ihren eigenen Platz darin zu finden. Seitdem hat 
sich unsere Landeskirche mit einer Reihe von Maßnahmen 
auf allen kirchlichen Ebenen und durch die Weiterentwick
lung von sicherheits- und friedenspolitischen Konzepten 
die eigene friedensethische Grundhaltung konkretisiert.

2019 hat die Landessynode nochmals diesen Weg bekräftigt. 
Sie hat beschlossen, dass in jeder Legislaturperiode ein
mal das Friedensthema ausführlich beraten werden möge 
und gegebenenfalls weiterführende Beschlüsse den Weg 
unserer Kirche fortsetzen werden. Nun hat – so meine ich – 
die 13. Landessynode diesen Stab aufgenommen. Das 
Staffelholz liegt in unseren Händen. Das heißt natürlich 
selbstverständlich nicht, dass wir uns alle einig sind oder 
gar sein müssen.

Der Studientag (siehe Anlage 20) und die intensiven Beratungen 
zur Beschlussvorlage liegen hinter uns. Wir haben dankbar 
die Anstrengungen, Impulse, Projekte und Themen wahr
genommen, die durch die vielen Engagierten im Bereich 
der Friedensarbeit unserer Landeskirche auf den Weg 
gebracht worden sind. Sie helfen, den Weg unserer Kirche 
hin zum gerechten Frieden zu konkretisieren. Gleichzeitig 
erkennen wir, dass noch mehr Anstrengungen unternommen 
werden müssen, die friedensethischen Aspekte in Gemein
den, Werken und Diensten unserer Landeskirche bekannt 
zu machen. Und schließlich kommen mit der Klimakrise noch 
weitere Themen auf die Agenda, die gravierende Auswir
kungen für Frieden und Gerechtigkeit weltweit haben werden 
und zukünftig stärker beachtet werden müssen.

Wir bekräftigen deshalb die Bitte der 11. Landessynode, das 
Thema „Frieden“ in jeder Legislaturperiode einmal zum 
Hauptthema zu machen und über friedensethische Ent
wicklungen und Perspektiven und konkrete Herausforde
rungen zu beraten.
Wir haben in den zurückliegenden Tagen die politischen, 
theologischen und ethischen Dimensionen der Herausfor
derungen unserer Zeit miteinander beraten. Insbesondere 
die drei Impulsvorträge (siehe Anlage 20) am Dienstag im 
Rahmen des Studientages zur Friedensethik haben deut
lich gemacht, wie unterschiedlich die ethischen Antworten 
auch in der Ekiba auf die Herausforderungen durch Kriege 
in aller Welt sind. Zugleich haben wir ausführlich die Frage 
beraten, welche Rolle und Aufgabe der Kirche bei der Frage 
von Krieg und Frieden zukommen möge. Es gilt anzuerken
nen, dass es Unterschiede in den Friedensethiken gibt. Es 
gilt, diese Unterschiede wertschätzend im Gespräch zu halten 
und mit den offenen Fragen vor Gott zu bringen. Unsere 
Landesbischöfin hat mit ihrem geistlichen Wort im Rahmen 
des Studientages (siehe Anlage 20) einen Weg für die Chancen 
und Grenzen im Umfang mit friedensethischen Fragen auf
gezeigt. Auch dafür noch einmal herzlichen Dank.
Die Evangelische Landeskirche in Baden bleibt „Kirche auf 
dem Weg des gerechten Friedens“ und wird ihrerseits den 
Stab an die 14. Landessynode weitergeben. Sie geht die
sen Weg in der Gewissheit, dass der Herr der Kirche uns 
leiten wird. Wir sehen die Aufgabe und Verantwortung der 
Kirche darin, die Stimme ihres Herrn hörbar werden zu las
sen. Wir tun dies in aller Bescheidenheit, gleichzeitig aber 
ebenso selbstbewusst und in der Überzeugung, dass Gottes 
Wort die Menschen auch in den aktuellen Krisen unserer 
Welt an vielen Stellen unseres Planeten zu Frieden, Versöh
nung und Gerechtigkeit ruft. Wir bleiben in der Hoffnung, 
dass sich diese Welt ändern lässt, Gewalt und Krieg dürfen 
nicht das letzte Wort haben, und sie werden es auch nicht.
Wir danken allen sehr herzlich, die sich in der Vorbereitung 
des „Studientages Friedensethik“ engagiert und zu seinem 
Gelingen beigetragen haben. Dazu gehören die Mitarbei
tenden des Evangelischen Oberkirchenrats ebenso wie die 
vielen Engagierten in der Friedensarbeit unserer Landes
kirche und Mitglieder unserer Landessynode.
Der Bildungs- und Diakonieausschuss legt der Landes-
synode eine Erklärung zum Beschluss vor, die als summa
rische Auswertung des Studientages zur Friedensethik und 
als Zwischenstand zu verstehen ist. Hauptausschuss und 
Rechtsausschuss haben den Text beraten und können ihm 
folgen und haben sich auch bis zum Schluss fleißig an der 
Präzisierung der Erklärung beteiligt. Auch dafür herzlichen 
Dank.
Ich verlese nun die Erklärung der Landessynode, zugleich 
als Beschlussvorschlag des Bildungs- und Diakonieaus
schusses:
„Richte unsere Schritte auf den Weg des Friedens“   
(Lukas 1, 79).
Erklärung der Evangelischen Landessynode im Anschluss 
an den „Studientag zur Friedensethik“ der Landessynode.
Die Evangelische Landeskirche in Baden weiß sich in den 
weiten Horizont der Verheißungen Gottes gestellt. Der gött-
liche Friede, in dem Menschen sich versöhnen und Ge-
rechtigkeit das Zusammenleben der Völker weltweit eint, 
bleibt Auftrag und Ziel kirchlicher Verantwortung in der Welt.
Von diesem Horizont her versucht die Evangelische Landes-
kirche in Baden auch die friedensethischen Herausforde-
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rungen unserer Zeit zu verstehen. Wir lassen nicht nach im 
Gebet und im Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in der 
Welt. Wir sehen gleichzeitig, dass unsere Möglichkeiten 
begrenzt sind und auch die verheißungsvollsten Ansätze 
für den Frieden in der Welt scheitern können.

Die gegenwärtige Bedrohungssituation, vor allem durch den 
völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine, 
stellt uns vor grundsätzliche ethische Fragen: Ist der Ein-
satz rechtserhaltender militärischer Gewalt zur Abwehr von 
Invasoren gerechtfertigt? Soll die Kirche sich ausschließ-
lich auf die Unterstützung gewaltfreier Friedensbemühun-
gen und die Hilfe für die Opfer beschränken?

Christinnen und Christen ist der Vorrang der Gewaltlosigkeit 
geboten. Als Evangelische Landeskirche in Baden bleiben 
wir auf dem Weg hin zum gerechten Frieden. Zugleich sehen 
wir die moralischen Dilemmata. Auch in unserer Kirche gibt 
es unterschiedliche friedensethische Antworten auf die 
Herausforderungen unserer Zeit. Als Kirche bringen wir 
das vor Gott und bleiben untereinander im Gespräch. Wir 
bitten unsere Gemeinden, Werke und Dienste, Räume für 
ein solches Gespräch zu eröffnen und zu gestalten.

Als Kirche und als Christinnen und Christen stehen wir an 
der Seite der Opfer. Im Einvernehmen mit den Erklärungen 
der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 
in Karlsruhe wollen wir deshalb weltweit die Kräfte stärken, 
die Gewaltlosigkeit wagen und die sich auf den Weg der 
Versöhnung machen. Wir bitten deshalb, im Gebet für den 
Frieden nicht nachzulassen.

Dankbar nimmt die Landessynode die in der Landeskirche 
geleistete Friedensarbeit wahr, insbesondere die Arbeit in 
der Initiative „Sicherheit neu denken“, im Friedensinstitut 
Freiburg in der Auseinandersetzung mit Rüstungsexporten 
oder in der Friedensbildung.

Die Evangelische Landeskirche in Baden wird auch weiter-
hin ihre Bemühungen um die Friedenserziehung, die 
 Entwicklungs- und Versöhnungsarbeit oder die Arbeit an 
langfristigen gewaltfreien politischen Konfliktlösungsstrate-
gien weiterentwickeln. Sie setzt sich auch weiterhin dafür 
ein, auch die Auswirkungen der Klimakrise für Frieden und 
Gerechtigkeit weltweit deutlich stärker einzubeziehen.

Unsere Aufgabe als Kirche ist es, alles in unserer Macht 
Stehende zu tun, um Gesprächskanäle in Krisensituatio-
nen offenzuhalten, denen, die um friedliche Lösungen rin-
gen, den Rücken zu stärken, konkrete humanitäre Hilfe zu 
leisten, Traumatisierten und Geflüchteten sichere Räume 
und Zuflucht zu gewähren und so den Boden dafür zu be-
reiten, dass Wege der Versöhnung gesucht und gefunden 
werden.

Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in 
Baden bekräftigt die Friedensbotschaft des Ökumenischen 
Rats der Kirchen, dass „Krieg mit dem Wesen und dem 
Willen Gottes für die Menschheit unvereinbar ist und gegen 
unsere grundlegenden christlichen und ökumenischen 
Prinzipien verstößt.“

Wir bitten Gott, unsere Schritte auf den Weg des Friedens 
zu lenken.

So weit der Beschlussvorschlag, die vorgeschlagene Er
klärung. Der Finanzausschuss hat den Text ebenfalls beraten 
und sich gleichfalls beteiligt an der Präzisierung einzelner 
Formulierungen – dafür herzlichen Dank. Er möchte der 
Erklärung aber nicht folgen und stellt folgenden Änderungs-
antrag.

Die Landessynode hat sich im Rahmen eines Studien-
tages intensiv mit den friedensethischen Fragen befasst. 
Dazu gab es drei instruktive Beiträge und ein Votum der 
Landesbischöfin. Die Landessynode bittet die Gemeinden, 
sich als Kirche auf dem Weg des gerechten Friedens inten-
siv damit zu beschäftigen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Dr. Schalla, 
und vor allen Dingen für Ihre ständigen Bemühungen, 
immer neue Änderungsvorschläge entgegenzunehmen 
und immer neu das Gespräch zu suchen. Es war eine 
enorme Arbeit, die hinter dieser Erklärung steckt. Also vie
len Dank.

(Synodaler Dr. Schalla: Wenn es den Frieden fördert.)

(Beifall)

Ich eröffne die Aussprache.

Synodaler Dr. Rees: Eine redaktionelle Frage. In unserer 
Tischvorlage steht – Seite 2, letzter Absatz –: „Unsere Auf
gabe als Kirche ist es, alles in unserer Macht Stehende zu 
tun, um Gesprächskanäle offenzuhalten …“

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Es geht um das 
gesprochene Wort. Sie müssen das entsprechend ergänzen.

Synodaler Dr. Rees: Danke. Wir ergänzen also dann, „… 
Gesprächskanäle in Krisensituationen …“

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Auch das Ende 
des Satzes ist entsprechend geändert. Das ist manchmal 
der Geschwindigkeit der Texterstellung geschuldet. Ich bitte 
um Nachsicht.

Vizepräsidentin Lohmann: Danke. Weitere Wortmeldungen?

Synodale von dem BusscheKessell: Ich sehe die Bemü
hungen der Landessynode, eine aussagekräftige Erklä
rung zu ihrem Studientag zur Friedensethik zu formulieren. 
Wir haben das in allen Ausschüssen erlebt. Ich weiß nicht, 
wie viele Nachtstunden in diese Erklärung geflossen sind.

Die nun zur Abstimmung vorgelegte Erklärung erfüllt aber 
meines Erachtens nicht den Anspruch einer wirklich aussa
gekräftigen Erklärung. Das haben aus meiner Sicht die vielen 
Diskussionen gezeigt. Sie ist inhaltlich und sprachlich nicht 
genügend ausgereift. Ich schlage deshalb vor und stimme 
dem Antrag des Finanzausschusses zu, sich als Erklärung 
zum Studientag auf das Statement unserer Landesbischöfin 
zu stützen und die weiteren integrativen Impulsbeiträge mit 
in die Diskussion einfließen zu lassen.

(Beifall)

Synodaler Dr. Götz: An zwei, drei Stellen erlaube ich mir 
Rückfragen zu dem Text, den ich hier in den Händen habe. 
Darin steht: „Als Kirche und als Christinnen und Christen 
stehen wir an der Seite der Opfer. Im Einvernehmen mit 
den Erklärungen der Vollversammlung des Ökumenischen 
Rats der Kirchen in Karlsruhe wollen wir deshalb weltweit 
die Kräfte stärken, die Gewaltlosigkeit wagen und die sich 
auf den Weg der Versöhnung machen.“ – Was heißt dieser 
Satz zum Beispiel für das, was sich im Moment im Iran ab
spielt? Wo beginnt da die Gewaltlosigkeit, wo ist vielleicht 
auch eine gewisse Form des Widerstandes, die von den 
Mächtigen als Gewalt gesehen und qualifiziert und mit ent
sprechend brutaler Gegengewalt beantwortet wird, doch 
notwendig? Mir scheint das hier sehr viel Lyrik zu sein.
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Das Zweite, was ich nicht ganz verstehen kann und wo ich 
gerne wissen möchte, was sich dahinter verbirgt, ist dieser 
Satz: „Die Evangelische Landeskirche in Baden wird auch 
weiterhin ihre Bemühungen um die Friedenserziehung, die 
Entwicklungs- und Versöhnungsarbeit oder die Arbeit an 
langfristigen gewaltfreien politischen Konfliktlösungsstrate
gien weiterentwickeln.“ – Was heißt „weiterentwickeln“? 
Heißt es, dass wir hier vermehrt Personaleinsatz leisten 
sollen? Hier scheint mir der Begriff sehr offen und schwam
mig zu sein.
Das Dritte betrifft folgende Formulierung: „Als Evangelische 
Landeskirche in Baden bleiben wir auf dem Weg hin zum 
gerechten Frieden.“ – Ich empfinde das ein Stück weit als 
Selbstbeweihräucherung. Wir können das als Ziel ausge
ben, wir wollen als Kirche zu einem gerechten Frieden bei
tragen, soweit wir können, aber uns von vornherein einen 
Orden anheften, das empfinde ich – ehrlich gesagt – eher 
peinlich.
Deshalb leuchtet mir auch der alternative Beschlussvor
schlag des Finanzausschusses sehr viel mehr ein. Vielen 
Dank.

(Beifall)
Synodaler Reimann: Liebe Mitsynodale, ich möchte dafür 
plädieren, diesen Hauptantrag anzunehmen und gehe wie 
folgt auf die vorgebrachten Einwände ein. Ich möchte dar
auf hinweisen und in Erinnerung rufen, die Bedeutung die
ser Sätze gut zu bedenken. Im Text heißt es: „Wir bitten 
unsere Gemeinden, Dienste und Werke, Räume für ein 
solches Gespräch zu eröffnen und zu gestalten.“ – Ich lese 
das im Zusammenhang mit dem Absatz, der von Herrn Dr. 
Rees und Frau von dem Bussche-Kessell genannt wurde: 
„Unsere Aufgabe als Kirche ist es, alles in unserer Macht 
Stehende zu tun, um Gesprächskanäle offenzuhalten …“ 
und möchte in diesem Zusammenhang an den Dialogweg 
erinnern, den wir ausführlich hier vorgestellt bekommen 
und besprochen haben. Es ist genau dieser Weg, der un
sere kirchlichen Möglichkeiten eröffnet und zeigt. Wir müs
sen das Gespräch suchen und führen und immer wieder 
anbieten. Wir haben in der Diskussion in unserem Aus
schuss festgestellt, aber auch im Gespräch mit anderen, 
dass viele von den Initiativen, die wir am friedensethischen 
synodalen Tag kennengelernt haben, bei uns gar nicht be
kannt sind. Das muss man sich einmal vorstellen. Da wird 
viel Arbeit geleistet, das eine oder andere kriegt man natür
lich aus seiner unmittelbaren Umgebung mit, aber wie viel
fältig die Aktionen und Diskussionen sind, das habe ich 
auch erst an diesem Tag erkannt, und es liegt jetzt an uns 
Synodalen, das in die Bezirke und in die Gemeinden weiter
zuverbreiten, das müssen wir uns als Aufgabe anheften. 
Deswegen finde ich den Änderungsantrag des Finanzaus
schusses in seiner inhaltlichen Ausgabe viel zu wenig. 
Damit kann niemand etwas anfangen, das ist ein dürres 
Gerüst, das gar nichts sagt. Wenn hier die Diskussion und 
die Auseinandersetzungen sowie der Dialog um diesen 
vorgelegten Hauptantrag schon beginnen, ist das genau 
der Weg, den wir beschreiten wollen. Dann würden wir hier 
den Anfang damit machen. Deswegen mein Votum: Stimmen 
Sie dem Hauptantrag zu. Dankeschön.

(Beifall)
Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Ich möchte zu 
dem konkreten Kritikpunkt von Ihnen, Herr Götz, noch ein
mal Stellung nehmen. Ich bin jetzt natürlich nicht der Inter
pret dieser Erklärung, sondern das sind wir alle, und wir 
müssen auch alle selbst etwas damit verbinden, wenn wir 
sagen, das soll unsere Erklärung sein.

Lyrik, nebelig, unverdiente Orden – Herr Götz, danke noch 
einmal für den Hinweis, dass wir uns an bestimmten Punk
ten einfach nicht einig sind. Der Duktus der Erklärung weist 
darauf hin, dass wir an bestimmten Stellen unterschied licher 
ethischer Überzeugung sind, unterschiedlicher theologischer 
Überzeugung. Wir trotzdem versuchen, als Synode, als 
Evangelische Landeskirche beieinander zu bleiben. Das 
hat natürlich Folgen für die Formulierung, wie Sie verstehen 
werden, deswegen wird es an bestimmten Punkten lyrisch 
bleiben müssen. Wenn es Konkretionen gibt, dann ist man 
in der Diskussion, die wir im Rahmen des Studientages ge
führt haben, sehr ausführlich.

Es ist gut, dass wir uns ehrlich gemacht haben und die un
terschiedlichen Positionen zur Kenntnis nehmen konnten. 
Wir können uns jetzt auch leichter in die Augen schauen 
und über die Unterschiede reden, ohne uns ein X für ein U 
vorzumachen. Deswegen möchte ich gerne zurückweisen, 
dass Lyrik in jedem Fall schlecht ist. Poeten würden ohne
hin etwas ganz Anderes dazu sagen. Weiterentwicklung 
heißt, dass wir nicht aufhören dürfen zu lernen. Was die 
Friedensarbeit ganz konkret in bestimmten Punkten unse
rer Welt bedeutet oder nicht bedeutet, ist ja nicht für alle 
Zeiten festgelegt. Es gibt einen Grundimpuls, dem wir fol
gen. In welcher Weise er dann in den Konflikten ankommt, 
ist eines der großen Themen, die wir – in Verantwortung 
vor Gott und den Menschen, möchte ich jetzt ein bisschen 
pathetisch sagen – auch besprechen müssen. Insofern 
glaube ich, dass in diesem kleinen Wörtchen auch der Bil
dungsauftrag für die evangelischen Christinnen und Chris
ten steckt, die mit dem Thema verbunden sind. Dass wir 
auf dem Weg zum gerechten Frieden sind, heißt nicht, 
dass wir besser sind als andere, das möchte ich einfach 
noch einmal zur Erläuterung sagen, sondern das heißt, es 
gibt eine Beschlusslage seit 2013. Das heißt nicht, dass wir 
schon da sind oder 50 % erreicht haben, aber dass wir auf 
einem Weg sind zu einem Ziel, das uns von Gott vorgege
ben ist, dem gerechten Frieden. Dass wir ihn nicht auf der 
Welt erreichen, dass wir nicht diejenigen sind, die am Ende 
allein dafür einstehen müssen, das wissen wir, das haben 
wir diskutiert. Aber zu markieren, dass wir auf einem sol
chen Weg sind, das gehört schon zu so einer Erklärung 
dazu.

(Beifall)

Synodale Wiesner: Ich denke, vom Finanzausschuss 
muss auch noch einmal eine Äußerung dazu kommen, 
warum wir zu diesem Änderungsantrag gelangt sind.

Wir haben uns natürlich wie alle Ausschüsse intensiv mit den 
Ergebnissen, die jetzt beim Studientag hervorgetreten sind, 
auseinandergesetzt. Wir haben wirklich wahrgenommen, 
welche Fülle es an Friedensarbeit in der Landeskirche gibt 
und es auch weitergehen muss. Darin waren wir uns alle 
einig. Wir haben in der Diskussion wahrgenommen, dass 
es sehr divers ist, was das Thema Frieden für uns heute 
bedeutet und wie wir da weiter vorgehen sollen, wie wir auf 
diesem Weg, den wir eingeschlagen haben – da waren wir 
uns alle einig –, weitergehen sollen.

Was uns aber dann an dieser neuen Erklärung – wir hatten 
ja eine andere Beschlussvorlage – gestört hat – ich rede jetzt 
nicht für alle, aber für viele vom Finanzausschuss –, ist, 
dass wir uns gefragt haben, wofür ist dieses Papier eigent
lich nötig. Wir haben eine super Präsentation von unserer 
Landesbischöfin bekommen, die auch jetzt schon in der 
Presse ist. Wir haben die Möglichkeit, dieses bischöfl iche 
Wort noch einmal zu besprechen und mitzunehmen in unsere 
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Gremien, und wer hört dann, was wir hier besprechen? Es 
wird im Protokoll sein. Wir werden die Beschlussvorlage so 
verabschieden, wovon ich ausgehe, aber wenn es jemand 
in der Außenwahrnehmung liest, wer würde verstehen, 
was wir sagen. Für wen wäre es relevant?

Ich glaube, relevanter ist – was Herr Reimann gesagt hat, 
dem kann ich in großen Zügen zustimmen –, dass wir das 
mitnehmen, egal, ob es dieses Papier ist oder das Bischofs
wort, und in unseren Gremien, in den Bezirkssynoden, in den 
Kirchengemeinderäten mit Friedensgebeten im Advent ein
fach leben. Deswegen war es uns wichtig, mit unserem Än
derungsantrag klarzumachen, es geht hier nicht darum, dass 
wir als Synode irgendein Lehramt hätten und sozusagen 
von oben herab den Gemeinden sagen können, was sie zu 
tun haben. Wir sind Gemeinde, und wir gehen in die Ge
meinden und leben das, werden von Friedensstiftern reden 
und von „Sicherheit neu denken“. – Vielen Dank.

(Beifall)

Synodaler Wick: Liebe Konsynodale, ich möchte das, was 
Natalie Wiesner gesagt hat, noch einmal bekräftigen. Die
ses Papier steht nicht in Frage, da kann keiner widerspre
chen. Ich habe mich aber gefragt, was fange ich mit dem 
Papier an. Ich komme aus einer Stadt, aus Baden-Baden, 
in der wir sehr, sehr viele ukrainische Geflüchtete haben. 
Ich muss dazu sagen, wir haben früher nicht gewusst, dass 
es Ukrainer sind, wir haben immer gedacht, das wären 
Russen, inzwischen kennt man den Unterschied. Es kamen 
aber auch sehr viele andere dazu.

Wenn ich mit denen spreche – und die kommen auch auf 
uns zu –, sage ich ihnen, wir diskutieren gerade, ob ihr das 
Recht habt, euch zu verteidigen? Ich kenne viele, und ich 
war selbst bei der Bundeswehr in einer nicht ganz einfa
chen Situation – es war 1981/82, da hätte mich das Papier 
nicht angesprochen. Es ist richtig, wir öffnen Räume für 
Diskussionen, aber ist es das, was die Menschen brau
chen? Ja, aber hilft uns dieses Papier dabei? Das war für 
mich auch der Grund zu sagen, es wäre besser, wir verwei
sen auf das, was wir haben. In der Öffentlichkeit haben wir 
ohnehin richtigerweise die Worte unserer Landesbischöfin, 
und die sind inzwischen über die Presseagenturen hinaus
gegangen. Ich glaube auch nicht, dass das eine zweite 
Presseerklärung wird, da besteht auch kein Bedarf. Des
wegen war es das Ansinnen, mit diesem Änderungsantrag 
des Finanzausschusses das noch einmal zu bekräftigen. 
Wir verweisen auf die Materialien, die wir haben, die gut 
sind, und wir bitten, auf diesem Weg weiterzugehen. Erle
gen wir uns bitte nicht mit den wirklich gut gemeinten und 
sehr hart erarbeiteten Ergebnissen die Fron auf mit einem 
Papier, das vielleicht kaum jemand nutzen wird, das im 
Protokoll landen wird. Deswegen spreche ich auch für den 
Änderungsantrag des Finanzausschusses. – Vielen Dank.

(Beifall)

Synodale Heidler: Liebe Konsynodale, ich merke, dass ich 
gar nicht so sehr einen Widerspruch zwischen beiden Din
gen feststellen kann. Was ich großartig und gelungen fand, 
ist, auf welchem Weg wir im Rahmen dieses Studientages 
miteinander waren. Was sich aus der Vorlage, die wir hat
ten, letztlich in einem fast synodalen Konsens innerhalb 
vollkommen unterschiedlicher Personen ereignet, ist, dass 
klar war, dass das, was als Vorlage vorlag, nicht dem ent
spricht, was wir hier verabschieden wollen. Es entspricht 
nicht dem, was zurzeit gerade in unserer Welt los ist, dem 
Resonanzraum, in dem Erklärungen abgegeben werden. 
Für mich ist aber die Frage, was geht nach außen, und 

wofür ist dieses Papier. Ich glaube, dieses Papier fasst ein 
bisschen das zusammen, was im Raum schwang, auch ein 
Stück die Dilemmata, in denen wir stehen vor dem Hinter
grund, wohin wir uns ausrichten. Wenn wir dem Beschluss
vorschlag des Finanzausschusses folgen, weiß ich nicht, 
ob es nicht nach außen so wirkt, als ob wir uns in keiner 
Weise positionieren. Man weiß gar nicht, was diese drei 
Beiträge sind. Man muss erst einmal sehr viel Papier lesen. 
Das finde ich eigentlich schade, wenn das Votum der Syn
ode so wirken würde, als ob wir uns inhaltlich gar nicht aus
einandergesetzt haben. Ich finde, beides ergänzt sich. 
Mein persönlicher Eindruck ist – aber ich bin natürlich keine 
Betroffene aus der Ukraine, die Verwandte dort hat –, ich 
würde aus dem Papier nicht herauslesen, dass man kein 
Recht auf Selbstverteidigung hätte. Ich würde die Zerris
senheit wahrnehmen. Deswegen würde ich bitten, dass wir 
der viel ausführlicheren Erklärung zustimmen als nur drei 
Sätzen – damit nicht der Eindruck entsteht, wir hätten uns 
gar nicht auseinandergesetzt. Ich finde, dass sich das nicht 
widerspricht. Mir wäre es ein Anliegen, das tatsächlich in 
die Gemeinden zu tragen, und das Papier fordert gerade 
dazu auf, im Advent Friedensgebete zu machen und sich mit 
diesen Dingen auseinanderzusetzen. Deswegen würde ich 
sehr dafür plädieren, das nicht als Gegensätzliches zu sehen, 
sondern dass es das einfach noch einmal zusammenfasst, 
und zwar nicht als eine Erklärung in die Öffentlichkeit, dass 
das das großartigste friedensethische Denken aller Zeiten 
ist, sondern eine Explikation dessen, was wir hier beraten 
haben. Das ist das Einzige, worum es eigentlich geht. Das ist 
nicht despektierlich gemeint, liebe Frau Landesbischöfin, 
auch nicht, dass wir uns diesen vier verschiedenen Beiträ
gen anschließen, sondern das, was wir diskutiert haben, 
steht in der Erklärung.
Ich werde mich dem Vorschlag anschließen, diese Erklärung 
zu beschließen und ermuntere Sie dazu, sich dem Aus
führlicheren auch anzuschließen.

(Beifall)
Synodale Weida: Ich möchte herzlich dringend darum bitten, 
dieser längeren Ausführung zuzustimmen – zum einen, 
weil wir uns damit in die Geschichte der Synoden stellen, 
das heißt, wir nehmen auf, womit sich die Synode vor uns 
beschäftigt hat, und wir sagen, das ist uns auch wichtig. 
Deshalb ist das Papier erst einmal ein Papier für uns, dass 
wir uns verpflichten, auf dem Weg weiterzugehen.
Zum anderen finde ich, dass diese Äußerungen für unsere 
Gemeinden wichtig sind. Das heißt dann für uns, dass wir 
genau mit diesen Informationen in die Gemeinden und 
Bezirke gehen. Klar, ich kann natürlich noch Änderungs
vorschläge vorbringen, denn es entspricht nicht unbedingt 
dem, wie ich mir das Ganze vorstelle, aber ich finde auch, 
dass wir als Synode bei allem, was wir äußern, uns nicht 
hinter unserer Bischöfin verstecken sollten. Ich finde das 
Wort gut, super, aber ich finde, dass wir als Synode die Auf
gabe haben, auch uns ausführlich schriftlich zu äußeren.
Deshalb bitte ich von Herzen, dass wir der längeren Aus
führung zustimmen.

(Beifall)
Synodale Nakatenus: Ich hatte nach den Impulsreferaten 
von meiner Zerrissenheit gesprochen. Die Zerrissenheit 
habe ich in den vielen Diskussionen in den einzelnen Aus
schüssen und auch hier gespürt, und ich glaube, die Zer-
rissenheit geht nicht nur zwischen Personen hin und her, 
sondern auch innerhalb von Personen. Wir schauen, wer ist 
dafür, wer ist dagegen. Ich glaube, das führt uns nicht weiter.
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Was ich an dem Papier gut finde und warum ich es gern 
unterstütze, ist diese Öffnung von Gesprächsräumen. Ich 
glaube, das ist das, was uns als Kirche gut ansteht, was 
unsere Aufgabe ist. Ich finde, die beiden Sätze auf der ersten 
Seite stellen das gut dar, was unsere Bischöfin als Dilem
mata bezeichnet hat, nämlich ist der Einsatz rechtserhal
tender militärischer Gewalt gerechtfertigt oder soll sich die 
Kirche ausschließlich auf Gewaltfreiheit konzentrieren. Ich 
glaube, das sind die beiden Punkte, die auch die Öffent
lichkeit und unsere Gemeinden beschäftigen und die sie 
vielleicht auch zerreißen. Diese beiden Dinge eröffnen gut 
Gesprächsräume in den Gemeinden. Deshalb würde ich 
mit diesem Papier gerne in meinen Kirchenbezirk zurück
gehen. Ich bitte Sie sehr um Unterstützung dieser längeren 
Fassung. – Vielen Dank.

(Beifall)

Synodaler Becker: Super, dass wir auch im Plenum über 
dieses Thema diskutieren. Das zeigt, wie uns das bewegt, 
gerade die Frage um die Friedensethik.

Was nehme ich mit diesem Papier mit? Es ist einmal ein 
Zeichen dafür, dass wir uns der Aufgabe gestellt haben. 
Thomas Schalla hat es gesagt, wir haben die Aufgabe von 
der letzten Synode übernommen, uns damit zu beschäftigen. 
Das kommt damit zum Ausdruck.

Was ich in diesem Papier auch lese: Es gibt keine einfa
chen Antworten auf die Fragen, die uns gestellt sind. Die 
Dilemmata sind formuliert, und auch das nehme ich mit. Es 
ist, denke ich, auch ein Signal nach außen, dass es in der 
Frage der Friedensethik keine einfachen Antworten gibt.

Was ich weiter aus diesem Papier mitnehme, ist, wir haben 
auf dieser Synode von vielen Aktionen, Initiativen und En
gagements innerhalb unserer Landeskirche gehört. Wir 
haben sie am Montagabend kennengelernt, und die sind in 
der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Die sind hier in 
diesem Papier genannt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
wir uns dabei auch verstärken und es bekannt machen sol
len, auch auf diesem Weg weitergeben. Es ist auch eine 
Stärke dieses Papiers, das darauf hingewiesen wird.

Ich finde es gut, es ist kein abschließendes Statement und 
auch keine Erklärung, die in der Öffentlichkeit etwas Großes 
bewirken will, aber es ist das, was es sein soll, ein Denk-
anstoß, ein Zeichen dafür, was wir gemacht und geleistet 
haben. Ich bin froh und dankbar, dass es bei uns in der 
Synode Menschen gibt, die sich hinsetzen und das so for
mulieren. Von daher sollten wir es in der Form auch verab
schieden. – Vielen Dank.

(Beifall)

Synodaler Dr. Rees: Als Mitglied des Finanzausschuss 
möchte ich mich zunächst bei Frau Wiesner bedanken. Sie 
hat die Stimmung im Finanzausschuss wunderbar zu-
sammengefasst. Die Zerrissenheit betrifft uns weitgehend 
mehrheitlich.

Wir wollen mit dem Antrag des Finanzausschuss nicht 
leugnen, was in dem Papier steht. Wir haben die Frage der 
Zielsetzung gestellt, was machen wir damit. Ich weiß jetzt 
nicht, wie abgestimmt wird, aber es ist ein ganz persönli
ches Statement. Sollte zuerst über den Änderungsantrag 
abgestimmt werden und der wider Erwarten keine Mehr
heit finden, dann würde ich dem anderen Antrag zustim
men. Es geht ja nicht um ein Gegeneinander und um 
Kämpfe in der ganzen Sache. Wir können uns aufeinander 

zubewegen. Es ist wirklich keine Kluft, die sich zwischen 
uns aufgetan hat, sondern es ist der Ausdruck der Zerris
senheit jedes Einzelnen.

(Beifall)

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Dr. Rees. Es 
ist tatsächlich so, dass wir zunächst über den Änderungs
antrag abstimmen und dann über den Hauptantrag. Vielen 
Dank für Ihr Statement. Ich schließe damit die Aussprache 
und bitte den Einbringer um das Schlusswort.

(Synodaler Dr. Schalla: Danke,  
kein Schlusswort notwendig.)

Vielen Dank.

Dann kommen wir zur Abstimmung, zunächst über den 
Änderungsantrag des Finanzausschusses. Sie finden ihn 
am Ende Ihrer Tischvorlage. Er besteht aus drei Sätzen, 
die ich jetzt nicht mehr vorlesen möchte.

Wer stimmt dem Änderungsantrag des Finanzausschusses 
zu? – 23 Ja-Stimmen. Wer stimmt gegen den Antrag? – 
31 Gegenstimmen. Wer enthält sich? – vier Enthaltungen. 
Der Antrag ist damit abgelehnt.

Ich stelle den Hauptantrag zur Abstimmung. Wer kann dem 
Hauptantrag zustimmen? – Das sind ziemlich viele. Wer 
stimmt gegen den Hauptantrag? – zwei Gegenstimmen. Wer 
enthält sich? – neun Enthaltungen. Dann ist der Hauptantrag 
so beschlossen. Vielen Dank, auch für die gute Diskussion.

(Beifall)

 

Beschlossene Fassung:
„Richte unsere Schritte auf den Weg des Friedens“ (Lukas 1, 79)
Erklärung der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in 
Baden vom 27. Oktober 2022 zur Friedensethik
Die Evangelische Landeskirche in Baden weiß sich in den weiten 
Horizont der Verheißungen Gottes gestellt. Der göttliche Friede, in dem 
Menschen sich versöhnen und Gerechtigkeit das Zusammenleben der 
Völker weltweit eint, bleibt Auftrag und Ziel kirchlicher Verantwortung 
in der Welt.
Von diesem Horizont her versucht die Evangelische Landeskirche in 
Baden auch die friedensethischen Herausforderungen unserer Zeit zu 
verstehen. Wir lassen nicht nach im Gebet und im Einsatz für Frieden 
und Gerechtigkeit in der Welt. Wir sehen gleichzeitig, dass unsere 
Möglichkeiten begrenzt sind und auch die verheißungsvollsten Ansätze 
für den Frieden in der Welt scheitern können.
Die gegenwärtige Bedrohungssituation vor allem durch den völker
rechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine stellt uns vor 
grundsätzliche ethische Fragen: Ist der Einsatz rechtserhaltender 
militärischer Gewalt zur Abwehr von Aggressoren gerechtfertigt? 
Soll die Kirche sich ausschließlich auf die Unterstützung gewaltfreier 
Friedensbemühungen und die Hilfe für die Opfer beschränken?
Christinnen und Christen ist der Vorrang der Gewaltlosigkeit geboten. 
Als Evangelische Landeskirche in Baden bleiben wir auf dem Weg hin 
zum gerechten Frieden. Zugleich sehen wir die moralischen Dilemmata. 
Auch in unserer Kirche gibt es unterschiedliche friedensethische Ant
worten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Als Kirche bringen wir 
dies vor Gott und bleiben untereinander im Gespräch. Wir bitten unsere 
Gemeinden, Dienste und Werke, Räume für ein solches Gespräch zu 
eröffnen und zu gestalten.
Als Kirche und als Christinnen und Christen stehen wir an der Seite 
der Opfer. Im Einvernehmen mit den Erklärungen der Vollversamm
lung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe wollen wir des
halb weltweit die Kräfte stärken, die Gewaltlosigkeit wagen und die 
sich auf den Weg der Versöhnung machen. Wir bitten deshalb, im 
Gebet für den Frieden nicht nachzulassen.
Dankbar nimmt die Landessynode die in der Landeskirche geleis
tete Friedensarbeit wahr, insbesondere die Arbeit in der Initiative 
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„Sicherheit neu denken“, im Friedensinstitut Freiburg, in der Ausein
andersetzung mit Rüstungsexporten oder in der Friedensbildung.
Die Evangelische Landeskirche in Baden wird auch weiterhin ihre 
Bemühungen um die Friedenserziehung, die Entwicklungs- und Ver
söhnungsarbeit oder die Arbeit an langfristigen gewaltfreien politischen 
Konfliktlösungsstrategien weiterentwickeln. Sie setzt sich weiterhin dafür 
ein, auch die Auswirkungen der Klimakrise für Frieden und Gerechtig
keit weltweit deutlich stärker einzubeziehen.
Unsere Aufgabe als Kirche ist es, alles in unserer Macht Stehende zu 
tun, um Gesprächskanäle in Krisensituationen offenzuhalten, denen, 
die um friedliche Lösungen ringen den Rücken zu stärken, konkrete 
humanitäre Hilfe zu leisten, Traumatisierten und Geflüchteten sichere 
Räume und Zuflucht zu gewähren und so den Boden dafür zu berei
ten, dass Wege der Versöhnung gesucht und gefunden werden.
Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden bekräftigt 
die Friedensbotschaft des Ökumenischen Rats der Kirchen, dass „Krieg 
mit dem Wesen und dem Willen Gottes für die Menschheit unverein
bar ist und gegen unsere grundlegenden christlichen und ökumenischen 
Prinzipien verstößt.“
Wir bitten Gott, unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken.

 

XII 
Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 22. September 2022:   
Neukonzeption Bauen in den Kirchengemeinden 
(Anlage 5)

Vizepräsidentin Lohmann: Ich rufe auf Tagesordnungs
punkt XII und bitte den Synodalen Dr. Rees um seinen Be
richt.

Synodaler Dr. Rees, Berichterstatter: Sehr geehrte Frau 
Vizepräsidentin, liebe Geschwister, Hohe Synode, das 
Themenfeld Gebäude und Bauen entwickelt sich zu einem 
wahren Dauerbrenner dieser 13. Landessynode. Nach Ge
bäudeampel und Klimaneutralität liegt uns nun eine Vor
lage vor zu einer Neukonzeption der Rollen und Prozesse 
im landeskirchlichen Bauen als Bestandteil des VSA-Pro
zesses. In diesem sollen die Aufgaben der Verwaltungs- und 
Serviceämter sowie der Evangelischen Kirchenverwaltungen 
festgeschrieben und standardisiert werden.

Die vom Evangelischen Oberkirchenrat vorgelegte Neu
konzeption basiert auf einer grundlegenden Analyse der 
Bauprozesse der Landeskirche, die in Zusammenarbeit 
mit Horváth & Partner erfolgte. Besonders in den Blick ge
nommen wurden dabei der Bauworkflow sowie das Bau-
finanzierungssystem, die Rollen und Zuständigkeiten des 
Evangelischen Oberkirchenrats mit den Organisationsein
heiten 5.2 und 5.4, der Evangelischen Kirchenverwaltungen 
und Verwaltungs- und Serviceämter, der Kirchenbezirke, 
Stadtkirchenbezirke und der Kirchengemeinden.

Untersuchungsgegenstand waren die Prozesse bezüglich 
der „grünen“ und „gelben“ Gebäude.

Nicht Gegenstand des Projektes sind die Aufgaben der 
Verwaltungs- und Serviceämter / Evangelischen Kirchen
verwaltungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung und 
die Überlegungen zur Entwicklung einer Immobilienplatt
form. Das hat schon andere Orte gefunden.

Auf Grundlage der Analyse hat der Evangelische Ober-
kirchen rat einen Vorschlag erarbeitet, auf welche Weise, mit 
welcher Steuerung, welchen Verantwortlichkeiten und mit 
welchen Personalressourcen an welcher Stelle die anste
henden Herausforderungen der 2020er- und 2030er-Jahre 
am besten und effizientesten gemeistert werden können.

Die Vorlage „Neukonzeption Bauen in den Kirchengemein
den“ wurde in allen vier ständigen Ausschüssen dieser 
Landessynode vorgestellt und eingehend beraten. Alle vier 
Ausschüsse haben der Vorlage zugestimmt.

Die wichtigsten Anmerkungen, Kommentare und Anregungen 
aus den Ausschüssen seien als Beitrag der Ausschüsse zu 
einem Dialog der Synode mit dem Evangelischen Ober-
kirchen rat zur Weiterentwicklung der Neukonzeption zu
sammenfassend vorgestellt.

Klar erkennbar ist für uns die Einbettung der „Neukonzeption 
Bauen in den Kirchengemeinden“ in den Prozess „ekiba2032“.

Zum Vorgehen beim Entwurf der Konzeption wurde aus den 
Ausschüssen positiv angemerkt, dass die Verantwortlichen 
in den Verwaltungs- und Serviceämtern und Evangelischen 
Kirchenverwaltungen bei dieser Konzeption miteinbezogen 
wurden.

Wir nehmen wahr, dass sich die Art der Organisation der 
Bauaufsicht zwischen zwei Polen verorten muss – zentral 
versus dezentral. Angesichts der Komplexität und Vielfalt 
der Landeskirche und ihrer Bezirke und Gemeinden ist ein 
Mischsystem eine gute Wahl. Dabei sieht der Evange-
lische Oberkirchenrat seine Rolle – so sagte er – mehr in 
der strategischen und weniger in der operativen Arbeit und 
Steuerung. So wurde uns im Dialog mitgeteilt, dass bei der 
künftigen Arbeit der Baukooperationen zu erwarten ist, 
dass ca. 40 % des Personalbedarfs auf die Bauberatung 
entfallen, mit Aufgaben bei der Denkmalpflege, bei urhe
berrechtlichen Fragen, bei der Stadtplanung und Nachhal
tigkeit der Gebäude.

In diesem Zusammenhang schlägt der Finanzausschuss 
vor, zu prüfen, ob es nicht sinnvoll wäre, im EOK die Stelle 
eines Förderscouts/einer Förderscout einzurichten für alle 
Formen der Förderung: staatliche, kommunale, kirchliche 
usw.

Sehr grundsätzlich wurde auch eine Frage vorgetragen, ob 
es sinnvoll und strategisch klug sei, den Prozess der Ko
operationen im Baubereich zu starten, selbst wenn das 
weitere Vorgehen bei der strukturellen Entwicklung der 
Verwaltungs- und Serviceämter noch nicht geklärt ist.

Als besondere Herausforderungen wurden identifiziert:

1. Bis Mitte der 2030er wird es schwer werden, Personal 
im Bereich Bauen abzubauen. Der Evangelische Ober
kirchenrat hat aber klar kommuniziert, dass es hier 
nicht zu einem Aufwachsen des Personals kommen 
wird.

2. Es besteht ein deutliches Ungleichgewicht der perso
nellen Ausstattungen im Norden, Süden und der Mitte 
der Fläche der Landeskirche. Aktuell wird dies durch 
die Arbeitskraft des Evangelischen Oberkirchenrats 
ausgeglichen. Das bedeutet aber, dass in den perso
nell unterbesetzten Bereichen die Kosten der Arbeit 
beim Evangelischen Oberkirchenrat anfallen, in den 
anderen Bereichen bei den Verwaltungs- und Service
ämtern. Ein solches Ungleichgewicht darf nicht in die 
zukünftige Struktur perpetuiert werden.

Die Notwendigkeit einer Standardisierung in den Verwal
tungs- und Serviceämtern und beim Bauen wird in den 
Ausschüssen erkannt. Im Blick behalten werden sollte 
aber unbedingt:
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1. die Verschlankung der Verwaltung,

2. die Qualifizierung der Mitarbeitenden und die Personal
gewinnung, ein immer herausfordernderes Problem,

3. die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Ver
waltungs- und Serviceämtern und den Evangelischen 
Kirchenverwaltungen.

Zunächst vorgeschlagen wurden drei neue Baukoopera
tionen: Nord, Süd und Mitte. Alternativ können sich einige 
Synodale die Beschränkung auf zwei Baukooperationen 
vorstellen: Nord und Süd. Hier bitten wir den Evangelischen 
Oberkirchenrat, die Vor- und Nachteile beider Modelle zu 
prüfen. Die Frage der Harmonisierung mit der bestehenden 
Ämterlandschaft wird hier von Bedeutung sein.

Positiv wird bewertet, dass für die Umsetzung der Konzep
tion nur kleinere Änderungen im VSA-Gesetz nötig waren.

Allen ist sehr bewusst, dass es sich bei der Einführung 
einer Neukonzeption Bauen in den Kirchengemeinden um 
einen komplexen Prozess in einem sensiblen Umfeld han
delt, wenngleich viel einfacher als der vorherige Prozess.

Es wurde daher angefragt, wie realistisch der angestrebte 
Zeitplan ist. Weitergehend lautet die Anfrage an den Evan
gelischen Oberkirchenrat dann, wie sich der Zeitplan bei 
Aufnahme der Vorschläge und Anfragen der Synode ändern 
wird und ob es größere Risiken bei der Einhaltung des Zeit
planes gibt.

Einige Faktoren für Akzeptanz und Gelingen wurden in den 
Ausschüssen besonders herausgehoben.

Eine maximale Transparenz im Kontakt mit den Verwal
tungs- und Serviceämtern und Evangelischen Kirchenver
waltungen bzw. bei deren Leitungen ist unabdingbar.

Die Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten bei den neuen 
Baukooperationen müssen klar geregelt und kommuniziert 
werden.

Aufmerksamkeit ist geboten bei der Frage der zusätzlichen 
Belastung der Verantwortlichen in den Verwaltungs- und 
Serviceämtern und Evangelischen Kirchenverwaltungen. 
Zeichnet sich eine solche ab? Und wie kann gegebenen
falls ausreichend schnell nachgesteuert werden?

Für die Bauberatung brauchen wir eine klare Gebühren
ordnung.

Bei diesem Punkt der klaren Gebührenordnung wurde auch 
ein Aspekt im Zusammenspiel mit dem Gebäudeprozess 
angesprochen. Wir werden eine Bauberatung bei „roten“ 
Gebäuden nicht sofort komplett auf null fahren können. Der 
Evangelische Oberkirchenrat teilte dazu mit, er gehe davon 
aus, dass eine Erstberatung möglich sein wird. Es muss 
aber klar geregelt werden, in welchem Umfang eine weiter
gehende Beratung finanziell noch möglich und sinnvoll 
sein wird.

Soweit die Anmerkungen, Vorschläge und Nachfragen der 
Ausschüsse zur Vorlage „Neukonzeption Bauen in den 
Kirchengemeinden“ (OZ 05/05).

Ich möchte mich noch kurz bei den beteiligten Abteilungen, 
allen voran die Bauabteilung, bedanken für die intensive 
Arbeit, für die hohe Transparenz der Arbeit und die stän
dige Bereitschaft, unglaublich schnell auf Nachfragen zu 
antworten.

(Beifall)

 

Hauptantrag  
des Finanzausschusses

1. Die Landessynode stimmt grundsätzlich dem Beratungsergebnis 
„Kirchengemeindliches Bauen in der Evangelischen Landeskirche 
Baden“ zu.

2. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, den 
Bauprozess entsprechend den Optimierungsvorschlägen neu auf
zusetzen und
− dabei die Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten ver

bindlich festzulegen,
− die angedachten Kooperationen zu etablieren,
− die Standards und Qualitätsvorgaben zu definieren,
− die Finanzierung zu klären,
− und dies im Gesamtzusammenhang mit einer künftigen Ämter

landschaft zu denken

 

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Dr. Rees. Ich 
eröffne die Aussprache. – Keine Wortmeldungen. Dann 
schließe ich die Aussprache. Ein Schlusswort – wird nicht 
gewünscht. Vielen Dank.

Der Beschlussvorschlag im Hauptantrag des Finanzaus
schusses entspricht wörtlich dem Beschlussvorschlag der 
Vorlage, wenn ich es richtig sehe. Können wir zusammen 
abstimmen – oder gibt es insoweit Bedenken? – Das ist 
nicht der Fall.

Dann stelle ich den Beschlussvorschlag insgesamt zur Ab
stimmung. Wer kann ihm zustimmen? – Das sind viele. 
Vielen Dank. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Enthaltun
gen? – 2 Enthaltungen. Bei zwei Enthaltungen ist das so 
beschlossen. – Vielen Dank.

Wir gehen jetzt in die Mittagspause. Schaffen wir es, in 
einer Stunde wieder hier zu sein? Es ist jetzt 12:30 Uhr.

(Beifall)

Vielleicht können wir noch singen: Danket dem Herrn, denn 
er ist so freundlich. Wir stehen dazu auf.

(Die Synode singt das Lied.)

(Unterbrechung der Sitzung 
von 12:30 bis 13:30 Uhr)

(Präsident Wermke übernimmt die Sitzungsleitung.)

III 
Bekanntgaben 
(Fortsetzung)

Präsident Wermke: Liebe Konsynodale, meine Damen 
und Herren, wir setzen die unterbrochene Sitzung fort.

Bevor wir in der Reihenfolge der Tagesordnung Punkt XIII 
aufrufen, sollte ich Ihnen noch mitteilen, dass die Texte, die 
bei unserem friedensethischen Studientag zustande kamen, 
also die Vorträge, das Wort der Bischöfin dazu und das 
Streaming von heute Morgen unter „Teams“ nachzulesen 
sind. Sie können dort die Materialien komplett einsehen 
und damit auch arbeiten. – Dankeschön.

(Beifall)

Da sieht man mal, wie schnell die Geschäftsstelle arbeitet.

(Starker Beifall)
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XIII 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses 
und des Hauptausschusses zur Vorlage des Lan-
deskirchenrates vom 22. September 2022:  
Konzept Mitgliederorientierung   
(Anlage 8)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XIII. 
Es berichten der Synodale Kerschbaum für den Bildungs- 
und Diakonieausschuss und die Synodale Langenbach für 
den Hauptausschuss. Ich bitte nun, dieses Konzept „Mit
gliederorientierung“ hier vorzutragen. Wie sich die beiden 
abgesprochen haben, werden wir gleich selbst erleben.

Synodale Langenbach, Berichterstatterin: Sehr geehrter 
Herr Präsident, liebe Geschwister, das Konzept zur Mit-
gliederorientierung – im Folgenden kurz MOT – wurde der 
Landessynode unter der OZ 05/08 vorgelegt. Die Entste
hung dieses Konzeptes der MOT, die als Projekt im Jahr 2018 
begonnen wurde, ist ein Ergebnis der Begleitbeschlüsse in 
der OZ 04/15 zur Stellenentwicklung der Landessynode im 
Frühjahr 2022 (siehe Protokoll Nr. 4, Frühjahrstagung 2022, 3. Sitzung, 
TOP XVIII) und eine Reaktion auf den sich beschleunigenden 
Mitgliederrückgang. In der MOT werden die Beziehungen 
zu den Mitgliedern der Evangelischen Kirche in Baden, ins
besondere zur Gruppe der „unsichtbaren“ Kirchenmitglieder, 
in den Blick genommen. Mit unterschiedlichen Ansätzen wird 
der Versuch unternommen, Entfremdung und Beziehungs
abbrüchen vorzubeugen und eine Willkommenskultur zu 
entwickeln.

Synodaler Kerschbaum, Berichterstatter: Das vorgelegte 
Konzept der Mitgliederorientierung, das ein Querschnitts
thema auf allen Ebenen und in allen Arbeitsbereichen der 
Badischen Landeskirche ist, bietet ein breit aufgestelltes 
Angebot, mit denen Kirchenmitglieder erreicht werden und 
die von den Bezirken und Gemeinden genutzt werden 
können. Das Angebot reicht von Workshops, Beratungen, 
Materialien und Konzepten bis hin zur Kontaktstelle „Frag 
die Kirche“ und zeigt die große Vielfalt der Arbeitsweise. 
Das Gesamtkonzept wird im Stile einer „Member Journey“ 
entwickelt, aus der sich Ansatzpunkte für Aktionen und 
Materialien ergeben.

Synodale Langenbach, Berichterstatterin: Die Beratun
gen des Bildungs- und Diakonieausschusses sowie des 
Hauptausschusses machten deutlich, dass die Mitglieder
orientierung als ein zentrales Anliegen der EKIBA betrach
tet und nachdrücklich begrüßt wird. Dass dieses Projekt 
innovativ arbeitet und voller Hoffnung agiert, die Menschen 
verstärkt zu erreichen und mit der frohen Botschaft des 
Evangeliums in Kontakt zu bringen, wurde als Beispiel für 
gelungenen Aufbruch auch hinsichtlich des Transformati
onsprozesses wahrgenommen.

In den Beratungen wurden Vorschläge zur Ergänzung des 
Portfolios, wie die Inblicknahme der „queeren Community“ 
und die Nennung von weiteren Stationen in der „Member 
Journey“, gemacht. Besonders relevant erscheint dabei 
die Zeit zwischen Konfirmation und Berufseinstieg. Kon
krete Anliegen, wie zum Beispiel der Wunsch nach Abbau 
der Bürokratie beim Kircheneintritt oder ein Ausbau der So
cial-Media-Aktivitäten, wurden vorgebracht.

Synodaler Kerschbaum, Berichterstatter: Im Zuge der 
Beratungen trat auch die Sorge vor einer Überforderung bei 
allen bereits laufenden Prozessen zutage. Es ist wichtig, bis 
in die Gemeinden hinein zu vermitteln, dass die Mitglieder-
orientierung nicht als eine zusätzliche Belastung, sondern 

als eine mögliche Bereicherung empfunden wird. Mit ent
sprechender Priorisierung unterstützt MOT die Gemeinden, 
auf eine neue Weise nah bei den Menschen zu sein.

Es wurde angeregt, freie landeskirchliche Mittel – Projekt
mittel – für die Umsetzung der MOT in den verschiedenen 
Ebenen zur Verfügung zu stellen. Damit einher geht der 
Wunsch, die MOT mit der notwendigen Kraft für die Umset
zung zu versorgen.

Die Frage „Warum tun wir das?“ sollte auch theologisch 
diskutiert werden, und die Ergebnisse sollten in die Kon
zeption einfließen.

Synodale Langenbach, Berichterstatterin: Das Projekt 
MOT wird weitergeführt und wandert in der Verortung im 
EOK vom Referat 2 in die neue Abteilung „Kommunikation 
und Marketing“ im Referat 1. In der Vorlage zum Struktur
stellenplan – OZ 05/07 (siehe Anlage 7), Punkt 3.3 – sind 1,5 
verstetigte Stellenanteile für die MOT vorgesehen. Es kam 
die Frage auf, an welcher Stelle im Organigramm des EOK 
die MOT die größte Wirkung entfalten kann. Diese Ent
scheidung obliegt dem EOK.

Synodaler Kerschbaum, Berichterstatter: Dass bereits 
innerhalb kurzer Zeit eine so breit angelegte Konzeption 
zur Mitgliederorientierung erarbeitet werden konnte, ist äu
ßerst beachtenswert und zeigt die hohe Motivation aller 
Beteiligten in diesem Themenfeld. Für das damit zum Aus
druck gebrachte Engagement danken wir herzlich.

(Beifall)

Dem Hauptausschuss und dem Bildungs- und Diakonie
ausschuss ist es ein Anliegen, die Bedeutung der MOT 
hervorzuheben, und beide Ausschüsse legen daher fol
gende Beschlussvorlage vor:

Die Landessynode begrüßt das in der Vorlage des Landes-
kirchenrates vom 22. September 2022 vorgestellte Kon-
zept der Mitgliederorientierung und hebt die Bedeutung der 
MOT als landeskirchliche Aufgabe auf allen Ebenen auch 
im Hinblick auf den Transformationsprozess hervor.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Präsident Wermke: Herzlichen Dank Ihnen beiden. Wünscht 
jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Möchten Sie ein 
Schlusswort sprechen? – Das ist auch nicht der Fall.

Dann können wir zur Abstimmung kommen. Ein Glück, kein 
Gesetz, das wir in Paragrafen, Artikeln oder sonst wie ab
stimmen müssen, auch keine Überschrift, kein Inkrafttreten. 
Einfach Zustimmung und Begrüßung, dass dieses entwor
fen wurde, wie in der Landeskirchenratsvorlage vorgestellt, 
sodass wir anerkennen können, welche Bedeutung das 
Ganze hat. Möchten Sie den Beschlussvorschlag im Wort
laut noch einmal hören?

(Zuruf: Einige können lesen.)

Ich im Prinzip auch, nur nicht hinter mir.

(Heiterkeit)

Jetzt sehe ich es auch auf dem Bildschirm.

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem zustimmt, 
den bitte ich, die Stimmkarte zu nutzen. – Vielen Dank. 
Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstimmen. Wer enthält 
sich? – Keine Enthaltungen. Einstimmig!

(Beifall)
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XIV 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses 
zur Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. Sep-
tember 2022:   
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz über 
die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhält-
nisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer 
Diakonie   
(Anlage 9)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XIV. 
Es berichtet Herr Dr. Schalla.
Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Präsident, liebe Geschwister, die sieben Weltwunder, 
die sechste Stunde, die fünf Säulen des Islam, die vier 
Evangelien – immer wenn Zahlen mit feststehenden 
 Begriffen eine Rolle spielen, geht es um besondere Dinge. 
Wenn Menschen zählen, werden die Welt geordnet, Wesent
liches von Unwesentlichem unterschieden und Prioritäten 
festgelegt.
Das findet sich auch in unserer Kirche. Wir befinden uns 
mit dem Arbeitsrecht seit 1978 auf dem dritten Weg.

(Heiterkeit)
Die 12. Landessynode hat also nach ausführlichen Bera
tungen um den kirchlich angemessenen Weg im Arbeits
recht 2018 das nochmals bestätigt und das entsprechende 
Gesetz für die Evangelische Landeskirche in Baden und ihre 
Diakonie entfristet. (siehe Protokoll Nr. 8, Frühjahrstagung 2018, 
S. 32 ff.)

Wer sich auf dem dritten Weg befindet, hat zumindest den 
ersten und den zweiten Weg nicht beschritten. Auf dem 
ersten Weg werden die Arbeitsbedingungen einseitig durch 
den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin vorgegeben, wie zum 
Beispiel bei landeskirchlichen Beamtinnen und Beamten 
per Gesetz durch die Landessynode. Auf dem zweiten Weg 
werden die Arbeitsbedingungen zwischen Arbeitgebern 
und Gewerkschaften verhandelt und durch Tarifverträge 
zum Abschluss gebracht – notfalls auch mit den Mitteln des 
Streiks.
Der dritte Weg bildet nach der Überzeugung unserer Kirche 
besonders angemessen den Gedanken der kirchlichen 
Dienst gemeinschaft ab. Dienstnehmende und Dienstge
bende verstehen sich als Glieder am Leib Jesu Christi. Die 
gemeinsame Verantwortung für den Dienst an der Verkün
digung des Evangeliums spiegelt sich auch in den arbeits
rechtlichen Regelungen und Rahmensetzungen wider, die 
auf Kooperation und Kompromissfindung setzen.
Auch auf dem dritten Weg gibt es unbeschadet der ge
meinsamen kirchlichen Grundüberzeugung politische 
Unterschiede zwischen den Dienstnehmenden und den 
Dienstgebenden. Für unsere Vorgängersynode war wesent
lich, dass die Ausgestaltung des dritten Weges den Ver
treterinnen und Vertretern der dienstnehmenden Seite 
ausreichende und wirksame Rahmenbedingungen für die 
Vertretung der Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. Der 
Verzicht auf das Machtmittel des Streiks soll durch konst
ruktivere Mittel der Interessensvertretung ausgeglichen 
werden. Jede Veränderung in den Regelungen des dritten 
Weges sollte daran gemessen werden, dass diese der 
Ertüchtigung und also der Verbesserung der Mitbestim
mungsmöglichkeiten dienen.

Mit der Vorlage unter der OZ 05/09 (siehe Anlage 9) wird die 
Landessynode gebeten, die Größe der Arbeitsrechtlichen 
Kommission von bislang 24 auf dann 16 Personen zu redu
zieren. Die Arbeitsrechtliche Kommission hat nach dem 
 Arbeitsrechtsregelungsgesetz die Aufgabe, „im Rahmen der 
Ordnung der Landeskirche arbeitsrechtliche Regelungen 
zu beschließen, die den Inhalt, den Abschluss und die 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen betreffen.“ Sie ist 
paritätisch zusammengesetzt, je zur Hälfte aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Dienstnehmenden und der Dienstgeben
den. Für die Bildung der arbeitsrechtlichen Kommission 
werden Diakonie und verfasste Kirche ebenso berücksich
tigt wie idealerweise unterschiedliche Arbeitsfelder bei den 
Mit arbeitenden.

Die seit 1978 vorgesehene Größe von 20 Personen für die 
Arbeitsrechtliche Kommission wurde 2014 um weitere vier 
Plätze erweitert, um der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
die Mitwirkung zu erleichtern. Diese vier Plätze sind sowohl 
aus der Sicht der Dienstnehmenden als auch der Dienst
gebenden nicht mehr notwendig. Eine Besonderheit des 
dritten Weges stellt ja der Verzicht auf das Streikrecht dar. 
Aus diesem Grund hat ver.di bisher die Mitwirkung am 
dritten Weg abgelehnt, und auch zukünftig ist damit nicht 
zu rechnen,

Dissens besteht zwischen dem Gesamtausschuss Baden 
und den übrigen Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kom
mission bei der Frage, ob die Kommission in Zukunft aus 
16 oder – wie ursprünglich geplant und auch lange einge
übt – aus 20 Personen bestehen soll. Die Vorlage argu
mentiert mit der Effektivitätssteigerung der Sitzungen durch 
ein deutlich verkleinertes Gremium und weist darauf hin, 
dass wir uns in Baden fast die größte Arbeitsrechtliche 
Kommission aller Landeskirchen leisten. Das kostet auch 
Geld. Der Gesamtausschuss Baden hebt darauf ab, dass 
eine größere Kommission die Rahmenbedingungen für die 
Vertretung der Mitarbeitenden verbessert, einfach weil 
mehr Kompetenzen und Sachverstand am Tisch versam
melt werden können. Würde die Landessynode der Bitte 
des Gesamtausschusses Baden nicht folgen, würde man 
dies als eine Schwächung der dienstnehmenden Seite ver
stehen. Am liebsten hätte man weiter 24 Mitglieder.

Wichtig ist, dass sowohl Dienstnehmende als auch Dienst
gebende den dritten Weg nicht grundsätzlich in Frage 
stellen. Die Einsicht in die gemeinsame Verantwortung für 
die konkrete Gestalt der Kirche spielt dabei ebenso eine 
Rolle wie die Erfahrung, dass in den konkreten Arbeits-
bedingungen oftmals bessere Ergebnisse erzielt werden 
konnten als in vergleichbaren Organisationen, die über 
Tarif parteien zur Aushandlung von Tarifverträgen kommen.

Die Rahmenbedingungen des dritten Weges wurden im 
Laufe der letzten Jahre für die dienstnehmende Seite deut
lich verbessert. Der dienstnehmenden Seite wurde eine 
Geschäftsstelle eingerichtet und eine juristisch qualifizierte 
Person zur Beratung zur Verfügung gestellt. Daneben wur
den die Regelungen für Freistellungen und den fälligen 
Kostenersatz sehr großzügig ausgestaltet. Auch eine 
Ombudsstelle wurde eingerichtet. Dies entspricht den Wün
schen, Anforderungen und Ankündigungen der Landes-
synode aus ihrem Beschluss von 2018. Wir erkennen hier 
eine deutliche Verbesserung und Ertüchtigung des dritten 
Weges. Für die Umsetzung danken wir allen daran beteilig
ten Personen ganz herzlich.

(Beifall)
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Die beantragte Reduzierung der Arbeitsrechtlichen Kom
mission ist gleichwohl ein Politikum. Auch wenn der Impuls 
ursprünglich aus der Arbeitsrechtlichen Kommission selbst 
gekommen ist, sie transparent beteiligt war und drei Viertel 
ihrer Mitglieder dem Anliegen zustimmten, steht der Gesamt
ausschuss Baden dem Anliegen kritisch gegenüber – Klam
mer auf: Der Gesamtausschuss ist stärker gewerkschaftlich 
orientiert. Klammer zu.

Wir wissen, dass der dritte Weg insgesamt unter immer 
stärkerem gesellschaftlichen Legitimationsdruck steht. Jede 
Veränderung in den Regelungen des dritten Weges steht 
deshalb unter besonderer politischer Beobachtung.

In Anbetracht der zu erwartenden politischen Konflikte um 
die Frage, ob die Reduzierung der Mitglieder der Arbeits
rechtlichen Kommission eine Ertüchtigung des dritten Weges 
darstellt, wie die Vorlage argumentiert, oder als eine Schmä
lerung der Vertretungsmöglichkeiten angesehen wird, wie der 
Gesamtausschuss Baden nahelegt, schlägt der Bildungs- 
und Diakonieausschuss einen Kompromiss vor.

Wir beantragen, dass die Arbeitsrechtliche Kommission – 
abweichend vom Vorschlag der Vorlage – auf 20 Mitglieder 
reduziert wird. Damit würde die Größe auf den Zustand vor 
der Erweiterung zurückgeführt. 2032 soll im Zuge der 
Transformations- und Reduktionsprozesse die Größe der 
Arbeitsrechtlichen Kommission nochmals kritisch überprüft 
und gegebenenfalls der Landessynode zur Beschluss
fassung vorgelegt werden.

Der Rechtsausschuss und der Hauptausschuss folgen dem 
Beschlussvorschlag des Bildungs- und Diakonieausschus
ses nicht. Beide Ausschüsse unterstützen die Reduzierung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission auf 16 Personen, wie in 
der Vorlage vorgesehen. Dem Finanzausschuss wurde die 
Ordnungsziffer nicht zur Beratung zugewiesen.

Der Bildungs- und Diakonieausschuss dankt der Rechts
abteilung des Evangelischen Oberkirchenrats, liebe Frau 
Henke, und vor allem Frau Wöstmann. Frau Wöstmann leitet 
im Wechsel mit der dienstnehmenden Seite die Arbeits
rechtliche Kommission. Ihrem Einsatz und Bemühen um die 
Rahmenbedingungen für eine geschwisterliche Zusammen
arbeit im Dienst der Kirche ist es zu großen Teilen zu ver
danken, dass die Arbeitsrechtliche Kommission ihre Arbeit 
erfolgreich und zum Wohl der Mitarbeitenden durchführt.

Ich verlese den Hauptantrag und den Begleitbeschluss des 
Bildungs- und Diakonieausschusses, welche Ihnen auch 
als Tischvorlage vorliegen, und bitte um Nachsicht, dass 
der schlichte Grundgedanke „nicht 16, sondern 20“ zu Ver
änderungen in allen Artikeln führt. Ich lese Ihnen das jetzt 
trotzdem vor:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz 
über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie in der Fassung 
der Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 
2022 mit folgenden Änderungen:

1. § 5 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4) Der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören an:

1.  zehn Personen – statt acht –, die die Mitarbeitenden 
vertreten,

2.  zehn Personen – statt acht –, die die kirchlichen 
und diakonischen Rechtsträger vertreten.

 Für jede der Gruppen nach Satz 1 werden zwei Per-
sonen als Stellvertretende benannt.“

2. § 6 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
 „(5) Die Arbeitsrechtliche Kommission ist beschluss fähig, 

wenn von der dienstnehmenden bzw. dienstgebenden 
Seite jeweils mindestens acht Mitglieder anwesend 
sind – statt sechs.“

3. § 6 Absatz 10 wird wie folgt gefasst:
 „(10) Die Arbeitsrechtliche Regelungen sowie die Wahl 

der Person im Vorsitz und im stellvertretenden Vorsitz des 
Kirchlichen Arbeitsgerichts bedürfen der Zustimmung 
von fünfzehn Mitgliedern, andere Beschlüsse werden 
mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst.“ – Vorher 
waren es im Beschlussvorschlag 12.

4. § 8 wird wie folgt gefasst:
 „(1) Für die kirchlichen und diakonischen Rechtsträger 

werden in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandt:
a) drei Personen aus den Kirchenbezirken,
b) zwei Personen aus dem Evangelischen Oberkirchen-

rat,
c) fünf Personen aus dem Diakonischen Werk und 

seiner Mitglieder.“

Begleitbeschluss:

2032 wird die Größe der Arbeitsrechtlichen Kommission 
nochmals überprüft und der Landessynode gegebenen-
falls zur weiteren Beschlussfassung vorgelegt.

Der Änderungsantrag des Rechtsausschusses lautet:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz 
über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie in der Fassung der 
Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank, Herr Dr. Schalla. Wir 
haben eine Tischvorlage deshalb gemacht, weil das sehr 
ausführlich ist. Im Grunde genommen geht es um einen 
einzigen Punkt, nämlich um die Frage: 16 Mitglieder wie in 
der Ursprungsvorlage oder 20. Wenn wir für 20 votieren 
würden, dann müssten diese ganzen Punkte – Herr  
Dr. Schalla sagte es schon – geändert werden, damit die 
Zahlenverhältnisse wieder stimmen. Ich eröffne eine mög
liche Aussprache.

Synodale Langenbach: Ich möchte erst einmal für die Aus
führungen danken. Ich bin sehr erleichtert über das, was 
Sie gesagt haben. Ich habe mir an dieser Stelle große Sorgen 
gemacht. Der Gesamtausschuss vertritt über 40.000 Ange
stellte in unserer Landeskirche. Allein die Vorstellung, so 
eine Entscheidung gegen ihren Willen ist schon schwierig, 
und auch die Vorstellung, dass sich die Arbeitnehmerseite 
geschwächt fühlt, auch wenn es vielleicht sachlich gar nicht 
begründet werden kann, bietet einfach Sprengstoff. Von 
daher finde ich diese Möglichkeit, auf 20 zu gehen, hervor
ragend, denn die Arbeitsrechtliche Kommission ist für die 
Angestellten einfach ein wirklich wichtiges Gremium.

Ich würde Sie einladen, dem Hauptantrag zuzustimmen.

(Beifall)
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Oberkirchenrätin Henke: Ich möchte kurz ausführen, dass 
der Wunsch, die Arbeitsrechtliche Kommission zu verklei
nern, direkt aus der Arbeitsrechtlichen Kommission selbst 
kam. Der Wunsch wird von drei Viertel der Arbeitsrecht-
lichen Kommission mitgetragen, das heißt, drei Viertel der 
Mitglieder tragen das, das heißt, die dienstgebenden Seite 
und die Hälfte der dienstnehmenden Seite. Sie sehen in 
der deutlichen Verkleinerung eine deutliche Stärkung des 
dritten Weges. Geteilt wird das nicht vom Gesamtaus
schuss, der die Hälfte der dienstnehmenden Seite vertritt.

Wenn Sie jetzt für die eine oder andere Variante politisch 
entscheiden, entscheiden Sie für oder gegen drei Viertel 
bzw. gegen ein Viertel.

Wenn es nach den Regeln der Arbeitsrechtlichen Kommis
sion gehen würde und die Arbeitsrechtliche Kommission 
entscheiden würde, wäre diese Änderung durch. Dazu 
braucht es eine Dreiviertelmehrheit. Die wäre gegeben. 
Das bitte ich in die Abwägung miteinzubeziehen.

Das andere ist, dass man das 2032 noch einmal auf den 
Prüfstand stellt. Das hieße aber im Konkreten, dass man 
zwei komplette Wahlperioden – sprich: zweimal sechs 
Jahre, also zwölf Jahre – diese Regelung hätte. Dann wäre 
eine Änderung erst wieder 2035 möglich. Das bitte ich zu 
bedenken und in die Abwägung hineinzustellen. – Vielen 
Dank.

(Beifall)

Synodaler Daute: Zu den Ausführungen von Frau Henke: 
Vielen Dank dafür. Ich habe das schon verstanden, trotzdem 
möchte ich dafür plädieren, auf 20 Mitglieder zu gehen.

Ich erinnere mich noch gut, als in der letzten Periode der 
Landessynode dieser dritte Weg beschlossen wurde. Es 
war nicht einheitlich, es war mehrheitlich. Es gab gute Ar
gumente, auch einem anderen Weg zu folgen, nämlich 
dem zweiten Weg. Ich verstehe, dass die Kirche nicht dafür 
sein kann, dass wir einen Weg wählen, der das Streikrecht 
beinhaltet, weil wir dann die Arbeitnehmer aussperren 
müssten, das entspricht nicht dem Gedanken der Kirche. 
Aber es gibt Beispiele, wo das anders funktioniert.

Ich habe noch einmal das Protokoll von damals gelesen 
und habe nachgeschaut, wie es damals war. Im Protokoll 
stand sinngemäß, die Dienstnehmer wüssten gar nicht, 
wie gut der dritte Weg ist, die Dienstgeber werden sie 
davon überzeugen. So lauteten die Begleitbeschlüsse. 
(siehe Protokoll Nr. 8, Frühjahrstagung 2018, S. 35 f.) Ich habe es 
jetzt vielleicht etwas überspitzt dargestellt, aber so, wie das 
jetzt entstanden ist, sehe ich wieder diesen Punkt. Ich 
denke einfach, wir müssen auch die Ansicht der Dienst
nehmer akzeptieren. Außerdem ist das eine Übergangs-
regelung.

Auch wenn es ein relativ langer Zeitraum ist, denke ich 
doch, es passt zusammen mit „ekiba2032“, wo wir auf die 
Reduzierung gehen. Ich denke, es wäre ein guter Be
schluss, wenn wir jetzt auf die 20 Mitglieder gehen würden 
und es dann noch einmal überdächten. – Danke schön.

(Beifall)

Synodale Weida: Ich wollte fragen, ob man nicht auf sechs 
Jahre, also auf 2028, gehen könnte und nicht auf 2032.

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Ich würde es 
übernehmen, wenn es eine sinnvolle Zahl gibt, die nicht 
ganz zufällig gegriffen ist.

Oberkirchenrat Wollinsky: Müsste es nicht ein Jahr sein, 
das rechtzeitig vor der nächsten Legislaturperiode liegt? Ich 
weiß nicht, wie lange die nächste Legislatur geht. Es wäre 
sinnvoll, das mit eineinhalb Jahre Vorlauf aufzugreifen.

Synodaler Dr. Rees: Bevor man jetzt dieses Jahr ausrech
net, möchte ich darauf hinweisen, bei allen Kürzungspro
zessen, die wir gerade haben, hat nie jemand geschrien, 
ich will jetzt erst einmal kräftig kürzen, denn es gibt immer 
gewisse Sorgen und Widerstände. Und wenn wir alle die 
Gürtel enger schnallen, ist es nur sinnvoll, wenn man es in 
allen Bereichen macht. Die Ausführungen, dass die Arbeits
rechtliche Kommission mit drei Viertel dem zugestimmt 
hat, finde ich sehr valide. Es ist ja nicht so, als würden die 
Arbeitnehmer jetzt ohne Rechte dastehen, als hätten sie 
keine Möglichkeiten der quasitariflichen Mitbestimmungen. 
Sie sind ohnehin bessergestellt als jene Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, die durch ver.di vertreten werden. Und 
es ist nicht so, als würde man sie durch diese Reduzierung 
auf 16 zum rechtlosen Proletariat machen.

(Beifall)

Synodale Langenbach: Ich denke, es geht hier nicht nur 
um die reine Zahl. Dass man mit kleineren Gremien effek
tiver arbeiten kann, das weiß jeder von uns. Aber es geht 
auch um die Darstellung der Verschiedenartigkeit der Mit
arbeiter in unserer Kirche. Da sind die Arbeitsbedingungen 
so weit auseinander, und es besteht einfach die große 
Sorge, dass das mit einer so deutlichen Reduzierung nicht 
mehr gewährleistet ist. Wenn wir jetzt einen ersten Schritt 
machen – wir machen ja eine Reduzierung, wir sparen ja 
ein, aber eben nicht gleich so krass – und das noch einmal 
prüfen, ist das für alle Beteiligten die beste Lösung.

(Beifall)

Oberkirchenrätin Henke: Noch eine kurze Ergänzung. Die 
Arbeitsrechtliche Kommission wird immer für sechs Jahre 
gewählt. Die nächste Wahl ist im Frühjahr 2023. Wenn der 
Beschluss, wie es jetzt angeklungen ist, gefasst werden 
sollte, sollte das deutlich vor dem Jahr 2029 sein, damit 
man die gesetzlichen Regelungen nachführen kann.

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Würden Sie 
dann 2028 vorschlagen?

Oberkirchenrätin Henke: 2027 wäre besser.

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Ich würde das für 
den Diakonieausschuss übernehmen.

Präsident Wermke: Es gibt keine Wortmeldungen mehr, 
dann schließe ich die Aussprache.

Sie haben alle die Tischvorlage. Wir haben einen Ände
rungsantrag, über den zunächst abzustimmen ist. Er lau
tet kurz gefasst, entsprechend der Vorlage, die uns allen 
zugegangen ist: 16 Mitglieder – im Gegensatz zum Haupt
antrag, der von 20 Mitgliedern spricht. Das ist der wesent
liche Unterschied.

Die Argumente sind ausgetauscht. Ich frage Sie nun: Wer 
kann dem Änderungsantrag des Rechtsausschusses zu
stimmen? – 28 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? –  
23 Nein-Stimmen. Wer enthält sich? – drei Enthaltungen. 
Damit ist der Änderungsantrag durchgekommen: 28 zu 23 
zu drei.

Damit müssen wir über den Hauptantrag nicht mehr ab
stimmen. Herzlichen Dank.
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XV 
Verschiedenes
Präsident Wermke: Der nächste Tagesordnungspunkt ist 
schon „Verschiedenes“. Hier haben wir mehrere Beiträge, 
zunächst einmal von Herrn Nemet. Er möchte uns gerne 
das Forschungsprojekt über Ehrenamtliche in der Seelsorge 
vorstellen.

Synodaler Nemet: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Mit
synodale, liebe Geschwister, es folgt ein kurzer Werbeblock. 
Ich darf Ihnen das neue Forschungsprojekt „Ehrenamt in 
der Seelsorge fördern“ am Lehrstuhl für Seelsorge der Uni
versität Heidelberg vorstellen.

Seit diesem Jahr wird unter der Leitung von Frau Junior
professorin Dr. Annette Haußmann in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Seelsorge im Rahmen dieses Projekts 
untersucht, wie sich die ehrenamtliche Seelsorge in unserer 
badischen Landeskirche gestaltet – wie sie sich beschrei
ben und stärken lässt.

Die Ausbildung und Beauftragung von ehrenamtlichen 
Seelsorgenden wird in Baden durch das Zentrum für Seel
sorge schon lange sehr erfolgreich durchgeführt. Die Lang
zeitkurse „Seelsorge als Begleitung“ qualifizieren für einen 
Einsatz in der Gemeinde, in der Klinik, im Altenheim oder 
für eine weiterführende Ausbildung in der Notfallseelsorge. 
Daneben gibt es Kurzzeit-Schulungen etwa für den Be
suchsdienst in den Gemeinden oder für die seelsorgerliche 
Arbeit mit Jugendlichen und besondere Ausbildungsfor
mate für die Telefonseelsorge oder die Hospizarbeit.

Wir wollen mit einem Fragebogen Ehrenamtliche aus all 
diesen Seelsorgefeldern erreichen und so erheben, wie 
und wo überall ehrenamtliche Seelsorge gelebt wird.

Mit Hilfe von Leitfadeninterviews wollen wir die bestehende 
Ausbildung „Seelsorge als Begleitung“ evaluieren. Wir 
möchten gerne von den Ehrenamtlichen, die diesen Kurs 
absolviert haben und nun im Dienst sind, wissen

– was denn ihre Motive für dieses Ehrenamt sind,

– wie es mit ihrer Motivation und Zufriedenheit aussieht,

– in welchem oder welchen der verschiedenen Seelsorge
feldern sie tätig sind

– und welche Erfahrungen sie darin gemacht haben.

Ebenso möchten wir gerne von den Erwartungen, Wünschen 
und auch Befürchtungen der Ehrenamtlichen vor Beginn 
ihrer Seelsorgeausbildung erfahren.

So gehen wir aus der Vergangenheit in die Gegenwart, 
analysieren den aktuellen Stand der Dinge und wollen mit
hilfe dessen notwendige Rahmenbedingungen und Vor
schläge generieren, wie die ehrenamtliche Seelsorge in 
unserer Landeskirche – und die Ausbildung dazu – in der 
Zukunft und für die Zukunft weiterentwickelt werden kann.

Dieses Forschungsprojekt geht Hand in Hand mit einem 
schon länger laufenden Projekt am Lehrstuhl, das Sorge
gemeinschaften erforscht. Solche Sorgegemeinschaften 
können durch die wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen Seel
sorgenden in den Gemeinden langfristig aufgebaut werden.

Seit Anfang Oktober darf ich als studentische Hilfskraft  
an diesem Projekt mitarbeiten und dabei nicht nur die 
Forschungsarbeit im wissenschaftlichen Bereich der Seel
sorge kennenlernen, sondern auch meine Erfahrungen als 

Ehrenamtlicher und meine Vernetzungen in und zu der Ba
dischen Landeskirche bereichernd einbringen.

(Vereinzelt Beifall)

Wir als Team sind dankbar, dass unser Forschungsprojekt 
mit Innovationsmitteln der Landeskirche finanziell gefördert 
wird. Wir hoffen aber auch auf Ihre Unterstützung, liebe Mit
synodale: Machen Sie in Ihren Bezirken und Gemeinden 
Werbung für unser Projekt, sprechen Sie gerne Ehrenamt
liche aus allen Bereichen und Diensten der so vielfältigen 
Seelsorgearbeit in Ihrem Bezirk auf den Fragebogen an, 
der über Ihre Bezirksbeauftragten verteilt werden wird.

Das Gesamtziel des Projektes ist, die Arbeit der ehrenamt
lichen Seelsorge in den verschiedenen Seelsorgefeldern 
unserer Landeskirche in ihrem Wert sichtbar zu machen 
sowie langfristig zu erhalten und zu stärken.

In den Zeiten der aktuellen Debatten um die Kürzung 
hauptamtlicher Stellen kommt das Forschungsprojekt also 
gerade richtig.

Wir wollen erfassen, wie Qualität und Nachhaltigkeit der 
Seelsorgeaus- und -fortbildung wahrgenommen werden, 
um diese für kommende Kurse weiterentwickeln und so die 
ehrenamtliche Arbeit in der Seelsorge stärken zu können. 
Damit sollen Wege eröffnet werden, auf denen unser Kirche-
Sein bereichert wird und auf denen unsere Kirche in Richtung 
Zukunft gehen kann.

Wenn Sie weitere Infos und Updates zum Projekt erhalten 
möchten und wir Sie auf unsere Mailingliste setzen sollen 
oder wenn Sie Fragen zum Projekt haben, freue ich mich 
auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen oder eine kurze 
Mail.

Ganz herzlichen Dank.

(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank. Mir wurde mitgeteilt, 
dass Herr Buchert ebenfalls zum Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ einen Beitrag hat. Herr Buchert sitzt ja im 
anderen Plenarraum.

Synodaler Buchert: : Lieber Herr Präsident, liebe Schwes
tern und Brüder, als eines der Kellerkinder möchte ich mich 
an dieser Stelle recht herzlich bedanken, dass es ermög
licht wurde, die Plenarsitzung in einem nicht so dicht be
setzten Raum vollumfänglich mitmachen zu können.

Aus familiären Gründen versuche ich derzeit, nicht allzu 
häufig und nicht allzu lang größeren Menschenansamm
lungen zu begegnen. Danke an alle Verantwortlichen, dass 
dies so großartig geklappt hat. Auch ein Dankeschön an 
den Konsynodalen Sascha Alpers, der im Plenarsaal meine 
Aufgabe übernommen hat.

(Beifall)

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank, Herr Buchert. 
Gibt es weitere Beiträge?

Synodale Heidler: Unter dem Motto „Schlafen können wir 
später“ waren Sie eigentlich immer und überall, treppauf 
und treppab, plenar und präsidial, morgens, mittags, 
abends, nachts an der Bar – Ankunft um 01:30 Uhr –, im 
Gespräch, in Vorbereitungen, im Umstellen von Tagesord
nungen, friedlich, fröhlich, gutgelaunt, vermittelnd, leitend, 
gesprächsbereit, mit Gesamtüberblick zwischen drittem 
Weg und dem 17. Bericht.
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In welchem Raum Sie die meiste Zeit verbracht haben – 
ich glaube, darüber könnte man synodal einen Studienauf
trag vergeben, und der wäre komplex, da bin ich sicher. 
Das persönliche Zimmer wird es wohl nicht gewesen sein. 
In jedem Fall: Schlaf wird deutlich überbewertet.

Um wen geht es? Um unser Präsidium. Danke von gan
zem Herzen im Namen aller für Zeit, für Aufwand, für Herz
blut, für Herzschlag, für unsere Kirche: Axel Wermke, Karl 
Kreß, Ilse Lohmann und Thea Groß. Und natürlich unsere 
Geschäftsstelle und das Schreibbüro. Frau Meister – Tag 
und Nacht ansprechbar, in Sekundenschnelle E-Mails, 
überall Zettel – und ihr Team Frau Thomas und Frau 
Wegesend und alle Mitarbeitenden, die das schreibend, 
rechtsbegleitend und technisch ermöglicht haben, vielen 
herzlichen Dank für diese Synodengemeinschaft.

(Starker Beifall)

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank im Namen des 
Präsidiums, Frau Heidler. Sie haben mir aus meiner Schluss
rede schon ein paar Dinge vorweggenommen. Aber ich 
denke, es sind Dinge, die wichtig sind, und zur Not hören 
wir das auch zweimal.

XVI 
Schlusswort des Präsidenten
Präsident Wermke: Liebe Schwestern und Brüder, wir 
haben es geschafft, und zwar in einer Zeit, die kaum vor
aussehbar war. Vorlagen und Eingaben sind abgearbeitet, 
und das heißt, intensiv in den Ausschüssen besprochen, 
im Plenum berichtet und dort zum Teil noch einmal disku
tiert und letztendlich beschieden.

Wir haben es geschafft, trotz aller Corona-Widrigkeiten 
diese Tagung unfallfrei zu durchleben und in unserer lan
dessynodalen Tagungsstätte, unserem Haus der Kirche, 
durchzuführen.

Wir haben es geschafft, in einer Studieneinheit zur Friedens-
ethik alte Beschlüsse und Verlautbarungen unter den aktu
ellen Gesichtspunkten neu zu bewerten und dabei auch 
kritischen Stimmen Raum zu geben. Das Ergebnis unserer 
intensiven Beschäftigungen in den Ausschüssen führte 
schließlich zu einer Erklärung, die wir vorhin verabschiedet 
haben.

Wir haben es geschafft, die ersten Schritte auf einem Dia
logweg zur Thematik „Kairos-Palästina“ zu beschreiten 
und ein Programm für zunächst die beiden kommenden 
Jahre dazu vorzulegen.

Wir haben es gemeinsam geschafft, weitere Schritte auf dem 
eingeschlagenen notwendigen Weg der Transformation, 
der Strukturveränderungen und Einsparungen zu beraten 
und zu beschließen. Wichtig ist uns allen weiterhin, dass 
die oft schwerwiegenden Auswirkungen im Miteinander in 
den Bezirken und zwischen den Bezirken, Kooperations
räumen, Gemeinden und der Landesebene immer wieder 
neu kommuniziert werden, damit unklare Vorstellungen und 
daraus resultierende Ängste und Ärgernisse vermieden 
werden können.

Liebe Geschwister im Glauben, seit langem durften wir 
Grußworte wieder präsent entgegennehmen, konnten die 
gemeinsame Zeit hier im Haus der Kirche in jeder Hinsicht 
genießen und uns in vielen persönlichen Begegnungen 
austauschen. Das hat uns gutgetan. Seit langer Zeit wieder 
konnten wir einen eindrucksvollen Gottesdienst in der 

Klosterkirche erleben, Andachten in der Kapelle halten und 
auch das Morgengebet wieder anbieten.

Dafür sind wir von Herzen dankbar, besonders auch denen, 
die in vielfältiger Form hier beteiligt waren.

Die Beratungen in den Ausschüssen konnten durch die inten
siven Vorbereitungen, Vorüberlegungen und Absprachen 
zwischen den Ausschussvorsitzenden sehr konstruktiv ge
staltet werden.

Besonders die Vorbereitungen für die Studieneinheit und 
den Dialogweg waren eine große Herausforderung. Wir 
sind Herrn Dekan Dr. Schalla, dem Vorsitzenden des Bil
dungs- und Diakonieausschusses und allen in den Vor-
bereitungsgruppen und an den Workshops und an den 
Gestaltungseinheiten Beteiligten sehr, sehr dankbar, also 
auch den Menschen auf den Podien, den Referierenden 
und den Impulsgebenden. Wir sind dankbar für die Vermitt
lung von Fakten und die Möglichkeit, aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln auf die Themen zu schauen.

Berichte von der Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen sowie zum Jubiläum der Evangelischen 
Akademie Baden und zur Geschichte der Frauenordina
tion, ebenso zu Kirche auf der Bundesgartenschau 2023 in 
Mannheim haben uns wesentliche Entwicklungsstufen und 
Ereignisse aufbereitet, und auch die gerade eben gehörte 
Information von Herrn Nemet wäre hier anzufügen.

So war es letztendlich meines Erachtens eine gewinn-
bringende, erfolgreiche Tagung, die uns auf vielen Arbeits
feldern und auf dem Weg in die Zukunft weitergebracht hat.

Jetzt kommt die Stelle, wo sich der Dank mehrfach doppelt. 
Ihnen allen, liebe Konsynodale, für Ihre engagierte Mitar
beit, Ihre Aufgeschlossenheit und für Ihr Vertrauen ein 
herzliches Dankeschön.

Von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an Vizepräsi
dent Kreß, Vizepräsidentin Lohmann, unsere erste Schrift
führerin für die Zusammenarbeit in der Vorbereitung und 
Durchführung dieser Tagung, ebenso Herrn Buchert, Herrn 
Dr. Alpers und den weiteren Protokollanten.

Die hervorragende Vorarbeit des Synodalbüros unter Leitung 
von Frau Meister hat uns die Arbeit im Präsidium und auch 
besonders für mich außerordentlich erleichtert. Das ganze 
Team hat wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet.

(Beifall)

Danke auch Frau Miquet und Frau Schramm im Schreib
büro, wie auch allen, die bei Auf- und Abbau mit angepackt 
haben. Danke Frau Gutknecht für die Rechtsberatung, 
Frau Luff im Sitzungsmanagement, ebenso Herrn Fried
rich, der die technische Organisation und den Livestream 
betreute und immer noch betreut.

(Beifall)

Ein besonders großer Dank den Mitgliedern des Kollegiums 
des Evangelischen Oberkirchenrats für die Begleitung 
unserer Arbeit, ganz besonders Frau Landesbischöfin Prof. 
Dr. Springhart.

(Beifall)

Ich danke auch allen Berichterstattenden, die uns Ent
scheidungen leichter machten.

Ebenso herzlichen Dank allen Referenten und all den ande
ren Mitarbeitenden aus dem Evangelischen Oberkirchen
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rat, die uns durch Einführungen in Sachbereiche wertvolle 
Informationen vermittelt haben, aber auch den Mitarbeiten
den und dem Leiter der IT, Herrn Geiß, nicht nur für die 
Beratung der Synodalen, sondern auch für die ganzen 
technischen Vorarbeiten.

Danke den Vertretern der Medien für die ausgewogene 
Berichterstattung, und in diesen Dank schließe ich auch 
den Pressesprecher und die Mitarbeitenden des ZfK, also 
des Zentrums für Kommunikation, ein.

Danke an alle, die sich um uns hier im Haus, um unser täg
liches Wohl und die guten Arbeitsvoraussetzungen geküm
mert haben.

Auch hier noch einmal einen herzlichen Dank Herrn Holldack 
für seinen Dienst in der Hausleitung. Ich erwähnte es heute 
Morgen, 31 Jahre hat er diesem Haus gewissermaßen vor
gestanden und dafür gesorgt, dass es uns Heimat wurde.

Überzeugt sind wir, mit Herrn Friedrich den richtigen Nach
folger gefunden zu haben, ihm, seiner Familie und seiner 
Arbeit hier im Haus Gottes Segen.

Diesen Segen unseres dreieinigen Gottes wünsche ich 
Ihnen allen persönlich, Ihren Familien und Ihrem Einsatz 
für unsere Kirche, dazu den Frieden Jesu Christi und eine 

behütete Zeit, dazu all denen, die aus gesundheitlichen 
Gründen an unserer Tagung nicht teilnehmen konnten, bal
dige und vollständige Genesung.

Vielen Dank.

(Beifall)

Beenden werden wir diese Tagung natürlich dann mit dem 
Schlussgebet, aber an dieser Stelle ist es eigentlich üblich 
gewesen, sofern wir präsent es überhaupt machen konn
ten, noch einmal gemeinsam zu singen, Lied 333.

(Die Synode singt das Lied.)

XVII 
Beendigung der Tagung / Schlussgebet der Landes-
bischöfin
Präsident Wermke: Ich schließe die dritte öffentliche Sitzung 
und damit auch die fünfte Tagung der 13. Landessynode 
und bitte die Landesbischöfin um das Schlussgebet.

(Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart  
spricht das Schlussgebet.)

(Ende der Tagung: 14:25 Uhr)
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David Martin Holte
Paul Butzlaff

Kirchengemeindliches Bauen in der 
Evangelischen Landeskirche Baden
Zielbild und Optimierungsvorschläge 

Hamburg, 07.09.2022

© Horváth

Der kirchengemeindliche Bauprozess ist mit steigenden Anforderungen 
konfrontiert

Ausgangssituation

September 2022 | Zielbild kirchengemeindliches Bauen EKIBA

Die Evangelische Landeskirche in Baden befindet sich in 
einem Veränderungsprozess (Reduktion und 
Transformation), der u.a. darauf zielt, Kosten zu senken, 
Haupt- und Ehrenamt in den Kirchengemeinden zu entlasten, 
Aufgaben auf einer mittleren Verwaltungsebene (VSA, EKV)  
zu bündeln und die Verwaltung generell zu professio-
nalisieren.

Kirchengemeindliches Bauen ist – u.a. aufgrund der Vielzahl 
involvierter Akteure und Ebenen (EOK, VSA, EKV, Bezirke, 
Kirchengemeinden) sowie der kulturellen Bedeutung – ein 
Thema mit divergierenden Zielvorstellungen.
Kirchengemeinden befinden sich im Spannungsverhältnis 
zwischen Bauherrenverantwortung und Umsetzung 
strategischer Vorgaben. 

Der Umgang mit Aufsichtsfragen sowie die Verortung der 
Bauberatung führte bereits in der Vergangenheit zu 
organisationalen Begutachtungen des Bauprozesses, mit 
unterschiedlichen Konsequenzen für zentrale wie dezentrale 
Organisationseinheiten. Derzeit findet Bauberatung in 14 
Ämtern (EKV/VSA) statt – oftmals mit nicht 
synchronisierten Prozessen und Gebührenmodellen. 

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Kostensen-
kungsdrucks und dem damit einhergehenden Abbau von 
Gebäudebeständen bei gleichzeitig steigenden Anforde-
rungen an klimaneutrales Bauen erhalten effiziente 
Aufgabenverteilungen und Schnittstellen der verschie-
denen Akteure und Verwaltungsebenen in Zukunft eine 
zusätzliche Relevanz. 

Geforderte Kirchengemeinden und Ämter 

Hohe Anzahl an beteiligten Akteuren 

Geringe Standardisierung des Bauprozesses

Kostensenkungsdruck und Klimaneutralität

– 7 –
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© Horváth

Das kirchengemeindlichen Bauen sollte sich an einem gemeinsamen 
Leitbild (Vision und Mission) und eindeutigen Zielen ausrichten

Zielbild

September 2022 | Zielbild kirchengemeindliches Bauen EKIBA
Hinweis: Die Nummerierung stellt keine Priorisierung oder zeitliche Einordnung dar. Zielwerte können in der Umsetzungsplanung weiter konkretisiert werden.

Ziel 2: Die Transformation des EKIBA-
Gebäudebestands als Gemeinschaftsaufgabe 

durchführen 

- Die anstehenden Herausforderungen als gemeinsam
zu schaffende Transformation begreifen und hierfür
Kompetenzen strukturell besser bündeln.

- Die Eigentümerverantwortung und Ortskenntnisse der
Kirchengemeinden ernst nehmen und sie gleichzeitig
mithilfe einer professionalisierten Mittelebene
entlasten.

- Die vorhandenen Finanzmittel fokussiert und
priorisiert für den zukunftsfähigen Gebäudebestand
verwenden.

Vision Mission
Kirchengemeindliche Gebäude schaffen 

belebte Räume für die 
Glaubensgemeinschaft vor Ort

Das kirchengemeindliche 
Gebäudeportfolio stiftet einen 

nachhaltigen Wert für die gesamte 
EKIBA.

Ziel 1: Die kirchengemeindlichen Gebäude 
wertstiftend und nachhaltig verwenden

- Den kirchengemeindlichen Gebäudebestand
aufgrund sinkender Investitionsmittel drastisch
reduzieren („Ampel“-Vorgaben).

- Den Bauprozess mittels strategischen
Portfoliomanagements, standardisierten Aufgaben,
Rollen und Verantwortlichkeiten der am Bauprozess
beteiligten Akteure sowie effizienter und weniger
bürokratisch gestalten.

- Eine vollständige Klimaneutralität mit geeigneten
Bauunterhaltsmaßnahmen für den zukünftigen
Gebäudebestand herstellen.

© Horváth

Für einen zielgerichteten und effizienten kirchengemeindlichen 
Bauprozess schlagen wir folgende Optimierungen vor

Optimierungsvorschläge

September 2022 | Zielbild kirchengemeindliches Bauen EKIBA

Fokussierung des EOK auf 
Spezialberatung, Vermittlungs- &
Bündelungsfunktion herbeiführen
▪ Der EOK bündelt Spezialwissen und

bietet eine Spezialberatung für
strategische relevante Gebäude an (z.B.
Sakralbau).

▪ Zudem nimmt er eine Bündelungs- und
Vermittlungsfunktion für weitere
Dienste an (z.B. Vermittlung von
Baurechtlern)

Bausachverstand in drei
Baukooperationen bündeln
▪ Der Bausachverstand aller EKVen und

VSAs wird in drei neuen
„Baukooperationen“ Nord, Mitte und
Süd gebündelt

▪ So werden Kompetenzen gebündelt
und Personal effizienter eingesetzt

Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 
Ämter (EKVen und VSAs) 
standardisieren
▪ Die Genehmigungsgrenzen für die

Bauämter der Stadt- und
Landkirchenbezirke werden erhöht. Die
Genehmigungstatbestände reduziert.

▪ Die Beratungsangebote werden den
Kirchengemeinden standardisiert
angeboten und Gebührenmodelle
harmonisiert

Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 
Kirchengemeinden und -bezirke definieren
▪ Die Kirchengemeinden werden durch eine

verpflichtende Erstberatung durch die Ämter
unterstützt und können optional delegierbare
Bauherrenaufgaben übertragen

▪ Die Kirchenbezirke unterstützen bei der
Umsetzung strategischer Vorgaben

Strategische Steuerungsfunktion und 
Qualitätsmanagement des EOK 
ausweiten
▪ Der EOK stärkt seine übergreifende

Steuerungsfunktion im Sinne eines
strategischen Portfoliomanagements für
die gesamte EKIBA ein

▪ Der EOK steuert ein übergreifendes
Qualitätsmanagement im Sinne von
Wissenstransfer, Befähigung, Standard-
isierung und Vernetzung der Ämter

EOK

Nord Mitte Süd

Kirchenbezirke

Baukooperationen (EKVen und VSAs)

Kirchengemeinden

2

6

4

1

3

5

– 8 –
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Im Landesbau existieren für Baden 5 staatl. Bauämter – die EKIBA hält 
für die gleiche Fläche derzeit 14 Service- und Verwaltungsämter vor

Detailfolie: Bausachverstand in Baukooperationen bündeln 

September 2022 | Zielbild kirchengemeindliches Bauen EKIBA

Mannheim

Karlsruhe

Pforzheim

Freiburg

Konstanz

Verortung Landesbau 
für Baden 

Verortung Landes-
kirchenbau EKIBA

Singen

Lörrach

Freiburg
Emmendingen

Offenburg

Baden Baden

Karlsruhe
Pforzheim

Heidelberg
Meckesheim

Bretten

Buchen
Weinheim

Mannheim

Quellen: 
http://www.vermoegenundbau-bw.de/ueber-uns/standorte
https://www.ekiba.de/kirchenbezirke/service-und-verwaltungsaemter/

© Horváth

Wir plädieren für eine Bündelung des Bausachverstandes der Ämter 
entlang von „Baukooperationen“

Detailfolie zu Optimierungsvorschlag 4: Bausachverstand in Baukooperationen bündeln 

September 2022 | Zielbild kirchengemeindliches Bauen EKIBA

Baukooperation Mitte

Baukooperation Süd

Sachverstand und Kompetenzen 
bündeln und mithilfe von 
Vernetzung der Akteure erweitern

Effizienz durch Standardi-
sierung ausbauen (insb. klare 
Rollenprofile u. Aufgaben)

Regionalität und Nähe zu den 
Kirchengemeinden beibehalten

Arbeitgeberattraktivität erhöhen

Ressourcenallokation
optimieren und Vertretungs-
möglichkeiten schaffen 

Meckesheim

Odenwald-Tauber
Neckar-Bergstraße

Mittelbaden

Baden-Baden

Ortenau 

Singen

Lörrach

Emmendingen

Pforzheim

Karlsruhe

Heidelberg
Mannheim

Freiburg

Baukooperation Nord

VSA
EKV

Legende

Wesentliche Vorteile
▪ Derzeit 12

Vollzeitäquivalente mit
baufachlicher Expertise

▪ Derzeit 9,5
Vollzeitäquivalente mit
baufachlicher Expertise

▪ Derzeit 3,6
Vollzeitäquivalente mit
baufachlicher Expertise

* Synchronisation mit der Entwicklung der
Gesamtlandschaft VSA/EKV erforderlich

– 11 –
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Detailfolie: Bausachverstand in Baukooperationen bündeln 

September 2022 | Zielbild kirchengemeindliches Bauen EKIBA

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

100%
vsl.2050

25%
vsl.2031

50%
vsl.2037

75%
vsl.2044

Pflichtaufgaben
inkl. delegierbarer Bauherrenaufgaben

50,1

30,8

44,5

27,4

30,7

18,4

21,3

Darstellung der indikativen Ressourcenschätzung bis 2050 Kommentare

VZ
Ä

• Trotz der sukzessiven Abgabe der
„roten“ Gebäude ab 2024, sorgen die
geplanten Bauvolumina zur Erreichung
eines klimaneutralen Gebäudebestands
zunächst für Mehraufwand.

• Der dadurch entstehende höhere
Personalbedarf berücksichtigt nicht
derzeitige EOK-Leistungen und
Kapazitäten. Insofern kann dem
Mehrbedarf der Ämter zu Spitzenzeiten
durch verschiedene Maßnahmen
entgegengewirkt werden:
1. Mitwirkung von Fachkräften des

EOK in den Baukooperationen
2. Fokussierung auf den „grünen“

Gebäudebestand
3. Abgabe „roter Gebäude“

beschleunigen
4. Synergieeffekte durch

Baukooperation nutzen

25,1 
VZÄ IST 
(ohne EOK)

Zielerreichung der 
Abgabe „roter“ Gebäude       
(mit vsl. Zeitpunkt lt. 
Szenarienplanung)

12,9

Entscheidend für den Personalbedarf der Ämter sind Höhe des 
prognostizierten Bauvolumens und die „Abgabe roter Gebäude“ 

Zusätzlicher 
Personalbedarf, 
falls delegierbare 
Bauherren-
aufgaben per VSA-
Gesetz zur 
Pflichtaufgabe 
gemacht würden.

© Horváth

Aufgaben und Prozesse standardisiert 
Zusammenarbeitsmodell mit internen 
Verrechnungsmöglichkeiten entwickelt 
Regelmäßige Gemeinschaftsarbeit mit 
(teilweise digital) zusammenarbeitenden 
Teams eingeführt
Aufeinander abgestimmte Personal-
planung eingeführt
Konzept zur Zusammenlegung der    
Organisationseinheiten entwickelt

Die Bauabteilungen sollten sich schnellstmöglich als Team begreifen & 
entlang definierter Meilensteine organisatorisch zusammenwachsen

Detailfolie: Bausachverstand in Baukooperationen bündeln 

September 2022 | Zielbild kirchengemeindliches Bauen EKIBA

B
in

du
ng

si
nt

en
si

tä
t

Ausbaustufen der Kooperation

Absprachen

Informationsaustausch

Zusammenlegung der Organisationseinheiten 
mitsamt rechtlicher Bündelung
Gemeinsame Personalrekrutierung 
Verzahnung mit der generellen Entwicklung der 
„Ämterlandschaft“
.

▪ Die organisatorische
Ausgestaltung ist mit der
Entwicklung der
Ämterlandschaft zu
synchronisieren

▪ Es ist zu prüfen, ob
Verwaltungsdienst-
gemeinschaften als Vehikel
für gemeinsame Leistungs-
angebote dienlich sind

▪ Die detaillierten Festlegung
der Meilensteine sowie
eine Prüfung der zeitlichen
Realisierung gilt es im
Rahmen der
Umsetzungsphase zu
entwickeln

AnmerkungenMeilensteine der Baukooperation 
Meilenstein 1 – bis Q1/2024

Meilenstein 2 – bis Q1/2026

Gemeinsame Einrichtung
Gemeinschaftsarbeit 

Leistungstransfer

Zusammenschluss

– 12 –
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© HorváthSeptember 2022 | Zielbild kirchengemeindliches Bauen EKIBA

Der Synodenbeschluss ist die Voraussetzung für die Umsetzungs-
planung ab November 22 und baldige Konzeptumsetzung 

Er
ge

bn
is

se
Ph

as
e

◼ Finalisierter
Projektumfang &
Vorgehen sind
abgestimmt

◼ Gemeinsames
Verständnis der
Zukunftsanforderungen
u. Zielbild unter
Berücksichtigung des
Kirchenverständnisses
der Landeskirche Baden

Strategisches 
Zielbild1

◼ Ist-
Gesamtorganisation
mit Potenzialen und
Handlungsfeldern ist
beschrieben

◼ Veränderungshypoth
esen definiert

Ist-Analyse2

◼ Standardisierte
Aufgabenkataloge,
Rollen u.
Verantwortlichkeiten

◼ Effizienter Bauworkflow
sowie
Baufinanzierungs-
system

◼ Entscheidungs-
vorschlag für die
Landessynode

Soll-Konzept3

◼ Die in Phase 3
erarbeiteten Konzepte
sind für die
Umsetzung geplant

◼ Ggfs. nötige
Ressourcen sind
beantragt

Umsetzungs-
planung4

◼ Detailkonzept ist
erstellt

◼ Strukturen und
Prozesse sind
implementiert, die
Zielorganisation ist
umgesetzt (Nicht im
Beratungsprojekt
enthalten)

Konzept-
umsetzung5

Ausblick

Beschluss 
Herbstsynode im 

Oktober 2022

Ze
ita

ch
se

Februar bis September 2022 ab November 2022

Übersicht erledigten und offener Projektphasen

– 14 –
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3.

un
en
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el
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N

ut
zu

ng
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be
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un

g 
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n 
Ki

rc
he

ng
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st
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ke

n 
un

d 
Pf
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st
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ke
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r d
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 d
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et

en
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er
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at
zu

ng
 b

er
ec

ht
ig

te
n 

Ki
rc

he
ng
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ei

nd
en

,P
fa

rre
ie

n 
un

d 
Pf
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n-

de
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 n

ot
w

en
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n 

U
m
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ng

4.
au

f d
em

 P
frü

nd
ev

er
m

ög
en

 u
nd
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uf

 d
em

 w
ei

te
re

n 
Ve

rm
ög

en
 ru

he
nd

e 
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st
en

5.
Ba

ul
as

te
n 

an
 K
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he

n 
un

d 
Pf

ar
rh

äu
se

rn
6.

Ve
rw

al
tu

ng
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nd
er

er
 k

irc
hl

ic
he

r S
tif

tu
ng

en
 o

de
r k

irc
hl

ic
he

r E
in
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ht

un
ge

n 
au

f V
er
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gs
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si

s 
ge

ge
n
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st

en
er

st
at

tu
ng

7.
fü

r a
llg

em
ei

ne
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ed
ür

fn
is

se
 d

er
 L

an
de

sk
irc

he

§
3

St
eu

er
be

gü
ns

tig
te

 k
irc

hl
ic

he
 Z

w
ec

ke

(1
)D

ie
 S

tif
tu

ng
 v

er
fo

lg
t a

us
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
un

d 
un

m
itt

el
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r k
irc

hl
ic

he
 Z

w
ec

ke
 im

 S
in

ne
 d

es
 A
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ch

ni
tts

„S
te

ue
rb

eg
ün

st
ig

te
 Z

w
ec

ke
“ d

er
 A
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en
or

dn
un

g.

(2
)D

ie
 S

tif
tu

ng
 is

t s
el
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tlo

s 
tä

tig
. S

ie
 v

er
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lg
t n
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ht
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 e
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te

r L
in

ie
 e
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en

w
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he
 Z

w
ec

ke
. M
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el

de
r S

tif
tu

ng
 d

ür
fe

n 
nu

r f
ür
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 s
at

zu
ng

sg
em
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en

 Z
w

ec
ke
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er

w
en

de
t w

er
de

n.

(3
)K

ei
ne

 P
er

so
n 

da
rf 

du
rc

h 
Au

sg
ab

en
, d

ie
 d

en
 s

at
zu

ng
sg

em
äß

en
 Z

w
ec

ke
n 
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m

d 
si

nd
, o

de
r d

ur
ch

un
ve

rh
äl
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m
äß

ig
 h
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e 

Ve
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un

ge
n 
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ns
tig

t w
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de
n.

§
4

St
ift

un
gs

ve
rm

ög
en

(1
)D

as
 V

er
m

ög
en

 d
er

 S
tif

tu
ng

 g
eh
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t z

u 
de

m
 d

er
 E

va
ng
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ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B
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en
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ew
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m

e-
te

n 
Ve

rm
ög

en
.

(2
)Z

u 
de

m
 G

ru
nd

st
oc

kv
er

m
ög

en
 g

eh
ör

en
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di
e 

im
 G

ru
nd
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ch
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he
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uf
 d

ie
 N
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en

 d
er

 „E
va

ng
el

is
ch

e 
St

ift
un

g 
Pf
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ge

 S
ch

ön
au

“ u
nd

 „E
va

n-
ge

lis
ch

e 
Pf

ar
rp

frü
nd
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tif

tu
ng

 B
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en
“ e

in
ge

tra
ge

ne
n 

la
nd

- u
nd

 fo
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tw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n,

 u
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eb
au

te
n 

so
-

w
ie

 b
eb

au
te

n 
G

ru
nd

st
üc

ke
,

2.
Ko

m
pe

te
nz

en
 a

ls
 A

ns
pr

üc
he
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uf

 G
el

d-
 u

nd
 S
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hl

ei
st

un
ge

n 
ge

ge
n 

D
rit

te
3.

di
e 

N
ut

zu
ng

sr
ec

ht
e 

un
d 

Ei
ge

nt
um

sa
ns

pr
üc

he
 a

n 
de

n 
Pf

ar
rh

au
sg

ru
nd

st
üc

ke
n,

 d
er

en
 E

ig
en

tu
m

 im
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r B

au
pf

lic
ht

 d
es

 L
an

de
s 

Ba
de

n-
W

ür
tte

m
be

rg
 a

ls
 b

es
tri

tte
n 

gi
lt,

4.
so

ns
tig

e 
Sa

ch
en

 u
nd

 R
ec

ht
e 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
Fo

rd
er

un
ge

n.

(3
)D

as
 G

ru
nd

st
oc

kv
er

m
ög

en
 is

t z
u 

er
ha

lte
n.

 Im
 In

te
re

ss
e 

ei
ne

s 
na

ch
ha

lti
g 

ve
rb

es
se

rte
n 

Er
tra

ge
s

si
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

zu
lä

ss
ig

. D
ie

 A
nl

ag
e 

in
 G

ru
nd

st
üc

ke
 o

de
r g

ru
nd

st
üc

ks
gl

ei
ch

e 
R

ec
ht

e 
od

er
 Im

m
o-

bi
lie

n 
im

 D
ire

kt
be

st
an

d 
od

er
 I

m
m

ob
ilie

n 
al

s 
Fo

nd
ss

tru
kt

ur
en

 o
de

r 
Im

m
ob

ilie
ng

es
el

ls
ch

af
te

n 
od

er
al

te
rn

at
iv

e 
Im

m
ob

ilie
na

nl
ag

en
 (

Fo
rs

t) 
ha

t 
Vo

rra
ng

 v
or

 a
nd

er
en

 V
er

m
ög

en
sa

nl
ag

en
. 

D
ie

 S
tif

tu
ng

ka
nn

 Z
us

tif
tu

ng
en

 fü
r k

irc
hl

ic
he

 Z
w

ec
ke

 v
or

ne
hm

en
.

(4
)D

ie
 S

tif
tu

ng
so

rg
an

e 
be

sc
hl

ie
ße

n 
ei

n 
Ka

pi
ta

le
rh

al
tu

ng
sk

on
ze

pt
 u

nd
 A

nl
ag

er
ic

ht
lin

ie
n.

(5
)Z

uw
en

du
ng

en
 u

nd
 Z

us
tif

tu
ng

en
 D

rit
te

r z
um

 S
tif

tu
ng

sv
er

m
ög

en
 s

in
d 

zu
lä

ss
ig

.

§
5

O
rg

an
e

O
rg

an
e 

de
r S

tif
tu

ng
 s

in
d 

de
r V

or
st

an
d 

un
d 

de
r S

tif
tu

ng
sr

at
.

§
6

Vo
rs

ta
nd

(1
)D

er
 V

or
st

an
d 

is
t g

es
et

zl
ic

he
r V

er
tre

te
r u

nd
 v

er
tri

tt 
di

e 
St

ift
un

g 
ge

ric
ht

lic
h 

un
d 

au
ße

rg
er

ic
ht

lic
h.

D
er

 V
or

st
an

d 
fü

hr
t d

ie
 G

es
ch

äf
te

 in
 e

ig
en

er
 V

er
an

tw
or

tu
ng

.

(2
)D

er
 V

or
st

an
d 

be
st

eh
t a

us
 e

in
em

 o
de

r m
eh

re
re

n 
M

itg
lie

de
rn

, d
ie

 h
au

pt
am

tli
ch

 tä
tig

 s
in

d 
un

d 
ni

ch
t

M
itg

lie
de

r d
es

 E
va

ng
el

is
ch

en
 O

be
rk

irc
he

nr
at

s 
se

in
 d

ür
fe

n.

(3
)

Je
de

s 
Vo

rs
ta

nd
sm

itg
lie

d 
is

t z
ur

 E
in

ze
lv

er
tre

tu
ng

 b
er

ec
ht

ig
t u

nd
 v

on
 d

en
 B

es
ch

rä
nk

un
ge

n 
de

s
§

18
1 

BG
B 

be
fre

it.

(4
)D

ie
 V

or
st

an
ds

m
itg

lie
de

r w
er
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n 
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m

 S
tif

tu
ng

sr
at

 b
er

uf
en

. I
m

 F
al

le
 e

in
er

 b
ef

ris
te

te
n 

Be
ru

fu
ng

 is
t

ei
ne

 w
ie

de
rh

ol
te

 B
er

uf
un

g 
zu

lä
ss

ig
. D

ie
 B

er
uf

un
g 

ka
nn
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om

 S
tif

tu
ng

sr
at

 je
de

rz
ei

t a
us
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ic

ht
ig

em
G

ru
nd
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er
ru

fe
n 

w
er

de
n.

 D
as

 A
m

t e
in

es
 V

or
st

an
ds

m
itg

lie
de

s 
en

de
t a

uß
er

de
m

 d
ur

ch
 A

m
ts

ni
ed

er
-

le
gu

ng
, d

ie
 je

de
rz

ei
t z

ul
äs

si
g 

is
t.

(5
)D

ie
 V

or
st

an
ds

m
itg

lie
de

r e
rh

al
te

n 
ei

ne
 V

er
gü

tu
ng

, d
ie

 v
om

 S
tif

tu
ng

sr
at

 fe
st

ge
le

gt
 w

ird
. N

äh
er

es
re

ge
lt 

ei
n 

D
ie
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er
tra

g.
 B

ei
 A

bs
ch

lu
ss

 d
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 D
ie
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 m

it 
ei
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m

 V
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st
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m
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w
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 d
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h 
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Vo
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s 
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ra
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n.

§
7
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ift

un
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ra
t

(1
)

D
er

 S
tif

tu
ng

sr
at

 b
es

te
ht
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us

 m
in

de
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en
s 
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 h

öc
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ch

t 
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re
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m
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 M
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D
ie
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 d

ür
fe

n 
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t z
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h 

M
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d 
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s 
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se
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. D

er
 S

tif
tu
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t 
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ah
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 b
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en

n 
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it 

m
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s 

4 
M

itg
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de
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 b
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D
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m
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it 
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 J
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.
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)D
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 S

tif
tu

ng
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ör
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itg
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 d
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n 

bz
w

. V
er
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r d
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de
st
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te
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r s
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e 
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he

 in
 B
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(3
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. D
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ie
de

r 
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at
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nr

at
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 M

itg
lie

de
r n

ac
h 

Ab
sa

tz
 2

 N
r.1

ka
nn

 e
in

e 
St

el
lv

er
tre

tu
ng

 b
en

an
nt

w
er

de
n;

 fü
r d

ie
 M

itg
lie

de
r n

ac
h 

Ab
sa

tz
 2

 N
r.2

 is
t e

in
e 

St
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ür
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 M
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r
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e 

w
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 B
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m
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m
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r d
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es
t d

er
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m
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 E
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zm
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d 
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n 

w
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n.

(4
)D

er
 S
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lt 
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s 
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en
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d 
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e 
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n 
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d 
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w
. d
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(5
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D
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s 
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an
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de

m
 w

er
de

n
ih

ne
n 

ih
re

 n
ot

w
en

di
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G
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–
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§
8
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(1
)

D
er
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tu
ng
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at
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Be
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rf,

 m
in

de
st

en
s 
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w
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m
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r 

au
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 d
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-
st
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un
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m
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.

(2
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er
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h 
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ne

 G
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or
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un
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 F

ür
 d
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t u
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 d
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ge
n 
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lt 
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10
8 

de
r G

ru
nd

or
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un
g 

de
r E

va
ng

el
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ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

.
Be

i S
tim

m
en
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ei
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he

it 
en
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de

t d
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m
e 

de
r V
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n 
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w

. d
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en
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n.

§
9
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ra
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(1
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er
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t u
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s 
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rg
an
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ie
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r d
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n 
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d 
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n 
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eu
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 u
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 m
it 
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ch
en

 u
nd

 g
ew

is
se

nh
af
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(2
)

D
er

 S
tif

tu
ng

sr
at

 b
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 ü
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r 

al
le
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ng
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en
he
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n 
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n 
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ut
un
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fü
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e
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un
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de
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e 

An
ge

le
ge
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ei

te
n:

1.
di

e 
Be

ru
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ng
 u

nd
 A
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er

uf
un

g 
vo

n 
Vo

rs
ta

nd
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itg
lie

de
rn
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2.
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n 

W
irt

sc
ha
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pl

an
,

3.
di
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st
st

el
lu

ng
 d
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re

sa
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it 

de
r E
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ni
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er
w

en
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ng
4.

di
e 
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st
un

g 
de
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nd
s 

na
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 d
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 V
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ge

n 
de
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üf
un
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be
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ht
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5.

di
e 

G
el

te
nd

m
ac

hu
ng

 v
on

 A
ns
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he
n 

de
r S

tif
tu

ng
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en
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er

 M
itg

lie
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rn
 d

es
 S

tif
tu

ng
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or
st

an
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un
d 
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s 

St
ift

un
gs

ra
ts

,
6.

di
e 

Be
st

el
lu

ng
 e

in
es

 W
irt

sc
ha

fts
pr

üf
er

s 
/ e

in
er

 W
irt

sc
ha

fts
pr

üf
er

in
,

7.
di

e 
Zu

st
ift

un
ge

n 
du
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h 

di
e 

St
ift

un
g 

so
w

ie
 d

ie
 A
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ah

m
e 

vo
n 

Zu
w

en
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ng
en

 u
nd

 Z
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tif
tu

ng
en

8.
di

e 
Än

de
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ng
 d

er
 S

at
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Rz. Alte Fassung Alte Fassung Neue Fassung (fusioniert) Bemerkungen

01 Satzung der Evangelischen 
Pfarrpfründestiftung Baden

Satzung der Evangelischen 
Stiftung Pflege Schönau

Satzung der Stiftung Schönau

02 Vom 30. April 2002 (GVBl. 2003 
S. 161), geändert durch Be-

schluss des Stiftungsrates am 
27. März 2008 (GVBl. S. 146),
geändert durch die Beschlüsse

des Stiftungsrates vom 
08.12.2008, 24.03.2009, 
29.06.2009, 22.09.2009, 

07.12.2009 (GVBl. 2010 S. 131) 
und 09.07.2015 (GVBl. 2016 S. 

176)

Vom 30. April 2002 (GVBl. 2003 
S. 158), geändert durch Be-

schluss des Stiftungsrates vom 
27. März 2008, geändert durch
die Beschlüsse des Stiftungsra-

tes vom 08.12.2008, 
24.03.2009, 29.06.2009, 

22.09.2009, 07.12.2009 (GVBl. 
2010 S. 127) und 09.07.2015

(GVBl. 2016 S. 174)

03 Vorbemerkung Vorbemerkung Präambel

04

Durch die Kurpfälzische Ordnung 
der Kirchengüterverwaltung von 
1576 wurde das bei der 

Die Stiftung Schönau vereinigt 
die Vermögen mehrerer Stif-
tungen, die zum Teil seit mehr 
als 450 Jahren existieren und 
die kraft kirchenrechtlicher 
Widmung der Pfarrbesoldung, 
der Bauunterhaltung an Kir-
chen und Pfarrhäusern und 
weiteren hoheitlichen kirchli-
chen Zwecken der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden 
dienen. 
1. Durch die Kurpfälzische Ord-
nung der Kirchengüterverwaltung
von 1576 wurde das bei der

Reformation eingezogene Ver-
mögen der vormals katholischen 
Kirchen, Klöster und Stifte zum 
reformierten allgemeinen Kir-
chengut der Kurpfalz erklärt. Ge-
mäß § 3 der Beilage D zur 
Uni¬onsurkunde von 1821, An-
ordnung über das allgemeine 
und Lokal-vermögen für Kirchen, 
Schulen und milde Stiftungen in 
den gemischten Landesteilen 
des Großherzogtums Baden bei 
Vereinigung beider evangelisch-
protestantischer Konfessionen, 
wurde aus dem nach der Kir-
chenteilung von 1705 und 1707 
verbliebenen Kirchengut der Un-
terländer Evangelische Kirchen-
fonds gebildet.
Durch die kirchlichen Gesetze 
vom 27.9.1963 (GVBl. S. 56; GBl. 
S. 106) und 4.7.1969 (GVBl. S.
46; GBl. S. 226) wurden mit Wir-
kung vom 1.1.1964 die Evangeli-
sche Stiftschaffnei Lahr und der
St. Jakobsfonds Gernsbach zu-
nächst mit der Evangelischen Kir-
chenschaffnei Rheinbischofs-
heim und diese mit Wirkung vom
1.1.1970 mit dem Unterländer

Reformation eingezogene Ver-
mögen der vormals katholischen 
Kirchen, Klöster und Stifte zum 
reformierten allgemeinen Kir-
chengut der Kurpfalz erklärt. Ge-
mäß § 3 der Beilage D zur Uni-
onsurkunde von 1821, Anord-
nung über das allgemeine und 
Lokalvermögen für Kirchen, 
Schulen und milde Stiftungen in 
den gemischten Landesteilen 
des Großherzogtums Baden bei 
Vereinigung beider evangelisch-
protestantischer Konfessionen, 
wurde aus dem nach der Kir-
chenteilung von 1705 und 1707 
verbliebenen Kirchengut der Un-
terländer Evangelische Kirchen-
fonds gebildet. In dessen Sat-
zung vom 30.04.2002 wurde die 
Stiftung in „Evangelische Stif-
tung Pflege Schönau, im Fol-
genden ESPS genannt“, umbe-
nannt. Die Satzung mit Stand 
09.07.2015, verkündet im Ge-
setzes- und Verordnungsblatt 
der Evangelischen Landeskir-
che in Baden Nr. 10/2016, Seite 
174 -176 bildet die Grundlage 
des Beschlusses vom
24.03.2022 mit dem der 
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Durch das Kirchliche Gesetz, die 
Verwaltung des Evangelischen 
Pfründevermögens betr., vom 
21.12.1881 (GVBl. 1882 S. 2) 
wurde für den Bereich der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden 
die Evangelische Zentralpfarr-
kasse errichtet, in der das Ver-
mögen der Evangelischen Pfar-
reien (Pfarrpfründen) verwaltet 
wird. Aufgrund der §§ 6 und 39 
des Stiftungsgesetzes Baden-
Württemberg vom 04.10.1977 
(GBl. S. 408) in der Fassung vom 
23.07.1993 (GBl. S. 533) erlässt 
der Evangelische Oberkirchenrat 
mit Zustimmung der Landes-
syno-de nachstehende Satzung:

Evangelischen Kirchenfonds ver-
einigt.
Aufgrund der §§ 6 und 39 des 
Stiftungsge-setzes für Baden-
Württemberg vom 4.10.1977 
(GBl. S. 408) in der Fassung vom 
23.7.1993 (GBl. S. 533) erlässt 
der Evange-lische Oberkirchen-
rat mit Zustimmung der Landes-
synode nachstehende Satzung:

Stiftungsrat die Zulegung auf 
die Evangelische Pfarrpfrün-
destiftung Baden beschlossen 
hat.
2. Durch das Kirchliche Gesetz,
die Verwaltung des Evangeli-
schen Pfründevermögens betref-
fend, vom 21.12.1881 (GVBl.
1882 S. 2) wurde für den Bereich
der Evangelischen Landeskirche
in Baden die Evangelische
Zentralpfarrkasse errichtet, in der
das Vermögen der Evangeli-
schen Pfarreien (Pfarrpfründen)
verwaltet wird. In deren Satzung
vom 30.04.2002 wurde die Stif-
tung in „Evangelische
Pfarrpfründestiftung Baden“
(im folgenden EPSB genannt)
umbenannt. Die Satzung mit
Stand 09.07.2015, verkündet
im Gesetzes- und Verord-
nungsblatt der Evangelischen
Landeskirche in Baden Nr.
10/2016, Seite 176 -179, bildet
die Grundlage des Beschlus-
ses vom 24.03.2022, mit dem
der Stiftungsrat die Zulegung
der Evangelischen Stiftung
Pflege Schönau auf die

Evangelische Pfarrpfründestif-
tung Baden beschlossen hat.
3. Mit der Zulegung gehen das
Stiftungsvermögen sowie alle
Rechte und Pflichten der Evan-
gelische Stiftung Pflege
Schönau auf die Evangelische
Pfarrpfründestiftung Baden
über. Die Evangelische
Pfarrpfründestiftung Baden
hat in diesem Zuge ihren Na-
men geändert und heißt nun-
mehr „Stiftung Schönau“.
4. Die Grundstücke, die bisher
der Evangelischen Pfarrpfrün-
destiftung Baden gehörten, 
sind zur Klarstellung der Wid-
mung im Grundbuch mit dem 
Zusatz: „Pfründevermögen“ zu 
kennzeichnen.

Zu Präambel Ziff. 4:
Nach § 15 Abs. 2 Grundbuchver-
fügung (GBV) kann ein solcher 
Zusatz beantragt werden; das ist 
für das Zuordnen der sachlich 
grundsteuerbefreiten Grundstü-
cke wichtig!1

05 § 1
Name, Sitz, Rechtsform

§ 1
Name, Sitz, Rechtsform

§ 1
Name, Sitz, Rechtsform

06 (2) Die Stiftung trägt künftig den
Namen „Evangelische 

(2) Die Stiftung trägt künftig den
Namen Evangelische Stiftung

(1) Die Stiftung führt den Na-
men Stiftung Schönau.

1 Begründung: Durch die Namensänderung entfällt die Sichtbarkeit der Widmung als steuerlich privilegiertes Besoldungsvermögen/ so genanntes Dienstgrund-
stück / der Grundstücke der EPSB im Grundbuch. Die jährliche Grundsteuerbefreiung nach § 3 Abs.1 Nr.6 GrStG wäre aus dem Grundbuch nicht mehr sichtbar.
Auf Antrag kann nach § 15 Abs.2 GBV die Zugehörigkeit zu einem solchen Vermögen oder die Zweckbestimmung „durch einem dem Namen des Berechtigten in 
Klammern beizufügenden Zusatz bezeichnet werden“.
Mit dieser Ergänzung werden die Grundbuchberichtigungsanträge, die nach Veröffentlichung der neuen Satzung im KGVBl als Änderung „von Amts wegen“ für
die Namensänderung gestellt werden, als amtliche Veröffentlichung inhaltlich unterstützt. Das ist über den Rechtsanwalt mit einem Schwerpunktfinanzamt
abgesprochen.

– 12 –
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Pfarrpfründestiftung Baden“ (im 
folgenden EPSB genannt). (…) 

Pflege Schönau, im Folgenden 
ESPS genannt. (…)

07 (2) (…) Sie hat ihren Sitz in Hei-
delberg.

(1) Die Evangelische Zentral-
pfarrkasse ist eine kirchliche Stif-
tung des öffentlichen Rechts, in
der das eigene Vermögen und
das Vermögen der bisher recht-
lich selbständigen 475 Evangeli-
schen Pfarreien (Pfarrpfründen)
in Baden zusammengefasst ist.

(2) (…) Sie hat ihren Sitz in Hei-
delberg.

(1) Der Unterländer Evangeli-
sche Kirchenfond ist eine kirchli-
che Stiftung des öffentlichen
Rechts, in dem das stiftungsge-
bundene Vermögen des Unter-
länder Evangelischen Kirchen-
fonds, des vormaligen St. Ja-
kobsfonds Gernsbach, der vor-
maligen Evangelischen Kirchen-
schaffnei Rheinbischofsheim und
der vormaligen Evangelischen
Stiftschaffnei Lahr zusammenge-
fasst ist.

(2) Die Stiftung hat ihren Sitz in
Heidelberg. Sie ist eine kirchli-
che Stiftung des öffentlichen
Rechts.

08 (3) Für die EPSB gilt das Gesetz
über die kirchlichen Stiftungen im
Bereich der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden sowie das
Stiftungsgesetz des Landes Ba-
den-Württemberg, soweit dessen
Bestimmungen auf kirchliche
Stiftungen anwendbar sind. (…)

(3) Für die ESPS gilt das Gesetz
über die kirchlichen Stiftungen im
Bereich der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden sowie das
Stiftungsgesetz des Landes Ba-
den-Württemberg, soweit dessen
Bestimmungen auf kirchliche
Stiftungen anwendbar sind. (…)

(3) Für die Stiftung gilt das
kirchliche Gesetz über die kirch-
lichen Stiftungen im Bereich der
Evangelischen Landeskirche in
Baden sowie das Stiftungsgesetz
des Landes Baden-Württemberg,
soweit dessen Bestimmungen
auf kirchliche Stiftungen anwend-
bar sind.

09 (3) (…) Die EPSB besitzt die Fä-
higkeit, öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse zu begründen
(Dienstherrenfähigkeit).

(3) (…) Die ESPS besitzt die Fä-
higkeit, öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse zu begründen
(Dienstherrenfähigkeit).

(4) Sie besitzt die Fähigkeit, ei-
gene öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnisse zu haben begrün-
den (Dienstherrenfähigkeit) und

Zu § 1 Abs.4: 
Die Dienstherrenfähigkeit mit den 
Worten „zu haben“ entspricht der 
Formulierung in § 2 

kann landeskirchliche Beamte 
beschäftigen.

Kirchenbeamtengesetz der EKD 
und in § 2 Beamtenstatusgesetz. 
Dass auch landeskirchliche Be-
amte beschäftigt werden können 
(und nicht nur eigene beamte) 
entspricht dem langjährigen „Ist“ 
und wurde als Rechtsgrundlage 
vorsorglich ergänzt im Hinblick 
auf die Änderung der umsatz-
steuerlichen Rahmenbedingun-
gen.

10 § 2
Stiftungszweck

§ 2
Stiftungszweck

§ 2
Stiftungszweck

11 1) Das Vermögen der Stiftung
dient mit seinem Ertrag zur De-
ckung der nachstehenden Lasten
und Kosten der Evangelischen
Landeskirche in Baden:
1.Pfarrbesoldung,
2.Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung der Pfarrerinnen und
Pfarrer,

3.Aufwand für die Versehung
nicht besetzter Pfarrstellen,

4.unentgeltliche Nutzungsüber-
lassung von Pfarrhausgrundstü-
cken für die im Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieser Satzung

(1) Das durch die ESPS verwal-
tete Vermö-gen dient mit seinem
Ertrag zur Deckung der nachste-
henden Lasten und Kosten:

1.Besoldungsbeiträge für Pfarr-
stellen (Kompetenzleistungen),

3.unentgeltliche Nutzungsüber-
lassung von Kirchen- und Pfarr-
hausgrundstücken an die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser
Sat-zung berechtigten

Das durch die Stiftung verwal-
tete Vermögen dient mit seinen 
Nutzungen und seinem Ertrag 
den folgenden Zwecken:

1. Pfarrbesoldung einschließlich
Alters-, Krankheits- und Hinter-
bliebenenversorgung der Pfarre-
rinnen und Pfarrer,

2.Aufwand für die Versehung
nicht besetzter Pfarrstellen,

3.unentgeltliche Nutzungsüber-
lassung von Kirchengrundstü-
cken und Pfarrhausgrundstücken
für die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Satzung berechtigten

Zu § 2 Satz 1:
Ergänzt: „Nutzungen“. Das er-
möglicht stiftungsrechtlich auch 
nicht monetäre Leistungen

Erklärung zum Wegfall von § 2 
Abs.1 Nr. 1 Satzung ESPS: 
die Kompetenzleistungen der 
ESPS an die EPSB entfallen 
durch die Vereinigung , dieser 
Stiftungszweck wird nicht mehr 
genannt 
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berechtigten Pfründen im not-
wendigen Umfang,

5.auf dem Pfründevermögen ru-
hende Lasten,

6.Kosten der EPSB für die Ver-
waltung und Bewirtschaftung des
Vermögens.

Kirchengemeinden und Pfarreien 
im notwendigen Umfang,

4.auf dem Vermögen ruhende
Lasten,

2.Baulasten zu Kirchen und
Pfarrhäusern,

6.Verwaltung anderer kirchlicher
Stiftungen, insbesondere der
Evangelischen Pfarrpfründestif-
tung Baden (EPSB) auf Vertrags-
basis gegen Kostenerstattung.

5.Kosten der Verwaltung und Be-
wirtschaftung des Vermögens,

Kirchengemeinden, Pfarreien 
und Pfründen im notwendigen 
Umfang

4. auf dem Pfründevermögen
und auf dem weiteren Vermögen
ruhende Lasten

5.Baulasten an Kirchen und
Pfarrhäusern

6.Verwaltung anderer kirchlicher
Stiftungen oder kirchlicher Ein-
richtungen auf Vertragsbasis
gegen Kostenerstattung

7. für allgemeine Bedürfnisse
der Landeskirche

5.Kosten der Verwaltung und Be-
wirtschaftung des Vermögens.

Ergänzung in § 2 Nr. 6:
oder kirchlicher Einrichtungen2

Erklärung zu § 2 Ziffer 7: 
entspricht dem bisherigen Stif-

tungszweck ESPS § 2 Abs.2 
Nummer 3. 

Erklärung zum Wegfall: 
Die „Kosten der Verwaltung… 
„nach § 2 Abs.1 Nr. 5 ESPS und 
Nr. 6 EPSB sind kein Stiftungs-
zweck nach heutigem Verständ-
nis, wird deshalb nicht mehr ge-
nannt.

2 Im Rahmen von Überlegungen zur innerkirchlichen Zusammenarbeit in der Zukunft wird in der Satzung stiftungsrechtlich die Möglichkeit genannt, für andere
kirchliche Einrichtungen als juristische Personen des öffentlichen oder zivilen Rechts (unabhängig von deren Rechtsform wie zB GmbH, Stiftung…) tätig zu
sein. Dies sagt noch nichts über die etwaige konkrete rechtliche Gestaltung, die steuerlichen Folgen (Tätigkeit für Dritte ist ein Betrieb gewerblicher Art), die
wirtschaftlichen Risiken oder Chancen, die stets separat zu prüfen sind, aus.

12 (2) Die EPSB kann beschließen,
dass ein nach den Leistungen
nach Absatz 1 verbleibender
Überschuss ganz oder teilweise
den Rücklagen oder dem Grund-
stockvermögen zur Verstärkung
der künftigen Ertragskraft der
EPSB zugewiesen wird.

(2) Die ESPS kann beschließen,
dass ein nach den Leistungen
nach Absatz 1 verbleibender
Überschuss ganz oder teilweise
den Rücklagen oder dem Grund-
stockvermögen zur Verstärkung
der künftigen Ertragskraft der
ESPS oder der Evangelischen
Landes-kirche in Baden insbe-
sondere für folgende Zwecke zu-
gewiesen wird:

1.für die berechtigten Gemein-
den und Stellen,

2.für die bei der Kirchenteilung
von 1707 ausgefallenen Gemein-
den,

3.für allgemeine Bedürfnisse der
Landeskirche.

(2) Die EPSB kann beschließen,
dass ein nach den Leistungen
nach Absatz 1 verbleibender
Überschuss ganz oder teilweise
den Rücklagen oder dem Grund-
stockvermögen zur Verstärkung
der künftigen Ertragskraft der
EPSB zugewiesen wird.

1.für die berechtigten Gemein-
den und Stellen,

2.für die bei der Kirchenteilung
von 1707 ausgefallenen Gemein-
den,

3.für allgemeine Bedürfnisse der
Landeskirche.

Erklärung zum Wegfall von § 
2Abs. 2 ESPS und EPSB:
Der Beschluss über die Ergebnis-
verwendung – bisher Abs. 2- 
steht künftig nur noch in § 9 Abs. 
2 Nr. 3 als Aufgabe des Stiftungs-
rats.

Erklärung zum Wegfall:
§ 2 Abs.2 Nr.1 und Nr.2 aus
ESPS entfallen: Die Details der
Verwendung durch die Landes-
kirche wird nicht mehr in der Sat-
zung genannt, die konkrete Ver-
wendung legt die Landeskirche
selbst fest. Diese Detailliierung
fand auch in der Praxis seit Jahr-
zehenten nicht mehr statt

– 16 –
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13 § 3
Gemeinnützigkeit

§ 3
Gemeinnützigkeit

§ 3
Steuerbegünstigte kirchliche 

Zwecke

Zu § 3:
Änderung der Überschrift als 
Klarstellung: 

Die Stiftung unterliegt nicht dem 
Gemeinnützigkeitsrecht; sie ist 
(nur) wegen Kirchlicher Zwecke 
nach § 54 Abgabenordnung privi-
legiert.(§ 54 gilt nur für die Be-
triebe gewerblicher Art der Stif-
tung). 

In Anlehnung an die Mustersat-
zung der Finanzbehörden blei-
ben Systematik und Schlüsselbe-
zeichnungen erhalten.

14 (1) Die EPSB verfolgt ausschließ-
lich und unmittelbar kirchliche
Zwecke im Sinne der geltenden
steuerrechtlichen Bestimmun-
gen.

(1) Die ESPS verfolgt ausschließ-
lich und unmittelbar kirchliche
Zwecke im Sinne der geltenden
steuerrechtlichen Bestimmun-
gen.

(1) Die Stiftung verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar kirch-
liche Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenord-
nung.

15 (2) Die EPSB ist selbstlos tätig.
Sie verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle
Mittel der EPSB dürfen nur für die
satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden.

(2) Die ESPS ist selbstlos tätig.
Sie verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle
Mittel dürfen nur für die satzungs-
gemäßen Zwecke verwendet
werden.

(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig.
Sie verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle
Mittel der Stiftung dürfen nur für
ihre satzungsgemäßen Zwecke
verwendet werden.

16 (3) Keine Person darf durch Aus-
gaben, die den satzungsgemä-
ßen Zwecken der EPSB fremd
sind, oder durch

(3) Keine Person darf durch Aus-
gaben, die den satzungsgemä-
ßen Zwecken der ESPS fremd
sind, oder durch

(3) Keine Person darf durch Aus-
gaben, die den satzungsgemä-
ßen Zwecken fremd sind, oder

unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden.

unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden.

durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

17 § 4
Stiftungsvermögen

§ 4
Stiftungsvermögen

§ 4
Stiftungsvermögen

18 (1) Das Vermögen der EPSB ge-
hört zu dem der Landeskirche ge-
widmeten Vermögen im Sinne
des kirchlichen Gesetzes über
die Vermögensverwaltung und
die Haushaltswirtschaft in der
Evangelischen Landeskirche in
Baden (KVHG).

(1) Das Vermögen der ESPS ge-
hört zu dem der Landeskirche ge-
widmeten Vermögen im Sinne
des kirchlichen Gesetzes über
die Vermögensverwaltung und
die Haushalts-wirtschaft in der
Evang. Landeskirche in Baden
(KVHG).

(1) Das Vermögen der Stiftung
gehört zu dem der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden
gewidmeten Vermögen.

19 (2) Das Stiftungsvermögen be-
steht aus dem bei Inkrafttreten
dieser Satzung vorhandenen
Vermögen der Evangelischen
Zentralpfarrkasse sowie aus dem
Vermögen aller zugunsten der
EPSB aufgehobenen Pfarrpfrün-
den.

(2) Das Stiftungsvermögen be-
steht aus dem bei Inkrafttreten
dieser Satzung vorhandenen 
Vermögen der Evangelischen 
Zentralpfarrkasse sowie aus dem
Vermögen aller zugunsten der
EPSB aufgehobenen Pfarrpfrün-
den.

Erklärung zum Wegfall § 4 Abs. 2 
EPSB:
Siehe Historie der Stiftung in der 
Präambel

20 (3) Zum Vermögen gehören

1.die im Grundbuch ursprünglich
auf die Namen der einzelnen
Evangelischen Pfarreien
(Pfarrpfründen) und der Evang.
Zentralpfarrkasse eingetragenen
land- und forstwirtschaftlichen
sowie bebauten Grundstücke,

(2) Das Vermögen besteht aus

den im Grundbuch auf die Na-
men des Unterländer Evangeli-
schen Kirchenfonds oder der mit 
ihm vereinigten landeskirchlichen 
Fonds eingetragenen land- und 
forstwirtschaftlichen sowie be-
bauten Grundstücken, 

(2) Zu dem Grundstockvermö-
gen gehören

1.die im Grundbuch bisher auf
die Namen der „Evangelische
Stiftung Pflege Schönau“ und
„Evangelische Pfarrpfründe-
stiftung Baden“ eingetragenen
land- und forstwirtschaftlichen,

Zu § 4 Abs. 2:
Das „Grundstockvermögen“
der neuen Stiftung ist das zum 
1.01.2023 insgesamt vorhan-
dene Vermögen.

„Grundstockkapital“ (so bisher in 
den alten Satzungen ESPS und 
EPSB genannt) ist ein Begriff, der 
rechtlich inhaltlich dasselbe be-
zeichnet, er entfällt.

– 17 –
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2.die Ansprüche auf Sach- und
Geldleistungen (Kompetenzen),

3.das Grundstockkapital

4.die Nutzungsrechte und Eigen-
tumsansprüche an den Pfarr-
hausgrundstücken, deren Eigen-
tum im Zusammenhang mit der
Baupflicht des Landes Baden-
Württemberg als bestritten gilt,

5.sonstige Rechte.

dem Grundstockkapital und 

sonstigen Rechten.

unbebauten sowie bebauten 
Grundstücke,

2. Ansprüche auf Geld- und
Sachleistungen gegen Dritte
(Kompetenzen),

3.das Grundstockkapital

3. die Nutzungsrechte und Eigen-
tumsansprüche an den Pfarr-
hausgrundstücken, deren Eigen-
tum im Zusammenhang mit der
Baupflicht des Landes Baden-
Württemberg als bestritten gilt,

4.sonstige Sachen und Rechte
einschließlich Forderungen.

Zu § 4 Abs. 2 Nr. 2:
Die Kompetenz-Ansprüche an 
Kommunen sind seit einigen Jah-
ren fast vollständig abgelöst
(abstraktes Beispiel „2 Fuder 
Heu“)

Zu § 4 Abs. 2 Nr. 4:
Zur Klarstellung werden „Forde-
rungen“ ergänzt

21 (4) Das Grundstockvermögen ist
in seinem Bestand und in der Art
seiner Zusammensetzung zu er-
halten. Im Interesse eines nach-
haltig verbesserten Ertrages sind
Änderungen zulässig. Die Anlage
in Immobilien hat Vorrang vor an-
deren Vermögensanlagen.

(3) Das Grundstockvermögen ist
in seinem Bestand und in der Art
seiner Zusammensetzung zu er-
halten. Im Interesse eines nach-
haltig verbesserten Ertrages sind
Änderungen zulässig. Die Anlage
in Immobilienvermögen hat Vor-
rang vor anderen Vermögensan-
lagen.

(3) Das Grundstockvermögen
ist zu erhalten. Im Interesse ei-
nes nachhaltig verbesserten
Ertrages sind Änderungen zu-
lässig. Die Anlage in Grundstü-
cke oder grundstücksgleiche
Rechte oder Immobilien im Di-
rektbestand oder Immobilien
als Fondsstrukturen oder Im-
mobiliengesellschaften oder
alternative Immobilienanlagen

Zu § 4 Abs. 3:
Der Begriff „Immobilien“ aus den 
alten Satzungen wurde detailliert, 
um die indirekten Immobilienan-
lagen als zulässige Anlageform 
zu zeigen.

(Forst) hat Vorrang vor ande-
ren Vermögensanlagen. 

Die Stiftung kann Zustiftungen 
für kirchliche Zwecke vorneh-
men.

Zu § 4 Abs. 3 Satz 4:
„Zustiftungen“ ist neu in der Sat-
zung. Über eine Zustiftung ent-
scheidet der Stiftungsrat, siehe § 
9 Abs.2 Nr. 7. 
Da eine Zustiftung das Stiftungs-
vermögen, ggf. das Grundstock-
vermögen mindert, ist dies hier 
unter der Satzungsbestimmung 
für das Stiftungsvermögen ge-
nannt.  

22 (4) Die Stiftungsorgane be-
schließen ein Kapitalerhal-
tungskonzept und Anlagericht-
linien.

Zu § 4 Abs. 4:
Die Verpflichtung in Abs. 4 ent-
spricht dem KStiftG

23 (5) Zuwendungen und Zustif-
tungen Dritter zum Stiftungs-
vermögen sind zulässig.

Zu § 4 Abs. 5:
Zuwendungen und Zustiftungen 
sind neu klarstellend genannt.

24 § 5
Organe

§ 5
Organe

§ 5
Organe

25 Organe der EPSB sind der Stif-
tungsvorstand und der Stiftungs-
rat.

Organe der ESPS sind der Stif-
tungsvorstand und der Stiftungs-
rat.

Organe der Stiftung sind der 
Vorstand und der Stiftungsrat.

– 20 –

– 19 –



108  Oktober 2022Anlage 6

26 § 6
Stiftungsvorstand

§ 6
Stiftungsvorstand

§ 6
Vorstand

Zu §§ 6 und 7 alte Satzungen:
sind hier zusammengefasst, da-
her in § 6 Abs. 1 ergänzt „in eige-
ner Verantwortung“.

27 (1) Der Vorstand ist gesetzlicher
Vertreter der EPSB und vertritt
diese gerichtlich und außerge-
richtlich.

(1) Der Vorstand ist gesetzlicher
Vertreter der ESPS und vertritt
diese gerichtlich und außerge-
richtlich.

(1) Der Vorstand ist gesetzlicher
Vertreter und vertritt die Stiftung
gerichtlich und außergerichtlich.
Der Vorstand führt die Ge-
schäfte in eigener Verantwor-
tung.

28 (2) Der Vorstand besteht aus ei-
nem oder mehreren Mitgliedern,
die nicht Mitglieder des Evangeli-
schen Oberkirchenrats sind.

(2) Der Vorstand besteht aus ei-
nem oder mehreren Mitgliedern,
die hauptamtlich tätig und nicht
Mitglieder des Evangelischen
Oberkirchenrats sind.

(2) Der Vorstand besteht aus ei-
nem oder mehreren Mitgliedern,
die hauptamtlich tätig sind und
nicht Mitglieder des Evangeli-
schen Oberkirchenrats sein dür-
fen.

29 (3) Sind mehrere Vorstandsmit-
glieder bestellt, so vertreten zwei
Vorstandsmitglieder die EPSB
gemeinschaftlich. Es kann Ein-
zelvollmacht erteilt werden. Die
Vertretungsmacht kann im Innen-
verhältnis durch eine Geschäfts-
ordnung beschränkt werden.

(4) Der Vorstand ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB
befreit, soweit es um einen Ver-
tragsabschluss mit der Evangeli-
schen Stiftung Pflege Schönau
geht.

(3) Sind mehrere Vorstandsmit-
glieder bestellt, so vertreten zwei
Vorstandsmitglieder die ESPS
gemeinschaftlich. Es kann Ein-
zelvollmacht erteilt werden. Die
Vertretungsmacht kann im Innen-
verhältnis durch eine Geschäfts-
ordnung beschränkt werden.

(4) Der Vorstand ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB
befreit, soweit es um einen Ver-
tragsabschluss mit der Evangeli-
schen Pfarrpfründestiftung Ba-
den geht.

(3) Jedes Vorstandsmitglied ist
zur Einzelvertretung berechtigt
und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.

Zu § 6 Abs. 3: 
Die unbeschränkte Einzelvertre-
tung nach außen ist ein Bedürfnis 
der Praxis. 
Einschränkungen bei mehreren 
Vorständen werden sich aus den 
dann notwendigen Geschäftsord-
nungsbestimmungen des Vor-
stands ergeben. 

30 (5) Die Vorstandsmitglieder wer-
den vom Stiftungsrat berufen.
Wiederholte Berufung ist zuläs-
sig. Die Berufung kann vom Stif-
tungsrat widerrufen werden.

(5) Die Vorstandsmitglieder wer-
den vom Stiftungsrat berufen.
Wiederholte Berufung ist zuläs-
sig. Die Berufung kann vom Stif-
tungsrat widerrufen werden.

(4) Die Vorstandsmitglieder wer-
den vom Stiftungsrat berufen. Im
Falle einer befristeten Beru-
fung ist eine wiederholte Beru-
fung zulässig. Die Berufung
kann vom Stiftungsrat jederzeit
aus wichtigem Grund widerru-
fen werden. Das Amt eines Vor-
standsmitgliedes endet außer-
dem durch Amtsniederlegung,
die jederzeit zulässig ist.

Zu § 6 Abs. 4:
Vorsorgliche Ergänzung. Bisher 
ist und war die Berufung als Vor-
stand nicht zeitlich limitiert.3

31 (5) Die Vorstandsmitglieder er-
halten eine Vergütung, die vom
Stiftungsrat festgelegt wird.
Näheres regelt ein Dienstver-
trag. Bei Abschluss des 
Dienstvertrags mit einem Vor-
standsmitglied wird die Stif-
tung durch den Vorsitzenden
des Stiftungsrats vertreten.

Zu § 6 Abs. 5:
nach Rat des Rechtsanwalts er-
gänzt. Hohe praktische Rele-
vanz, weil der Vorstand hier nicht 
selbst für die Stiftung handeln 
kann und soll.

32 § 7
Aufgaben des Stiftungsvor-

stands

§ 7
Aufgaben des Stiftungsvor-

stands

§ 7
Aufgaben des Stiftungsvor-

stands
33 (1) Der Vorstand führt die Ge-

schäfte der EPSB in eigener Ver-
antwortung. Er trägt gegenüber
dem Stiftungsrat und der Stif-

(1) Der Vorstand führt die Ge-
schäfte der ESPS in eigener Ver-
antwortung. Er trägt gegenüber
dem Stiftungsrat und der

(1) Der Vorstand führt die Ge-
schäfte der Stiftung in eigener
Verantwortung. Er trägt gegen-
über dem Stiftungsrat und der

Erklärung zum Wegfall § 7 der al-
ten Satzungen: 

Die Geschäftsführung steht in § 
6. 

3 Das „Wie“ des Vorstands ist üblicherweise nicht in der Satzung beschrieben. Das sollten Anstellungsvertrag (ggf. befristet) und Geschäftsordnung (bei meh-
reren Vorständen) regeln. Die Legitimation des Vorstands ergibt sich aus dem (kirchlichen) Stiftungsregister, das als aktueller Auszug von Vertragspartnern
und Ämtern angefordert wird zum Nachweis, dass der handelnde Vorstand eingetragen und im Amt ist.

– 21 –

– 22 –



Oktober 2022  109Anlage 6

tungsaufsicht die Verantwortung 
für die satzungsgemäße Erfül-
lung des Stiftungszwecks und die 
ordnungsgemäße Verwaltung 
des Stiftungsvermögens nach 
der Satzung und nach dem staat-
lichen und kirchlichen Stiftungs-
gesetz.

Stiftungsaufsicht die Verantwor-
tung für die satzungsgemäße Er-
füllung des Stiftungszwecks und 
die ordnungsgemäße Verwaltung 
des Stiftungsvermögens nach 
der Satzung und nach dem kirch-
lichen und staatlichen Stiftungs-
gesetz.

Stiftungsaufsicht die Verantwor-
tung für die satzungsgemäße Er-
füllung des Stiftungszwecks und 
die ordnungsgemäße Verwaltung 
des Stiftungsvermögens nach 
der Satzung und nach dem kirch-
lichen und staatlichen Stiftungs-
gesetz.

Das Narrativ der Verantwortung 
steht heutzutage nicht mehr in ei-
ner Satzung. 

Die Berichtspflichten werden 
vom Stiftungsrat als Aufsichts-
gremium entschieden.

34 (2) Der Vorstand berichtet dem
Stiftungsrat regelmäßig über
1.die beabsichtigte Geschäftspo-
litik der EPSB
2.den Gang der Geschäfte und
die finanzielle Lage der EPSB
3.sonstige wichtige Vorgänge,
die wesentlichen Einfluss auf die
Vermögenslage der EPSB ha-
ben.

(2) Der Vorstand berichtet dem
Stiftungsrat regelmäßig über
1.die beabsichtigte Geschäftspo-
litik der ESPS
2.den Gang der Geschäfte und
die finanzielle Lage der ESPS
3.sonstige wichtige Vorgänge,
die wesentlichen Einfluss auf die
Vermögenslage der ESPS ha-
ben.

(2) Der Vorstand berichtet dem
Stiftungsrat regelmäßig über
1.die beabsichtigte Geschäftspo-
litik,
2.den Gang der Geschäfte und
die finanzielle Lage,
3.sonstige wichtige Vorgänge,
die wesentlichen Einfluss auf die
Vermögenslage der Stiftung ha-
ben.

35 § 8
Stiftungsrat

§ 8
Stiftungsrat

§ 7
Stiftungsrat

36 (1) Der Stiftungsrat besteht aus
mindestens sechs, höchstens
acht ehrenamtlichen Mitgliedern.
Diese dürfen nicht zugleich Mit-
glied des Vorstands sein.

(1) Der Stiftungsrat besteht aus
mindestens sechs, höchstens
acht ehrenamtlichen Mitgliedern.
Diese dürfen nicht zugleich Mit-
glied des Vorstands sein.

(1) Der Stiftungsrat besteht aus
mindestens sechs, höchstens
acht ehrenamtlichen Mitgliedern.
Diese dürfen nicht zugleich Mit-
glied des Vorstands sein. Der
Stiftungsrat ist ausnahms-
weise beschlussfähig, wenn er
mit mindestens 4 Mitgliedern

Zu § 7 Abs. 1:
Ergänzt ist Satz 3: Aus der Praxis 
zeigt sich das Bedürfnis, Minder-
besetzung zu regeln. In der Sat-
zung steht somit die Mindestbe-
setzung 4.

4 Auch in der Geschäftsordnung des Stiftungsrats § 5 steht die Beschlussfähigkeit in einer konkreten Sitzung gemäß § 8 Abs.2 der Satzung: es gilt Art. 108 GO.

(4) Die Amtszeit des Stiftungsrats
beträgt sechs Jahre. (…)

(4) Die Amtszeit des Stiftungsrats
beträgt sechs Jahre. (…)

besetzt ist. Die Amtszeit be-
trägt 6 Jahre.

Die Amtszeit steht statt in § 8 
Abs. 4 alt jetzt in Abs.1 Satz 4. 

37 (2) Dem Stiftungsrat gehören fol-
gende Mitglieder an:
1.die Vorsitzenden des Finanz-
und Rechtsausschusses der
Landessynode oder ein anderes
von diesen Ausschüssen be-
nanntes Mitglied,
2.zwei Vertreterinnen bzw. Ver-
treter des Evangelischen Ober-
kirchenrats,
3.mindestens zwei, höchstens
vier juristisch oder wirtschaftlich
sachkundige Mitglieder, die nicht
im hauptamtlichen Dienst der
Evangelischen Landeskirche in
Baden stehen.

(2) Dem Stiftungsrat gehören fol-
gende Mitglieder an:
1.die Vorsitzenden des Finanz-
und Rechtsausschusses der
Landessynode oder ein anderes
von diesen Ausschüssen be-
nanntes Mitglied,
2.zwei Vertreterinnen bzw. Ver-
treter des Evangelischen Ober-
kirchenrats,
3.mindestens zwei, höchstens
vier juristisch oder wirtschaftlich
sachkundige Mitglieder, die nicht
im hauptamtlichen Dienst der
Evangelischen Landeskirche in
Baden stehen.

(2) Dem Stiftungsrat gehören fol-
gende Mitglieder an:
1.die Vorsitzenden des Finanz-
und Rechtsausschusses der
Landessynode oder ein anderes
von diesen Ausschüssen be-
nanntes Mitglied,
2.zwei Vertreterinnen bzw. Ver-
treter des Evangelischen Ober-
kirchenrats,
3.mindestens zwei, höchstens
vier sachkundige Mitglieder, die
nicht im hauptamtlichen Dienst
der Evangelischen Landeskirche
in Baden stehen.
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38 (3) Die Mitglieder nach Absatz 2
Nr. 2 werden vom Evangelischen
Oberkirchenrat benannt und sind
mit der Benennung in den Stif-
tungsrat berufen. Die Mitglieder
nach Absatz 2 Nr. 3 werden von
dem Landeskirchenrat auf Vor-
schlag des Evangelischen Ober-
kirchenrats berufen. Für die Mit-
glieder nach Absatz 2 Nr. 1 und 2
ist eine Stellvertretung zu benen-
nen.

(4) (…) Eine wiederholte Beru-
fung ist zulässig.

(5) Scheidet ein Mitglied des Stif-
tungsrats vorzeitig aus seinem
Amt aus, wird für den Rest der
Amtsperiode ein Ersatzmitglied
berufen.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2
Nr. 2 werden vom Evangelischen
Oberkirchenrat benannt und sind
mit der Benennung in den Stif-
tungsrat berufen. Die Mitglieder
nach Absatz 2 Nr. 3 werden von
dem Landeskirchenrat auf Vor-
schlag des Evangelischen Ober-
kirchenrats berufen. Für die Mit-
glieder nach Absatz 2 Nr.1 und 2
ist eine Stellvertretung zu benen-
nen.

(4) (…) Eine wiederholte Beru-
fung ist zulässig.

(5) Scheidet ein Mitglied des Stif-
tungsrats vorzeitig aus seinem
Amt aus, wird für den Rest der
Amtsperiode ein Ersatzmitglied
berufen.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2
Nr. 2 werden vom Evangelischen
Oberkirchenrat berufen. Die Mit-
glieder nach Absatz 2 Nr. 3 wer-
den von dem Landeskirchenrat
auf Vorschlag des Evangelischen
Oberkirchenrats berufen. Für die
Mitglieder nach Absatz 2 Nr.1
kann eine Stellvertretung be-
nannt werden; für die Mitglieder
nach Absatz 2 Nr. 2 ist eine Stell-
vertretung zu benennen. Für alle
Mitglieder ist eine wiederholte
Berufung zulässig. Scheidet ein
Mitglied des Stiftungsrats aus
seinem Amt aus, kann für den
Rest der Amtsperiode ein Er-
satzmitglied berufen werden.

Zu § 7 Abs. 3:
Abs. 5 der alten Satzungen 
wurde in Abs. 3 Satz 5 integriert. 

In § 7 Abs. 3 Satz 5 sorgt das 
Wort „kann“ angesichts langer 
Auswahl- und Entscheidungs-
Prozeduren für Flexibilität

39 (6) Der Stiftungsrat wählt aus sei-
nen Mitgliedern nach Nr. 1und 2
seine Vorsitzende bzw. seinen
Vorsitzenden und deren bzw.
dessen Stellvertretung.

(6) Der Stiftungsrat wählt aus sei-
nen Mitgliedern nach Nr. 1und 2
seine Vorsitzende bzw.  seinen
Vorsitzenden und deren bzw.
dessen Stellvertretung.

(4) Der Stiftungsrat wählt aus sei-
nen Mitgliedern nach Absatz 2
Nr. 1 und 2 seine Vorsitzende
bzw. seinen Vorsitzenden und
deren bzw. dessen Stellvertre-
tung.

40 (5) Die Mitglieder des Stif-
tungsrates erhalten eine Auf-
wandsentschädigung. Außer-
dem werden ihnen ihre

Zu § 7 Abs. 5:
Neu aufgenommen wegen § 7 
Abs.2 KStiftG und anderer 
Rechtsänderungen. Das „Ob“ der 

notwendigen Auslagen ersetzt. 
Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung.

Vergütung in der Satzung, das 
„Wie“ in der Geschäftsordnung5

41 § 9
Beschlussfassung des Stif-

tungsrats

§ 9
Beschlussfassung des Stif-

tungsrats

§ 8
Beschlussfassung des Stif-

tungsrats
42 (1) Der Stiftungsrat tritt nach Be-

darf, mindestens jedoch zweimal
im Jahr auf Einladung des Vor-
stands unter Angabe der Tages-
ordnung zusammen. Er ist einzu-
berufen, wenn mindestens zwei
Mitglieder dies schriftlich unter
Angabe desselben Verhand-
lungs-gegenstandes beantragen.

(1) Der Stiftungsrat tritt nach Be-
darf, mindestens jedoch zweimal
im Jahr auf Einladung des Vor-
stands unter Angabe der Tages-
ordnung zusammen. Er ist einzu-
berufen, wenn mindestens zwei
Mitglieder dies schriftlich unter
Angabe desselben Verhand-
lungsgegenstandes beantragen.

(1) Der Stiftungsrat tritt nach Be-
darf, mindestens jedoch zweimal
im Jahr auf Einladung des Vor-
stands unter Angabe der Tages-
ordnung zusammen. Er ist einzu-
berufen, wenn mindestens zwei
Mitglieder dies schriftlich unter
Angabe desselben Verhand-
lungsgegenstandes beantragen.

Zu § 8:
Details der bisherigen Absätze 1-
5 der alten Satzungen stehen 
jetzt in §§ 3-5 der Geschäftsord-
nung des Stiftungsrats6

43 (2) Der Stiftungsrat kann zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten
seiner Sitzungen jeweils fach-
kundige Personen hinzuziehen
oder sich schriftlich beraten las-
sen. Die Vorstandsmitglieder
sind ständige beratende Teilneh-
mer.

(2) Der Stiftungsrat kann zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten
seiner Sitzungen jeweils fach-
kundige Personen hinzuziehen
oder sich schriftlich beraten las-
sen. Die Vorstandsmitglieder
sind ständige beratende Teilneh-
mer.

(2) Der Stiftungsrat kann zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten
seiner Sitzungen jeweils fach-
kundige Personen hinzuziehen
oder sich schriftlich beraten las-
sen. Die Vorstandsmitglieder
sind ständige beratende Teilneh-
mer.

44 (3) In dringenden Fällen ist eine
Entscheidung im Umlaufverfah-
ren möglich, wenn kein Mitglied
diesem widerspricht. Die 

(3) In dringenden Fällen ist eine
Entscheidung im Umlaufverfah-
ren möglich, wenn kein Mitglied
diesem widerspricht. Die 

(3) In dringenden Fällen ist eine
Entscheidung im Umlaufverfah-
ren möglich, wenn kein Mitglied
diesem widerspricht. Die

5 Dort: § 9 konkreter Beschluss des Stiftungsrats oder wie bei Synode
6 Dort: § 3 zu digitale Einladung und § 5 Abs.3: Beschluss und Stimmengleichheit
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Entscheidung in diesem Fall 
muss einstimmig ergehen.

Entscheidung in diesem Fall 
muss einstimmig ergehen.

Entscheidung in diesem Fall 
muss einstimmig ergehen.

45 (4) Der Stiftungsrat gibt sich eine
Geschäftsordnung. Für die Be-
schlussfähigkeit und das Verfah-
ren bei Beschlussfassungen gilt
Art. 108 der Grundordnung der
Evangelischen Landeskirche in
Baden.
(5) Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der Vorsit-
zenden bzw. des Vorsitzenden.

(4) Der Stiftungsrat gibt sich eine
Geschäftsordnung. Für die Be-
schlussfähigkeit und das Verfah-
ren bei Beschlussfassungen gilt
Art. 108 der Grundordnung der
Evangelischen Landeskirche in
Baden.
(5) Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der Vorsit-
zenden bzw. des Vorsitzenden.

(2) Der Stiftungsrat gibt sich eine
Geschäftsordnung. Für die Be-
schlussfähigkeit und das Verfah-
ren bei Beschlussfassungen gilt
Art. 108 der Grundordnung der
Evangelischen Landeskirche in
Baden. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme der Vor-
sitzenden bzw. des Vorsitzen-
den.

46 § 10
Aufgaben des Stiftungsrats

§ 10
Aufgaben des Stiftungsrats

§ 9
Aufgaben des Stiftungsrats

47 (1) Der Stiftungsrat nimmt die
nach § 8 Abs.2 Satz 2 Stiftungs-
gesetz für Baden-Württemberg 
eingeräumten Rechte wahr.

(1) Der Stiftungsrat nimmt die
nach § 8 Abs.2 Satz 2 Stiftungs-
gesetz für Baden-Württemberg 
eingeräumten Rechte wahr. 

(1) Der Stiftungsrat ist unab-
hängiges Aufsichts- und Kon-
trollorgan. Die Mitglieder des
Stiftungsrates sind an Weisun-
gen nicht gebunden und ent-
scheiden nach eigener Über-
zeugung auf Basis von Gesetz
und Recht und mit der Sorgfalt
eines ordentlichen und gewis-
senhaften Stiftungsrates.

Zu § 9 Abs. 1:
Klarstellung der Aufgaben.

Der Bezug auf das staatliche Ge-
setz in den bisherigen Satzungen
ist auch nach Votum des EOK 
überflüssig und entfällt. 

48 (2) Der Stiftungsrat beschließt
über alle Angelegenheiten von
grundsätzlicher Bedeutung für
die EPSB, insbesondere über fol-
gende Angelegenheiten:

(2) Der Stiftungsrat beschließt
über alle Angelegenheiten von
grundsätzlicher Bedeutung für
die Stiftung, insbesondere über
folgende Angelegenheiten:

(2) Der Stiftungsrat beschließt
über alle Angelegenheiten von
grundsätzlicher Bedeutung für
die Stiftung, insbesondere über
folgende Angelegenheiten:

Zu § 9 Abs. 2:
Der Katalog wird verschlankt:

1.die Festlegung der Anzahl der
Vorstandsmitglieder, deren Beru-
fung und Abberufung,

2.die Art und Höhe der Gehälter
der Vorstandsmitglieder,

3.die Grundsätze der Anstellung,
Entlassung und Eingruppierung
der leitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der EPSB,

4.den Wirtschaftsplan der EPSB,

5.die Feststellung des Jahresab-
schlusses, insbesondere die Ver-
wendung des Überschusses,

6.Entgegennahme des vom Vor-
stand jährlich zu erstattenden
Geschäftsberichts,

7.die Entlastung des Vorstands
nach dem Vorliegen des Prü-
fungsberichts,

8.die Geltendmachung von An-
sprüchen der Stiftung gegenüber

1.die Festlegung der Anzahl der
Vorstandsmitglieder, deren Beru-
fung und Abberufung,

2.die Art und Höhe der Gehälter
der Vorstandsmitglieder,

3.die Grundsätze der Anstellung,
Entlassung und Eingruppierung
der leitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der ESPS

4.den Wirtschaftsplan der ESPS,

5.die Feststellung des Jahresab-
schlusses, insbesondere die Ver-
wendung des Überschusses,

6.Entgegennahme des vom Vor-
stand jährlich zu erstattenden
Geschäftsberichts,

7.die Entlastung des Vorstands
nach dem Vorliegen des Prü-
fungsberichts,

8.die Geltendmachung von An-
sprüchen der Stiftung gegenüber

1.die Berufung und Abberufung
von Vorstandsmitgliedern,

2.die Art und Höhe der Gehälter
der Vorstandsmitglieder,

3.die Grundsätze der Anstellung,
Entlassung und Eingruppierung
der leitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der ESPS

2.den Wirtschaftsplan,

3.die Feststellung des Jahresab-
schlusses mit der Ergebnisver-
wendung

6.Entgegennahme des vom Vor-
stand jährlich zu erstattenden
Geschäftsberichts,

4.die Entlastung des Vorstands
nach dem Vorliegen des Prü-
fungsberichts,

5.die Geltendmachung von An-
sprüchen der Stiftung gegenüber

Erklärung zu Wegfall:
Details zu den bisherigen § 10
Abs. 2 Nr. 1 und 2, das „Wie“ der 
Vorstandsmitglieder, stehen in 
der Geschäftsordnung7

§ 10 Abs.2 Nr. 3 alte Satzungen
entfällt

§ 10 Abs.2 Nr. 5 alt ist jetzt Nr.3

§ 10 Abs.2 Nr. 6 alt entfällt, es
gelten bilanzielle Pflichten und
über zusätzliche Berichte ent-
scheidet der Stiftungsrat;

7 Dort neuer § 7 
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Mitgliedern des Stiftungsvor-
stands und des Stiftungsrats,

9.die Bestellung eines Wirt-
schaftsprüfers / einer Wirt-
schaftsprüferin,

10.die Änderung der Satzung,
insbesondere die Erweiterung
des Stiftungszwecks, die Zule-
gung oder Vereinigung mit einer
anderen Stiftung und die Auflö-
sung der EPSB. Die §§ 12 und 13
bleiben unberührt,

11.die Grundsätze der allgemei-
nen Geschäftspolitik und der Ver-
mögensverwaltung. Zur Vermö-
gensverwaltung erlässt der Stif-
tungsrat Anlagerichtlinien, die
von der Stiftungsaufsicht zu ge-
nehmigen sind,

Mitgliedern des Stiftungsvor-
stands und des Stiftungsrats,

9.die Bestellung eines Wirt-
schaftsprüfers / einer Wirt-
schaftsprüferin,

10.die Änderung der Satzung,
insbesondere die Erweiterung
des Stiftungszwecks, die Zule-
gung oder Vereinigung mit einer
anderen Stiftung und die Auflö-
sung der ESPS. Die §§ 12 und 13
bleiben unberührt,

11.die Grundsätze der allgemei-
nen Geschäftspolitik und der Ver-
mögensverwaltung. Zur Vermö-
gensverwaltung erlässt der Stif-
tungsrat Anlagerichtlinien, die
von der Stiftungsaufsicht zu ge-
nehmigen sind,

Mitgliedern des Stiftungsvor-
stands und des Stiftungsrats,

6.die Bestellung eines Wirt-
schaftsprüfers / einer Wirt-
schaftsprüferin,

7.die Zustiftungen durch die
Stiftung sowie die Annahme
von Zuwendungen und Zustif-
tungen

8.die Änderung der Satzung, ins-
besondere die Erweiterung des
Stiftungszwecks, sowie die Zule-
gung auf oder die Vereinigung
mit einer anderen Stiftung und
die Auflösung der Stiftung. § 11
bleibt unberührt.

9.die Grundsätze der allgemei-
nen Geschäftspolitik und der Ver-
mögensverwaltung und über au-
ßergewöhnliche Geschäfte, die
die finanzielle Lage der Stif-
tung erheblich beeinflussen.

§ 9 Abs.2 Nr. 7 ist neu, siehe § 4
Abs.3 Satz 4 und § 4 Abs. 5 der
neuen Satzung

Die Anlagerichtlinien nach § 10 
Abs.2 Nr. 11 der alten Satzungen 
stehen jetzt in § 4 Abs.4 neue 
Satzung. 

12.die Geschäftsordnung für den
Vorstand.

12.die Geschäftsordnung für den
Vorstand.

12.die Geschäftsordnung für den
Vorstand.

Erklärung zu Wegfall alte Sat-
zung § 10 Abs. 1 Nr. 12:
Geschäftsordnung für den Vor-
stand entfällt in der Satzung, der 
Bedarf bei einem mehrgliedrigen 
Vorstand steht in der Geschäfts-
ordnung8

49 (3) Die Durchführung der folgen-
den Geschäfte durch den Vor-
stand bedarf der Einwilligung des
Stiftungsrats:

1.der Erwerb und die Veräuße-
rung von Unternehmensbeteili-
gungen,

2.die Gründung, Liquidation und
wesentliche Änderung von Toch-
terunternehmen,

3.der Erwerb und die Veräuße-
rung von Grundstücken mit ei-
nem Wert von mehr als 1 Mio.
EURO,

(3) Die Durchführung der folgen-
den Geschäfte durch den Vor-
stand bedarf der Einwilligung des
Stiftungsrats:

1.der Erwerb und die Veräuße-
rung von Unternehmensbeteili-
gungen,

2.die Gründung, Liquidation und
wesentliche Änderung von Toch-
terunternehmen,

3.der Erwerb und die Veräuße-
rung von Grundstücken mit ei-
nem Wert von mehr als 1 Mio.
EURO,

(3) Die Durchführung der folgen-
den Geschäfte durch den Vor-
stand bedarf im Innenverhältnis
der Einwilligung des Stiftungs-
rats:

1.der Erwerb und die Veräuße-
rung von Unternehmensbeteili-
gungen,

2.die Gründung, Liquidation und
wesentliche Änderung von Toch-
terunternehmen,

3.der Erwerb und die Veräuße-
rung von Grundstücken mit ei-
nem Wert von mehr als 3 Mio.
EURO; dagegen bedarf die Be-
lastung von Grundstücken

Zu § 9 Abs.3 Nr. 3 Neu:
Betrag von 1 Mio € auf 3 Mio € 
erhöht und ergänzt, dass die Be-
lastung von Grundstücken nicht 
der Einwilligung bedarf9

8 Dort in § 7
9 Die Finanzierung von Grundstückserwerb oder Investitionen mit Fremdkapital führt zu Belastungen auf Grundstücken. Grundbuchämter haben in der Praxis
schon verlangt – weil nichts anders dazu in der Satzung stand – einen Nachweis, dass der Stiftungsrat dazu beschlossen hat, in Gestalt einer notariellen Be-
glaubigung des Stiftungsratsbeschlusses. Da der Stiftungsrat grundätzlich über die Investitionen mit Fremdkapital-Anteil beschließt, ist für den Umgang mit
den Grundbuchämter die Klarstellung in der Satzung, dass die Belastung der keiner besonderen Einwilligung des Stiftungsrats bedürfen, in der Praxis hilfreich.
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4.die Durchführung von Neubau-
ten mit einem Gesamtaufwand
von mehr als 1 Mio. EURO,

5.die Vornahme außergewöhnli-
cher Geschäfte, die die finanzi-
elle Lage der EPSB erheblich be-
einflussen.

4.die Durchführung von Neubau-
ten mit einem Gesamtaufwand
von mehr als 1 Mio. EURO,

5.die Vornahme außergewöhnli-
cher Geschäfte, die die finanzi-
elle Lage der ESPS erheblich be-
einflussen.

nicht der Einwilligung des Stif-
tungsrats.

4.die Investition in Neubauten
oder Bestandgebäude mit ei-
nem Gesamtaufwand von
mehr als 3 Mio. EURO im Ein-
zelfall, dabei bedarf die Belas-
tung von Grundstücken nicht
der Einwilligung des Stiftungs-
rats.

5.die Vornahme außergewöhnli-
cher Geschäfte, die die finanzi-
elle Lage der ESPS erheblich be-
einflussen.

Zu § 9 Abs.3 Nr. 4 neu: Betrag 
auf 3 Mio € erhöht und ergänzt, 
dass die Belastung von Grund-
stücken nicht der Einwilligung be-
darf10

§ 10 Abs.3 Nr. 5 der alten Sat-
zungen steht jetzt in Abs.2 Nr.9 

50 (4) Die Beschlüsse nach Absatz
2 Nr. 4 und 5 bedürfen der Zu-
stimmung der Vertreterinnen
bzw. Vertreter des Evangeli-
schen Oberkirchenrates.

(4) Die Beschlüsse nach Absatz
2 Nr. 4 und 5 bedürfen der Zu-
stimmung der Vertreterinnen
bzw. Vertreter des Evangeli-
schen Oberkirchenrates.

(4) Die Beschlüsse nach Absatz
2 Nr. 4 und 5 bedürfen der Zu-
stimmung der Vertreterinnen
bzw. Vertreter des Evangeli-
schen Oberkirchenrates.

Erklärung zu Wegfall: 
§ 10 Abs.4 der alten Satzungen
entfällt. Was zum Zeitpunkt der
Formulierung vor 20 Jahren un-
gewöhnlich war, ist jetzt übliche
Geschäftstätigkeit (Neubau).

10 Neubautätigkeit, Grundstücks- und Projektentwicklung sowie Kauf vom Bauträger sind neue Situationen. Ist eine Betragserhöhung auf 3 Mio EUR denkbar?
In den Beschlussvorlagen an den Stiftungsrat wird über die Quote des Fremdkapitaleinsatzes mitentschieden. Darlehensverträge und Grundbucheintrag der
Grundschulden dazu (Belastungen) sind Annex der Investitionsentscheidung. KfW-Zuschüsse und Sozialwohnungsbau (die Zweckbindung) werden zum Teil über
Grundbuchbelastungen abgesichert, das sind ebenfalls Annexe der Investitionsentscheidung. Die Grundbuchämter prüfen durch Blick in die Satzung, ob der
Stiftungsrat hier genehmigen oder einwilligen muss oder nicht. Eine Klarstellung, dass die Belastung von Grundstücken nicht des Stiftungsrats bedarf, ist eine
Erleichterung im Vollzug. Etwaige Vorgaben und Beschränkungen im Innenverhältnis könnten durch Beschluss des Stiftungsrats an den Vorstand erfolgen. 

51 § 11
Rechnungslegung

§ 11
Rechnungslegung

§ 10
Rechnungslegung

52 (1) Die EPSB legt die Grundsätze
der Rechnungslegung im Rah-
men des geltenden Stiftungs-
rechts im Einvernehmen mit der
kirchlichen Stiftungsaufsicht fest.
Die Bestimmungen des Kirchli-
chen Gesetzes über die Vermö-
gens- und Haushaltswirtschaft
über die Stiftungen finden An-
wendung.

(1) Die ESPS legt die Grundsätze
der Rechnungslegung im Rah-
men des geltenden Stiftungs-
rechts im Einvernehmen mit der
kirchlichen Stiftungsaufsicht fest.
Die Bestimmungen des Kirchli-
chen Gesetzes über die Vermö-
gens- und Haushaltswirtschaft
über die Stiftungen finden An-
wendung.

(1) Der Vorstand legt die 
Grundsätze der Rechnungsle-
gung im Rahmen des geltenden
Stiftungsrechts im Einvernehmen
mit der kirchlichen Stiftungsauf-
sicht fest. Geschäftsjahr ist das
Kalenderjahr. Die Bestimmun-
gen des Kirchlichen Gesetzes
über die Vermögens- und Haus-
haltswirtschaft über die Stiftun-
gen finden Anwendung.

Zu § 10 Ab. 1:
Satz 1 wird verkürzt, Satz 2 ent-
fällt. Das KVHG gilt seit Jahren 
nicht mehr. Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr.

53 (2) Der Vorstand legt dem Stif-
tungsrat innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ende des Wirt-
schaftsjahres den Jahresab-
schluss mit dem Geschäftsbe-
richt und wenn möglich mit dem
Prüfungsbericht zur Feststellung
gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 5 vor.

(2) Der Vorstand legt dem Stif-
tungsrat innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ende des Wirt-
schaftsjahres den Jahresab-
schluss mit dem Geschäftsbe-
richt und wenn möglich mit dem
Prüfungsbericht zur Feststellung
gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 5 vor.

(2) Der Vorstand legt dem Stif-
tungsrat innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ende des Ge-
schäftsjahres den Jahresab-
schluss mit dem Geschäftsbe-
richt und wenn möglich mit dem
Prüfungsbericht zur Feststellung
gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3 vor.

Zu § 10 Abs.2:
Die sechs Monate können eng 
werden, nach § 13 KStiftG sind 
innerhalb von 6 Monaten Jahres-
abschluss und Prüfbericht vorzu-
legen (Frist verlängerbar)

54 (3) Der Jahresabschluss wird
durch einen Wirtschaftsprüfer /
eine Wirtschaftsprüferin geprüft.
Der Stiftungsrat kann jederzeit
zusätzliche Prüfaufträge erteilen
insbesondere hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit und Zweckmä-
ßigkeit der Tätigkeit der Stiftung.
Der Stiftungsrat legt den Prü-
fungsbericht zusammen mit einer

(3) Der Jahresabschluss wird
durch einen Wirtschaftsprüfer /
eine Wirtschaftsprüferin geprüft.
Der Stiftungsrat kann jederzeit
zusätzliche Prüfaufträge erteilen
insbesondere hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit und Zweckmä-
ßigkeit der Tätigkeit der Stiftung.
Der Stiftungsrat legt den Prü-
fungsbericht zusammen mit einer

(3) Der Jahresabschluss wird
durch einen Wirtschaftsprüfer /
eine Wirtschaftsprüferin geprüft.
Der Stiftungsrat kann jederzeit
zusätzliche Prüfaufträge erteilen
insbesondere hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit und Zweckmä-
ßigkeit der Tätigkeit der Stiftung.
Der Stiftungsrat legt den Prü-
fungsbericht zusammen mit einer

Erklärungzu Wegfall:
§ 11 Absatz 3 Satz 2 und 3 alte
Satzungen entfällt, Sonderprü-
fungen stehen jetzt in § 6 Abs. 3
der Geschäftsordnung
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eigenen Stellungnahme der Lan-
dessynode vor.

eigenen Stellungnahme der Lan-
dessynode vor.

eigenen Stellungnahme der Lan-
dessynode vor.

55 (4) Der Vorstand berichtet jähr-
lich der Landessynode über den
Geschäftsbericht und den Jah-
resabschluss.

(4) Der Vorstand berichtet jähr-
lich der Landessynode über den
Geschäftsbericht und den Jah-
resabschluss.

(4) Der Vorstand berichtet jähr-
lich der Landessynode über den
Geschäftsbericht und den Jah-
resabschluss.

Erklärung zu Wegfall Teil von § 
11 Abs. 4 alte Satzungen: 
Der Bericht über den Geschäfts-
bericht entfällt als zwingende 
Satzungsbestimmung – der Vor-
stand berichtet über den Jahres-
abschluss. 

Wie die Landessynode das hand-
habt, wird dort verantwortet. 

56 § 12
Satzungsänderungen

§ 12
Satzungsänderungen

§ 11
Satzungsänderungen, Zule-

gung, Auflösung
57 Satzungsänderungen, Zulegung 

und Vereinigung mit einer ande-
ren Stiftung bedürfen der Geneh-
migung des Evangelischen Ober-
kirchenrats und der staatlichen 
Stiftungsbehörde sowie der Zu-
stimmung der Landessynode.

Satzungsänderungen, Zulegung 
und Vereinigung mit einer ande-
ren Stiftung bedürfen der Geneh-
migung des Evangelischen Ober-
kirchenrates und der staatlichen 
Stiftungsbehörde sowie der Zu-
stimmung der Landessynode.

Satzungsänderungen, sowie die 
Zulegung und Vereinigung mit
anderen Stiftungen sind mög-
lich. Der Stiftungsrat kann die 
Zulegung dergestalt beschlie-
ßen, dass sämtliche Vermö-
gensgegenstände, Rechte und 
Pflichten als übertragende Stif-
tung unter Auflösung ohne Ab-
wicklung auf eine andere Stif-
tung als aufnehmende Stiftung 
übergehen. Beschlüsse dazu 
bedürfen der Genehmigung des 
Evangelischen Oberkirchenrates 

Ergänzungen zu § 11:
Das neue KStiftG § 11 fordert, 
dass Umwandlung, Zulegung 
und Vereinigung in der Satzung 
erlaubt sind.
Rechtsanwalt riet zu einer aus-

führlichen Formulierung.

Die Zustiftung als mildere Form 
einer „Umwandlung“ ist in §§ 4, 9
der Satzung geregelt11, sie be-
darf nur eines Beschlusses des 
Stiftungsrats und keiner Sat-
zungsänderung.

11 Das Umwandlungsgesetz ist nur sehr eingeschränkt anwendbar. Stiftungen können nur als übertragende Rechtsträger (spaltungsfähige Rechtsträger) einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb „ausgliedern“, §§ 124 i.V.m. § 3 UmwG

und der staatlichen Stiftungsbe-
hörde sowie der Zustimmung der 
Landessynode.

Erklärung zum Wegfall:
Laut EOK ist kein Bezug auf die 
staatliche Stiftungsbehörde not-
wendig.

58 § 13
Auflösung der EPSB

§ 13
Auflösung der EPSB

59 (1) Die EPSB kann nur aufgrund
eines kirchlichen Gesetzes mit
verfassungsändernder Mehrheit
aufgelöst werden.

(2) Bei Auflösung der EPSB fällt
deren gesamtes Vermögen an
die Evangelische Landeskirche
in Baden, die es unmittelbar und
ausschließlich für kirchliche Zwe-
cke unter Übernahme der auf ihm
ruhenden Verpflichtungen zu ver-
wenden hat.

(1) Die ESPS kann nur aufgrund
eines kirchlichen Gesetzes mit
verfassungsändernder Mehrheit
aufgelöst werden.

(2) Bei Auflösung der ESPS fällt
deren gesamtes Vermögen an
die Evangelische Pfarrpfründe-
stiftung Baden (EPSB), die es un-
mittelbar und ausschließlich für
kirchliche Zwecke unter Über-
nahme der auf ihm ruhenden
Verpflichtungen zu verwenden
hat.

(2) Die Stiftung kann außerhalb
der Zulegung und Vereinigung
nur aufgrund eines kirchlichen
Gesetzes mit verfassungsän-
dernder Mehrheit aufgelöst wer-
den.
Bei Auflösung der Stiftung fällt
deren gesamtes Vermögen an
die Evangelische Landeskirche
in Baden, die es unmittelbar und
ausschließlich für kirchliche Zwe-
cke unter Übernahme der auf ihm
ruhenden Verpflichtungen zu ver-
wenden hat.

Zu § 11 Abs. 2:
Klarstellung nach Unklarheit in 
den bisherigen Satzungen: 
es besteht ein Unterschied zwi-
schen der Rechtstechnik „Gesetz 
erlassen“ und 
dem Willen, einen „Beschluss mit 
der Mehrheit wie für eine Verfas-
sungsänderung“ zu fassen. 

60 § 12
Inkrafttreten

61 Diese Satzung tritt zum 
01.01.2023 in Kraft.

Zu § 12:
Der Beschluss zum Inkrafttreten 
der Satzung mit Datum ist wichtig 
für Abschluss- und Eröffnungsbi-
lanz zum Geschäftsjahres-Ende 
bzw. Geschäftsjahres-Anfang so-
wie als amtliche Veröffentlichung 
für die Behörden und Grund-
buchämter.

– 33 –

– 34 –
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n 

gü
lti

ge
n 

Be
st

im
m

un
ge

n 
de

s 
ki

rc
hl

ic
he

n 
R

ec
ht

s 
fin

de
n 

au
f

si
e 

An
w

en
du

ng
, s

ow
ei

t s
ic

h 
au

s 
di

es
em

 G
es

et
z 

ni
ch

ts
 a

nd
er

es
 e

rg
ib

t. 
Si

e 
w

ird
 w

ie
 P

fa
rrg

e-
m

ei
nd

en
 v

is
iti

er
t.

D
ie

 P
er

so
na

lg
em

ei
nd

e 
ka

nn
 k

ei
ne

 P
re

di
gt

be
zi

rk
e 

ei
nr

ic
ht

en
.

(2
)I

m
 A

us
na

hm
ef

al
l k

an
n 

di
e 

Pe
rs

on
al

ge
m

ei
nd

e 
au

ch
 e

in
em

 K
irc

he
nb

ez
irk

 a
ls

 R
ec

ht
st

rä
ge

r
zu

ge
or

dn
et

 w
er

de
n.

 In
 d

ie
se

m
 F

al
l s

or
gt

 d
er

 K
irc

he
nb

ez
irk

 fü
r d

ie
 D

ar
st

el
lu

ng
 d

er
 V

or
au

ss
et

-
zu

ng
en

 d
er

 n
ot

w
en

di
ge

n 
äu

ße
re

n 
Vo

ra
us

se
tz

un
ge

n 
(A

rti
ke

l2
5 

Sa
tz

 2
 u

nd
 A

rti
ke

l2
7 

Ab
s.

 1
Sa

tz
 1

 G
O

) i
m

 R
ah

m
en

 d
er

 g
el

te
nd

en
 R

eg
el

un
ge

n.
 D

ie
 P

er
so

na
lg

em
ei

nd
e 

en
ts

en
de

t b
ei

 d
er

Zu
or

dn
un

g 
zu

m
 K

irc
he

nb
ez

irk
 w

ie
 e

in
e 

Pf
ar

rg
em

ei
nd

e 
M

itg
lie

de
r i

n 
di

e 
Be

zi
rk

ss
yn

od
e.

 E
in

e
Be

te
ilig

un
g 

im
 B

ez
irk

sk
irc

he
nr

at
 is

t n
ur

 n
ac

h 
de

n 
al

lg
em

ei
n 

hi
er

fü
r 

ge
ge

be
ne

n 
R

eg
el

un
ge

n
m

ög
lic

h.

(3
)

In
 d

er
 R

ec
ht

sv
er

or
dn

un
g 

na
ch

 §
 3

 A
bs

. 1
 w

ird
 g

er
eg

el
t, 

w
el

ch
er

 K
irc

he
ng

em
ei

nd
e 

od
er

w
el

ch
em

 K
irc

he
nb

ez
irk

 a
ls

 R
ec

ht
st

rä
ge

r d
ie

 P
er

so
na

lg
em

ei
nd

e 
zu

ge
or

dn
et

 is
t.

(4
)

D
ie

 P
er

so
na

lg
em

ei
nd

e 
fü

hr
t e

in
en

 N
am

en
, d

er
 n

ac
h 

M
ög

lic
hk

ei
t i

hr
e 

Be
so

nd
er

he
it

zu
m

Au
sd

ru
ck

 b
rin

gt
. D

ie
 N

am
en

sg
eb

un
g 

er
fo

lg
t d

ur
ch

 d
ie

 G
em

ei
nd

el
ei

tu
ng

 im
 E

in
ve

rn
eh

m
en

 m
it

de
m

 B
ez

irk
sk

irc
he

nr
at

 u
nd

be
i E

in
gl

ie
de

ru
ng

 in
 e

in
er

 K
irc

he
ng

em
ei

nd
e 

de
m

 K
irc

he
ng

em
ei

n-
de

ra
t.

D
ie

 G
em

ei
nd

e 
ka

nn
 e

in
 S

ie
ge

l n
ac

h 
M

aß
ga

be
 d

er
 a

llg
em

ei
ne

n 
la

nd
es

ki
rc

hl
ic

he
n 

Be
st

-
im

m
un

ge
n 

fü
hr

en
.

(5
)D

ie
 P

er
so

na
lg

em
ei

nd
e 

w
ird

 a
us

 M
itg

lie
de

rn
 d

er
 E

va
ng

el
is

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

 g
e-

bi
ld

et
. S

ie
 fü

hr
t e

in
 V

er
ze

ic
hn

is
 d

er
 b

ei
 ih

r g
em

el
de

te
n 

M
itg

lie
de

r u
nd

 a
kt

ua
lis

ie
rt 

di
es

es
. D

ie
M

itg
lie

ds
ch

af
t

zu
r 

Pf
ar

rg
em

ei
nd

e 
de

s 
W

oh
ns

itz
es

 b
le

ib
t 

un
be

rü
hr

t 
(D

op
pe

lm
itg

lie
ds

ch
af

t).
Ü

be
r d

ie
 A

uf
na

hm
e 

in
 d

ie
 P

er
so

na
lg

em
ei

nd
e 

en
ts

ch
ei

de
t d

ie
 G

em
ei

nd
el

ei
tu

ng
.

(6
)D

ie
 M

itg
lie

ds
ch

af
t i

n 
de

r P
er

so
na

lg
em

ei
nd

e 
en

de
t d

ur
ch

 A
bm

el
du

ng
 b

ei
 d

er
 P

er
so

na
lg

e-
m

ei
nd

e.
 D

ie
se

 lä
ss

t d
ie

 M
itg

lie
ds

ch
af

t z
ur

 P
fa

rrg
em

ei
nd

e 
de

s 
W

oh
ns

itz
es

 u
nb

er
üh

rt.
 S

ie
 e

nd
et

w
ei

te
rh

in
 m

it 
de

m
 A

us
tri

tt 
au

s 
de

r K
irc

he
 n

ac
h 

st
aa

tli
ch

em
 R

ec
ht

.

(7
)D

ie
 R

ec
ht

sv
er

or
dn

un
g 

na
ch

 §
 3

 A
bs

. 1
 k

an
n 

vo
rs

eh
en

,d
as

s 
fü

r d
ie

 P
er

so
na

lg
em

ei
nd

en
ei

n 
Pf

ar
ra

m
t e

rri
ch

te
t u

nd
 e

in
 e

ig
en

es
 K

irc
he

nb
uc

h 
ge

fü
hr

t w
ird

, a
uf

 d
as

 d
ie

 B
es

tim
m

un
ge

n
de

r 
Ki

rc
he

nb
uc

ho
rd

nu
ng

 A
nw

en
du

ng
 fi

nd
en

.S
ow

ei
t k

ei
n 

ei
ge

ne
s 

Ki
rc

he
nb

uc
h 

ge
fü

hr
t w

ird
,

er
fo

lg
t d

ie
 E

in
tra

gu
ng

 d
er

 k
irc

hl
ic

he
n 

Am
ts

ha
nd

lu
ng

 b
ei

m
 z

us
tä

nd
ig

en
 W

oh
ns

itz
pf

ar
ra

m
t.

D
ie

Au
ss

te
llu

ng
 p

fa
rra

m
tli

ch
er

 U
rk

un
de

n 
er

fo
lg

t, 
so

w
ei

t k
ei

n 
Pf

ar
ra

m
t g

ef
üh

rt 
w

ird
, d

ur
ch

 e
in

 in
O

rts
nä

he
 g

el
eg

en
es

 P
fa

rra
m

t, 
da

s 
di

e 
D

ek
an

in
 o

de
r d

er
 D

ek
an

 b
en

en
nt

.

(8
)P

er
so

na
lg

em
ei

nd
en

 s
in

d 
in

 d
er

 R
eg

el
 in

 d
ie

 S
tru

kt
ur

en
 g

eo
rd

ne
te

r g
em

ei
nd

lic
he

r Z
us

am
-

m
en

ar
be

it 
im

 K
irc

he
nb

ez
irk

 n
ac

h 
de

n 
hi

er
fü

r 
ge

lte
nd

en
 R

eg
el

un
ge

n 
ei

ng
eb

un
de

n.
 L

an
de

s-
ki

rc
hl

ic
he

 M
ita

rb
ei

te
nd

e,
 d

ie
 in

 e
in

er
 P

er
so

na
lg

em
ei

nd
e 

ei
ng

es
et

zt
 s

in
d,

 w
er

de
n 

in
so

w
ei

t i
n

ei
ne

r D
ie

ns
tg

ru
pp

e 
ei

ng
eb

un
de

n.

(9
)F

ür
 d

ie
 P

er
so

na
lg

em
ei

nd
e

er
hä

lt 
de

r R
ec

ht
st

rä
ge

r, 
de

m
 d

ie
se

 z
ug

eo
rd

ne
t i

st
, d

ie
 F

in
an

z-
zu

w
ei

su
ng

 n
ac

h 
§ 

5 
Fi

na
nz

au
sg

le
ic

hs
ge

se
tz

. § 
5

Le
itu

ng
 d

er
 P

er
so

na
lg

em
ei

nd
e

(1
) 

D
ie

 P
er

so
na

lg
em

ei
nd

e 
w

äh
lt 

ei
ne

n 
Äl

te
st

en
kr

ei
s,

 d
er

 d
ie

 A
uf

ga
be

n
na

ch
Ar

tik
el

16
G

O
 

w
ah

rn
im

m
t.

– 
4 

–
– 

3 
–
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(2
)F

ür
 d

en
 Ä

lte
st

en
kr

ei
s 

ge
lte

n 
di

e 
al

lg
em

ei
ne

n 
re

ch
tli

ch
en

 R
eg

el
un

ge
n,

 s
ow

ei
t n

ic
ht

 in
 d

ie
-

se
m

 G
es

et
z 

od
er

 in
 d

er
 R

ec
ht

sv
er

or
dn

un
g 

na
ch

§ 
11

 a
nd

er
es

 b
es

tim
m

t i
st

.

(3
)D

ie
 W

ah
l d

es
 Ä

lte
st

en
kr

ei
se

s 
er

fo
lg

t i
n 

de
r R

eg
el

 im
 Z

us
am

m
en

ha
ng

 m
it 

de
n 

al
lg

em
ei

ne
n

Ki
rc

he
nw

ah
le

n 
im

 R
ah

m
en

 e
in

er
 b

es
on

de
re

n 
hi

er
fü

r e
in

be
ru

fe
ne

n 
G

em
ei

nd
ev

er
sa

m
m

lu
ng

. I
n

de
r 

R
ec

ht
sv

er
or

dn
un

g 
na

ch
 §

 3
 A

bs
. 1

 k
an

n 
au

sn
ah

m
sw

ei
se

 v
or

ge
se

he
n 

w
er

de
n,

 d
as

s 
di

e
W

ah
l d

es
 Ä

lte
st

en
kr

ei
se

s 
na

ch
 d

en
 R

eg
el

un
ge

n 
de

s 
Le

itu
ng

s-
 u

nd
 W

ah
lg

es
et

ze
s 

er
fo

lg
t.

D
ie

R
ec

ht
sv

er
or

dn
un

g 
na

ch
§ 

11
 re

ge
lt 

di
e 

Ei
nz

el
he

ite
n 

de
s 

W
ah

lv
er

fa
hr

en
s 

un
d 

ka
nn

 d
ab

ei
 v

on
de

n 
R

eg
el

un
ge

n 
de

s 
Le

itu
ng

s-
 u

nd
 W

ah
lg

es
et

ze
s 

ab
w

ei
ch

en
.I

ns
be

so
nd

er
e 

ka
nn

 v
or

ge
se

he
n

w
er

de
n,

 e
in

e 
ab

w
ei

ch
en

de
 A

m
ts

ze
it 

fü
r d

en
 Ä

lte
st

en
kr

ei
s 

vo
rz

us
eh

en
.

A
bs

ch
ni

tt 
3 

R
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e

§
6

Er
ric

ht
un

g 
un

d 
A

uf
lö

su
ng

 d
er

 R
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e

Fü
r d

ie
 E

rri
ch

tu
ng

 u
nd

 A
uf

lö
su

ng
 e

in
er

 R
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e 
is

t §
 3

 e
nt

sp
re

ch
en

d 
an

zu
w

en
de

n.

§
7

R
ec

ht
ss

te
llu

ng
 d

er
 R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e

(1
)D

ie
R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e 

is
t e

in
e

Kö
rp

er
sc

ha
ft 

de
s 

ki
rc

hl
ic

he
n 

R
ec

ht
s.

 In
 d

er
 R

ec
ht

sv
er

or
d-

nu
ng

 n
ac

h 
§ 

3 
Ab

s.
 1

 w
ird

di
e 

R
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e 
ei

ne
m

 K
irc

he
nb

ez
irk

 o
de

r e
in

er
 K

irc
he

ng
e-

m
ei

nd
e 

al
s 

R
ec

ht
st

rä
ge

r 
zu

ge
or

dn
et

.D
ie

 a
llg

em
ei

n 
gü

lti
ge

n 
Be

st
im

m
un

ge
n 

de
s 

ki
rc

hl
ic

he
n

R
ec

ht
s 

fin
de

n 
au

f s
ie

 A
nw

en
du

ng
, s

ow
ei

t s
ic

h 
au

s 
di

es
em

 G
es

et
z 

ni
ch

ts
 a

nd
er

es
 e

rg
ib

t. 
In

be
so

nd
er

en
 F

äl
le

n 
kö

nn
en

 w
ei

te
re

 B
ek

en
nt

ni
st

ra
di

tio
ne

n 
ge

pf
le

gt
 w

er
de

n,
 s

ow
ei

t d
ie

se
 n

ic
ht

zu
m

 B
ek

en
nt

ni
s 

de
r 

La
nd

es
ki

rc
he

 in
 W

id
er

sp
ru

ch
 s

te
he

n.
 D

ie
 R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e 

w
ird

 w
ie

Pf
ar

rg
em

ei
nd

en
 v

is
iti

er
t.

Si
e 

ka
nn

 k
ei

ne
 P

re
di

gt
be

zi
rk

e 
ei

nr
ic

ht
en

.

(2
)D

er
 R

ec
ht

st
rä

ge
r s

or
gt

 in
 e

nt
sp

re
ch

en
de

r A
nw

en
du

ng
 d

er
 fü

r e
in

e 
Pf

ar
rg

em
ei

nd
e 

ge
lte

n-
de

n 
R

eg
el

un
ge

n 
(A

rti
ke

l2
5 

Sa
tz

 2
 u

nd
 A

rti
ke

l2
7 

Ab
s.

 1
 S

at
z 

1 
G

O
) f

ür
 d

ie
 D

ar
st

el
lu

ng
 d

er
no

tw
en

di
ge

n 
äu

ße
re

n 
R

ah
m

en
be

di
ng

un
ge

n
de

r G
em

ei
nd

e 
im

 R
ah

m
en

 d
er

 h
ie

rfü
r g

el
te

nd
en

R
eg

el
un

ge
n.

(3
)I

n 
de

rR
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e 
w

ird
 e

in
e 

G
em

ei
nd

ev
er

sa
m

m
lu

ng
 u

nt
er

 e
nt

sp
re

ch
en

de
r A

nw
en

-
du

ng
 d

er
 R

eg
el

un
ge

n 
fü

r d
ie

 G
em

ei
nd

ev
er

sa
m

m
lu

ng
 d

er
 P

fa
rrg

em
ei

nd
e 

du
rc

hg
ef

üh
rt.

(4
)

D
ie

R
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e
fü

hr
t e

in
en

 N
am

en
, d

er
 n

ac
h 

M
ög

lic
hk

ei
t i

hr
e 

Be
so

nd
er

he
it

zu
m

Au
sd

ru
ck

 b
rin

gt
. D

ie
 N

am
en

sg
eb

un
g 

er
fo

lg
t d

ur
ch

 d
ie

 G
em

ei
nd

el
ei

tu
ng

 im
 E

in
ve

rn
eh

m
en

 m
it

de
m

 B
ez

irk
sk

irc
he

nr
at

 u
nd

, s
ow

ei
t d

er
 R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e 

ei
ne

 K
irc

he
ng

em
ei

nd
e 

al
s 

R
ec

ht
s-

trä
ge

r z
ug

eo
rd

ne
t i

st
, d

em
 K

irc
he

ng
em

ei
nd

er
at

.

(5
)D

ie
 R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e

fü
hr

t e
in

 V
er

ze
ic

hn
is

 d
er

 b
ei

 ih
r g

em
el

de
te

n 
M

itg
lie

de
r u

nd
 a

kt
ua

li-
si

er
t d

ie
se

s.
 D

ie
 M

itg
lie

ds
ch

af
t i

n 
de

r R
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e 
se

tz
t e

in
e 

M
itg

lie
ds

ch
af

t i
n 

de
r E

va
n-

ge
lis

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

 n
ic

ht
 v

or
au

s.
 S

ow
ei

t M
itg

lie
de

r 
de

r 
La

nd
es

ki
rc

he
 M

itg
lie

d
de

r 
R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e 

w
er

de
n,

 b
le

ib
t d

ie
 M

itg
lie

ds
ch

af
t z

ur
 P

fa
rrg

em
ei

nd
e 

de
s 

W
oh

ns
itz

es
un

be
rü

hr
t (

D
op

pe
lm

itg
lie

ds
ch

af
t).

 Ü
be

r 
di

e
Au

fn
ah

m
e 

in
 d

ie
 R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e 

en
ts

ch
ei

de
t

di
e 

G
em

ei
nd

el
ei

tu
ng

.

(6
)D

ie
 M

itg
lie

ds
ch

af
t i

n 
de

r R
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e 
en

de
t d

ur
ch

 A
bm

el
du

ng
 b

ei
 d

er
 R

eg
io

na
lg

e-
m

ei
nd

e.
 S

ow
ei

t e
in

e 
D

op
pe

lm
itg

lie
ds

ch
af

t n
ac

h 
Ab

sa
tz

 5
 b

es
te

ht
, b

le
ib

t d
ie

 M
itg

lie
ds

ch
af

t z
ur

Pf
ar

rg
em

ei
nd

e 
de

s 
W

oh
ns

itz
es

 u
nb

er
üh

rt.

(7
)R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
en

 u
nt

er
ha

lte
n 

ke
in

 P
fa

rra
m

t u
nd

 fü
hr

en
 k

ei
n 

ei
ge

ne
s 

Ki
rc

he
nb

uc
h.

 D
ie

Ei
nt

ra
gu

ng
 d

er
 k

irc
hl

ic
he

n 
Am

ts
ha

nd
lu

ng
in

 d
as

 K
irc

he
nb

uc
h 

er
fo

lg
t

be
im

 z
us

tä
nd

ig
en

W
oh

ns
itz

pf
ar

ra
m

t.
D

ie
 A

us
st

el
lu

ng
 p

fa
rra

m
tli

ch
er

 U
rk

un
de

n 
er

fo
lg

t d
ur

ch
ei

n 
in

 O
rts

nä
he

 g
e-

le
ge

ne
s 

Pf
ar

ra
m

t, 
da

s 
di

e 
D

ek
an

in
 o

de
r d

er
 D

ek
an

 b
en

en
nt

.  

(8
)R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
en

 s
ol

le
n 

in
 d

er
 R

eg
el

 in
 d

ie
 S

tru
kt

ur
en

 g
eo

rd
ne

te
r g

em
ei

nd
lic

he
r Z

us
am

-
m

en
ar

be
it 

im
 K

irc
he

nb
ez

irk
 n

ac
h 

de
n 

hi
er

fü
r 

ge
lte

nd
en

 R
eg

el
un

ge
n 

ei
ng

eb
un

de
n

w
er

de
n.

La
nd

es
ki

rc
hl

ic
he

 M
ita

rb
ei

te
nd

e,
 d

ie
 in

 e
in

er
 R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e 

ei
ng

es
et

zt
 s

in
d,

 s
ol

le
n 

in
 e

in
er

D
ie

ns
tg

ru
pp

e 
ei

ng
eb

un
de

n
se

in
.

(9
)F

ür
 d

ie
 R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e 

er
hä

lt 
de

r R
ec

ht
st

rä
ge

r, 
de

m
 d

ie
se

 z
ug

eo
rd

ne
t i

st
, d

ie
 F

in
an

z-
zu

w
ei

su
ng

 n
ac

h 
§ 

5 
Fi

na
nz

au
sg

le
ic

hs
ge

se
tz

. §
8

Le
itu

ng
 d

er
 R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e

(1
)D

ie
R

eg
io

na
lg

em
ei

nd
e 

w
äh

lt 
ei

n
Le

itu
ng

so
rg

an
,f

ür
 d

es
se

n 
Au

fg
ab

en
 A

rti
ke

l1
6 

G
O

en
t-

sp
re

ch
en

d 
an

zu
w

en
de

n 
is

t.
D

ie
 Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

de
s 

Le
itu

ng
so

rg
an

s
so

w
ie

 d
ie

 F
ol

ge
n 

vo
n

Ve
rä

nd
er

un
ge

n 
w

äh
re

nd
 d

er
 la

uf
en

de
n 

W
ah

lp
er

io
de

 r
eg

el
t d

ie
 R

ec
ht

sv
er

or
dn

un
g 

na
ch

 §
3

Ab
s.

 1
.

(2
)D

ie
 W

ah
l d

es
 L

ei
tu

ng
so

rg
an

s
er

fo
lg

t i
m

 Z
us

am
m

en
ha

ng
 m

it 
de

n 
al

lg
em

ei
ne

n 
Ki

rc
he

nw
ah

-
le

n 
im

 R
ah

m
en

 e
in

er
 b

es
on

de
re

n 
hi

er
fü

r e
in

be
ru

fe
ne

n 
G

em
ei

nd
ev

er
sa

m
m

lu
ng

. D
ie

 A
m

ts
ze

it
de

s 
Le

itu
ng

so
rg

an
s

ric
ht

et
 s

ic
h 

na
ch

 d
en

 V
or

sc
hr

ift
en

 f
ür

 d
en

 Ä
lte

st
en

kr
ei

s 
ei

ne
r 

Pf
ar

rg
e-

m
ei

nd
e.

 D
ie

 R
ec

ht
sv

er
or

dn
un

g 
na

ch
§ 

11
 r

eg
el

t 
di

e 
Ei

nz
el

he
ite

n 
de

s 
W

ah
lv

er
fa

hr
en

s 
un

d
ka

nn
 d

ab
ei

 v
on

 d
en

 R
eg

el
un

ge
n 

de
s 

Le
itu

ng
s-

 u
nd

 W
ah

lg
es

et
ze

s 
ab

w
ei

ch
en

.

(3
)

D
ie

 W
äh

lb
ar

ke
it 

un
d 

di
e 

W
ah

lb
er

ec
ht

ig
un

g 
fü

r 
da

s 
Le

itu
ng

so
rg

an
 b

es
te

he
n 

fü
r 

al
le

 a
ls

M
itg

lie
de

r d
er

 R
eg

io
na

lg
em

ei
nd

e 
ve

rz
ei

ch
ne

te
 P

er
so

ne
n,

 a
uc

h 
w

en
n 

di
es

e 
ni

ch
t M

itg
lie

d 
de

r
Ev

an
ge

lis
ch

en
 L

an
de

sk
irc

he
 in

 B
ad

en
 s

in
d.

 D
av

on
 u

na
bh

än
gi

g 
si

nd
 h

in
si

ch
tli

ch
 d

er
 W

ah
lb

e-
re

ch
tig

un
g,

 d
er

 W
äh

lb
ar

ke
it,

 d
es

 A
us

sc
hl

us
se

s 
vo

n 
An

ge
hö

rig
en

 s
ow

ie
 d

er
 B

ee
nd

ig
un

g 
de

r
M

itg
lie

ds
ch

af
t i

m
 L

ei
tu

ng
so

rg
an

§§
 3

 b
is

 6
c 

LW
G

 e
nt

sp
re

ch
en

d 
an

zu
w

en
de

n.
Ü

be
r 

St
re

iti
g-

ke
ite

n 
hi

ns
ic

ht
lic

h 
de

r 
W

äh
lb

ar
ke

it,
 d

er
 W

ah
lb

er
ec

ht
ig

un
g 

od
er

 d
er

 G
ül

tig
ke

it 
de

r 
W

ah
l e

nt
-

sc
he

id
et

 d
er

 E
va

ng
el

is
ch

e 
O

be
rk

irc
he

nr
at

 a
bs

ch
lie

ße
nd

.

(4
)

D
em

 L
ei

tu
ng

so
rg

an
kö

nn
en

 a
uc

h 
ei

nz
el

ne
 P

er
so

ne
n,

 d
ie

 n
ic

ht
 M

itg
lie

de
r 

de
r 

Ev
an

ge
li-

sc
he

n 
La

nd
es

ki
rc

he
 in

 B
ad

en
 s

in
d,

 a
ng

eh
ör

en
; i

hr
e 

Za
hl

 d
ar

f d
ie

 Z
ah

l d
er

an
de

re
n 

M
itg

lie
de

r
de

s 
Le

itu
ng

so
rg

an
s

ni
ch

t e
rre

ic
he

n.

(5
)D

ie
 R

eg
el

un
ge

n 
üb

er
 d

ie
 S

itz
un

gs
fü

hr
un

g 
(§

 1
3

LW
G

), 
di

e 
Au

ss
ch

us
sb

ild
un

g 
(§

14
LW

G
)

un
d 

di
e 

H
af

tu
ng

sb
eg

re
nz

un
g 

(§
 1

4b
 L

W
G

) s
in

d 
en

ts
pr

ec
he

nd
 a

nz
uw

en
de

n.

A
bs

ch
ni

tt 
4 

Zu
or

dn
un

gs
ge

m
ei

nd
e

§
9

Zu
or

dn
un

gs
ge

m
ei

nd
e

(1
)S

ow
ei

t i
m

 R
ah

m
en

 e
in

es
 re

ch
tli

ch
 s

el
bs

tä
nd

ig
en

 T
rä

ge
rs

 in
 F

or
m

en
 d

es
 G

em
ei

nd
el

eb
en

s
M

en
sc

he
n 

zu
sa

m
m

en
ko

m
m

en
 u

nd
 g

em
ei

ns
am

 r
eg

el
m

äß
ig

 G
ot

te
sd

ie
ns

t f
ei

er
n,

 k
an

n 
di

es
e

al
s 

Zu
or

dn
un

gs
ge

m
ei

nd
e

vo
m

 E
va

ng
el

is
ch

en
 O

be
rk

irc
he

nr
at

an
er

ka
nn

t w
er

de
n.

 M
it 

de
r Z

u-
or

dn
un

g 
w

ird
 d

as
 g

ot
te

sd
ie

ns
tli

ch
e 

un
d 

ge
m

ei
nd

lic
he

 L
eb

en
 a

ls
 G

em
ei

nd
e 

na
ch

 A
rti

ke
l1

2 
G

O
an

er
ka

nn
t u

nd
 d

er
 E

va
ng

el
is

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

 s
ta

at
sk

irc
he

nr
ec

ht
lic

h 
zu

ge
or

dn
et

.

(2
)D

ie
 Z

uo
rd

nu
ng

 s
et

zt
 v

or
au

s,
 d

as
s 

di
e 

Be
ke

nn
tn

is
gr

un
dl

ag
en

 d
er

 E
va

ng
el

is
ch

en
 L

an
de

s-
ki

rc
he

 in
 B

ad
en

, w
ie

 s
ie

 im
 V

or
sp

ru
ch

 z
ur

 G
ru

nd
or

dn
un

g 
da

rg
el

eg
t s

in
d,

 a
ne

rk
an

nt
 w

er
de

n.
D

an
eb

en
 k

ön
ne

n 
w

ei
te

re
 B

ek
en

nt
ni

st
ra

di
tio

ne
n 

ge
pf

le
gt

 w
er

de
n,

 s
ow

ei
t d

ie
se

 n
ic

ht
 z

um
 B

e-
ke

nn
tn

is
 d

er
 L

an
de

sk
irc

he
 in

 W
id

er
sp

ru
ch

 s
te

he
n.

– 
6 

–
– 

5 
–
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(3
)D

ie
 Z

uo
rd

nu
ng

 e
rfo

lg
t a

uf
gr

un
d 

de
r i

n 
de

n 
Zu

or
dn

un
gs

ric
ht

lin
ie

n 
de

r E
va

ng
el

is
ch

en
 L

an
-

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

 g
eg

eb
en

en
 M

er
km

al
en

.

(4
)D

er
 re

ch
tli

ch
e 

se
lb

st
än

di
ge

 T
rä

ge
r k

an
n 

ei
ne

m
 D

ac
hv

er
ba

nd
 o

de
r e

in
er

 n
ic

ht
 in

 D
eu

ts
ch

-
la

nd
 b

es
te

he
nd

en
 e

va
ng

el
is

ch
en

 K
irc

he
 (

Au
sl

an
ds

ki
rc

he
) 

an
ge

hö
re

n,
 s

ow
ei

t d
er

en
 G

ru
nd

s-
ät

ze
 o

de
r d

er
en

 B
ek

en
nt

ni
s 

ni
ch

t z
um

 B
ek

en
nt

ni
s 

de
r E

va
ng

el
is

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

in
 W

id
er

sp
ru

ch
 s

te
ht

. D
ie

 Z
uo

rd
nu

ng
 s

et
zt

 v
or

au
s,

 d
as

s 
di

e 
Zu

st
im

m
un

g 
de

s 
D

ac
hv

er
ba

nd
es

od
er

 d
er

 A
us

la
nd

sk
irc

he
 v

or
lie

gt
.

(5
)M

it 
de

r Z
uo

rd
nu

ng
 ü

be
rn

im
m

t e
in

 K
irc

he
nb

ez
irk

 d
ie

 V
er

an
tw

or
tu

ng
 d

af
ür

, d
as

s 
di

e 
Be

zi
e-

hu
ng

en
 z

w
is

ch
en

 d
er

 Z
uo

rd
nu

ng
sg

em
ei

nd
en

 u
nd

 d
en

 G
em

ei
nd

en
 d

es
 K

irc
he

nb
ez

irk
s 

ge
-

pf
le

gt
 w

er
de

n 
un

d 
di

e 
Zu

or
dn

un
gs

ge
m

ei
nd

e 
al

s 
ki

rc
hl

ic
he

 P
rä

se
nz

 in
 d

ie
 S

tru
kt

ur
en

 g
eo

rd
ne

-
te

r 
ge

m
ei

nd
lic

he
r 

Zu
sa

m
m

en
ar

be
it 

im
 K

irc
he

nb
ez

irk
 e

in
ge

bu
nd

en
 is

t. 
D

er
 B

ez
irk

sk
irc

he
nr

at
di

es
es

 K
irc

he
nb

ez
irk

s 
m

us
s 

de
r Z

uo
rd

nu
ng

 z
us

tim
m

en
. E

in
 M

itg
lie

d 
de

s 
Le

itu
ng

so
rg

an
s

de
r

Zu
or

dn
un

gs
ge

m
ei

nd
e 

ka
nn

, s
ow

ei
t e

s 
M

itg
lie

d 
de

r E
va

ng
el

is
ch

en
 L

an
de

sk
irc

he
 in

 B
ad

en
 is

t,
in

 d
ie

 B
ez

irk
ss

yn
od

e 
st

im
m

be
re

ch
tig

t o
de

r b
er

at
en

d
na

ch
 §

 3
6 

LW
G

be
ru

fe
n 

w
er

de
n.

(6
)I

m
 L

ei
tu

ng
so

rg
an

 d
er

 Z
uo

rd
nu

ng
sg

em
ei

nd
e 

so
lle

n 
üb

er
w

ie
ge

nd
 M

itg
lie

de
r 

de
r E

va
ng

el
i-

sc
he

n 
La

nd
es

ki
rc

he
 in

 B
ad

en
 v

er
tre

te
n 

se
in

.

(7
)D

ie
 Z

uo
rd

nu
ng

 e
rfo

lg
t d

ur
ch

 B
es

ch
ei

d.
D

ie
se

r b
en

en
nt

 d
en

 K
irc

he
nb

ez
irk

 n
ac

h 
Ab

sa
tz

 5
.

G
eh

ör
t d

ie
 Z

uo
rd

nu
ng

sg
em

ei
nd

e 
ei

ne
m

 D
ac

hv
er

ba
nd

 a
n,

 k
ön

ne
n 

du
rc

h 
Be

sc
he

id
, d

er
 g

eg
en

-
üb

er
 d

em
 D

ac
hv

er
ba

nd
 e

rg
eh

t, 
ei

nz
el

ne
 o

de
r 

sä
m

tli
ch

e 
de

m
 D

ac
hv

er
ba

nd
 a

ng
eh

ör
en

de
n

se
lb

st
än

di
ge

n 
Tr

äg
er

 in
sg

es
am

t z
ug

eo
rd

ne
t w

er
de

n.
Fü

re
in

e 
Zu

or
dn

un
g 

be
st

eh
t k

ei
n 

R
ec

ht
s-

an
sp

ru
ch

.

(8
)D

ie
 R

ec
ht

sf
ol

ge
n 

de
r Z

uo
rd

nu
ng

er
ge

be
n 

si
ch

 a
us

 d
en

 Z
uo

rd
nu

ng
sr

ic
ht

lin
ie

n 
de

r E
va

ng
e-

lis
ch

en
 L

an
de

sk
irc

he
 in

 B
ad

en
. 

R
ec

ht
sa

ns
pr

üc
he

 a
uf

 fi
na

nz
ie

lle
 M

itt
el

 o
de

r 
di

e 
ko

st
en

fre
ie

N
ut

zu
ng

 v
on

 k
irc

hl
ic

he
n 

R
äu

m
en

 o
de

r s
on

st
ig

e 
Le

is
tu

ng
en

 d
er

 L
an

de
sk

irc
he

 b
es

te
he

n 
ni

ch
t.

D
er

 K
irc

he
nb

ez
irk

 u
nd

 s
ei

ne
 G

em
ei

nd
en

 s
in

d 
be

re
ch

tig
t,

di
e 

Zu
or

dn
un

gs
ge

m
ei

nd
e 

fin
an

zi
el

l
zu

 u
nt

er
st

üt
ze

n 
un

d 
fü

r 
de

re
n 

ge
m

ei
nd

lic
he

 A
rb

ei
t R

äu
m

lic
hk

ei
te

n 
ko

st
en

fre
i z

ur
 V

er
fü

gu
ng

zu
 s

te
lle

n.
Ei

n 
R

ec
ht

sa
ns

pr
uc

h 
hi

er
au

f b
es

te
ht

 n
ic

ht
.

(9
)

In
 d

er
 Z

uo
rd

nu
ng

sg
em

ei
nd

e 
kö

nn
en

 k
irc

hl
ic

he
 A

m
ts

ha
nd

lu
ng

en
 e

rfo
lg

en
. 

So
w

ei
t 

di
es

e
M

itg
lie

de
r d

er
 E

va
ng

el
is

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

 b
et

re
ffe

n,
 s

in
d 

si
e 

de
r W

oh
ns

itz
pf

ar
rg

e-
m

ei
nd

e 
zu

 m
el

de
n 

un
d 

w
er

de
n 

do
rt 

in
 d

as
 K

irc
he

nb
uc

h 
ei

ng
et

ra
ge

n.

(1
0)

In
 e

in
er

 V
er

ei
nb

ar
un

g 
zw

is
ch

en
 d

er
 Z

uo
rd

nu
ng

sg
em

ei
nd

e 
un

d 
de

m
 K

irc
he

nb
ez

irk
 k

ön
ne

n
nä

he
re

 R
eg

el
un

ge
n 

zu
r E

in
bi

nd
un

g 
de

r Z
uo

rd
nu

ng
sg

em
ei

nd
e 

ge
tro

ffe
n 

w
er

de
n.

 H
ie

rb
ei

 k
ön

-
ne

n 
in

sb
es

on
de

re
 g

eg
en

se
iti

ge
 V

er
tre

tu
ng

sd
ie

ns
te

, d
ie

 w
ec

hs
el

se
iti

ge
 M

itg
lie

ds
ch

af
t i

n 
Le

i-
tu

ng
so

rg
an

en
 o

de
r

ei
ne

 w
ec

hs
el

se
iti

ge
 U

nt
er

st
üt

zu
ng

 v
or

ge
se

he
n 

w
er

de
n.

 In
 d

ie
 V

er
ei

nb
a-

ru
ng

 k
ön

ne
n 

au
ch

 e
in

ze
ln

e 
G

em
ei

nd
en

 d
es

 K
irc

he
nb

ez
irk

es
 e

in
be

zo
ge

n 
w

er
de

n.
 D

ie
 V

er
ei

n-
ba

ru
ng

 b
ed

ar
f d

er
 G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Ev
an

ge
lis

ch
en

 O
be

rk
irc

he
nr

at
es

.

(1
1)

G
eh

ör
t d

ie
 Z

uo
rd

nu
ng

sg
em

ei
nd

e 
ei

ne
m

 D
ac

hv
er

ba
nd

 a
n,

 k
ön

ne
n 

R
eg

el
un

ge
n 

na
ch

 A
b-

sa
tz

 9
 a

uc
h 

in
 e

in
er

 V
er

ei
nb

ar
un

g 
de

r L
an

de
sk

irc
he

 m
it 

de
m

 D
ac

hv
er

ba
nd

 g
et

ro
ffe

n 
w

er
de

n.
D

ie
 V

er
ei

nb
ar

un
g 

gi
lt 

fü
r d

ie
 Z

uo
rd

nu
ng

sg
em

ei
nd

en
 u

nd
 K

irc
he

nb
ez

irk
e,

 d
ie

 d
ie

se
r V

er
ei

nb
a-

ru
ng

 z
us

tim
m

en
.

(1
2)

M
it 

de
r 

Zu
or

dn
un

g 
üb

er
ni

m
m

t d
as

 L
ei

tu
ng

so
rg

an
 d

er
 Z

uo
rd

nu
ng

sg
em

ei
nd

e 
so

w
ie

, b
ei

Zu
ge

hö
rig

ke
it 

zu
 e

in
em

 D
ac

hv
er

ba
nd

, a
uc

h 
de

r D
ac

hv
er

ba
nd

 d
ie

 V
er

an
tw

or
tu

ng
 fü

r e
in

e 
Ve

r-
kü

nd
ig

un
g,

 d
ie

 d
em

 B
ek

en
nt

ni
s 

de
r E

va
ng

el
is

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

 e
nt

sp
ric

ht
. W

ei
te

r-
hi

n 
is

t z
u 

ge
w

äh
rle

is
te

n,
da

ss
 v

on
 d

en
 in

 d
er

 G
em

ei
nd

e 
ei

ng
es

et
zt
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t d
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. D
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g 

du
rc

h 
de

n 
Ev

an
ge

lis
ch

en
 O

be
rk

irc
he

nr
at

.

(7
)E

in
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 d
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 d
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ra
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 d
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er
so

na
lg

em
ei

nd
en

ge
se

tz
 -

 P
er

sG
G

) 
vo

m
 2

5.
 O

kt
ob

er
 2

00
7

(G
VB

l. 
S.
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t g
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 D
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g

A
llg

em
ei

ne
s

Se
it 

20
21

 a
rb

ei
te

t e
in

e 
re

fe
ra

ts
ve

rb
in

de
nd

e 
Ar

be
its

gr
up

pe
 d
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w
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 d
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ra
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 d
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 b
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 b
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m
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 b
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 d
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dü
rfe

n 
di

e 
E

in
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 d
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t d
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te
rt

w
er

de
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Rz. Alte Fassung Neue Fassung

01 Kirchliches Gesetz über den innerkirchlichen Finanzausgleich
der Evangelischen Landeskirche in Baden

(Finanzausgleichsgesetz - FAG)

Kirchliches Gesetz über den innerkirchlichen Finanzausgleich
der Evangelischen Landeskirche in Baden

(Finanzausgleichsgesetz - FAG)
02 Abschnitt II

Zuweisung an Kirchengemeinden
Abschnitt 1
Überschrift

03 § 11
Berechnungsstichtag, Rundungen und Teilzahlungen

§ 11
Berechnungsstichtag, Rundungen und Teilzahlungen

04 (1) Berechnungsstichtag für die Zuweisungsberechnungen ist, so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, der 31. Dezem-
ber des Jahres, das dem Haushaltszeitraum um zwei Jahre voraus-
geht.

(1) Berechnungsstichtag für die Zuweisungsberechnungen ist, so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, der 31. Dezem-
ber des Jahres, das dem Haushaltszeitraum um zwei Jahre voraus-
geht.

05 (2) Der jeweilige Betrag der Zuweisungen nach den §§ 4, 5 und 7
für die Kirchengemeinde wird auf den nächsthöheren vollen Euro-
betrag aufgerundet.

(2) Der jeweilige Betrag der Zuweisungen nach den §§ 4, 5, und 7
und 9 für die Kirchengemeinde wird auf den nächsthöheren vollen
Eurobetrag aufgerundet.

06 (3) Die Auszahlung der jährlichen Zuweisungen nach §§ 4, 5 und 7
erfolgt grundsätzlich in elf gleich hohen monatlichen Raten in den
Monaten Januar bis November sowie in einer Schlusszahlung im
Dezember.

(3) Die Auszahlung der jährlichen Zuweisungen nach §§ 4, 5, und
7 und 9 erfolgt grundsätzlich in elf gleich hohen monatlichen Raten
in den Monaten Januar bis November sowie in einer Schlusszah-
lung im Dezember.

07 (4) Erfolgt eine unterjährige Änderung einer Zuweisung, die zu hö-
heren oder verminderten Auszahlungen führt, kann diese entgegen
der Bestimmungen des Absatzes 3 ausnahmsweise unterjährig
durch entsprechende Korrekturbeträge umgesetzt werden.

(4) Erfolgt eine unterjährige Änderung einer Zuweisung, die zu hö-
heren oder verminderten Auszahlungen führt, kann diese entgegen
der Bestimmungen des Absatzes 3 ausnahmsweise unterjährig
durch entsprechende Korrekturbeträge umgesetzt werden.

08 § 12
Bekanntgabe, Weitergeltung und Absenkung

§ 12
Bekanntgabe, Weitergeltung und Absenkung

09 (1) Die Höhe der Zuweisungen nach §§ 4, 5 und 7 sowie die diese
begründenden Berechnungsgrundlagen werden den Kirchenge-
meinden mitgeteilt.

(1) Die Höhe der Zuweisungen nach §§ 4, 5, und 7 und 9 sowie
die diese begründenden Berechnungsgrundlagen werden den Kir-
chengemeinden mitgeteilt.

10 (2) Ist bei Beginn eines neuen Haushaltszeitraumes das Haushalts-
gesetz noch nicht beschlossen, erhalten die Kirchengemeinden

(2) Ist bei Beginn eines neuen Haushaltszeitraumes das Haushalts-
gesetz noch nicht beschlossen, erhalten die Kirchengemeinden

monatlich einen Abschlag auf die zu erwartende Steuerzuweisung 
in der für das letzte Haushaltsjahr geltenden Höhe.

monatlich einen Abschlag auf die zu erwartende Steuerzuweisung 
in der für das letzte Haushaltsjahr geltenden Höhe.

11 (3) Der Landeskirchenrat kann beschließen, dass bei Vorliegen ei-
ner besonderen Finanzsituation die Abschlagszahlung nach Absatz
2 abgesenkt wird.

(3) Der Landeskirchenrat kann beschließen, dass bei Vorliegen ei-
ner besonderen Finanzsituation die Abschlagszahlung nach Absatz
2 abgesenkt wird.

12 § 13
Außerordentliche Finanzzuweisung für Kirchengemeinden

§ 13
Außerordentliche Finanzzuweisung für Kirchengemeinden

13 (3) Eine außerordentliche Finanzzuweisung kann auf Antrag insbe-
sondere für
1. Machbarkeitsstudien der Gebäudeoptimierung oder
2. für Kosten einer externen und professionellen Moderation der
Prozesssteuerung im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzep-
tes nach § 44 Abs. 1 und 2 KVHG oder eines freiwilligen Haushalts-
sicherungskonzeptes gewährt werden.

(3) Eine außerordentliche Finanzzuweisung kann auf Antrag insbe-
sondere für
1. Machbarkeitsstudien der Gebäudeoptimierung oder
2. für Kosten einer externen und professionellen Moderation der
Prozesssteuerung im Rahmen eines Verfahrens nach § 44 Abs. 1
oder 2 KVHG Haushaltssicherungskonzeptes nach § 44 Abs. 1 und
2 KVHG oder eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes ge-
währt werden.

14 Abschnitt III
Zuweisungen an Kirchenbezirke

Abschnitt III
Zuweisungen an Kirchenbezirke

15 § 15
Zuweisungen an Kirchenbezirke

§ 15
Zuweisungen an Kirchenbezirke

16 Die Kirchenbezirke erhalten im Rahmen des landeskirchlichen Fi-
nanzausgleiches (Artikel 51 GO) zur Aufgabenerfüllung Zuweisun-
gen in Form
1. einer Grundzuweisung für Kirchenbezirke,

2. eines Flächenausgleichsbetrags,

3. einer Betriebszuweisung für Diakonische Werke in Kirchenbezir-
ken,
4. einer Bedarfszuweisung,
5. von Bonuszuweisungen,

Die Kirchenbezirke erhalten im Rahmen des landeskirchlichen Fi-
nanzausgleiches (Artikel 51 GO) zur Aufgabenerfüllung Zuweisun-
gen in Form
1. einer Grundzuweisung für Kirchenbezirke kirchenbezirklichen
Grundzuweisung nach Gemeindegliedern,
2. eines Flächenausgleichsbetrags einer kirchenbezirklichen
Grundzuweisung nach Fläche,
3. einer Betriebszuweisung für Diakonische Werke in Kirchenbezir-
ken,
4. einer Bedarfszuweisung,
5. von Bonuszuweisungen,

– 14 –
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6. von außerordentlicher Finanzzuweisungen und
7. von zweckgebundenen Zuweisungen
entsprechend den folgenden Bestimmungen.

6. von außerordentlicher Finanzzuweisungen und
7. von zweckgebundenen Zuweisungen
entsprechend den folgenden Bestimmungen.

17 § 16
Grundzuweisung für Kirchenbezirke

§ 16
Grundzuweisung für Kirchenbezirke

18 (1) Die Grundzuweisung für Kirchenbezirke wird an der Zahl der
Gemeindeglieder des Kirchenbezirks (§ 17) und an der Fläche des
Kirchenbezirks (§ 18) orientiert.

(1) Die Grundzuweisung für Kirchenbezirke wird an der Zahl der
Gemeindeglieder des Kirchenbezirks (§ 17) und an der Fläche des
Kirchenbezirks (§ 18) orientiert.

19 (2) Das Steuerzuweisungsvolumen für die kirchenbezirkliche
Grundzuweisung nach Gemeindegliedern und für die kirchenbezirk-
liche Grundzuweisung nach Fläche wird durch Rechtsverordnung
des Landeskirchenrates festgelegt.

(2) Das Steuerzuweisungsvolumen für die kirchenbezirkliche
Grundzuweisung nach Gemeindegliedern und für die kirchenbezirk-
liche Grundzuweisung nach Fläche wird durch Rechtsverordnung
des Landeskirchenrates festgelegt.

20 (3) Auf die kirchenbezirkliche Grundzuweisung nach Gemeindeglie-
dern entfallen 80 Prozent und auf die kirchenbezirkliche Grundzu-
weisung nach Fläche entfallen 20 Prozent des Steuerzuweisungs-
volumens nach Absatz 2.

(3) Auf die kirchenbezirkliche Grundzuweisung nach Gemeindeglie-
dern entfallen 80 Prozent und auf die kirchenbezirkliche Grundzu-
weisung nach Fläche entfallen 20 Prozent des Steuerzuweisungs-
volumens nach Absatz 2.

21 § 17
Kirchenbezirkliche Grundzuweisung nach Gemeindegliedern

§ 17
Kirchenbezirkliche Grundzuweisung nach Gemeindegliedern

22 (1) Die Grundzuweisung nach Gemeindegliedern wird für jeden Kir-
chenbezirk anhand der in der Anlage 4 dargestellten Berechnungs-
formel ermittelt und ist das Produkt aus:
1. dem Steuerzuweisungsvolumen nach § 16 Abs. 2 und 3,
2. dem festgelegten bezirksbezogenen Zuweisungsfaktor für den
Kirchenbezirk und
3. dem demografischen Faktor, der die Entwicklung der Gemeinde-
gliederzahlen des Kirchenbezirkes als auch die Entwicklung der
Gemeindeglieder aller Kirchengemeinden der Landeskirche be-
rücksichtigt.
Abzustellen ist für die Zahl der Gemeindeglieder auf deren Erst-
wohnsitz.

(1) Die Grundzuweisung nach Gemeindegliedern wird für jeden Kir-
chenbezirk anhand der in der Anlage 4 dargestellten Berechnungs-
formel ermittelt und ist das Produkt aus:
1. dem Steuerzuweisungsvolumen nach § 16 Abs. 2 und 3,das
durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates für die kir-
chenbezirkliche Grundzuweisung nach Gemeindegliedern be-
stimmt wird;
2. dem festgelegten bezirksbezogenen Zuweisungsfaktor für den
Kirchenbezirk und
3. dem demografischen Faktor, der die Entwicklung der Gemeinde-
gliederzahlen des Kirchenbezirkes als auch die Entwicklung der

Gemeindeglieder aller Kirchengemeinden der Landeskirche be-
rücksichtigt. 
Abzustellen ist für die Zahl der Gemeindeglieder auf deren Erst-
wohnsitz.

23 (2) Der bezirksbezogene Zuweisungsfaktor wird für jeden Kirchen-
bezirk anhand der in der Anlage 5 dargestellten Formel errechnet
und auf sechs Stellen nach dem Komma gerundet. Die bezirksbe-
zogenen Zuweisungsfaktoren werden durch Rechtsverordnung des
Landeskirchenrates festgelegt.

(2) Der bezirksbezogene Zuweisungsfaktor wird für jeden Kirchen-
bezirk anhand der in der Anlage 5 dargestellten Formel errechnet
und auf sechs Stellen nach dem Komma gerundet. Die bezirksbe-
zogenen Zuweisungsfaktoren werden durch Rechtsverordnung des
Landeskirchenrates festgelegt.

24 (3) Der demografische Faktor errechnet sich anhand der in Anlage
6 dargestellten Formel.

(3) Der demografische Faktor errechnet sich anhand der in Anlage
6 dargestellten Formel.

25 (4) Ändert sich der Bestand eines Kirchenbezirkes durch Neubil-
dung, Vereinigung, Trennung oder geänderte Zuordnung von Kir-
chengemeinden, ist der bezirksbezogene Zuweisungsfaktor nach
Absatz 2 wie folgt zu ermitteln:
1. Bei Vereinigungen von Kirchenbezirken werden die bisher gülti-
gen bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren addiert. Die Summe
bildet den neuen bezirksbezogenen Zuweisungsfaktor des vereinig-
ten Kirchenbezirkes.
2. Bei Trennung eines Kirchenbezirkes wird der bisherige bezirks-
bezogene Zuweisungsfaktor entsprechend der Verteilung der für
die Kirchensteuerzuweisung 2021 maßgeblichen Gemeindeglieder-
zahl aufgeteilt.
3. Bei Vereinigungen von Teilen von Kirchenbezirken sowie bei ei-
ner Neuzuordnung von Gemeinden ist der neue bezirksbezogene
Zuweisungsfaktor für die betroffenen Kirchenbezirke unter Berück-
sichtigung der Vorgaben nach Nummer 1 und Nummer 2 zu ermit-
teln.

(4) Ändert sich der Bestand eines Kirchenbezirkes durch Neubil-
dung, Vereinigung, Trennung oder geänderte Zuordnung von Kir-
chengemeinden, ist der bezirksbezogene Zuweisungsfaktor nach
Absatz 2 wie folgt zu ermitteln:
1. Bei Vereinigungen von Kirchenbezirken werden die bisher gülti-
gen bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren addiert. Die Summe
bildet den neuen bezirksbezogenen Zuweisungsfaktor des vereinig-
ten Kirchenbezirkes.
2. Bei Trennung eines Kirchenbezirkes wird der bisherige bezirks-
bezogene Zuweisungsfaktor entsprechend der Verteilung der für
die Kirchensteuerzuweisung 2021 maßgeblichen Gemeindeglieder-
zahl aufgeteilt.
3. Bei Vereinigungen von Teilen von Kirchenbezirken sowie bei ei-
ner Neuzuordnung von Gemeinden ist der neue bezirksbezogene
Zuweisungsfaktor für die betroffenen Kirchenbezirke unter Berück-
sichtigung der Vorgaben nach Nummer 1 und Nummer 2 zu ermit-
teln.

26 (5) Ändert sich der Bestand der Kirchenbezirke der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden durch Eingliederung von

– 15 –
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Kirchengemeinden sind die bezirksbezogenen Zuweisungs-
faktoren nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wie folgt neu zu ermitteln 
und festzulegen: 
1. Für den um die Kirchengemeinde vergrößerten Kirchenbe-
zirk ist ein fiktiver Gesamtbetrag der Zuweisungen nach §§ 17
und 19 für das Jahr 2021 festzulegen. Maßgeblich ist die für
einen vergleichbaren, bereits zur Evangelischen Landeskirche
in Baden gehörenden Kirchenbezirk nach Absatz 1 ermittelte
Grundzuweisung nach Gemeindegliedern. Der vergrößerte Kir-
chenbezirk ist mit demjenigen der vorhandenen Kirchenbe-
zirke vergleichbar, dessen Gemeindegliederzahl am gerings-
ten von der Gemeindegliederzahl des vergrößerten Kirchenbe-
zirks abweicht.
2. Der nach Nummer 1 ermittelte fiktive Gesamtbetrag der Zu-
weisungen nach §§ 17 und 19 für das Jahr 2021 für den vergrö-
ßerten Kirchenbezirk wird dem für die Ermittlung der vorhan-
denen gemeindebezogenen Zuweisungsfaktoren maßgebli-
chen Gesamtbetrag der Zuweisung für alle bisherigen Kirchen-
bezirke der Evangelischen Landeskirche in Baden nach §§ 17
und 19 für das Jahr 2021 hinzugerechnet; hiervon wird der dem
Kirchenbezirk bisher gewährte Gesamtbetrag der Zuweisun-
gen nach §§ 17 und 19 für das Jahr 2021 abgezogen.
3. Unter Berücksichtigung des nach Nummer 2 errechneten
Betrages werden dann die bezirksbezogenen Zuweisungsfak-
toren für alle Kirchenbezirke entsprechend der Vorgaben nach

Absatz 2 neu ermittelt und festgelegt. Die Summe aller gemein-
debezogenen Zuweisungsfaktoren muss 100 Prozent ergeben.

27 (6) Ändert sich der Bestand der Kirchenbezirke der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden durch Ausgliederung von Kir-
chengemeinden, sind die bezirksbezogenen Zuweisungsfakto-
ren nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wie folgt neu zu ermitteln und
festzulegen:
1. Für den um die Kirchengemeinde verkleinerten Kirchenbe-
zirk ist ein fiktiver Gesamtbetrag der Zuweisungen nach §§ 17
und 19 für das Jahr 2021 festzulegen. Maßgeblich ist die für
einen vergleichbaren, bereits zur Evangelischen Landeskirche
in Baden gehörenden Kirchenbezirk nach Absatz 1 ermittelte
Grundzuweisung nach Gemeindegliedern. Der verkleinerte Kir-
chenbezirk ist mit demjenigen der vorhandenen Kirchenbe-
zirke vergleichbar, dessen Gemeindegliederzahl am gerings-
ten von der Gemeindegliederzahl des verkleinerten Kirchenbe-
zirks abweicht.
2. Der nach Nummer 1 ermittelte fiktive Gesamtbetrag der Zu-
weisungen nach §§ 17 und 19 für das Jahr 2021 für den verklei-
nerten Kirchenbezirk wird dem für die Ermittlung der vorhan-
denen gemeindebezogenen Zuweisungsfaktoren maßgebli-
chen Gesamtbetrag der Zuweisung für alle bisherigen Kirchen-
bezirke der Evangelischen Landeskirche in Baden nach §§ 17
und 19 für das Jahr 2021 hinzugerechnet; hiervon wird der dem
Kirchenbezirk bisher gewährte Gesamtbetrag der Zuweisun-
gen nach §§ 17 und 19 für das Jahr 2021 abgezogen.

– 18 –
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3. Unter Berücksichtigung des nach Nummer 2 errechneten
Betrages werden dann die bezirksbezogenen Zuweisungsfak-
toren für alle Kirchenbezirke entsprechend der Vorgaben nach
Absatz 2 neu ermittelt und festgelegt. Die Summe aller gemein-
debezogenen Zuweisungsfaktoren muss 100 Prozent ergeben.

28 § 18
Kirchenbezirkliche Grundzuweisung nach Fläche

§ 18
Kirchenbezirkliche Grundzuweisung nach Fläche

29 (1) Die Grundzuweisung nach Fläche wird für jeden Kirchenbezirk
anhand der in der Anlage 7 dargestellten Berechnungsformel ermit-
telt und ist das Produkt aus:
1. dem Steuerzuweisungsvolumen nach § 16 Abs. 2 und 3,
2. dem festgelegten bezirksbezogenen Flächenfaktor für den Kir-
chenbezirk und
3. dem Veränderungsfaktor Fläche, der die Entwicklung der Fläche
des Kirchenbezirkes als auch die Entwicklung der Gesamtfläche al-
ler Kirchengemeinden der Landeskirche berücksichtigt.

(1) Die Grundzuweisung nach Fläche wird für jeden Kirchenbezirk
anhand der in der Anlage 7 dargestellten Berechnungsformel ermit-
telt und ist das Produkt aus:
1. dem Steuerzuweisungsvolumen nach § 16 Abs. 2 und 3,der
durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates für die kir-
chenbezirkliche Grundzuweisung nach Fläche bestimmt wird;
2. dem festgelegten bezirksbezogenen Flächenfaktor für den Kir-
chenbezirk und
3. dem Veränderungsfaktor Fläche, der die Entwicklung der Fläche
des Kirchenbezirkes als auch die Entwicklung der Gesamtfläche al-
ler Kirchengemeinden der Landeskirche berücksichtigt.

30 (2) Als Fläche des Kirchenbezirkes sind die im geografischen Infor-
mationssystem des Landes Baden-Württemberg enthaltenen Flä-
chenangaben zu Grunde zu legen. Die Flächenangaben berück-
sichtigen hierbei die digitalisierten Grenzen der Kirchengemeinden
auf der Grundlage der vom Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung des Landes Baden-Württemberg herausgegebe-
nen Vermessungsangaben.

(2) Als Fläche des Kirchenbezirkes sind die im geografischen Infor-
mationssystem des Landes Baden-Württemberg enthaltenen Flä-
chenangaben zu Grunde zu legen. Die Flächenangaben berück-
sichtigen hierbei die digitalisierten Grenzen der Kirchengemeinden
auf der Grundlage der vom Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung des Landes Baden-Württemberg herausgegebe-
nen Vermessungsangaben.

31 (3) Der bezirksbezogene Flächenfaktor wird für jeden Kirchenbezirk
anhand der in der Anlage 8 dargestellten Formel errechnet und auf
sechs Stellen nach dem Komma gerundet. Die bezirksbezogenen
Flächenfaktoren werden durch Rechtsverordnung des Landes-kir-
chenrates festgelegt.

(3) Der bezirksbezogene Flächenfaktor wird für jeden Kirchenbezirk
anhand der in der Anlage 8 dargestellten Formel errechnet und auf
sechs Stellen nach dem Komma gerundet. Die bezirksbezogenen
Flächenfaktoren werden durch Rechtsverordnung des Landes-kir-
chenrates festgelegt.

32 (4) Der Veränderungsfaktor Fläche errechnet sich anhand der in
Anlage 9 dargestellten Formel.

(4) Der Veränderungsfaktor Fläche errechnet sich anhand der in
Anlage 9 dargestellten Formel.

33 (5) § 17 Abs. 4 gilt entsprechend. (5) § 17 Abs. 4 bis 6 gelten gilt entsprechend.

34 § 19
Flächenausgleichsbetrag für Kirchenbezirke

§ 19
Flächenausgleichsbetrag für Kirchenbezirke

35 (1) Zur Tragung der Kosten eines Flächenbedarfs des Kirchenbe-
zirkes, der sich über die Gemeindehausflächen der Kirchengemein-
den nicht abdecken lässt, erhalten die Kirchenbezirke an Stelle ei-
ner kirchenbezirklichen Flächenzuweisung von Gemeindehausflä-
chen einen Flächenausgleichsbetrag.

(1) Zur Tragung der Kosten eines Flächenbedarfs des Kirchenbe-
zirkes, der sich über die Gemeindehausflächen der Kirchengemein-
den nicht abdecken lässt, erhalten die Kirchenbezirke an Stelle ei-
ner kirchenbezirklichen Flächenzuweisung von Gemeindehausflä-
chen einen Flächenausgleichsbetrag.

36 (2) Als kirchenbezirkliche Fläche werden 2 Prozent der Fläche, der
nach dem kirchenbezirklichen Gemeindehausflächenplan nach § 7
des Kirchlichen Gesetzes zur Erprobung der Ressourcensteuerung
im Kirchenbezirk für alle Kirchengemeinden des Kirchenbezirkes
insgesamt zur Verfügung stehenden Soll-Fläche angesetzt.

(2) Als kirchenbezirkliche Fläche werden 2 Prozent der Fläche, der
nach dem kirchenbezirklichen Gemeindehausflächenplan nach § 7
des Kirchlichen Gesetzes zur Erprobung der Ressourcensteuerung
im Kirchenbezirk für alle Kirchengemeinden des Kirchenbezirkes
insgesamt zur Verfügung stehenden Soll-Fläche angesetzt.

37 (3) Der Flächenausgleichsbetrag beträgt für das Haushaltsjahr
2020 erstmalig 120,00 Euro pro Jahr je Quadratmeter der kirchen-
bezirklichen Fläche nach Absatz 2. In den folgenden Haushaltsjah-
ren wird die Höhe des Flächenausgleichsbetrag durch Rechtsver-
ordnung des Landeskirchenrates festgelegt.

(3) Der Flächenausgleichsbetrag beträgt für das Haushaltsjahr
2020 erstmalig 120,00 Euro pro Jahr je Quadratmeter der kirchen-
bezirklichen Fläche nach Absatz 2. In den folgenden Haushaltsjah-
ren wird die Höhe des Flächenausgleichsbetrag durch Rechtsver-
ordnung des Landeskirchenrates festgelegt.

38 (4) Der Flächenausgleichsbetrag wird jährlich gewährt. (4) Der Flächenausgleichsbetrag wird jährlich gewährt.

39 § 20
Betriebszuweisung für Diakonische Werke in Kirchenbezirken

§ 20
Betriebszuweisung für Diakonische Werke in Kirchenbezirken

40 (1) Ist ein Kirchenbezirk Träger eines Diakonischen Werkes, so er-
hält er eine Betriebszuweisung für den Unterhalt seines Diakoni-
schen Werkes zur Erfüllung des diakonischen Auftrages der Kirche.

(1) Ist ein Kirchenbezirk Träger eines Diakonischen Werkes, so er-
hält er eine Betriebszuweisung für den Unterhalt seines Diakoni-
schen Werkes zur Erfüllung des diakonischen Auftrages der Kirche.

41 (2) Die Betriebszuweisung orientiert sich je zur Hälfte an der Ent-
wicklung der Zahl der Gemeindeglieder und der Einwohner im Zu-
ständigkeitsbereich des Diakonisches Werkes des

(2) Die Betriebszuweisung orientiert sich je zur Hälfte an der Ent-
wicklung der Zahl der Gemeindeglieder und der Einwohner im Zu-
ständigkeitsbereich des Diakonisches Werkes des
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Kirchenbezirkes. Sie wird anhand der in der Anlage 10 dargestellten 
Berechnungsformel ermittelt und ist das Produkt aus:
1. dem Steuerzuweisungsvolumen für die Betriebszuweisung, das
durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates festgelegt wird,
2. dem für das Diakonische Werk des Kirchenbezirkes festgelegten
Zuweisungsfaktors (Zuweisungsfaktor-DW) und
3. dem demografischen Faktor, der die Entwicklung der Gemeinde-
gliederzahlen und der Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich
des Diakonischen Werkes als auch die Entwicklung der Gemeinde-
glieder und Einwohner in der Landeskirche berücksichtigt (demo-
grafischer Faktor DW).

Kirchenbezirkes. Sie wird anhand der in der Anlage 10 dargestellten 
Berechnungsformel ermittelt und ist das Produkt aus:
1. dem Steuerzuweisungsvolumen für die Betriebszuweisung, das
durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates festgelegt wird,
2. dem für das Diakonische Werk des Kirchenbezirkes festgelegten
Zuweisungsfaktors (Zuweisungsfaktor-DW) und
3. dem demografischen Faktor, der die Entwicklung der Gemeinde-
gliederzahlen und der Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich
des Diakonischen Werkes als auch die Entwicklung der Gemeinde-
glieder und Einwohner in der Landeskirche berücksichtigt (demo-
grafischer Faktor DW).

42 (3) Der Zuweisungsfaktor-DW wird für jeden Kirchenbezirk anhand
der in der Anlage 11 dargestellten Formel errechnet und auf sechs
Stellen nach dem Komma gerundet. Die Zuweisungsfaktoren-DW
werden durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates festge-
legt.

(3) Der Zuweisungsfaktor-DW wird für jeden Kirchenbezirk anhand
der in der Anlage 11 dargestellten Formel errechnet und auf sechs
Stellen nach dem Komma gerundet. Die Zuweisungsfaktoren-DW
werden durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates festge-
legt.

43 (4) Der demografische Faktor DW ist das arithmetische Mittel der
demografischen Faktoren für Gemeindeglieder und Einwohner, die
sich anhand der in Anlage 12 dargestellten Formeln ergeben. Ab-
zustellen sind für die Zahlen der Gemeindeglieder und Einwohner
1. auf den Erstwohnsitz im Bereich der Evangelischen Landeskir-
che in Baden und
2. auf den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Diakonischen Wer-
kes.
Lassen sich die Einwohnerzahlen, die sich aus den Statistiken des
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ergeben, nicht un-
mittelbar einem Diakonischen Werk zuordnen, kann insoweit eine
pauschale Hochrechnung erfolgen.

(4) Der demografische Faktor DW ist das arithmetische Mittel der
demografischen Faktoren für Gemeindeglieder und Einwohner, die
sich anhand der in Anlage 12 dargestellten Formeln ergeben. Ab-
zustellen sind für die Zahlen der Gemeindeglieder und Einwohner
1. auf den Erstwohnsitz im Bereich der Evangelischen Landeskir-
che in Baden und
2. auf den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Diakonischen Wer-
kes.
Lassen sich die Einwohnerzahlen, die sich aus den Statistiken des
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ergeben, nicht un-
mittelbar einem Diakonischen Werk zuordnen, kann insoweit eine
pauschale Hochrechnung erfolgen.

44 (5) § 17 Abs. 4 gilt entsprechend. (5) § 17 Abs. 4 bis 6 gelten gilt entsprechend.

45 (6) Für die Zwecke der Berechnung der Zuweisung werden die Zu-
ständigkeitsbereiche nach Absatz 4 Nr. 2 durch Rechtsverordnung
des Landeskirchenrats festgelegt.

(6) Für die Zwecke der Berechnung der Zuweisung werden die Zu-
ständigkeitsbereiche nach Absatz 4 Nr. 2 durch Rechtsverordnung
des Landeskirchenrats festgelegt.

46 (7) Die Betriebszuweisung ist zweckgebunden für die in Absatz 1
aufgeführten Aufgaben zu verwenden.

(7) Die Betriebszuweisung ist zweckgebunden für die in Absatz 1
aufgeführten Aufgaben zu verwenden.

47 § 20a
Diakonieförderfonds und Ausgleichszuweisung

für Diakonische Werke
48 (1) Zum Ausgleich des Nachteils, der einem Kirchenbezirk als

Träger eines Diakonischen Werkes durch die Umstellung des
§ 20 FAG zum Doppelhaushalt 2024/2025 entsteht, erhalten
die Kirchenbezirke eine Ausgleichszuweisung. Die Höhe der
Ausgleichszuweisung wird durch Rechtsverordnung des Lan-
deskirchenrates bestimmt.

49 (2) Durch die Umstellung frei werdende Mittel fließen, soweit
diese nicht für die Ausgleichszuweisung nach Absatz 1 benö-
tigte werden, in einen Diakonieförderfonds. Eine Zuweisung
aus dem Diakonieförderfonds kann im Rahmen der im Fonds
zur Verfügung stehenden Mittel beantragt werden für Projekte
in der diakonischen Arbeit. Über die Zuweisung entscheidet
der Evangelische Oberkirchenrat. Näheres, insbesondere die
Genehmigungskriterien und die Grundsätze der Mittel-
vergabe, regelt eine Rechtsverordnung des Landeskirchenra-
tes.

50 § 24
Betriebszuweisung an Diakonieverbände

§ 24
Zuweisungen an Diakonieverbände

51 Sofern ein Kirchenbezirk seine diakonischen Aufgaben nach § 26 
Diakoniegesetz auf einen Diakonieverband übertragen hat, gilt für 
diesen § 20 entsprechend. Die Auszahlung der Betriebszuweisung 
erfolgt an den Diakonieverband.

Sofern ein Kirchenbezirk seine diakonischen Aufgaben nach § 26 
Diakoniegesetz auf einen Diakonieverband übertragen hat, gilt gel-
ten für diesen §§ 20, 20a entsprechend. Die Auszahlung der Be-
triebszuweisung Zuweisungen erfolgt an den Diakonieverband.
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52 § 27
Zuweisungen für die Arbeitsfelder Arbeitsschutz, Tax Compli-
ance, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie Leitungen der Ver-

waltungen

§ 27
Zuweisungen für die Arbeitsfelder Arbeitsschutz, Tax Compli-
ance, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie Leitungen der Ver-

waltungen
53 Die Verwaltungszweckverbände und die Stadtkirchenbezirke erhal-

ten eine Zuweisung für die Arbeitsfelder Arbeitsschutz, Tax Compli-
ance, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie für die Finanzierung der 
Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes oder der 
Leitungen der Evangelischen Kirchenverwaltung, sofern kein 
Wechsel in die kirchliche Anstellungsträgerschaft stattgefunden hat. 
Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung des Landeskirchenrates.

Die Verwaltungszweckverbände und die Stadtkirchenbezirke erhal-
ten eine Zuweisung für die Arbeitsfelder Arbeitsschutz, Tax Compli-
ance, Datenschutz, und IT-Sicherheit und Unterstützung der 
Schulungen zum Gewaltschutzkonzept in Kindertageseinrich-
tungen sowie für die Finanzierung der Geschäftsführung des Ver-
waltungs- und Serviceamtes oder der Leitungen der Evangelischen 
Kirchenverwaltung, sofern noch kein Wechsel in die kirchliche An-
stellungsträgerschaft stattgefunden hat. Das Nähere regelt eine 
Rechtsverordnung des Landeskirchenrates.

54 § 29
Übergangsregelung

§ 29
Übergangsregelung

55 Für die Steuerzuweisungen des Haushaltszeitraumes 2020 und 
2021 findet das Finanzausgleichsgesetz in der bis zum 30. Juni 
2020 geltenden Fassung Anwendung. 2 Dies gilt nicht für §§ 25, 27 
und 28.

Für die Steuerzuweisungen des Haushaltszeitraumes 2020 und 
2021 findet das Finanzausgleichsgesetz in der bis zum 30. Juni 
2020 geltenden Fassung Anwendung. Dies gilt nicht für §§ 25, 27 
und 28.
Für den Doppelhaushalt 2022/2023 gelten § 20 und Anlage 11 
zu § 20 Abs. 3des Finanzausgleichsgesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2022 geltenden Fassung Anwendung.

56 Anlage 5 zu § 17 Anlage 5 zu § 17

57

Bezirksbezogener 
Zuweisungsfaktor =

Grundzuweisung nach § 18 Abs. 1 Num-
mer 1 Buchstabe a-c, Nummer 2 Buch-
stabe b-c und des Zuschlags von 10 % auf 
diese Beträge nach Nummer 3 FAG (in der 
Fassung vom 19.10.2016) des Kirchenbe-
zirkes für das Jahr 2019
Grundzuweisung nach § 18 Abs. 1 Num-
mer 1 Buchstabe a-c, Nummer 2 Buch-
stabe b-c und des Zuschlags von 10 % auf 
diese Beträge nach Nummer 3 FAG (in der 
Fassung vom 19.10.2016) aller Kirchenbe-
zirke für das Jahr 2019

Bezirksbezogener 
Zuweisungsfaktor =

Grundzuweisung nach § 18 17 Abs. 1 
Nummer 1 Buchstabe a-c, Nummer 2 
Buchstabe b-c und des Zuschlags von 10 
% auf diese Beträge nach Nummer 3 FAG 
(in der Fassung vom 19.10.2016) des Kir-
chenbezirkes für das Jahr 2019 2021 zzgl. 
Flächenausgleichsbetrag des Kirchen-
bezirkes nach § 19 für das Jahr 2021
Grundzuweisung nach § 18 17 Abs. 1 
Nummer 1 Buchstabe a-c, Nummer 2 
Buchstabe b-c und des Zuschlags von 10 
% auf diese Beträge nach Nummer 3 FAG 
(in der Fassung vom 19.10.2016) aller Kir-
chenbezirke für das Jahr 2019 2021 zzgl.
Flächenausgleichsbetrag für alle Kir-
chenbezirke nach § 19 für das Jahr 2021

58 Anlage 6 zu § 17 Anlage 6 zu § 17

59

Demografi-
scher Faktor
= 

Gemeindeglieder 
des Kirchenbezirks 
zum Berechnungs-
stichtag (§§ 11, 25)

x

Für die Steuerzuwei-
sung 2019 maßgebli-
che Zahl der Kirchen-
mitglieder der Evan-
gelischen Landeskir-
che in Baden

Für die Steuerzuwei-
sung 2019 maßgeb-
liche Zahl der Ge-
meindeglieder des 
Kirchenbezirkes

Kirchenmitglieder der 
Evangelischen Lan-
deskirche in Baden 
zum Berechnungs-
stichtag (§§ 11, 25)

Demografi-
scher Faktor
= 

Gemeindeglieder 
des Kirchenbezirks 
zum Berechnungs-
stichtag (§§ 11, 25)

x

Für die Steuerzuwei-
sung 2019 2021 maß-
gebliche Zahl der Kir-
chenmitglieder der 
Evangelischen Lan-
deskirche in Baden

Für die Steuerzuwei-
sung 2019 2021
maßgebliche Zahl 
der Gemeindeglie-
der des Kirchenbe-
zirkes 

Kirchenmitglieder der 
Evangelischen Lan-
deskirche in Baden 
zum Berechnungs-
stichtag (§§ 11, 25)
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60 Anlage 8 zu § 18 Anlage 8 zu § 18

61

Bezirksbezogener 
Flächenfaktor = 

Grundzuweisung nach § 18 Abs. 1 Num-
mer 1 Buchstabe d, Nummer 2 Buchstabe 
a und des Zuschlags von 10% auf diese 
Beträge nach Nummer 3 FAG (in der Fas-
sung vom 19.10.2016) des Kirchenbezir-
kes für das Jahr 2019
Grundzuweisung nach § 18 Abs. 1 Num-
mer 1 Buchstabe d, Nummer 2 Buchstabe 
a und des Zuschlags von 10% auf diese 
Beträge nach Nummer 3 FAG (in der Fas-
sung vom 19.10.2016) aller Kirchenbe-
zirke für das Jahr 2019

Bezirksbezogener 
Flächenfaktor = 

Grundzuweisung nach § 18 Abs. 1 Num-
mer 1 Buchstabe d, Nummer 2 Buchstabe 
a und des Zuschlags von 10% auf diese 
Beträge nach Nummer 3 FAG (in der Fas-
sung vom 19.10.2016) des Kirchenbezir-
kes für das Jahr 2019 2021
Grundzuweisung nach § 18 Abs. 1 Num-
mer 1 Buchstabe d, Nummer 2 Buchstabe 
a und des Zuschlags von 10% auf diese 
Beträge nach Nummer 3 FAG (in der Fas-
sung vom 19.10.2016) aller Kirchenbe-
zirke für das Jahr 2019 2021

62 Anlage 9 zu § 18 Anlage 9 zu § 18

63

Verände-
rungsfaktor 
Fläche = 

Fläche des Kirchen-
bezirks zum Berech-
nungsstichtag (§§ 
11, 25)

x

Für die Steuerzuwei-
sung 2019 maßgebli-
che Fläche der Evan-
gelischen Landeskir-
che in Baden

Für die Steuerzuwei-
sung 2019 maßgeb-
liche Fläche des Kir-
chenbezirkes

Fläche der Evangeli-
schen Landeskirche 
in Baden zum Be-
rechnungsstichtag 
(§§ 11, 25)

Verände-
rungsfaktor 
Fläche = 

Fläche des Kirchen-
bezirks zum Berech-
nungsstichtag (§§ 
11, 25)

x

Für die Steuerzuwei-
sung 2019 2021 maß-
gebliche Fläche der
Evangelischen Lan-
deskirche in Baden

Für die Steuerzuwei-
sung 2019 2021
maßgebliche Fläche 
des Kirchenbezirkes

Fläche der Evangeli-
schen Landeskirche 
in Baden zum Be-
rechnungsstichtag 
(§§ 11, 25)

64 Anlage 11 zu § 20 Abs. 3 Anlage 11 zu § 20 Abs. 3

65

Zuweisungsfaktor 
DW = 

Zuweisung an den Kirchenbezirk oder Dia-
konieverband nach § 20 für das Jahr 2021*
Zuweisung an alle Kirchenbezirke und Di-
akonieverbände der Landeskirche nach § 
20 für das Jahr 2021

*In diesem Betrag ist die Zuweisung nach § 20 Abs. 3 FAG in der
Fassung vom 29.12.2020 für die fünf Stadtkirchenbezirke und die
Kirchengemeinden Kehl, Lahr und Offenburg enthalten.

Zuweisungsfaktor 
DW = 

Zuweisung an den Kirchenbezirk oder Dia-
konieverband nach § 20 für das Jahr 2021* 
(ohne Zuweisung nach § 20 Abs. 3 FAG 
in der bis zum 30.06.2020 geltenden 
Fassung)
Zuweisung an alle Kirchenbezirke und Di-
akonieverbände der Landeskirche nach § 
20 für das Jahr 2021 (ohne Zuweisung 
nach § 20 Abs. 3 FAG in der bis zum 
30.06.2020 gültigen Fassung)

*In diesem Betrag ist die Zuweisung nach § 20 Abs. 3 FAG in der
Fassung vom 29.12.2020 für die fünf Stadtkirchenbezirke und die
Kirchengemeinden Kehl, Lahr und Offenburg enthalten.
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Kirchengemeinde Gemeindeglieder 
FAG 2021
31.12.2018

Zuweisung
§ 17
FAG 2021

Zuweisung 
§ 19
FAG 2021

Gesamtbetrag 
Zuweisungen
FAG 2021

 bezirksbezogener 
Zuweisungsfaktor in 
% 

bisheriger 
bezirksbezogener 
Faktor in % 
(Basis FAG 2019 - 
ohne Flächenaus-
gleichsbetrag)

Evang. Kirche in Mannheim 
(Stadtkirchenbezirk) 68.361 125.467 € 24.073 € 149.540 € 5,118264% 5,053406%
Evang. Kirche in Karlsruhe 
(Stadtkirchenbezirk) 71.576 126.072 € 25.116 € 151.188 € 5,174669% 5,077759%
Evang. Kirche in Heidelberg 
(Stadtkirchenbezirk) 40.444 89.150 € 14.081 € 103.231 € 3,533258% 3,590663%
Evang. Kirche in Pforzheim 
(Stadtkirchenbezirk) 36.668 82.185 € 14.573 € 96.758 € 3,311709% 3,377703%
Evang. Kirche in Freiburg 
(Stadtkirchenbezirk) 50.173 99.669 € 19.037 € 118.706 € 4,062917% 3,974571%
Neckar-Bergstraße 47.514 89.591 € 17.515 € 107.106 € 3,665887% 3,608410%
Wertheim 17.079 73.770 € 7.132 € 80.902 € 2,769010% 2,971213%
Adelsheim - Boxberg 18.674 83.710 € 8.415 € 92.125 € 3,153137% 3,338151%
Mosbach 24.186 85.052 € 10.516 € 95.568 € 3,270979% 3,391693%
Neckargemünd und Eberbach 29.461 80.260 € 12.922 € 93.182 € 3,189314% 3,232577%
Südliche Kurpfalz 70.230 113.160 € 22.706 € 135.866 € 4,650247% 4,603737%
Kraichgau 46.714 108.683 € 19.799 € 128.482 € 4,397517% 4,377391%
Karlsruhe-Land 67.849 118.913 € 25.563 € 144.476 € 4,944939% 4,789408%
Bretten-Bruchsal 53.552 112.381 € 21.003 € 133.384 € 4,565297% 4,481496%
Badischer Enzkreis 31.626 72.578 € 12.828 € 85.406 € 2,923167% 2,923197%
Baden-Baden und Rastatt 43.864 100.810 € 17.245 € 118.055 € 4,040635% 4,060282%
Ortenau 106.753 192.202 € 42.615 € 234.817 € 8,037016% 7,664633%
Emmendingen 48.012 105.716 € 18.694 € 124.410 € 4,258146% 4,215727%
Breisgau-Hochschwarzwald 58.253 125.347 € 22.355 € 147.702 € 5,055355% 5,048570%
Villingen 39.175 96.630 € 14.998 € 111.628 € 3,820660% 3,891926%
Markgräflerland 65.398 144.983 € 27.467 € 172.450 € 5,902398% 5,958618%
Hochrhein 27.446 83.816 € 11.510 € 95.326 € 3,262696% 3,375803%
Konstanz 44.476 95.536 € 16.978 € 112.514 € 3,850985% 3,886744%
Überlingen - Stockach 29.921 77.896 € 10.976 € 88.872 € 3,041797% 3,106321%
Summe: 1.137.405 2.483.577 € 438.117 € 2.921.694 € 99,999999% 99,999999%

aktueller geminderter

Kirchenbezirk
Rechtsträgernumme
r neu für 2022/2023

Betriebszuweisung für Diakonische 
Werke
§ 20 FAG 2021

Zuweisungsfaktor 
DW

Anteil Zuweisung für 
Zuschlag Einwohner 
KiGem mit bes. 
hohmen Beratungs- und 
Betreuungsaufwand
§ 20 FAG 2021

Betriebszuweisung für 
Diakonische Werke
§ 20 FAG
nach Abzug
Anzteil Zuweisung
2021 für Zuschlag 
Einwohner KiGem mit 
bes. hohmen Beratungs- 
und Betreuungsaufwand
§ 20 FAG 2021

Zuweisungsfaktor 
DW

Evang. Kirche in Mannheim (Stadtkirchenbezirk)01301810 1.240.233 € 8,507674% 508.208 € 732.025 € 5,863055%
Evang. Kirche in Karlsruhe (Stadtkirchenbez.) 01101201 1.293.758 € 8,874842% 485.032 € 808.726 € 6,477377%
Evang. Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk)01350810 707.194 € 4,851166% 264.864 € 442.330 € 3,542781%
Evang. Kirche in Pforzheim (Stadtkirchenbez.) 01452520 648.152 € 4,446153% 221.824 € 426.328 € 3,414618%
Evang. Kirche in Freiburg (Stadtkirchenbez.) 01400724 967.092 € 6,633998% 397.296 € 569.796 € 4,563702%
KB Baden-Baden und Rastatt 01170200 709.402 € 4,866312% 0 € 709.402 € 5,681857%
KB Emmendingen 01530600 457.229 € 3,136471% 0 € 457.229 € 3,662112%
Diakonieverband 
Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirchenbezirke 
im Main-Tauber-Kreis

01552904 351.835 € 2,413496% 0 € 351.835 € 2,817974%
Diakonieverband 
Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirchenbezirke 
im Neckar-Odenwald-Kreis

01551904 471.024 € 3,231102% 0 € 471.024 € 3,772602%
Diakonieverband
Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirchenbezirke 
im Rhein-Neckar-Kreis 01112303 1.691.606 € 11,603975% 0 € 1.691.606 € 13,548684%
Diakonieverband 
Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirchenbezirke 
im Landkreis Karlsruhe

01120503 1.133.736 € 7,777133% 0 € 1.133.736 € 9,080502%
Diakonieverband
Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirchenbezirke 
im Enzkreis 01522404 356.801 € 2,447562% 0 € 356.801 € 2,857748%
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Diakonisches Werk
im Evangelischen Kirchenbezirk 
Ortenau
(Diakonieverband) 01131003 1.215.402 € 8,337340% 215.202 € 1.000.200 € 8,010964%
Diakonieverband Diakonisches Werk 
Breisgau-Hochschwarzwald 01532001 644.289 € 4,419654% 0 € 644.289 € 5,160344%
Diakonieverband
Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirchenbezirke 
im Landkreis Lörrach 01501701 654.773 € 4,491572% 0 € 654.773 € 5,244314%
Diakonisches Werk im Evang. 
Kirchenbezirk Hochrhein 
(Diakonieverband) 01500900 437.364 € 3,000203% 0 € 437.364 € 3,503006%
Diakonisches Werk im Schwarzwald-Baar-
Kreis (Diakonieverband) 01593003 465.506 € 3,193249% 0 € 465.506 € 3,728406%
Diakonieverband Diakonisches Werk im 
Evangelischen Kirchenbezirk Konstanz 01591403 644.841 € 4,423441% 0 € 644.841 € 5,164765%
Diakonieverband Diakonisches Werk im 
Evangelischen Kirchenbezirk Überlingen-
Stockach 01592803 487.578 € 3,344658% 0 € 487.578 € 3,905189%
Summe 14.577.815 € 100,000001% 2.092.426 € 12.485.389 € 100,000000%
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Rz. Alte Fassung Neue Fassung

01 Kirchliches Gesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Ver-
sorgungsgesetzes der EKD (AG-BVG-EKD)

Kirchliches Gesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Ver-
sorgungsgesetzes der EKD (AG-BVG-EKD)

04 § 1
Besoldungshöhe

§ 1
Besoldungshöhe

(1) Es werden eingestuft in Besoldungsgruppe
1. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst A13
2. Pfarrerinnen und Pfarrer

a. bis zur 6. Stufe A13
b. ab der 7. Stufe A14

3. Dekaninnen und Dekane sowie Schuldekaninnen 
und Schuldekane
a. bis zur 6. Stufe A14
b. ab der 7. Stufe oder nach zweijähriger Tätigkeit
in diesem Amt

A15

4. Prälatinnen und Prälaten
a. bis zur 6. Stufe A16
b. ab der 7. Stufe B2

5. Stimmberechtigte Mitglieder des Evangelischen 
Oberkirchenrates nach Artikel 79 Abs. 1 Nr. 2 GO 
(Oberkirchenrätinnen/Oberkirchenräte)

B2/B3

6. Die ständige Stellvertreterin bzw. der ständige 
Stellvertreter der Landesbischöfin bzw. des Lan-
desbischofs (Artikel 79 Abs. 2 GO), wobei die Be-
züge nach B5 nach sechs Jahren im Amt ruhe-
gehaltfähig sind

B5

7. Das geschäftsleitende Mitglied des Evangeli-
schen Oberkirchenrats (Artikel 79 Abs. 3 GO)

B6

8. Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof B7

(1) Es werden eingestuft in Besoldungsgruppe
1. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst A13
2. Pfarrerinnen und Pfarrer

a. bis zur 6. Stufe A13
b. ab der 7. Stufe A14

3. Dekaninnen und Dekane sowie Schuldekaninnen 
und Schuldekane
a. bis zur 6. Stufe A14
b. ab der 7. Stufe oder nach zweijähriger Tätigkeit
in diesem Amt

A15

4. Prälatinnen und Prälaten
a. bis zur 6. Stufe A16
b. ab der 7. Stufe B2

5. Stimmberechtigte Mitglieder des Evangelischen 
Oberkirchenrates nach Artikel 79 Abs. 1 Nr. 2 GO 
(Oberkirchenrätinnen/Oberkirchenräte)

B2/B3

6. Die ständige Stellvertreterin bzw. oder der stän-
dige Stellvertreter der Landesbischöfin bzw. oder
des Landesbischofs (Artikel 79 Abs. 2 GO), wo-
bei die Bezüge nach B5 nach sechs Jahren im 
Amt ruhegehaltfähig sind

B5

7. Das geschäftsleitende Mitglied des Evangeli-
schen Oberkirchenrats (Artikel 79 Abs. 3 GO)

B6

8. Die Landesbischöfin bzw. oder der Landesbi-
schof

B7

(6) Durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates werden gere-
gelt
1. bei Pfarrerinnen und Pfarrern mit allgemeinen kirchlichen Auftrag
die Einstufung bzw. die Gewährung von Zulagen und deren Ruhe-
gehaltfähigkeit,
2. Zulagen für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie für Lehrvikarinnen
und Lehrvikare, die im privatrechtlichen Anstellungsverhältnis be-
schäftigt sind,
3. bei Personen der Besoldungsgruppen W oder C die Gewährung
von Zulagen sowie die Anwendung von Regelungen der W-Besol-
dung des Landesrechts Baden-Württemberg.

(6) Durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates werden gere-
gelt
1. bei Pfarrerinnen und Pfarrern mit allgemeinen kirchlichen Auftrag
die Einstufung bzw. und die Gewährung von Zulagen und deren
Ruhegehaltfähigkeit,
2. Zulagen für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie für Lehrvikarinnen
und Lehrvikare, die im privatrechtlichen Anstellungsverhältnis be-
schäftigt sind,
3. bei Personen der Besoldungsgruppen W oder C die Gewährung
von Zulagen sowie die Anwendung von Regelungen der W-Besol-
dung des Landesrechts Baden-Württemberg.

§ 8
Versorgungsabschläge

§ 8
Versorgungsabschläge

Bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand der Pfarrerinnen und Pfar-
rer vermindert sich das Ruhegehalt um 3,6 Prozent für jedes Jahr, 
um das die Pfarrerin bzw. der Pfarrer
1. vor Ablauf des Monats, in dem sie bzw. er die für sie bzw. ihn
geltende Regelaltersgrenze erreicht, nach § 24 Abs. 5 AG-
PfDG.EKD oder §§ 88 Abs. 4, 92 PfDG.EKD in den Ruhestand ver-
setzt wird,
2. vor Ablauf des Monats, in dem sie bzw. er das 63. Lebensjahr
vollendet hat, nach §§ 24 Abs. 6 und 7 AG-PfDG.EKD in den Ruhe-
stand versetzt wird.
Die Minderung des Ruhegehalts darf in den Fällen der Nummer 1
14,4 Prozent und in den Fällen der Nummer 2 10,8 Prozent nicht
übersteigen. Beim vorzeitigen Ruhestand der Landesbischöfin bzw.
des Landesbischofs, der Prälatinnen bzw. Prälaten sowie der
stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates
(§§ 5 und 6 LeitAmtG) darf die Minderung 14,4 Prozent nicht über-
steigen.

Bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand der Pfarrerinnen und Pfar-
rer vermindert sich das Ruhegehalt um 3,6 Prozent für jedes Jahr, 
um das die Pfarrerin bzw. oder der Pfarrer
1. vor Ablauf des Monats, in dem sie bzw. oder er die für sie bzw.
oder ihn geltende Regelaltersgrenze erreicht, nach § 24 Abs. 5 AG-
PfDG.EKD oder §§ 88 Abs. 4, 92 PfDG.EKD in den Ruhestand ver-
setzt wird,
2. vor Ablauf des Monats, in dem sie bzw. oder er das 63. Lebens-
jahr vollendet hat, nach §§ 24 Abs. Absätze 6 und 7 AG-PfDG.EKD
in den Ruhestand versetzt wird.
Die Minderung des Ruhegehalts darf in den Fällen der Nummer 1
14,4 Prozent und in den Fällen der Nummer 2 10,8 Prozent nicht
übersteigen. Beim vorzeitigen Ruhestand der Landesbischöfin bzw.
oder des Landesbischofs, der Prälatinnen bzw. oder Prälaten so-
wie der stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen Oberkir-
chenrates (§§ 5 und 6 LeitAmtG) darf die Minderung 14,4 Prozent
nicht übersteigen.
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§ 8a
Abzug für Pflegeleistungen

Anstelle der Beihilfeberechtigung nach § 2 der Bundesbeihil-
feverordnung tritt für die Anwendung von § 50f BeamtVG die 
Beihilfeberechtigung nach dem Kirchlichen Gesetz über die 
Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todes-
fällen.

§ 12
Altersteilzeit

§ 12
Altersteilzeit

In Fällen der Altersteilzeit (§ 20 Abs. 2 AG-PfDG.EKD, § 8 Abs. 1 
Nr. 9 AG-KBG.EKD) sind an Stelle der besoldungs- und versor-
gungsrechtlichen Regelungen des Bundes die für die Landesbeam-
tinnen und Landesbeamten des Landes Baden-Württemberg gel-
tenden Regelungen anzuwenden.

In Fällen der Altersteilzeit (§ 20 Abs. 2 AG-PfDG.EKD, § 8 Abs. 1 
Nr. 9 AG-KBG.EKD, § 1 Nr. 3 RVO Landesrecht PfDG.EKD, § 51 
Abs. 4 KGB.EKD) sind an Stelle der besoldungs- und versorgungs-
rechtlichen Regelungen des Bundes die für die Landesbeamtinnen 
und Landesbeamten des Landes Baden-Württemberg geltenden 
Regelungen anzuwenden.

§ 15
Änderung des Bundes- und Landesrechts

§ 15
Änderung des Bundes- und Landesrechts

Der Landeskirchenrat kann im Rahmen von § 2 Abs. 2 Satz 2 BVG-
EKD neue Vorschriften des Bundes und des Landes Baden-Würt-
temberg zur Besoldung und Versorgung im kirchlichen Interesse in-
nerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung ausschließen. Der 
Beschluss des Landeskirchenrats ist der Landessynode bei ihrer 
nächsten Tagung zur Bestätigung vorzulegen. Lehnt die Landessy-
node die Bestätigung ab, so tritt der Beschluss rückwirkend außer 
Kraft.

Der Landeskirchenrat kann im Rahmen von § 2 Abs. 2 Satz 2 BVG-
EKD neue Vorschriften des Bundes und des Landes Baden-Würt-
temberg zur Besoldung und Versorgung im kirchlichen Interesse in-
nerhalb von drei neun Monaten nach Veröffentlichung ausschlie-
ßen. Der Beschluss des Landeskirchenrats ist der Landessynode 
bei ihrer nächsten Tagung zur Bestätigung vorzulegen. Lehnt die 
Landessynode die Bestätigung ab, so tritt der Beschluss rückwir-
kend außer Kraft.

§ 17
Überleitung in die Besoldungstabellen des Bundes

§ 17
Überleitung in die Besoldungstabellen des Bundes

(3) Die Überleitung der vorhandenen Besoldungs- und Versor-
gungsempfänger nach den vorstehenden Absätzen ist, unbescha-
det des Inkrafttretens des Gesetzes, bis zum 31. Dezember 2016

(3) Die Überleitung der vorhandenen Besoldungs- und Versor-
gungsempfänger nach den vorstehenden Absätzen ist, unbescha-
det des Inkrafttretens des Gesetzes, bis zum 31. Dezember 2016

durchzuführen. Erfolgt die Überleitung nach dem 1. Juli 2016 ist sie 
so vorzunehmen, als wäre sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes erfolgt. Bis zur Überleitung wird die Besoldung bzw. Ver-
sorgung entsprechend der am 30.06.2016 geltenden Regelungen 
berechnet.

durchzuführen. Erfolgt die Überleitung nach dem 1. Juli 2016 ist sie 
so vorzunehmen, als wäre sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes erfolgt. Bis zur Überleitung wird werden die Besoldung 
bzw. und Versorgung entsprechend der am 30.06.2016 geltenden 
Regelungen berechnet.

§ 19
Zwischenbesoldungsgruppen

§ 19
Zwischenbesoldungsgruppen

Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die der Besoldungs-
gruppe A 14a zugeordnet sind, werden in die Besoldungsgruppe A 
14 nach Maßgabe von § 1 Abs. 3 übergeleitet; Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger, die der Besoldungsgruppe A13a zu-
geordnet sind, werden in die Besoldungsgruppe A 13 nach Maß-
gabe von § 1 Abs. 3 übergeleitet. Der Unterschiedsbetrag zwischen 
der Besoldungsgruppe A 13 und A 13a bzw. A 14 und A 14a, der 
zum 30. Juni 2016 besteht, wird als Amtszulage gewährt, die an 
künftigen Besoldungserhöhungen teilnimmt.

Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die der Besoldungs-
gruppe A 14a zugeordnet sind, werden in die Besoldungsgruppe A 
14 nach Maßgabe von § 1 Abs. 3 übergeleitet; Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger, die der Besoldungsgruppe A13a zu-
geordnet sind, werden in die Besoldungsgruppe A 13 nach Maß-
gabe von § 1 Abs. 3 übergeleitet. Der Unterschiedsbetrag zwischen 
der Besoldungsgruppe A 13 und A 13a bzw. sowie A 14 und A 14a, 
der zum 30. Juni 2016 besteht, wird als Amtszulage gewährt, die an 
künftigen Besoldungserhöhungen teilnimmt.

– 8 –
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OZ Text zuständige/r- 
EOK-Referent/in

05/01 Vorlage des Landeskirchenrates vom 27. Juli 2022:
Gutachten zum Einsatz von MacOS-Endgeräten im Rahmen der „Digitalen EKIBA“
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Reimanm

OKRin Dr. Weber 
(Ref. 2)

05/02 Vorlage des Landeskirchenrates vom 27. Juli 2022:
Szenarien für die Trägerstrukturen der Evangelischen Kindertageseinrichtungen in 
Baden
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Frau Wetterich 

OKR Keller 
(Ref. 3)

05/03 Vorlage des Landeskirchenrates vom 27. Juli 2022:
Projektierung und Bedarfserhebung zum Dienstgebäude des Evangelischen 
 Oberkirchenrates
Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Hartmann 

OKR Wollinsky 
(Ref. 5)

05/04 Vorlage des Landeskirchenrates vom 27. Juli 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden (Klimaschutzgesetz)
Berichterstattender Ausschuss:  
HA – Frau von dem Bussche-Kessell 

OKRin Henke 
(Ref. 6) 
OKR Wollinsky 
(Ref. 5)

05/05 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Neukonzeption Bauen in den Kirchengemeinden
Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Dr. Rees 

OKR Wollinsky 
(Ref. 5)

05/06 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Fusion und Satzungsänderung Stiftung Schönau: Zulegung der Evangelischen Stiftung 
Pflege Schönau auf die Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden und Satzungsänderung 
zum 01.01.2023
Berichterstattender Ausschuss: RA – Frau Falk-Goerke 

OKR Wollinsky 
(Ref. 5)

05/07 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
EOK 2032: Strukturstellenplan mit Sparbeschlüssen zur Stärkung kritischer Funktionen
Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Wick

OKR Wollinsky 
(Ref. 5)

05/08 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Konzept Mitgliederorientierung
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Kerschbaum und HA – Frau Langenbach

OKR Dr. Kreplin 
(Ref. 1)

05/09 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz 
über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie 
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Dr. Schalla   

OKRin Henke 
(Ref. 6)

05/10 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz über besondere Gemeindeformen und Gemeindeinitiativen 
(Gemeindeformengesetz) 
Berichterstattender Ausschuss: HA – Herr Dr. Alpers   

OKRin Henke 
(Ref. 6)

05/11 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahr-
nehmung der Verwaltungsaufgaben kirchlicher Rechtsträger sowie über die Verwaltungs- 
und Serviceämter und Evangelischen Kirchenverwaltungen in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden (Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz)
Berichterstattender Ausschuss: RA – Frau Lohmann  

OKRin Henke 
(Ref. 6)

05/12 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über den innerkirch-
lichen Finanzausgleich der Evangelischen Landeskirche in Baden (Finanzausgleichsgesetz)
Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Stromberger  

OKRin Henke 
(Ref. 6)
OKR Wollinsky 
(Ref. 5)

Anlage 19 
Endgültige Liste der Eingänge zur zur Herbsttagung 2022 der Landessynode
– Zuweisung an die zuständigen Ausschüsse –
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05/13 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Vermögens-
verwaltung und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden 
und des Kirchlichen Gesetzes über den Rücklagenfonds kirchlicher Körperschaften 
Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Prof. Dr. Schmidt  

OKRin Henke 
(Ref. 6) 
OKR Wollinsky 
(Ref. 5)

05/14 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes zur Ausführung des 
Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Lehmkühler 

OKRin Henke 
(Ref. 6)

05/15 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Ordnung 
der Visitationen 
Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Buchert 

OKRin Henke 
(Ref. 6)

05/16 Vorlage des Landeskirchenrates vom 22. September 2022:
Gebietstausch im Bereich der Evangelischen Kirchengemeinden Wald-Ostrach und 
Pfullendorf 
Berichterstattender Ausschuss: RA – Frau Roßkopf  

OKRin Henke 
(Ref. 6)

05/17 Vorlage des Präsidenten vom 06.10.2022:
Kirche des gerechten Friedens werden
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Dr. Schalla   

OKR Schmidt 
(Ref. 4)

05/18 Vorlage des Stiftungsrats der Stiftung Schönau:
Jahresbericht 2021 der Stiftung Schönau
Berichterstattender Ausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss 

--- 
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Anlage 20
Studientag Friedensethik der Landesynode der Evangelischen Landeskirche in Baden am 24. und 25. Oktober 
2022
Ablauf

Montag, 24. Oktober 2022

Uhrzeit Was Wer

19:30 Begrüßung Axel Wermke

19:30 Einführung in den Studientag Thomas Schalla

Einführung in den Prozess der Friedensethischen Diskussion in Baden Karen Hinrichs, Stefan Maaß

20:00 Vorstellung Markt der Möglichkeiten /
„Speeddating“ mit den Themen des friedensethischen Prozesses

Lydia Jost

20:15 Themenräume

– Friedensinstitut Karen Hinrichs, Bernd Harbeck-Pingel 
und Team

– Sicherheit neu denken Ralf Becker, Theo Ziegler

– Friedensbildung Stefan Maaß

– Rüstung (Rüstungskonversion / Peace Conversion Sardinien) Michael Starck, Simone Knapp

Ausstellungsraum

– Forum Friedensethik /Atomwaffen Christiane Drape-Müller,
Dirk Harmsen

– Unterwegs für das Leben

– Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Dietrich Becker-Hinrichs

– Werkstatt Ökonomie

– Fachgruppe Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens und Pilgerwegs- 
 community

Matthias Kreplin

– Initiative Zivilsteuer Wolfgang Steuer

– Freiwilliger ökumenischer Friedensdienst Lydia Jost, Johanna Mugabi, Lisa van 
Rensen

21:45 Abendandacht Karen Hinrichs, Dorothea Schaupp
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Dienstag, 25. Oktober 2022

Uhrzeit Was Wer Wo

08:30 Morgenandacht Matthias Kreplin Kapelle HdK
(Ebene K)

09:15 Begrüßung und Einführung in den Ablauf des Vormittags Thomas Schalla Plenarsaal

09:20 3 Impulsvorträge mit Aussprache Plenarsaal

Ambivalenzen des (biblischen?) Ethos der Gewaltfreiheit Prof. Dr. Christoph Strohm

Evangelische Friedensethik im Konflikt. Was ist die Aufgabe der 
Kirche angesichts des Krieges?

Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht

Prof. Dr. Fernando Enns

10:45 Vorstellung der Workshops Thomas Schalla

10:50 Pause

11:05
–
11:50

Workshops zur Vertiefung

– Sicherheit neu denken Ralf Becker, Theo Ziegler Seminarraum 2
(Ebene -3)

– Friedenswissenschaften und Friedensbildung Karen Hinrichs Seminarraum 6
(Ebene U)

– Friedensarbeit in Bezirken und Gemeinden Stefan Maaß Seminarraum 3
(Ebene -3)

– Theologie und Friedensethik Christoph Strohm und Christoph 
Schneider- Harpprecht, Bernd Harbeck- 
Pingel; Moderation Thomas Schalla

Plenarsaal

– Klimagerechtigkeit und weltweite Ökumene Anne Heitmann, Matthias Kreplin, 
Christian Besau

Clubraum
(Ebene -1)

– Rüstungsexporte Michael Starck, Albrecht Knoch Seminarraum 5
(Ebene -2)

12:00 Vorstellung des Beschlussvorschlags Thomas Schalla Plenarsaal

– Statement der Landesbischöfin Prof. Dr. Heike Springhart

– Rückmeldungen u. Kommentare der Synode Thomas Schalla

– Vorbereitung der Ausschussberatungen Thomas Schalla

Abschluss des Studientages Axel Wermke

12:45 Mittagessen Speisesaal
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